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I. Einleitung 

A. Problemstellung  

Für die Durchführung terroristischer Anschläge sowie für die Aufrechterhaltung ihrer 

Strukturen und Netzwerke benötigen Terroristen finanzielle Mittel. Um Terroranschläge 

wirksam und dauerhaft vermeiden zu können, ist es essenziell, die Finanzierung dieser 

unter Strafe zu stellen. Nur so ist es möglich, dem Terrorismus langfristig die ökonomische 

Grundlage zu entziehen. Mit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Tra-

de Center in New York und das Pentagon bei Washington, D.C. erlangte der Kampf gegen 

den Terrorismus weltweite Aufmerksamkeit.
1
 Darauf folgende Attentate, wie etwa der 

Bombenanschlag von Bali am 12. Oktober 2002, die Anschlagsserie auf Pendlerzüge in 

Madrid am 11. März 2004, die Bombenanschläge in London am 7. Juli 2005, der Spreng-

stoffanschlag auf den Bostoner Marathon am 15. April 2013 oder jüngste Angriffe auf den 

Flughafen von Karachi sind als nicht minder signifikant zu bewerten. Die Anschläge vom 

11. September waren sowohl auf internationaler als auch auf europäischer und nationaler 

Ebene Auslöser für eine Reihe von Gesetzesinitiativen und -änderungen. Den Maßnahmen 

gegen die Terrorismusfinanzierung kommt dabei ein hoher Stellenwert zu. Die Gesetzge-

ber wollen so ein möglichst frühes staatliches Eingreifen sicherstellen, um Terroranschläge 

bereits im Vorfeld verhindern zu können. 

Auf allen Ebenen – der internationalen, europäischen und nationalen – existiert eine 

Fülle an Rechtsvorschriften, die es systematisch darzustellen und – in ausgewählten Punk-

ten – zu interpretieren gilt. Der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung ist nicht nur 

dem Bereich des Strafrechts zuzuordnen, sondern etwa auch der verwaltungsrechtlichen 

Sphäre. Im Gebiet des Strafrechts spielen Vorschriften hinsichtlich der Harmonisierung 

von Straftatbeständen und Strafen sowie Vorgaben zur Sicherstellung und Einziehung von 

Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten die zentralen Rollen. Auf verwaltungsrechtli-

cher Ebene sind etwa Regelungen für Banken und andere Finanzdienstleister zu nennen. 

Eine Zwitterstellung nehmen sog „zielgerichtete Sanktionen“ ein, also Wirtschafts- und 

Finanzsanktionen, die sich gegen des Terrorismus verdächtige Personen und auch gegen 

Unternehmen, die mit terroristischen Aktivitäten in Zusammenhang gebracht werden, rich-

                                                           
1
 Thürer/Schwendimann, Kampf gegen den Terrorismus – Kampf für das Recht, in Festschrift für Christian 

Tomuschat (2006) 847 (847 ff). 
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ten und ua das Einfrieren von Vermögenswerten zum Ziel haben. Damit soll ihre (wirt-

schaftliche) Bewegungsfreiheit praktisch auf Null reduziert werden. Von internationalen 

und staatlichen Stellen als verwaltungsrechtliche Maßnahmen eingeordnet, stellt sich bei 

den zielgerichteten Sanktionen allerdings die Frage, ob diese aufgrund ihres repressiven 

Charakters nicht doch als strafrechtliche Sanktionen zu behandeln sind. Darüber hinaus 

sind auch die Zivilgesellschaft und nichtstaatliche Organisationen gefordert, etwa durch 

Aufklärung und Dialog zur Verhinderung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzie-

rung, beizutragen. Im Bereich Aufklärung können sie der Politik bspw ansonsten nicht 

vorhandenes Expertenwissen zur Verfügung stellen. Dialoge sollten sowohl mit Personen, 

die potentiell in Gewaltakte verstrickt werden könnten als auch mit Opfern terroristischer 

Gewaltakte und deren Angehörigen geführt werden. Ein menschenrechtsspezifischer An-

satz und die Betonung, dass ein solcher Dialog keinesfalls derartige Gewalttaten rechtferti-

gen kann, sollten dabei im Vordergrund stehen. 

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit strafrechtlichen Fragestellungen zur 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Die Aufarbeitung von verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen in diesem Bereich und zielgerichteten Sanktionen muss unterbleiben, da dies 

den Rahmen der Dissertation überschreiten würde. In der Einleitung zu jeder der genann-

ten Bekämpfungsebenen wird aber ein kurzer Überblick zu den verwaltungsrechtlichen 

Vorschriften und Regelungen zu zielgerichteten Sanktionen gegeben. 

Innerhalb der aufzuarbeitenden strafrechtlichen Problemstellungen konzentriert sich 

die Arbeit auf das materielle Strafrecht, so auf die österreichischen (ö) und deutschen (dt) 

Straftatbestände zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. In Österreich schuf das 

Strafrechtsänderungsgesetz (StRÄG) 2002 neue Möglichkeiten der strafrechtlichen Ahn-

dung terroristischer Aktivitäten. Durch die Umsetzung internationaler und europäischer 

Vorgaben wurden ua spezielle Terrorismustatbestände geschaffen. Deutschland integrierte 

im Jahr 2009 verschiedene Delikte in das Strafgesetzbuch, die bestimmte Vorbereitungs-

handlungen wie die der Terrorismusfinanzierung unter Strafe stellen. Fragen des Strafpro-

zessrechts und Aspekte der Einziehung und des Verfalls kann die Arbeit nicht berücksich-

tigen. Ein besonderes Augenmerk wird allerdings auf die internationalen und europäischen 

Vorgaben für die Straftatbestände gerichtet, die die nationalen Gesetzgeber in diesem Kri-

minalitätsbereich wesentlich beeinflussen. Die unterschiedlichen Vorgaben, die die natio-

nalen Akteure von verschiedenen internationalen Organisationen zu ein und demselben 

Kriminalitätsbereich erhalten, stellen die nationalen Gesetzgeber vor nicht einfach zu be-
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wältigenden Herausforderungen. Eine einheitliche und systematische Implementierung von 

Vorgaben unterschiedlicher Herkunft kann – auch unter Berücksichtigung der oftmals sehr 

detailliert ausgestalteten Regelungen – auf Schwierigkeiten stoßen. So auch im Bereich des 

Terrorismus und dessen Finanzierung. 

 

B. Forschungsziel 

Ziel der Arbeit ist eine umfassende und kritische Analyse der ö und dt Straftatbe-

stände gegen Terrorismusfinanzierung. Dies stellt ein Novum dar, da diese Tatbestände in 

der ö Literatur bisher kaum Beachtung fanden und auch ein Vergleich der ö und dt Rege-

lungen bis dato nicht existent war. Dabei macht die Verfasserin Vorschläge wie die ö Tat-

bestände verbessert und vereinheitlicht werden könnten. In beiden Ländern hat sich der 

Gesetzgeber entschieden, eigenständige Delikte gegen die Terrorismusfinanzierung in das 

jeweilige Strafgesetzbuch zu implementieren. Gegenstand der Untersuchung ist aber auch, 

ob verwandte Straftatbestände, wie die der Geldwäsche, ebenso zur Bekämpfung der Ter-

rorismusfinanzierung herangezogen werden können. Des Weiteren erfolgt eine Einordnung 

der Straftatbestände und dessen Merkmale in die strafrechtlichen Kategorien des Allge-

meinen Teils. Beispielsweise stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage der Strafbar-

keit des Versuchs bei Vorbereitungsdelikten, angewandt auf das Delikt der Terrorismusfi-

nanzierung. Des Weiteren erfolgt eine kritische Betrachtung der Regelungen im Hinblick 

auf rechtsstaatliche Prinzipien. Als Grundlage für die Analyse der nationalen Tatbestände 

wird eine Definition des Forschungsgegenstands – Terrorismus und Terrorismusfinanzie-

rung – versucht. Darüber hinaus werden die internationalen und europäischen Vorgaben in 

diesem Bereich dargestellt und ua auf ihre Vereinbarkeit mit den Kompetenzen internatio-

naler Organisationen zur Strafrechtsgesetzgebung analysiert. Ferner wird das Zusammen-

wirken aller einschlägigen Instrumente auf internationaler, europäischer und nationaler 

Ebene untersucht.  

Die Analyse der Tatbestände soll ua anhand folgender Bezugspunkte erfolgen: 

i. Verhältnis und Systematik der verschiedenen Straftatbestände zur Terrorismusfinan-

zierung untereinander; 

ii. Übereinstimmung der nationalen Tatbestände mit den internationalen und europäi-

schen Vorgaben; 
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iii. Überprüfung auf eine etwaige überschießende Ausgestaltung der Straftatbestände; 

iv. Vereinbarkeit der nationalen Straftatbestände mit verfassungsrechtlichen Grundla-

gen. 

 

C. Methode 

Für das Erreichen des beschriebenen Forschungsziels wurden klassische juristische 

Arbeitsmethoden angewandt. Neben einer Auswertung der ö und dt Gesetze und Geset-

zesmaterialien, wurde die vorhandene Literatur und Rsp analysiert. Die Analyse der Geset-

ze erfolgte anhand traditioneller juristischer Auslegungsmethoden, der wörtlichen, histori-

schen, systematischen und teleologischen Interpretation. Des Weiteren wurden internatio-

nale und europäische Rechtsakte und dazugehörige Dokumente der zuständigen Institutio-

nen sowie einschlägige Literatur untersucht. 

Darüber hinaus wird die Auslegungsmethode der funktionalen Rechtsvergleichung, 

eine der klassischen juristischen Interpretationsmethoden gleichgestellte Technik, ange-

wendet.
2
 Kernelement der funktionalen Rechtsvergleichung ist, dass sie nur solche Dinge 

miteinander vergleicht, die auch dieselbe Funktion haben. Es hat also ein Strukturvergleich 

zu erfolgen, der sich an einem konkreten Sachproblem orientiert und nicht etwa an einer 

einzelnen Norm.
3
 

Für den Vergleich mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Österreich 

wurde das dt Recht gewählt.
4
 Beide Länder gehören dem kontinentaleuropäischen Rechts-

kreis an und haben einander stark ähnelnde Rechtsordnungen. Österreich und Deutschland 

sind beide Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (VN), der Europäischen Union (EU) 

und der Financial Action Task Force (FATF) sowie Vertragsparteien der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK). Straftatbestände gegen die Terrorismusfinanzierung 

implementierten beide Staaten aufgrund internationaler und europäischer Vorgaben – Ös-

                                                           
2
 Die Rechtsvergleichung im Bereich des Strafrechts hat allen voran Hans-Heinrich Jescheck geprägt. Rich-

tungsweisend ist seine Antrittsrede von 1954 an der Universität Freiburg, Entwicklung, Aufgaben und Me-

thoden der Strafrechtsvergleichung (1955). 
3
 Eser, Funktionen, Methoden und Grenzen der Strafrechtsvergleichung, in Albrecht et al (Hrsg), Internatio-

nale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht, Festschrift für Günther Kaiser, Zweiter Halbband (1998) 

1499 (1519 ff); Jung, Grundfragen der Strafrechtsvergleichung, JuS 1998, 1 (3); Lewisch, Rechtsverglei-

chung im Strafrecht: Grundlagen und Grenzen, in Gamper/Verschraegen (Hrsg), Rechtsvergleichung als 

juristische Auslegungsmethode (2013) 75 (77). 
4
 Zu Auswahl von Rechtsordnungen für die Rechtsvergleichung siehe Jescheck, Rechtsvergleichung als 

Grundlage der Strafprozessreform, ZStW 1974, 761 (771 ff); Jung, JuS 1998, 1 ff. 
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terreich im Jahr 2004 und Deutschland 2009. Ein interessanter Unterschied ist, dass – ab-

gesehen von Tatbeständen gegen terroristische Vorbereitungshandlungen – Deutschland 

davor bereits ein ausgeklügeltes System für die Bekämpfung des Terrorismus besaß, da es 

in der Vergangenheit aufgrund der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) stark mit 

dem Terrorismus konfrontiert war.
5
 Aus all diesen Gründen bietet sich ein Vergleich der 

beiden Rechtsordnungen an. Aus der Analyse können Rückschlüsse für etwaige notwendi-

ge Verbesserungen der ö und dt Rechtslage gezogen werden. 

 

D. Gang der Untersuchung 

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sechs Abschnitte. Ausgangspunkt der Untersu-

chung soll ein empirischer sein. Neben einer Darstellung der aktuellen terroristischen Be-

drohungslage inklusive der Rolle der Terrorismusfinanzierung (II.A.), werden die Finan-

zierungsquellen terroristischer Gruppierungen (II.B.) und die verschiedenen Transferme-

thoden von Geldern, die terroristischen Anschlägen dienen sollen (II.C.), beschrieben. Da-

nach folgt ein Blick auf die bisherigen Versuche die Begriffe Terrorismus und Terroris-

musfinanzierung zu definieren (II.D. und II.E.). Den Abschluss bildet eine Gegenüberstel-

lung der beiden Phänomene Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, die deren Struktur 

erfasst und gegenüberstellt (II.F.). 

Abschnitt III beschäftigt sich mit den internationalen und europäischen Vorgaben für 

die Ausgestaltung der Straftatbestände. Am Beginn jedes Kapitels wird auch ein Überblick 

über vorhandene außerstrafrechtliche Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung gege-

ben. Sämtliche Vorgaben finden sich insb in den Rechtsakten der VN (III.A.) und der EU 

(III.E.). Daneben erfüllen auch die Standards der FATF (III.B.) eine wesentliche Funktion. 

Es werden nicht nur die wichtigsten Rechtsakte selbst erarbeitet, sondern es wird auch auf 

die rechtlichen Grundlagen der internationalen Organisationen zur Strafgesetzgebung ein-

gegangen. 

Teil IV stellt das Kernstück der Arbeit dar. Es werden die ö (IV.D.) und dt (IV.E.) 

Straftatbestände zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung umfassend analysiert. Da-

nach folgt eine rechtsvergleichende Analyse der Tatbestände (IV.F.). Die eben erwähnten 

Kapitel sind eingegliedert in grundlegende Überlegungen bezogen auf den Allgemeinen 

                                                           
5
 Herbert S, Grenzen des Strafrechts bei der Terrorismusgesetzgebung – Ein Rechtsvergleich zwischen 

Deutschland und England (2014) 6. 
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Teil des Strafrechts und seine Anwendung auf die Tatbestände gegen Terrorismusfinanzie-

rung. Dabei spielen etwa Vorbereitungsdelikte und ihre Legitimität (IV.B.) und Fragen der 

strafrechtlichen Konkurrenz (IV.D.8. und IV.E.9.) eine große Rolle. Darüber hinaus wer-

den die Grenzen der Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes untersucht (IV.G.). 

Im fünften Teil der Arbeit wird analysiert, inwieweit ö und dt Geldwäschetatbestän-

de dem Kampf gegen Terrorismusfinanzierung dienen. Neben einer Analyse der nationalen 

Tatbestände erfolgt auch eine rechtsvergleichende Untersuchung. 

Teil VI bildet den Abschluss der Dissertation und stellt in 16 Schlussthesen die we-

sentlichsten Erkenntnisse aus den verarbeiteten Themen dar. 
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II. Das Phänomen Terrorismusfinanzierung und 

seine Definition 

A. Aktuelle terroristische Bedrohung in Österreich und Deutschland 

1. Terroristische Bedrohungslage in Österreich 

Österreich hat kein “heimisches” Terrorismusproblem, sondern die Gefahr geht von 

terroristischen Gruppierungen und Einzelterroristen, die ihren Ursprung bzw (Haupt-)Sitz 

im Ausland haben, aus (sog „importierte“ Terrorismusgefahr). Die größte Bedrohung der-

zeit stellt der islamistisch geprägte Terrorismus dar.
6
 In diesem Bereich lassen sich insb 

zwei Risikofaktoren skizzieren: Die Etablierung einer sog „home-grown“ Szene und die 

mögliche Rückkehr von in ausländischen Terrorcamps ausgebildeten ö Staatsbürgern. Die 

sog „home-grown“ Szene besteht insb aus Personen, die von einer anderen Religion zum 

Islam konvertierten sowie aus Muslimen der Einwanderergeneration. Beispiele zeigen, 

dass diese für terroristisches Gedankengut, insb inspiriert von der Al-Qaida-Ideologie, 

empfänglich sein können.
7
 Der zweite Risikofaktor liegt darin, dass sich potenzielle Täter, 

die ö Staatsbürger sind bzw in Österreich leben, in terroristischen Trainingslagern („Ter-

rorcamps“) im Ausland für die Durchführung von Anschlägen ausbilden lassen und dabei 

mit terroristischem Gedankengut indoktriniert werden.
8
 In den Jahren 2004 und 2005 wur-

de erstmals bekannt, dass auch ö Staatsbürger ins Ausland gehen, um dort entsprechendes 

Training zu erhalten. Dazu trug ua die davor stattgefundene Radikalisierung von ö Staats-

bürgern bei. Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-

kämpfung (BVT) zufolge, befanden sich in Österreich im Jahr 2013 circa 500 radikalisierte 

Personen, die bereit wären am Dschihad teilzunehmen; circa 20-30 ö Staatsbürger waren 

zu dieser Zeit tatsächlich in Syrien, Afghanistan, Palästina oder Pakistan, um dort dem 

Dschihad beizutreten. Diese Entwicklung der Radikalisierung in Kombination mit einer 

Ausbildung in einem ausländischen Terrorcamp und der darauf folgenden Rückkehr nach 

Österreich wird vom BVT als ernstes Problem wahrgenommen. Das Problem existiert auch 

dann, wenn die indoktrinierte und ausgebildete Person Handlungen setzt, die noch nicht 

                                                           
6
 Interview mit Peter Gridling, Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 

am 18. 4. 2013, geführt von Andrea Lehner und Robert Kert. 
7
 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 62. 

8
 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 25, 62 ff. 
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strafbewehrt sind.
9
 2014 waren Radikalisierungs- und Rekrutierungspraktiken insb im Zu-

sammenhang mit dem Konflikt in Syrien relevant. In Österreich werden ständig Bemühun-

gen unternommen, um Personen zu radikalisieren und für den Krieg in Syrien zu rekrutie-

ren.
10

 

Im Februar 2008 wurde ein muslimisches Paar ua wegen des Anführens einer terro-

ristischen Vereinigung nach § 278b öStGB zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 

Als Mitglieder von Al-Qaida veröffentlichten sie eine Video-Botschaft im Internet, in der 

sie die ö und dt Regierungen aufforderten, ihre Soldaten aus Afghanistan abzuziehen; an-

dernfalls würden sie dies bitter bereuen. Auch riefen sie zu terroristischen Straftaten über 

das Internet auf.
11

 Das erstinstanzliche Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof (OGH) in 

Folge bestätigt.
12

 

Neben dem islamistisch geprägten Terrorismus stellt ua der aus Tschetschenien, 

Russland, Armenien, der Türkei (PKK) und dem Balkan
13

 stammende Terrorismus eine 

ernst zu nehmende Gefahr in und für Österreich dar. Die terroristischen Aktivitäten der 

PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) zeigen insofern auch Auswirkungen auf Österreich, als 

die Sicherstellung der Finanzierung des Organisationsapparates der PKK und die Versor-

gung der Guerillaeinheiten mit Ausrüstung und Personal eine bedeutende Aufgabe der 

PKK in Europa darstellt. Darüber hinaus spiegelt sich der ungelöste Konflikt zwischen 

Türken und Kurden, die in Österreich im Exil leben, wieder.
14

 

In Österreich besteht auch eine der größten Exilgemeinden von Tschetschenen in Eu-

ropa. Einige Personen sympathisieren mit dem tschetschenischen Präsidenten Ramzan 

Kadyrov, der 2009 in Zusammenhang mit dem Mord an Umar Israilov in Wien gebracht 

wurde. Im Jahr 2011 wurden bei den ö Sicherheitsbehörden mehrere Anzeigen von konkre-

ten Bedrohungen gegen Tschetschenen registriert. Des Weiteren ergeben sich auch Ge-

fährdungen durch das islamistische „Kaukasus Emirat“ unter der Führung von Doku Uma-

rov; 2011 wurden bei terroristischen Anschlägen dieser Gruppierung in der Russischen 

                                                           
9
 Interview mit Peter Gridling am 18. 4. 2013; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 

31 f, 49 ff. 
10

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 34. 
11

 Kert, Austrian counter-terrorism legislation and case law, in Galli/Weyembergh (Hrsg), EU counter-

terrorism offences – What impact on national legislation and case law? (2012) 133 (142). 
12

 OGH 27. 8. 2008, 13 Os 83/08t; OGH 27. 8. 2009, 13 Os 39/09y. 
13

 Dazu siehe genauer BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2013, 33 ff. 
14

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2013, 30 f; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2014, 39 f. 
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Föderation zwei ö Staatsbürger getötet. Die Aufstandsbewegung im Nordkaukasus hat 

auch Auswirkungen auf die Exilgemeinden in Österreich.
15

 

2009 kam es in Wien zu einem Attentat auf zwei aus Indien angereisten Gurus der 

Religionsgemeinschaft der Sikh. Im darauffolgenden Jahr gab es Verdachtsmomente hin-

sichtlich weiterer geplanter Attentate. Terrorismus bei den Sikh steht insb im Zusammen-

hang mit den Gründungsbestrebungen eines eigenen Staates – „Khalistan“ (Gebiet in Indi-

en und Pakistan). Die „Khalistan Zindabad Force“ ist einer der extremistischen Hauptorga-

nisationen unter den Sikh und verfolgt die Errichtung des Staates „Khalistan“. Die „Khalis-

tan Zindabad Force“ wurde 2009 in Zusammenhang mit dem Attentat in Wien gebracht.
16

 

In jüngster Zeit hat auch der „Arabischer Frühling“ (Auflehnungen der Bevölkerun-

gen in Tunesien, Ägypten, Algerien, Jordanien, Jemen, Bahrain, Syrien und Libyen) einen, 

wenn auch bisher nur geringen, Einfluss auf die terroristische Bedrohungslage in Öster-

reich und Europa gezeigt.
17

 Insbesondere ist hier die syrische Situation hervorzuheben, da 

diese auch konkrete Auswirkungen auf Österreich zeigte. Beispielsweise wollte ein syri-

scher Staatsbürger, der auf der sog „Sanktionsliste der EU“
18

 geführt wird, eine Transfer-

zahlung über einen fünfstelligen Betrag bei einer ö Bank in Auftrag geben. Die Staatsan-

waltschaft Wien konnte daraufhin die Gelder sicherstellen.
19

 

Die Gefahr eines terroristischen Anschlags in Österreich ist aber insgesamt als gering 

einzustufen. Österreich dient terroristischen Organisationen eher als Logistik- bzw Rekru-

tierungsraum und nicht so sehr als operativer Raum.
20

 

 

2. Bedeutung der Terrorismusfinanzierung in Österreich 

Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung nimmt in Österreich einen wichtigen 

Stellenwert ein. Die Anzahl der Ermittlungen zu § 278d öStGB („Terrorismusfinanzie-

rung“) ist seit 2004 im Steigen begriffen und bewegte sich im Jahre 2013 im oberen zwei-

                                                           
15

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 71; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2012, 39 f; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2013, 33; siehe auch 

BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 37 ff. 
16

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 71 f. 
17

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2012, 31 ff; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2014, 32 f. 
18

 Zu Inhalt und Bedeutung solcher Sanktionslisten siehe Abschnitt III. 
19

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2013, 71. 
20

 Siehe dazu das Beispiel des tschetschenischen Terrorismus: BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungs-

schutzbericht 2012, 40. 
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stelligen Bereich.
21

 Im Jahr 2012 kam es zur ersten gerichtlichen Verurteilung wegen 

§ 278d.
22

 Wie oben erwähnt, dient Österreich terroristischen Gruppierungen als Logistik-

raum, wozu auch die Terrorismusfinanzierung zu zählen ist. Behördliche Ermittlungen 

richten sich sowohl gegen natürliche als auch juristische Personen, hier insb gegen ge-

meinnützige Gesellschaften und Vereine. In der überwiegenden Zahl der Fälle kamen die 

Verdachtsmeldungen an die Sicherheitsbehörden von ö Finanzinstitutionen, die nach dem 

Bankwesengesetz (BWG) eine Verpflichtung zur Prüfung verdächtiger Transaktionen und 

Mitteilung an die sog „Financial Intelligence Unit“ (FIU) und die Geldwäschemeldestelle 

im Bundesministerium für Inneres (BMI) trifft.
23

 In den letzten Jahren werden Gelder zu 

Verschleierungszwecken vermehrt über Drittstaaten transferiert, die nicht als primäres Ziel 

für terroristische Anschläge dienen.
24

 Die von Terrorismusfinanzierung betroffenen Beträ-

ge bewegte sich im Jahr 2006 um etwa EUR 50 Millionen,
25

 2005 um etwa EUR 160 Mil-

lionen.
26

 

In ihrer Ermittlungspraxis berücksichtigt das BVT stets auch etwaige humanitäre 

Komponenten des Falles. Insbesondere dürfen bspw Geldüberweisungen von ö Staatsbür-

gern mit Migrationshintergrund oder auch von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunfts-

länder nicht per se als ein Indiz für Terrorismusfinanzierung gewertet werden.
27

 In der 

Vergangenheit lag ein Schwerpunkt der Ermittlungstätigkeit der Behörden auch auf der 

Beobachtung von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs). Davon wurde wieder abge-

gangen, da prima facie nicht davon ausgegangen werden kann, dass NGOs terroristische 

Aktivitäten unterstützen. 

Folgende, aus den Verfassungsschutzberichten des BVT entnommene Fälle sollen 

die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Österreich veranschaulichen: 

Innerhalb salafistisch-jihadistischer Gruppierungen konnte im Jahr 2012 ein hohes 

Mobilisierungspotenzial bezüglich Spendensammlungen beobachtet werden. Aufrufe zu 

Spendensammlungen erfolgten zumeist im Internet. Derartige Sammlungen dienen laut 

Angaben der Gruppierungen aber häufig humanitären Zwecken und werden daher vom 

BVT nicht per se als kriminalisierungswürdig angesehen. Spenden erfolgen oftmals im 

                                                           
21

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 42; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2010, 71. 
22

 LG St. Pölten 26.3.2012, 13 Hv 132/13v, 13 Hv 35/12b. 
23

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 73. 
24

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2011, 73. 
25

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2007, 115. 
26

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2006, 92. 
27

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 42. 
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Rahmen des sog zakat (Armensteuer als einer der fünf Säulen des Islams)
28

 und den Geld-

gebern ist die Intention der Gruppierung, diese Gelder für terroristische Aktivitäten zu 

verwenden, oftmals nicht bekannt.
29

 

Im Jahr 2010 wurden zwei Personen, die verdächtigt wurden, eine nordafrikanische 

Terrororganisation zu unterstützen, festgenommen. Eine Person wurde an einen anderen 

EU-Mitgliedstaat ausgeliefert, das andere Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Wien 

anhängig.
30

 

Eine Personengruppe wurde verdächtigt, Gelder für terroristische Aktivitäten im 

Kaukasus gesammelt zu haben. Anfang 2010 wurde der Abschlussbericht der Staatsan-

waltschaft übermittelt.
31

 

In den Jahren 2007 und 2008 standen europaweit vernetzte Personen aus Nordafrika 

im Verdacht, durch die Begehung von Vermögensdelikte Gelder für terroristische Vereini-

gungen zu sammeln.
32

 Im Jahr 2006 wurde gegen eine algerische Tätergruppe, die eben-

falls verdächtig war durch Vermögensdelikte Gelder für eine in Nordafrika aktive Terror-

gruppe zu sammeln, ermittelt. Die gesammelten Gelder wurden über Südspanien nach 

Nordafrika transferiert.
33

 

Zwei ö Vereine standen von 2006 bis 2008 im Verdacht, Gelder für terroristische 

Zwecke im Nahen Osten zu sammeln. 2008 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren 

gem § 190 StPO ein.
34

 

Eine aktuell große Herausforderung stellt die Mikrofinanzierung im Zusammenhang 

mit Reisebewegungen von Personen aus dem islamistisch-jihadistischen Bereich aus Öster-

reich nach Syrien dar. Im Zuge der Grenzübertritte wird oft die Ausfuhr von Bargeldbeträ-

gen beobachtet, was auf eine Tätigkeit der Reisenden als Bargeldkuriere hinweist.
35

 

 

                                                           
28

 Zu den Finanzquellen terroristischer Vereinigungen siehe infra, Kapitel II.B. 
29

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2013, 36. 
30

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2010, 72. 
31

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2010, 72. 
32

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2009, 68; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2008, 68. 
33

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2007, 116. 
34

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2009, 80; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfas-

sungsschutzbericht 2008, 68; BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2007, 115. 
35

 BMI (Hrsg), Österreichischer Verfassungsschutzbericht 2014, 42. 
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3. Terroristische Bedrohungslage in Deutschland 

Die aktuelle Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland ist 

maßgeblich auf Al-Qaida als Mutterorganisation und deren Ideologie zurückzuführen. Di-

rekte Verbindungen dt Terrororganisationen zu Al-Qaida sind allerdings selten.
36

 Die Be-

drohung zeichnet sich durch mehrere Faktoren aus: ua Reisebewegungen von Jihadisten, 

Propaganda, insb Rekrutierungs- und Radikalisierungsbemühen, das vermehrte Auftreten 

von Einzelterroristen („lone wolves“) und autonomen Kleinstgruppen sowie eine konkrete 

Anschlagsgefahr.
37

 

Bedeutung für die terroristische Bedrohungslage in Deutschland hat insb die Situati-

on in Syrien. Es sind einerseits vermehrte Ausreisen von Islamisten nach Syrien und ande-

rerseits zahlreiche Propagandaveranstaltungen zur Unterstützung islamistischer Kräfte zu 

beobachten. Bis Anfang 2014 reisten ungefähr 300 Islamisten aus Deutschland aus, um 

nach Syrien zu gelangen und dort an Kampfhandlungen oder an einem terroristischen Aus-

bildungslager teilzunehmen. Die 300 Personen setzten sich vor allem aus Deutschen mit 

Migrationshintergrund und Jugendlichen im Alter von circa 20 Jahren zusammen. Ein be-

sonderes Sicherheitsrisiko stellen jene Personen dar, die nach ihrem Aufenthalt in Syrien 

wieder nach Deutschland zurückkehren. Von diesen gehen konkrete Anschlagsgefahren 

sowie die Gefahr der Übernahme einer Vorbildfunktion für noch nicht radikalisierte Perso-

nen aus.
38

 

Des Weiteren ist die Terrorgefahr auch in Deutschland stark von einer Dezentralisie-

rung terroristischer Gruppierungen gekennzeichnet. Demnach sind Terroristen nicht selten 

nur lose in eine entsprechende Gruppierung eingebunden
39

 oder agieren überhaupt alleine. 

Im März 2011 kam es am Frankfurter Flughafen zu einem Mordanschlag auf Soldaten der 

amerikanischen Luftwaffe, durchgeführt von einem Einzelterroristen.
40

 Solche Einzeltäter 

stellen die Sicherheitsbehörden vor besonderen Herausforderungen, da ihre Pläne und 

Vorbereitungen zu einem Anschlag nur sehr schwer zu entdecken sind.
41

 

                                                           
36

 Endres, Deutschland als Ziel des Terrorismus? Eine Analyse der Bedrohungslage und Abwehrmaßnahmen 

gegen islamistischen Terrorismus (2010) 47. 
37

 Steinsiek, Terrorabwehr durch Strafrecht? (2012) 23; BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 

2014, 194. 
38

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 194. 
39

 Von Heintschell-Heinegg in von Heintschel-Heinegg (Hrsg), Beck’scher Online-Kommentar StGB, Edition 

24 (Stand 2014) § 89a Rz 1. 
40

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 197 f. 
41

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 194. 
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Ebenso als Bedrohung wahrgenommen werden tschetschenische Extremisten. Den 

Anhängern der „Nordkaukasischen Separatistenbewegung“ (NKSB) dient Deutschland ua 

als Logistikraum. Aber auch angebliche Anschlagspläne tschetschenischer Extremisten im 

Jahr 2013 gerieten in den Fokus der Öffentlichkeit.
42

 

Ein im Zunehmen begriffenes Problem sind Radikalisierungs- und Rekrutierungs-

maßnahmen in Gefängnissen. Inhaftierte Islamisten, deren Zahl im Steigen begriffen ist, 

haben das Mobilisierungs- und Rekrutierungspotenzial in den Gefängnissen erkannt und 

versuchen auch andere Häftlinge, die bis zu ihrer Inhaftierung mit keinem terroristischen 

Gedankengut in Berührung waren, zu radikalisieren.
43

 

Insgesamt gilt Deutschland in hohem Maße, ähnlich wie Österreich, als Rekrutie-

rungs- und Logistikraum für den internationalen Terrorismus.
44

 Im Gegensatz zu Öster-

reich weist Deutschland allerdings eine weitaus höhere Risikogefährdung in Bezug auf die 

Durchführung terroristischer Anschläge auf und dient in erhöhtem Maße dem Verweilen 

von Terroristen vor der Begehung von Anschlägen („Schläferzellen“).
45

 Das BMI bestätigt, 

dass Deutschland in den letzten Jahren zu einem der Zielländer des Terrorismus wurde. 

Dies beweise nicht nur der oben erwähnte Anschlag am Frankfurter Flughafen aus 2013, 

sondern auch von den dt Behörden verhinderte Terroranschläge wie der Anschlagsversuch 

der sog Sauerlandgruppe in 2007 oder der sog Düsseldorfer Zelle in 2011.
46

 Der Wandel 

von einem „bloßen“ Rückzugsraum in einen Aktionsraum kann ua auf die dt Beteiligung 

am Krieg in Afghanistan zurückgeführt werden.
47

 

 

4. Bedeutung der Terrorismusfinanzierung in Deutschland 

Wie Österreich gilt auch Deutschland als geeigneter Finanzierungsraum für den in-

ternationalen Terrorismus. Terrorismusfinanzierung erfolgt hauptsächlich mittels Spenden-

                                                           
42

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 198 f. 
43

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 200 f. 
44

 Steinsiek, Terrorabwehr durch Strafrecht? 23. 
45

 So lebten mehrere Attentäter des 11. Septembers 2001 vor dem Anschlag in der Stadt Hamburg, zur sog 

Hamburger-Zelle siehe etwa Thamm, Terrorziel Deutschland – Strategien der Angreifer – Szenarien der 

Abwehr (2011) 156 f. 
46

 http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Terrorismusbekaempfung/Terrorismus/terrorismus_node.html 

(zuletzt abgerufen am 19. 9. 2014); siehe auch Endres, Deutschland als Ziel des Terrorismus? 46 f; einen 

Abriss über die Anschlagsgefahr in Deutschland seit 2000 und über verhinderte Terroranschläge im Speziel-

len siehe bei Thamm, Terrorziel Deutschland 144 ff und 172 ff. 
47

 Endres, Deutschland als Ziel des Terrorismus? 47. 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Terrorismusbekaempfung/Terrorismus/terrorismus_node.html
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sammlungen und allgemein-krimineller Vermögensdelikte.
48

 Benefizveranstaltungen sol-

len etwa dazu anregen Geld- und Sachspenden für terroristische Aktivitäten, zB in Syrien, 

zu geben.
49

 Auch die NKSB oder Ansar al-Islam
50

 nützen Deutschland als Finanzierungs-

raum.
51

 

Die Hizb Allah hat auch in Deutschland Anhänger, die sich ua in Moscheenvereinen 

organisieren. Diese Vereine finanzieren sich überwiegend durch Spendensammlungen, die 

ua im Rahmen religiöser Feierlichkeiten stattfinden. Neben der Selbstfinanzierung unter-

stützen die Moscheenvereine ihre Partnerorganisationen im Libanon finanziell. Bis Anfang 

2014 war der Spendensammelverein „Waisenkinderprojekt Libanon e.V.“ in Deutschland 

aktiv. Die gesammelten Gelder, die bspw über Patenschaftsverträge für libanesische Wai-

senkinder generiert wurden, wurden an die „Shahid-Stiftung“ („Märtyrer-Stiftung“) im 

Libanon überwiesen, die ua Hinterbliebene von Hizb Allah-Kämpfern, die bei Kampfhand-

lungen gegen israelische Streitkräfte getötet wurden, betreut. Der Verein wurde im April 

2014 vom Bundesminister des Inneren verboten.
52

 

Terroristische Bestrebungen abseits des Islamismus betreffen ua die PKK, die ihre dt 

Strukturen zur Akquirierung von Geldern nützt. Mit ihrer sog Jahresspendenkampagne 

konnte die PKK im Jahr 2013 circa neun Millionen Euro sammeln. Die Spenden werden 

vielseitig verwendet: sowohl für Kampfhandlungen als auch für die Aufrechterhaltung der 

Strukturen der Organisationen sowie Propaganda. Neben der Jahresspendenkampagne luk-

riert die Organisation Geld im Rahmen des jährlich stattfindenden „Internationales Kurdis-

tan Kulturfestival“, der Einhebung von Mitgliedsbeiträgen oder der Durchführung von 

Sonderspendenkampagnen.
53

 

Die Verdachtsanzeigen wegen Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz 

(GwG)
54

 bewegen sich in Deutschland heute nach Angaben der FIU im dreistelligen Be-

reich. Die Zahl der Verdachtsanzeigen stieg von 104 im Jahr 2005 auf 242 im Jahr 2012.
55

 

Das GwG versteht unter Terrorismusfinanzierung sowohl Straftaten nach § 129a dStGB 

                                                           
48

 Steinsiek, Terrorabwehr durch Strafrecht? 23. 
49

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 196. 
50

 Ansar al-Islam ist eine kurdisch geprägte irakische Widerstandsgruppe, die insb in Süddeutschland und 

Nordrhein-Westfalen aktiv ist; Endres, Deutschland als Ziel des Terrorismus? 47. 
51

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 199. 
52

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 229. 
53

 BMI (Hrsg), Deutscher Verfassungsschutzbericht 2013, 281 f. 
54

 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten vom 13. 8. 2008 (BGBl I S 1690), zu-

letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. 7. 2014 (BGBl I S 934). 
55

 Siehe BKA (Hrsg), 2012 Annual Report – Financial Intelligence Unit Germany 41 ff. 
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(Finanzierung terroristischer Vereinigungen) als auch § 89a Abs 2 Z 4 dStGB (Finanzie-

rung von terroristischen Akten und Gruppierungen, die nicht die Qualität einer terroristi-

schen Vereinigung aufweisen).
56

 Die Verdopplung der Verdachtsanzeigen lässt sich wahr-

scheinlich auch darauf zurückführen, dass der Straftatbestand des § 89a Abs 2 Z 4 dStGB 

erst im Jahr 2009
57

 eingeführt wurde. Ein direkter Vergleich der Verdachtsmeldungen mit 

den Verdachtsmeldungen in Österreich ist schon allein deshalb nicht möglich, da sich die ö 

Verdachtsmeldungen nur auf § 278d öStGB, dh die Finanzierung von terroristischen Ak-

ten, Einzelterroristen und Gruppierungen, die nicht die Qualität einer terroristischen Verei-

nigung aufweisen, beziehen. 

 

B. Finanzquellen terroristischer Gruppierungen 

1. Allgemeines 

Terroristen benötigen finanzielle Mittel, nicht nur, um Terroranschläge durchzufüh-

ren, sondern vor allem für den Aufbau und Erhalt ihrer Strukturen. Letzteres betrifft die 

Infrastruktur von Terrornetzwerken, das Anwerben neuer Mitglieder und Unterstützer, die 

Bezahlung und Versorgung der Mitglieder und vieles mehr. Die Gesamtkosten für die Er-

haltung des islamischen Terrornetzwerkes Al-Qaida sollen Anfang des zweiten Jahrtau-

sends Milliarden von USD betragen haben.
58

 Der Löwenanteil des Budgets von Al-Qaida – 

jährlich etwa USD 10 - 20 Millionen – ging jedenfalls bis zum Sturz des Talibanregimes 

im Jahr 2001 an dieses, um es großzügig für ihre Gastfreundschaft zu entlohnen.
59

 Darüber 

hinaus benötigt es – wie jedes andere, vor allem international agierendes Terrornetzwerk – 

viel Geld für die Rekrutierung neuer Mitglieder, den Aufbau und die Erhaltung von Trai-

ningscamps, ihre gesamte Ausrüstung wie bspw Waffen, die Bestechung diverser Einzel-

personen oder Organisationen und die Fälschung verschiedener Dokumente wie Reisepäs-

se. Für die Entschädigung der Angehörigen von Selbstmordattentäter
60

 sowie für die Ver-

sorgung von Familien sog „Schläfer“ wird ebenfalls ein guter Teil des Vermögens benö-

                                                           
56

 Zur vollständigen Definition von Terrorismusfinanzierung nach dem GwG siehe Kapitel II.D.2. 
57

 Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30. 7. 2009, 

BGBl I S 2437. 
58

 Ehrenfeld, Funding evil: how terrorism is financed – and how to stop it (2003) 1 f. 
59

 First Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to resolution 

1526 (2004) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities, 25. 8. 2004, 

S/2004/679, Rz 46. 
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tigt. Darüber hinaus wird Geld für Medienauftritte und Demonstrationen gebraucht, um die 

islamische Bevölkerung für den Kampf gegen westliche Feinde, allen voran die USA, zu 

gewinnen.
61

 

Die jüngst von sich reden machende Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) soll, nach 

Schätzungen des Islamwissenschaftlers Reinhard Schulze, ein derzeitiges Vermögen von 

ungefähr zwei Milliarden USD aufweisen.
62

 Dieses benötigt sie ua für die Anwerbung von 

Söldnern. Mit attraktiven Gehältern sollen vor allem junge Leute überzeugt werden für IS 

in die Schlacht zu ziehen. 

Für die Durchführung der Anschläge selbst benötigen Terroristen – im Vergleich zu 

anderen Gewaltstrategien
63

 – nur wenig Geld.
64

 Schätzungen der VN zufolge soll der 

Bombenanschlag auf der Insel Bali im Jahre 2002 USD 50 000 gekostet haben, das Atten-

tat auf das Marriott Hotel in Jakarta 2003 rund USD 30 000. Der Anschlag in Madrid im 

Jahre 2004 soll circa USD 10 000 gekostet haben
65

; das Attentat auf die Londoner U-Bahn 

im Jahr 2005 überhaupt nur EUR 1 000
66

. Lediglich für das gründlich durchdachte Attentat 

auf die Türme des Word Trade Centers vom 11. September 2001 soll Al-Qaida eine sechs-

stellige Summe in Höhe von rund USD 400 000 - 500 000 aufbringen haben müssen.
67

 

Um ihre Ausgaben decken zu können, benötigen Terroristen regelmäßige Einnah-

men. Diese beziehen sie sowohl aus legalen als auch aus illegalen Quellen.
68

 Terrornetz-

werken wie Al-Qaida oder dem IS ist es gelungen, Einnahmen aus den verschiedensten 

Finanzquellen zu beziehen. Damit sind diese nicht mehr – wie ihre Vorgänger in den sieb-

ziger und achtziger Jahren – von wenigen „Hauptquellen“ abhängig. Darüber hinaus haben 

sie Verbindungen mit und Zugang zu legalen Märkten und Schwarzmärkten, um dort selbst 

mit diversen Ressourcen
69

 handeln zu können.
70
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Die wichtigsten Finanzquellen terroristischer Organisationen lassen sich wie folgt 

einteilen: (i) Zahlungen aus dem Privatvermögen von Gründern, Mitgliedern und Sympa-

thisanten; (ii) Einwerben von Spenden über religiöse und karitative Organisationen; (iii) 

Überweisungen von im Ausland lebenden Landsleuten; (iv) Gewinne aus legalen Wirt-

schaftsaktivitäten; (v) Gewinne aus Schmuggel und illegalem Handel (vi) Lösegeldforde-

rungen aus Entführungen und Gewinne aus sonstigen strafbaren Handlungen; sowie (vii) 

sog „staatliches Sponsoring“.
71

 

 

2. Zahlungen aus dem Privatvermögen von Gründern, Mitgliedern und 

Sympathisanten 

Gründer terroristischer Organisationen stellen oftmals Teile ihres Privatvermögens 

für die Finanzierung ihrer Netzwerke zur Verfügung. Als Sohn eines reichen saudischen 

Bauunternehmers verfügte bspw Osama bin Laden über den erforderlichen wirtschaftli-

chen Background um Al-Qaida finanzielle Starthilfe zu geben und diese so mit Hilfe von 

Eigenkapital aufzubauen.
72

 Ebenfalls eine Rolle bei der Finanzierung spielen Zahlungen 

wohlhabender Sympathisanten. Diese sind zumeist reiche Geschäftsleute, die einer Organi-

sation in ideologischer Weise verbunden sind und dieser einen Teil ihres zumeist legal 

erwirtschafteten Geldes zukommen lassen. Solche Finanziers sind regelmäßig nicht in ope-

rative Tätigkeiten verwickelt.
73

 So war die ursprüngliche Haupteinnahmequelle von IS 

Spenden wohlhabender Privatleute und Stiftungen aus den Golfstaaten. Diese Einnahme-

quellen spielen heute allerdings nur mehr eine untergeordnete Rolle, da sich IS nunmehr 

hauptsächlich über ein eigens aufgebautes Wirtschaftssystem von innen heraus finanziert.
74
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3. Einwerben von Spenden über religiöse und karitative Organisationen 

Das systematische Einwerben von Spenden stellt eine wichtige Einnahmequelle ter-

roristischer Organisationen dar.
75

 Insbesondere Europa dient als wichtiger Raum für Spen-

densammlungen. Die Bedeutung von Spenden als Finanzquelle für Terroristen ist in letzter 

Zeit allerdings etwas zurückgegangen, insb IS bezieht ihre Gelder nur zweitrangig auf die-

sem Wege.
76

 Andere islamische Terrornetzwerke verstehen es aber dennoch, bspw die 

Pflicht des sog zakat, einer der fünf Säulen des Islams, für ihre Zwecke auszunützen. Beim 

zakat handelt es sich um eine Art Almosensteuer, wonach alle Gläubigen zumindest zwei-

einhalb Prozent ihres Einkommens für Bedürftige abzugeben haben.
77

 Gläubige Muslime 

möchten so ihren Beitrag zum sozialen Wohl der Gesellschaft leisten.
78

 Dies verstehen 

Terrororganisationen für sich zu nützen, indem sie Wege finden den geleisteten zakat um-

zuleiten und ihrer Organisation zukommen zu lassen. 

Die wahrscheinlich bedeutendste Rolle beim Einwerben der Spenden spielen religiö-

se und karitative Einrichtungen. Diese arbeiten grundsätzlich auf legaler Basis, stellen ei-

nen Teil ihrer Gelder allerdings gleichzeitig militanten Gruppierungen und transnationalen 

Terrornetzwerken zur Verfügung. Um Spenden geworben wird – von lokalen Kulturzen-

tren, bestimmten NGOs oder weltweit tätigen Stiftungen wie die Al-Haramain Islamic 

Foundation oder die International Islamic Relief Organization (IIRO)
79

 – meist in Mo-

scheen oder auf sozialen Veranstaltungen.
80

 Einer Schätzung der amerikanischen Central 

Intelligence Agency Mitte der 90er Jahre zufolge, stehen rund 50 islamische Wohltätig-

keitsorganisationen mit terroristischen Gruppen in Kontakt
81

; diese Zahl dürfte in den letz-

ten Jahren noch signifikant angestiegen sein.
82

 Das Spendenaufkommen der Stiftung Al-

Haramain bspw beläuft sich laut Angaben der VN jährlich auf circa 30 Millionen USD.
83

 

Aber auch islamische Banken sind von Bedeutung in Bezug auf das Institut des zakat. 
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Denn sie behalten bei jeder Transaktion, die sie durchführen die jeweilige Almosenabgabe 

ein und lassen sie wiederum karitativen Organisationen zukommen.
84

 

Während der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden karitative Netzwerke auch 

direkt zum Zwecke der Unterstützung muslimischer Kämpfer in Afghanistan gegen sowje-

tische Truppen gegründet. Solche Netzwerke entwickelten eine starke Präsenz im Nahen 

Osten, insb in der persischen Golfregion.
85

 In Saudi Arabien bspw belief sich das Spen-

denaufkommen im Jahre 2001 auf 267 Millionen USD; der Großteil dieses Geldes wurde 

für die Unterstützung von Muslimen in bewaffneten Konflikten oder terroristischer Orga-

nisationen wie Al-Qaida verwendet.
86

 

Warum bedienen sich Terrororganisationen an karitativen Einrichtungen, um an Geld 

zu kommen? Zum einen ist es in islamischen Ländern nur in sehr eingeschränktem Maße 

möglich karitative Organisationen finanziell zu überwachen. In Saudi Arabien zB gibt es 

kein Steuersystem und auch keine entsprechende Behörde, die im Verdachtsfalle Konten 

überprüft oder den Zu- und Abfluss von Geldern ermitteln kann.
87

 Außerdem erfolgen 

Überweisungen von karitativen Einrichtungen an andere Organisationen oder Gruppen 

zumeist in bar und es gibt keinerlei Nachweis über die weitere Verwendung des Geldes.
88

 

Zum anderen ist sich ein Großteil der Bevölkerung gar nicht bewusst, dass, wenn sie ihr 

Geld mildtätigen Organisationen zukommen lassen, dieses nicht nur karitativen Zwecken, 

sondern auch direkt dem Dschihad zufließen kann. Selbst wenn es ihnen bewusst ist, füh-

len sich viele Muslime aufgrund sozialen Druckes gezwungen, Geld an karitative Einrich-

tungen, auch wenn diese zu bewaffneten Gruppierungen Kontakte pflegen, zu spenden.
89

 

Nach dem folgenschweren Anschlag in New York am 11. September 2001 allerdings 

wurden Organisationen wie die Stiftung Al-Haramain von Ermittlern ins Visier genom-

men: Ihnen wurde die Finanzierung verschiedener Terrornetzwerke wie Al-Qaida vorge-

worfen. Im März 2002 wurden daraufhin Zweigstellen der Al-Haramain Stiftung in Bosni-

en und Somalia geschlossen.
90
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4. Überweisungen von im Ausland lebenden Landsleuten 

Karitative und religiöse Organisationen mit engem Konnex zu Terrorgruppen entwi-

ckelten aber nicht nur in muslimischen Ländern eine starke Präsenz, sondern auch in west-

lichen Staaten, einschließlich der USA.
91

 Spendensammlungen solcher Organisationen als 

auch der Terrorgruppen selbst – wie der Irish Republican Army (IRA), der Palestine Libe-

ration Organisation (PLO) und der Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) – finden in Europa 

und der USA somit regelmäßig statt. Viele der Einwanderer unterhalten noch enge Bezie-

hungen zum Heimatland, da sie erst vor kurzem in einen westlichen Staat immigriert sind. 

Überdies haben einige aufgrund des im Heimatland herrschenden Krieges enge Verwandte 

oder Bekannte verloren. So spendeten bspw albanisch-stämmige Einwanderer in den USA 

gerne Geld an die UÇK, damit diese in ihrem Heimatland einen „gerechten Krieg“ gegen 

die Serben führen konnte.
92

 

 

5. Gewinne aus legalen Wirtschaftsaktivitäten 

Beispiele wie das der IRA, der Hamas oder der Al-Qaida zeigen, dass terroristische 

Organisationen oft auch von der direkten oder indirekten Beteiligung an Unternehmen oder 

Konzernen profitieren. Während der IRA Beteiligungen an Taxiunternehmen nachgewie-

sen wurden, gelang es Bin Laden in den 1990er Jahren ein weitverzweigtes Unterneh-

mensnetzwerk mit verschiedenen Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
93

 Ein unter bewaffne-

ten Organisationen beliebter Unternehmenssektor ist ua der des Honighandels. Denn Honig 

kann auch zur Tarnung von Schmuggelware dienen: Drogen oder Waffen werden gerne in 

Honigbehältern geschmuggelt, weil Zollbeamte Honig aufgrund seiner klebrigen Konsis-

tenz nicht gerne untersuchen.
94
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6. Strafbare Handlungen 

6.1. Schmuggel und illegaler Handel 

Neben systematischem Fundraising zählt der Schmuggel und illegale Handel zu den 

bedeutendsten Einnahmequellen terroristischer Organisationen. Dafür bedienen sie sich 

oftmals der Strukturen organisierter Kriminalität und ihrer Methoden, um so großzügige 

Profite abschöpfen zu können.
95

 Des Weiteren sind gute Kontakte zu kriminellen Netzwer-

ken wichtig, da solche für den Kauf von Waffen oftmals hilfreich sind. Obwohl verschie-

dene Verbindungen zwischen Terrorismus und Organisierter Kriminalität existieren, müs-

sen diese Phänomene auseinandergehalten werden. Denn während bei Organisierter Kri-

minalität der wirtschaftliche Profit im Vordergrund steht, ist die Begehung von Straftaten 

bei Terrornetzwerke durch ideologische Gründe motiviert und zielt auf politische Verände-

rung ab.
96

 

Je nach Land oder Region stehen beim Schmuggel unterschiedliche Rohstoffe oder 

Waren im Vordergrund. Diamanten
97

 und andere Edelmetalle sowie Tropenhölzer in West- 

und Zentralafrika, Drogen in Afghanistan, Kolumbien, Burma und Zentralasien, gefälschte 

Markenartikel in Südost- und Ostasien sowie Zigaretten
98

 weltweit. Besonders hohe Ge-

winnspannen bietet der Anbau von und der Handel mit Drogen. Insbesondere interessant 

ist für kriminelle Netzwerke die Kontrolle über den Schmuggel und den darauffolgenden 

Verkauf der Drogen. Terrororganisationen kooperieren oft mit solchen kriminellen Netz-

werken und partizipieren damit zumindest indirekt am Gewinn aus dem Drogenhandel. 

Das in der Drogenproduktion wohl wichtigste Land ist Afghanistan: In den 1990er Jahren 

entwickelte es sich zum größten Opiumproduzenten der Welt.
99

 Der illegale Handel mit 

Diamanten verspricht zwar nicht so große Gewinne wie jener mit Drogen, allerdings sind 

Diamanten für Terroristen aus einem anderen Grund interessant: Sie gelten als krisensiche-

res Zahlungs- und Tauschmittel. Als auf internationaler Ebene verstärkt Maßnahmen zur 
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Sperrung verdächtiger Konten ins Spiel gebracht wurden, begann angeblich auch Al-Qaida 

einen Teil ihres Geldes in Diamanten und andere Edelmetalle anzulegen.
100

 

Auch die Terrororganisation IS finanziert sich hauptsächlich über Einnahmen aus il-

legalen Aktivitäten. Sie verfügt mittlerweile über ein eigens aufgebautes Wirtschaftssystem 

in den von ihnen kontrollierten Gebieten im Irak und in Syrien. Der ehemalige Ableger der 

irakischen Al-Qaida verkauft aus der Region gestohlenes Erdöl und fordert Schutzgeldzah-

lungen von den Menschen, die in diesem Gebiet leben.
101

 Dazu kommen Einnahmen aus 

dem Schmuggel von Lebensmitteln, Medikamenten und Waffen ins syrische und irakische 

Kriegsgebiet und dem illegalen Verkauf antiker Fundstücke aus ungeschützten Grabungs-

stätten und Museen in Syrien und im Irak.
102

 

 

6.2. Gewinne aus Entführungen und sonstigen kriminellen Aktivitäten 

Eine weitere Geldbeschaffungsmethode verschiedener Terrornetzwerke ist die Ent-

führung von Ausländern westlicher Länder. Vor allem in Ländern wie Syrien, Algerien, 

Jemen oder Irak sind insb Touristen und Journalisten aus den USA oder Europa gefährdet, 

Opfer einer Entführung zu werden. Solche Entführungen versprechen Terrororganisationen 

hohe mediale Aufmerksamkeit sowie die Zahlung von hohen Lösegeldforderungen.
103

 

Auch für die Terrorgruppe IS stellen Lösegeldforderungen aus erpresserischen Entführun-

gen eine wichtige Einnahmequelle dar.
104

 

Darüber hinaus tragen Banküberfälle, sonstige Raube, Diebstähle, Kreditkartenbe-

trügerei oder Dokumentenfälschungen zum Finanzhaushalt von terroristischen Organisati-

onen bei. Solche Straftaten bergen allerdings auch besondere Gefahren für die Volkswirt-

schaft des Landes, in dem sie begangen werden, in sich: Die Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

bspw sorgte so in den 1970er Jahren durch Erpressungen und Raubüberfällen in ihrem 

Heimatland für den Niedergang desselbigen.
105
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7. Staatliches Sponsoring 

Bis zu den 1990er Jahren spielten staatliche Gelder bei der Finanzierung von natio-

nalem und internationalem Terrorismus eine verhältnismäßig wichtige Rolle.
106

 Staatliches 

Sponsoring von Terrorismus besteht bspw in der Förderung terroristischer Gruppierungen, 

die in „feindlichen“ Staaten agieren und sich gegen diesen richten. Der Staat involviert sich 

hier in terroristische Akte, die von Einzelpersonen oder terroristischen Gruppierungen ge-

gen ein als feindlich betrachtetes Regime ausgeführt werden. Eine derartige Vorgangswei-

se vermeidet eine offene militärische Konfrontation mit dem gegnerischen Regime und 

wird in der Literatur mit dem sog „Stellvertreterkrieg“
107

 verglichen.
108

 In der Literatur 

werden häufig Kuba, Nordkorea, Libyen, Saudi Arabien, der Iran, Irak, Pakistan, Syrien 

und der Sudan als Sponsoren terroristischer Gruppierungen genannt. Die ehemalige Sow-

jetunion fiel mit dem Ende des Kalten Krieges als einer der staatlichen Hauptsponsoren des 

Terrorismus weg.
109

 Obwohl die Bedeutung staatlichen Sponsorings im letzten Jahrzehnt – 

insb was den transnationalen Terrorismus betrifft – zurückgegangen ist, spielt es nach wie 

vor eine Rolle. Denn bei der Frage staatlicher Unterstützung geht es nicht nur um die Zah-

lung von Geldern, sondern auch um die Schaffung eines für Terroristen begünstigenden 

Umfelds.
110

 Weiters ist zu beobachten, dass staatliche oder internationale Hilfsmittel oft 

zugunsten bewaffneter Gruppierungen „umverteilt“ werden. So wurden bspw im Irak 

Lastwägen, die das Land von den VN im Rahmen eines Hilfsprogramms bekommen hatte, 

zu Abschussvorrichtungen für Flugkörper und Armeefahrzeugen umfunktioniert.
111

 In ei-

nem Länderbericht aus 2013 nennt das US-Außenministerium Kuba, Iran, den Sudan und 

Syrien als Hauptstaatssponsoren des Terrorismus.
112
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Verstärkt beobachtbar ist seit einigen Jahren ein sog „unfreiwilliges staatliches Spon-

soring“ von terroristischen Aktivitäten und Terrororganisationen.
113

 Ende Juli diesen Jah-

res berichtete die New York Times, dass Ableger von Al-Qaida seit 2008 insgesamt 125 

Millionen USD von europäischen Regierungen mit Hilfe von Entführungen erpresst haben 

sollen.
114

 Davon allein 50 Millionen in 2013.
115

 Ihre Recherchen stützen sich auf Aussagen 

von ehemaligen Entführungsopfern, Unterhändlern, Diplomaten und Regierungsvertretern 

aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten sowie auf interne Al-Qaida-Dokumentationen. 

Insbesondere Europäer sind Zielscheiben diverser Terrororganisationen, da, außer Großbri-

tannien, europäische Staaten eher bereit wären Lösegeldforderungen zu erfüllen als bspw 

die USA. 2012 meinte der amerikanische Terrorismusexperte David Cohen, dass Löse-

geldzahlungen inzwischen zu einer der wichtigsten Einnahmequellen terroristischer Grup-

pierungen wurden, bedeutender als etwa Spenden von Unterstützern. Oft werden – so der 

Bericht der New York Times – Lösegelder von den zahlenden Regierungen als humanitäre 

Hilfe für das Land aus dem die Entführer stammen getarnt und/oder über Mittelsmänner 

oder Drittstaaten an die Entführer übergeben. Die meisten europäischen Regierungen 

schweigen allerdings darüber, ob Lösegeld bezahlt wurde oder nicht, da die Bekanntgabe 

der Zahlung von Lösegeldern Europäer wohl noch verstärkt der Gefahr von Entführungen 

aussetzen würde. Tatsächlich sollen Al-Qaida-Terroristen nunmehr ihre Entführungsopfer 

nach der Staatsbürgerschaft aussuchen. Staatsbürger der USA und Großbritannien seien 

heute seltener Opfer von Entführungen, da mittlerweile bekannt ist, dass die USA und 

Großbritannien keine Lösegelder bezahlen. Trifft es allerdings doch einen Staatsbürger der 

USA oder aus Großbritannien, so sei dies sein Todesurteil, was bspw eine Entführung ei-

nes Briten, einer Deutschen und eines Schweizer Paars aus 2009 zeigt. Nach der Bekannt-

gabe der Lösegeldforderung der nordafrikanischen Al-Qaida-Zelle machte die britische 

Regierung klar, dass sie kein Lösegeld zahlen würde. Daraufhin wurde der gefangenge-

nommene Brite getötet. Die dt und die Schweizer Geiseln kamen nach Zahlung eines Lö-

segelds in Höhe von acht Millionen Euro frei. Die Freilassung einer anderen dt Geisel aus 

den Händen der Terrorgruppe IS erfolgte jüngst im Juni dieses Jahres nach Zahlung einer 

„substanziellen Gegenleistung“, wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Sicher-

heitskreise berichtete.
116

 Auch die ö Regierung soll im Jahr 2008 zwei Millionen Euro Lö-

segeld an Al-Qaida überwiesen haben, um ein in Tunesien verschollenes und nach Mali 
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gebrachtes Touristenpaar freizukaufen.
117

 Der tatsächliche Fluss von Lösegeldzahlungen 

wird von den europäischen Regierungen, inklusive dem ö und dt Außenministerium, aller-

dings dementiert. Jedenfalls scheint der Wunsch zu bestehen, in Zukunft auf Lösegeldzah-

lungen zu verzichten. Auf dem G8-Gipfel voriges Jahr wurde von europäischen Staaten 

eine Deklaration unterzeichnet, die Lösegeldforderungen in Zusammenhang mit Terroris-

musfinanzierung bringt und auf deren Stopp abzielt.
118

 Auch bei einem am 16. 9. 2014 

vom Büro der VN für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und der Organisa-

tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) veranstalteten Workshop wurde 

auf die Problematik von Lösegeldzahlungen hingewiesen und eine Einstellung solcher 

Zahlung gefordert.
119

 

Ob von Regierungen Lösegeld bezahlt werden soll oder nicht, ist eine seit langem of-

fene politische Frage und kann auch hier nicht beantwortet werden. In der Vergangenheit 

waren die Deutschen damit insb zu Zeiten der RAF konfrontiert. Bei der Entführung des 

Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entschieden die dt Behörden kein Lösegeld 

zu zahlen. Daraufhin wurde Schleyer ermordet. Heutzutage vertritt der dt Staat – sollte 

man den Recherchen der New York Times und auch anderen Zeitungen Glauben schenken 

– eine andere Linie. Einerseits werden mit den Lösegeldzahlungen offensichtlich Men-

schenleben gerettet – das zeigt das oben erwähnte Beispiel der Entführung britischer, dt 

und Schweizer Staatsbürger aus 2009. Andererseits werden Bürger der USA und Großbri-

tannien nicht mehr von Al-Qaida entführt, da die Gruppe weiß, dass von deren Regierun-

gen kein Lösegeld zu erwarten ist.
120
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C. Transfermethoden – „Szenarien“ der Terrorismusfinanzierung 

1. Allgemeines 

Von besonderem Interesse für die Terrorismusfinanzierung sind die Transfermetho-

den terroristischer Organisationen. Oft werden die Gelder, welche die Mutterorganisation 

eines Terrornetzwerkes in einem Land sammelt, in einem anderen Land, in dem ein Ter-

roranschlag von einer einzelnen Zelle durchgeführt werden soll, gebraucht.
121

 Dabei bedie-

nen sich die Organisationen oft jener Transfermethoden, derer sich auch die organisierte 

Kriminalität bedient, um ihre kriminell erworbenen Mittel „reinzuwaschen“.
122

 Die am 

häufigsten verwendeten Übertragungsmechanismen sind der Bargeld-Schmuggel und die 

Nutzung informeller Transfersysteme, wie zB das sog Hawala-System. Darüber hinaus 

nützen Terroristen neben formellen Transfersystemen (Banken) auch Firmen oder islami-

sche Einrichtungen, um Geld zu transferieren.
123

 

 

2. Schmuggel von Bargeld 

Die einfachste und älteste Transfermethode ist der Transport von Bargeld durch ei-

nen vertrauenswürdigen Boten.
124

 Dieses System schafft folgende Vorteile für den Über-

mittler: Erstens werden Gelder transferiert, ohne eine Bank oder sonstigen Händler in das 

Geschäft miteinbeziehen zu müssen. Zweitens bleiben die einzelnen Zellen eines Terror-

netzwerkes aufgrund dieser Methode immer aktionsfähig, da aufgrund des ständigen Bar-

geldumlaufs Gelder nicht versteckt oder investiert werden müssen. Der Bargeld-

Schmuggel wird auch dadurch begünstigt, dass die Obergrenzen für die Einfuhr von Bar-

geld bspw in den Ländern des Nahen Ostens deutlich höher sind als jene in den OSZE-

Ländern. In einigen Ländern gibt es überhaupt keine Obergrenzen. Ansonsten kommen 

Geldkurieren auch die mangelhaften Grenz- und Zollkontrollen einiger Länder zu Gute.
125

 

Die Methoden des Schmuggels sind vielfältig: Üblicherweise werden die Banknoten in 

Koffern mit doppelten Böden, Schatullen, Spielzeugen, Windeln oder Kleidung versteckt. 

Immer häufiger kommt es vor, dass Kuriere das Geld in ihrem Körper („Bodypackers“) 
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oder unter ihrer Haut transportieren, was oft zu schlimmen Infektionen oder sogar zum Tod 

des Kuriers führen kann.
126

 

 

3. Informelle Transferwege – Hawala-System 

Hawala ist ein jahrhundertealtes Finanzsystem; es ist zumeist älter als konventionelle 

Banksysteme und beinahe überall auf der Welt existent. Das System basiert wesentlich auf 

dem Prinzip des Vertrauens. Der Ablauf eines Geldtransfers über das Hawala-System kann 

sich folgendermaßen abspielen: Will die Person A im Land X der Person B im Land Y 

einen bestimmten Geldbetrag zukommen lassen, wendet sie sich zunächst an einen in ih-

rem Land ansässigen Agenten (Hawaladar). Bei einem Treffen übergibt A dem Agenten 

den zu transferierenden Geldbetrag in bar und erhält dafür im Gegenzug ein Codewort. In 

einem zweiten Schritt gibt A dem B das vereinbarte Codewort – meist per Telefon – be-

kannt; ebenso teilt der Agent im Land X das Codewort einem Agenten im Land Y, an den 

sich B folglich zu wenden hat, mit. B erhält schlussendlich den gewünschten Betrag von 

seinem Hawala-Agenten in Land Y. Die beiden Agenten aus Land X und Land Y rechnen 

dann später untereinander, häufig über andere Geschäfte, ab.
127

 

Ursprünglich stammt diese Art des Geldtransfers aus dem alten China und war dort 

unter dem Namen Fei Qian – fliegendes Geld – bekannt. Im frühen Mittelalter übernahmen 

dann arabische Kaufleute dieses System des informellen Geldtransfers aus Angst vor 

Raubüberfällen auf ihrem Weg über die Seidenstraße. Informelle Geldtransfersysteme gibt 

es heute aber nicht nur in arabischen und islamischen Ländern, sondern auch in Südameri-

ka (Black Market Peso Exchange), in Südasien (Hundi-System), auf den Philippinen 

(Padala), in Thailand (Phei Kwan) und weiterhin in China (Fei Qian).
128

 Sie werden oft 

von Einwanderern aus Entwicklungsländer benutzt, um Verwandten, die in ihrem Heimat-

land zurückblieben, Geld zukommen zu lassen. Einige Länder billigen diese Ge-

schäftspraktiken, andere wiederum – insb die Länder der USA und Europas – verbieten sie, 
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da sich die mit dieser Methode transferierten Gelder weder kontrollieren noch regulieren 

lassen und sich so gänzlich der Volkswirtschaft entziehen.
129

 

Die Vorteile für die Benutzer des Hawala-Systems sind vielfältig: Der Transfer des 

Geldes kann sehr rasch abgewickelt werden, manchmal sogar innerhalb einiger Stunden. 

Durchgeführt werden können solche Überweisungen 24 Stunden pro Tag, üblicherweise 

auch am Wochenende. Des Weiteren hinterlässt der Transfer keine Spuren, welche die 

Kontrollbehörden identifizieren und auswerten könnten. Sowohl der Sender des Geldes als 

auch der Empfänger müssen sich gegenüber dem Händler nicht ausweisen. Dieser misst 

auch der Herkunft des Geldes keine Bedeutung zu. Der dritte, zentrale Vorteil eines infor-

mellen Transfersystems ist die Höhe der Kommissionsgebühren: Diese sind wesentlich 

niedriger als bei herkömmlichen Übermittlungsmethoden und bewegen sich zwischen ein 

und fünf Prozent des zu überweisenden Betrags. Dennoch sind solche Geschäfte für die 

Hawala-Agenten rentabel: Aufgrund starker Wechselkursschwankungen und des Transfers 

von sehr hohen Summen (bis zu zehn Millionen USD), können sie auch hohe Profite er-

wirtschaften. Die eben genannten Vorteile für die Benutzer machen das System so für 

staatliche Gewaltakteure und terroristische Organisationen interessant.
130

 Für viele Mit-

glieder des Al-Qaida-Netzwerkes erlangten informelle Transfersysteme nach dem 

11. September 2001 und nachdem Behörden ihre Konten beschlagnahmten noch größere 

Bedeutung. Denn sie mussten Wege finden das offizielle Banksystem zu umgehen, um 

überhaupt Geld transferieren oder an Geld gelangen zu können.
131

 

Nach Schätzungen der VN aus dem Jahr 2002 werden jährlich circa 200 Milliarden 

USD über das Hawala-System transferiert.
132

 Eine Schlüsselrolle dabei spielt Pakistan. 

Dort wird die Anzahl der Hawala-Agenten auf rund 1 100 geschätzt, über die jährlich bis 

zu fünf Milliarden USD fließen. Iran, Bangladesch, Algerien, Indien, Türkei, Tansania, El 

Salvador und Sudan sind weitere Länder, in denen enorme Summen über derartige Kanäle 

abgewickelt werden.
133

 Auch IS-Terroristen nutzen das Hawala-System für den Transfer 

ihrer Gelder.
134
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4. Sonstige Transfermethoden 

In Ländern, in denen noch niedrige Sicherheitsstandards, vor allem im Bereich des 

Online- und Telefonbankings, herrschen, werden oft formelle Transferwege, wie das offi-

zielle Bankensystem, für Geldüberweisungen verwendet.
135

 Aber auch die Attentäter vom 

11. September erhielten die für den Anschlag notwendigen Geldmittel fast ausschließlich 

auf diesem Wege. Das Geld wurde in kleinen Teilen und über verschiedene Konten auf 

ihre Konten in den Vereinigten Staaten überwiesen.
136

 Ein solcher Transfer erinnert an die 

sog „Starbust-Methode“, derer sich auch die organisierte Kriminalität bedient: Danach 

wird der gewünschte Betrag, welcher auf dem Ausgangskonto liegt, zunächst gestückelt 

und in unregelmäßigen Abständen auf viele verschiedene Konten überwiesen. Später wer-

den dann die zahlreichen Einzelbeträge von diesen Konten auf das endgültige Empfänger-

konto überwiesen.
137

 

Karitative und religiöse Einrichtungen dienen nicht nur als Fundraiser, sondern auch 

als Park-, Durchgangs- oder Verteilerstationen von Geldern. Ebenso treten in diesem Zu-

sammenhang legale Import/Export-Firmen oder Tarn- und Briefkastenfirmen als Finanzie-

rungsweg in Erscheinung.
138

 

 

D. Begriffsdefinitionen 

1. Definition des Begriffs Terrorismus 

1.1. Grundlegendes 

Der Begriff Terror hat seine Wurzeln im gleichnamigen lateinischen Begriff, der 

Schrecken bedeutet. Unter diesem Begriff werden im Wesentlichen zwei Erscheinungs-

formen des Terrors zusammengefasst: die des sog Staatsterrorismus und die des sog indi-

viduellen Terrorismus. Letztere Erscheinungsform ist die, die den heute im Allgemeinen 

gebräuchlichen Begriff des Terrorismus prägt. (Individueller) Terrorismus weist eine klare 

anti-staatliche Tendenz auf, die sich auch in den einschlägigen strafrechtlichen Regelungen 
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der untersuchten nationalen Rechtsordnungen und deren internationalen und europäischen 

Vorgaben wiederspiegelt.
139

 

Demgegenüber meint der Begriff des Staatsterrorismus Gewaltanwendungen von 

staatlichen Organen oder von Gruppierungen, die dem Staat zuzurechnen sind und sich 

entweder gegen die eigene Bevölkerung oder gegen die eines vom Staat besetzten Gebiets 

richten. Ziel ist die Vernichtung politischer Gegner oder die Niederschlagung von Auf-

ständen.
140

 Kennzeichnend für den Staatsterrorismus ist also die Verbreitung von Angst 

und Schrecken im eigenen Staat bzw unter den eigenen Staatsbürgern. Diktatorische oder 

totalitäre Regime benützen typischerweise derartige Methoden, um ihre Herrschaft auf-

recht zu erhalten.
141

 Das bereits beschriebene staatliche Sponsoring von Terrorismus
142

 

richtet sich in der Regel (idR) nicht gegen die eigene Bevölkerung. Es ist daher vom 

Staatsterrorismus zu unterscheiden und dem (individuellen) Terrorismus zuzurechnen, wo-

bei es darin eine Sonderstellung einnimmt. 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit bezieht sich der Begriff Terrorismus nur mehr 

auf den individuellen Terrorismus. Eine rechtliche Beurteilung des Staatsterrorismus und 

auch des staatlichen Sponsorings von Terrorismus bleiben ausgeklammert, da dies den 

Rahmen der Dissertation sprengen würde.
143

  

 

1.2. Bisherige Definitionsansätze 

Den allerersten Definitionsversuch gab es im Jahr 1937 in der Geneva Convention 

for the Prevention and Punishment of Terrorism im Rahmen des Völkerbunds. Das Über-

einkommen trat allerdings nie in Kraft. Folgende Beschreibung des Begriffs Terrorismus 

war darin vorgesehen: 
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„All criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a 

state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general pub-

lic.“
144

 

Den Nachfolger des Völkerbunds, die VN, beschäftigt die Schwierigkeit Terrorismus 

zu definieren nunmehr seit rund 50 Jahren. Das Problem entstand, als die ersten der nun 

geltenden internationalen Verträge zur Terrorismusbekämpfung
145

 verhandelt wurden.
146

 

Keiner dieser Verträge enthält eine allgemeine, umfassende Definition des Begriffs. Dies 

hat seine Ursache in dem Umstand, dass keine umfassende Konvention zur Terrorismusbe-

kämpfung existiert, sondern lediglich Konventionen, die spezielle Erscheinungsformen des 

Terrorismus, wie etwa Geiselnahmen, Flugzeugentführungen etc., regeln. Eine Ausnahme 

bildet insofern die Internationale Konvention zur Bekämpfung der Finanzierung des Terro-

rismus aus 1999 (TerrFinÜbk), als sich dort eine Art „Minidefinition“ des Begriffs Terro-

rismus findet. Art 2 Abs 1 lit b TerrFinÜbk betrifft nämlich nicht nur die Terrorismusfi-

nanzierung, sondern versucht auch den Begriff Terrorismus allgemein zu erfassen. 

Art 2 Abs 1 lit b TerrFinÜbk: „Any other act intended to cause death or serious bod-

ily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a 

situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to 

intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do 

or to abstain from doing any act.“ 
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Eine Definition aus der Feder des Sicherheitsrats (SR) der VN findet sich in Resolu-

tion (Res) 1566 aus dem Jahre 2004. Diese weist einige Unterschiede zur Definition des 

TerrFinÜbk auf und lautet folgendermaßen: 

„Recalls that criminal acts, including against civilians, committed with the intent to 

cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a 

state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimi-

date a population or compel a government or an international organization to do or to 

abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in 

the international conventions and protocols relating to terrorism […].“
147

 

Während das TerrFinÜbk aus 1999 lediglich Zivilpersonen oder Personen, die bei 

einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen als mögliche 

Anschlagsziele nennt, lässt die Formulierung „criminal acts, including against civilians“ 

der SR Res 1566 (2004) darauf schließen, dass terroristische Anschläge auch gegen militä-

rische Ziele gerichtet sein können. Die Definition der SR Res ist also insofern weiter ge-

fasst. Im Übrigen findet sich in Z 3 der Res ein zusätzliches mögliches Ziel für einen terro-

ristischen Anschlag: nämlich das Ziel, eine Gruppe von Personen oder einzelne Personen 

in Angst und Schrecken zu versetzen.
148

 Folglich ist es nicht mehr notwendig, die gesamte 

Bevölkerung eines Staates einzuschüchtern, wie im TerrFinÜbk geregelt, sondern es ge-

nügt eine Gruppe von Personen oder auch Einzelpersonen. Handelt es sich allerdings ledig-

lich um eine Gruppe von Personen oder Einzelpersonen, so ist statt einer bloßen Ein-

schüchterung, die Verbreitung von Angst und Schrecken notwendig. 

Einen Vorschlag für eine Definition, die Bestandteil einer allgemeinen internationa-

len Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus sein könnte, lieferte das High-level Panel 

on Threats, Challenges and Change
149

 in seinem Abschlussbericht aus dem Jahr 2004. Die-

ser Bericht war seinerseits wieder Grundlage des Reports des ehemaligen Generalsekretärs 

der VN, Kofi Annan, zur 60. Tagung der Generalversammlung (GV) der VN im September 

2005. Abs 164 lit d des High-level Panel Berichts beschreibt Terrorismus als „any action, 

in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of terrorism, 

the Geneva Conventions and the Security Council Resolution 1566 (2004), that is intended 
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 Z 3 SR Res 1566 (2004). 
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 Zu den Unterschieden siehe auch Neuhold in Mahncke/Monar, International Terrorism 25 f. 
149

 Dieses Panel bestand aus 16 Mitgliedern, und zwar aus ehemaligen Regierungschefs, Ministern und sons-

tigen bedeutenden Personen verschiedener Staaten wie bspw aus den USA, Norwegen, Russland und Austra-

lien sowie Vorständen wichtiger internationaler Organisationen wie zB der Liga Arabischer Staaten. 
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to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose of 

such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government 

or an international organization to do or to abstain from doing any act.“
150

 Diese Defini-

tion ist demnach ua eine Kombination der Definitionen des TerrFinÜbk und der SR Res 

1566 (2004). 

Der Europarat orientiert sich für die Begriffsbestimmung des Terrorismus in seinen 

Übereinkommen an den Konventionen der VN zur Terrorismusbekämpfung. Nach dem 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus aus 2005 bedeutet „terro-

ristische Straftat“ demnach eine Straftat im Geltungsbereich und nach der Begriffsbestim-

mung einer der im Anhang des Übereinkommens aufgeführten Verträge. Der Anhang bein-

haltet alle vor Abschluss des Europaratsübereinkommens in Kraft getretenen Konventio-

nen der VN zur Terrorismusbekämpfung. 

Auf Ebene der EU wird der Begriff der terroristischen Straftat in Art 1 Abs 1 des 

Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates vom 13. 6. 2002 zur Terrorismusbekämpfung
151

 

in der Fassung (idF) des Rahmenbeschlusses 2008/919/JI des Rates vom 28. November 

2008 zur Änderung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI
152

 (RB TerrBek) definiert. Im 

Gegensatz zu den Definitionsversuchen auf internationaler Ebene ist es auf europäischer 

Ebene gelungen, in einem einzigen rechtlich verbindlichen Dokument terroristische Straf-

taten zu beschreiben.
153

 Für die Definition wurde eine Kombination aus einer generellen 

Umschreibung der Ziele des Terrorismus mit einer Aufzählung verschiedener vorsätzlicher 

Straftaten und ihrer terroristischen Eignung verwendet. Die Umschreibung lautet wie folgt: 

„Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die unter Buchstaben a) bis i) aufgeführten, nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

als Straftaten definierten vorsätzlichen Handlungen, die durch die Art ihrer Begehung oder 

den jeweiligen Kontext ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft schädigen 

können, als terroristische Straftaten eingestuft werden, wenn sie mit dem Ziel begangen 

werden, (i) die Bevölkerung auf schwer wiegender Weise einzuschüchtern oder (ii) öffent-

liche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder Unter-
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lassen zu zwingen oder (iii) die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder 

sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft 

zu destabilisieren oder zu zerstören […].“ 

In den Buchstaben a) bis i) des Abs 1 Art 1 finden sich Straftaten wie Handlungen, 

die zum Tode oder Verletzung einer Person führen können, Entführungen, Geiselnahmen, 

schwer wiegende Zerstörungen einer öffentlichen Einrichtung, einem Verkehrsmittel oder 

einer Infrastruktur, das Kapern von Flugzeugen, Schiffen oder anderen öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, die Herstellung und Verwendung von diversen Waffen, die Herbeiführung 

von Bränden und die Störung der Versorgung mit lebenswichtigen natürlichen Ressour-

cen.
154

 

Kritik an dieser Definition betrifft insb die teilweise Unschärfe der verwendeten Be-

griffe. Vor allem NGOs äußerten die Befürchtung, dass unter eine solche Definition auch 

nicht-terroristische Akte wie solche des sog „zivilen Ungehorsams“ subsumiert werden 

könnten.
155

 Diesem entgegensteuernd, befinden sich sowohl in der Präambel des RB Terr-

Bek als auch in Art 1 selbst folgende Vorschriften: Nach Präambel 10 kann der RB nicht 

dahin gehend ausgelegt werden, dass er Grundrechte oder Grundfreiheiten wie das Streik-

recht und die Versammlungs-, Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit, einschließlich des 

Rechts, mit anderen Gewerkschaften zu gründen und sich zur Verteidigung seiner Interes-

sen Gewerkschaften anzuschließen, und des damit zusammenhängenden Demonstrations-

rechts, schmälert oder behindert. Art 1 Abs 2 sieht vor, dass der RB TerrBek nicht die 

Pflicht berührt, die Grundrechte und die allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie sie in Art  6 

des Vertrags über die Europäische Union (EUV) niedergelegt sind, zu achten. 

In Präambel 11 des RB TerrBek nimmt der Rat auf den Staatsterrorismus Bezug. 

Demnach gilt der RB nicht für die Aktivitäten der Streitkräfte bei bewaffneten Konflikten 

im Sinne des (iSd) humanitären Völkerrechts, die diesem Recht unterliegen, und für die 

Aktivitäten der Streitkräfte eines Staates in Wahrnehmung ihres offiziellen Auftrags, so-

weit sie anderen Regeln des Völkerrechts unterliegen. Insofern folgt die Definition des 

Rates dem Begriffsverständnis eines Terrorismus, der sich gegen den Staat richtet und 

schließt somit den Staatsterrorismus aus.
156
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Der ö Gesetzgeber legte den Begriff der terroristischen Straftat in § 278c öStGB 

fest, und zwar in Umsetzung des RB TerrBek. Die ö Definition entspricht nahezu völlig 

der der EU.
157

 

In Deutschland ist Terrorismus als schwere staatsgefährdende Gewalttat in § 89a 

dStGB implementiert. „Eine schwere staatsgefährdende Gewalttat ist eine Straftat gegen 

das Leben in den Fällen des § 211
158

 oder des § 212
159

 oder gegen die persönliche Freiheit 

in den Fällen des § 239a
160

 oder des § 239b
161

, die nach den Umständen bestimmt und 

geeignet ist, den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Or-

ganisation zu beeinträchtigen oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutsch-

land zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben.“
162

 

 

1.3. Die Schwierigkeit Terrorismus zu definieren 

Terrorismus ist ein politischer Akt,
163

 da ein wesentlicher Bestandteil des Aktes sein 

Ziel ist, und zwar, eine Änderung der politischen Verhältnisse herbeizuführen. Jene Kon-

ventionen, die bereits eine allgemein anerkannte, umfassende Definition des Begriffes Ter-

rorismus enthalten sind bis dato lediglich auf regionaler Ebene
164

 zu finden. Denn Staaten 

müssen, um zu einer Einigung gelangen zu können, eine gewisse politische Homogenität 

oder zumindest ideologische Nähe aufweisen.
165

 

Die Uneinigkeit der Staaten und damit die Problematik Terrorismus zu definieren 

lässt sich im Wesentlichen an zwei Punkten festmachen: Erstens steht die Frage der recht-

lichen Beurteilung nationaler Befreiungskriege im Raum. Die Schwierigkeit Terrorismus 

zu definieren rührt ua von dem Umstand „one person’s terrorist is another person’s free-

dom fighter“.
166

 Insbesondere islamische Staaten fordern, dass Gewalttaten, ausgeübt von 
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diversen Widerstandsgruppen
167

 gegen ausländische Besatzung, Kolonialismus oder He-

gemonie vom Begriff des Terrorismus ausgeschlossen sein sollen.
168

 Vielmehr seien solche 

nationalen Befreiungskriege als Akte der Selbstverteidigung gem Art 51 VN-Charta
169

 

anzusehen. Nach Ansicht westlicher Staaten steht dieses Selbstverteidigungsrecht aller-

dings nur Mitgliedern der VN, also Staaten, und keinen Widerstandsgruppierungen, zu.
170

 

Des Weiteren wäre zu befürchten, dass im Zusammenhang mit nationalen Befreiungskrie-

gen das Recht auf Selbstverteidigung als Vorwand für die Tötung von Zivilisten verwendet 

werden könnte.
171

 Akte von Widerstandsgruppen können daher, westlicher Ansicht zufol-

ge, als terroristische Akte eingestuft werden.
172

 Zweitens wollen vor allem islamische Staa-

ten den Begriff des Terrorismus auf den des sog „Staatenterrorismus“
173

 ausdehnen.
174

 

Diese Forderung – den Staatenterrorismus strafrechtlich zum Terrorismus zu erklären – 

erfuhr in einschlägigen Gremien der VN ebenso eine Absage.
175

 Kofi Annan äußerte sich 

dazu in seinem Report „In larger freedom“ aus 2005: “It is time to set aside debates on so-

called “State terrorism”. The use of force by States is already thoroughly regulated under 

international law.“
176

 

Immer wieder wird diskutiert, ob auf internationaler Ebene eine einheitliche Defini-

tion des Terrorismus überhaupt notwendig sei.
177

 Die stark überwiegende Meinung geht 

heute davon aus, dass eine international anerkannte und umfassende Definition des Begrif-
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fes Terrorismus notwendig ist, um diesen effektiv bekämpfen zu können. Eine einheitliche 

Definition würde jedenfalls die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit im Bereich 

Terrorismusbekämpfung stärken.
178

 Ferner darf das Phänomen Terrorismus nicht nur ver-

urteilt, sondern muss auch verstanden werden.
179

 Eine einheitliche Definition hätte auch 

eine gleiche Ausgangslage für die Terrorismusbekämpfung in allen Staaten zur Folge.
180

 

Eine Einigung in einem rechtlich bindenden Instrument würde auch die Grundlage für eine 

weiterführende Vereinheitlichung von Straftatbeständen und Sanktionen auf internationaler 

Ebene schaffen.
181

 

 

2. Definition des Begriffs Terrorismusfinanzierung 

Strafrechtliche Definitionen der Terrorismusfinanzierung sind in mehreren Doku-

menten zu finden: 

Das TerrFinÜbk definiert Terrorismusfinanzierung in Art 2 Abs 1 als das unmittel-

bare oder mittelbare, widerrechtliche und vorsätzliche Bereitstellen oder Sammeln von 

finanziellen Mitteln. Der Vorsatz des Täters hat sich darauf zu beziehen, dass die Vermö-

genswerte ganz oder teilweise verwendet werden, um eine Handlung zu begehen, die eine 

Straftat im Sinne einer der existierenden VN-Übereinkommen zur Terrorismusbekämpfung 

darstellt oder eine Handlung, die der bereits erwähnten Definition von Terrorismus, die 

sich in Art 2 Abs 1 lit b TerrFinÜbk findet, entspricht. 

Der Europarat verweist für seine Begriffsbestimmung in der „Convention on Lau-

ndering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Finan-

cing of Terrorism“ gänzlich auf Art 2 des TerrFinÜbk. 

Art 1 Abs 4 des Vorschlags für eine Vierte EU-Geldwäscherichtlinie
182

 definiert 

Terrorismusfinanzierung folgendermaßen:
183

 

„Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Terrorismusfinanzierung“ die Bereitstellung 

oder Sammlung finanzieller Mittel, gleichviel auf welche Weise, unmittelbar oder mittel-
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bar, mit der Absicht oder in Kenntnis dessen, dass sie ganz oder teilweise dazu verwendet 

werden, eine der Straftaten im Sinne der Artikel 1 bis 4 des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung in der durch den 

Rahmenbeschluss 2008/919/JI des Rates vom 28. November 2008 geänderten Fassung zu 

begehen.“ 

Die Definition der Geldwäscherichtlinie stellt im Vergleich zur Definition des Terr-

FinÜbk hinsichtlich der Verwenden der Gelder nicht auf Straftaten aus den VN-

Übereinkommen gegen Terrorismus ab, sondern auf Straftaten des RB TerrBek. Freilich 

überschneiden sich die jeweiligen Straftaten zu einem guten Teil. 

In Deutschland ist die Terrorismusfinanzierung ua für den Geltungsbereich des 

GwG wie folgt legaldefiniert: 

„§ 1 (2) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass sie 

ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen,  

a) eine Tat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b des Strafgesetzbuchs, oder  

b) eine andere der in Artikel 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates 

vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. EG Nr. L 164 S. 3) umschriebenen 

Straftaten  

zu begehen oder zu einer solchen Tat anzustiften oder Beihilfe zu leisten sowie  

2. die Begehung einer Tat nach § 89a Abs. 1 in den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 des 

Strafgesetzbuchs oder die Teilnahme an einer solchen Tat.“ 

Der dt Gesetzgeber versteht unter dem Begriff der Terrorismusfinanzierung daher 

das Sammeln und Bereitstellen finanzieller Mittel sowohl für die Begehung terroristischer 

Taten wie im RB TerrBek und in § 89a dStGB
184

 aufgezählt als auch für terroristische 

Vereinigungen (§ 129a dStGB). 

Der ö Gesetzgeber nimmt auf Art 2 des TerrFinÜbk Bezug und verankerte diesen 

nahezu wortgleich in § 278d Abs 1 öStGB. Des Weiteren versteht er unter Terrorismusfi-

nanzierung die Finanzierung eines Einzelterroristen oder eines Mitglieds einer terroristi-

schen Vereinigung ohne Bezug zu einer terroristischen Straftat (§ 278d Abs 1a). Obwohl 

nicht explizit im Gesetz mit der Überschrift Terrorismusfinanzierung betitelt, ist unter Ter-
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rorismusfinanzierung nach dem öStGB wohl auch das Bereitstellen und Sammeln von 

Vermögenswerten für terroristische Vereinigungen zu verstehen (siehe § 278b Abs 2 

öStGB). 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Finanzierung das Zur-Verfügung-

Stellen von finanziellen Mitteln für etwas oder jemanden verstanden.
185

 Die Betriebswirt-

schaftslehre unterscheidet Finanzierung im engeren und im weiteren Sinne. Die Finanzie-

rung im engeren Sinne beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage der Kapitalbeschaf-

fung. Finanzierung im weiteren Sinn erfasst sämtliche Vorgänge die zur Durchführung des 

Betriebsprozesses erforderlich sind, also auch Vorgänge, die den Einsatz bestehender Fi-

nanzmittel betreffen (Kapitaldispositionen).
186

 Eine einheitliche Definition des Begriffs 

Finanzierung existiert in der Betriebswirtschaftslehre nicht, demnach kann ein für gewisse 

Zwecke gewählter Finanzierungsbegriff auch nicht falsch, sondern nur im Hinblick auf den 

konkreten Verwendungszweck mehr oder weniger geeignet sein.
187

 

Auch für die Zwecke der Terrorismusfinanzierung stellt sich die Frage, ob Finanzie-

rung lediglich im Sinne einer Kapitalbeschaffung zu verstehen ist oder ob auch Kapitaldis-

positionen dazu zu zählen sind. Folgende Situation sei überlegt: A legt Geld, das aus einem 

Raub stammt, für die terroristische Vereinigung T bei einer Bank an. Das Anlegen von 

Geld, auch wenn es zur Kapitalbeschaffung dienen kann, stellt in erster Linie eine Kapital-

disposition dar. Dienen derartige Handlungen – also Kapitaldispositionen – auch der Terro-

rismusfinanzierung? Die Antwort auf diese Frage ist ausschlaggebend dafür, ob und in-

wieweit die Tatbestände der Geldwäsche für die Bekämpfung des Phänomens Terrorismus-

finanzierung relevant sind; denn Geldwäschehandlungen dienen in erster Linie wohl der 

Vermögensdisposition und nicht der Kapitalbeschaffung. Im Sinne des betriebswirtschaft-

lichen Verständnisses einer Finanzierung im weiteren Sinne und um der Terrorismusfinan-

zierung umfassend entgegentreten zu können, ist nicht nur auf Handlungen zur Kapitalbe-

schaffung abzustellen, sondern auch auf bloße Kapitaldispositionen. Dies soll heißen, 
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dass auch Tatbestände wie die der Geldwäsche für die Bekämpfung der Terrorismusfinan-

zierung relevant sind. 

 

E. Verhältnis von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche 

1. Methoden der Geldwäsche im Rahmen der Terrorismusfinanzierung 

Terroristen und terroristische Vereinigungen beziehen, ebenso wie kriminelle Orga-

nisationen, ihre Vermögenswerte teilweise aus illegalen Quellen. Sofern diese Vermö-

genswerte nicht direkt in terroristische Aktivitäten fließen, greifen auch terroristische Ver-

einigungen auf Geldwäschemethoden zurück, um so „ihren“ Geldern den Anschein der 

Legalität zu geben.
188

 Bestimmte Geldwäschehandlungen, wie zB das Anlegen von Gel-

dern, können sogar zu einem Zuwachs des Vermögens der Terroristen führen. 

 

2. Ursprung und Begriff der Geldwäsche 

Ihre Ursprünge hat die Bekämpfung der Geldwäsche in der Notwendigkeit die orga-

nisierte Kriminalität effektiv zu bekämpfen.
189

 Geprägt wurde der Begriff der Geldwäsche 

erstmals in den 1920er Jahren durch Alphonse Gabriel „Al“ Capone in den USA. Er inves-

tierte als einer der Ersten seine illegal erworbenen Gelder in Waschsalons, um die wahre 

Herkunft der Gelder zu verschleiern.
190

 Die USA war auch der erste Staat, der sich dem 

Problem der Geldwäsche widmete.
191

 Auf internationaler Ebene beschäftigten sich die VN 

erstmals mit dem Thema im Jahre 1988 im Übereinkommen gegen den unerlaubten Ver-
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191

 Klippl, Gesetzliche Bestimmungen gegen Geldwäscherei in den USA in Fuchs/Brandstetter (Hrsg), Fest-

schrift für Winfried Platzgummer (1995) 167; Jacsó-Potyka, Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa 

(2007) 29; Quedenfeld in Quedenfeld (Hrsg), Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskrimi-

nalität
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 (2013) 24 f. 
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kehr mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen. 1989 wurde, um den Kampf gegen 

Geldwäsche auf internationaler Ebene zu verstärken, die FATF gegründet.
192

  

Eine einheitliche und international anerkannte Definition des Begriffs Geldwäsche 

gibt es – wie auch im Falle der Terrorismus-(Finanzierung) – nicht.
193

 Kriminologisch be-

trachtet erfasst der Begriff der Geldwäsche jeden Vorgang, der die deliktische Herkunft 

von Vermögenswerten verschleiern und es in weiterer Folge in den legalen Finanz- und 

Wirtschaftskreislauf integrieren will. Durch die Integration soll eine Legitimation der un-

rechtmäßig erworbenen Vermögenswerte erfolgen.
194

 Geldwäsche findet zumeist im Be-

reich der organisierten Kriminalität statt bzw ist dort aufgrund der hohen Menge an Ver-

mögenswerten besonders relevant.
195

 Mittels des Waschens illegal erlangter Vermögens-

werte wollen kriminelle Organisationen ihr Kapital erhöhen. Die organisierte Kriminalität 

verfolgt mit Hilfe der Geldwäsche demnach finanzielle Ziele. Weiters geht vom Phänomen 

der Geldwäsche eine ökonomische Bedrohung aus – die legale Wirtschaft wird mit illega-

len Geldern infiltriert.
196

 

In den Gesetzesmaterialien zum dStGB findet sich eine Definition des dt Gesetzge-

bers zur Geldwäsche wie folgt: 

„Unter Geldwaschen ist die Einschleusung von Vermögensgegenständen aus organi-

sierter Kriminalität in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zum Zweck der Tar-

nung zu verstehen. Der Wert soll erhalten, zugleich aber dem Zugriff der Strafverfolgungs-

behörden entzogen werden.“
197

 

Strafrechtliche Definitionen von Geldwäsche finden sich in den internationalen, eu-

ropäischen und nationalen Rechtsinstrumenten. Die Definition der Geldwäsche aus den 

Geldwäscherichtlinien der EU
198

 lautet folgendermaßen: 

„Als Geldwäsche im Sinne dieser Richtlinie gelten die folgenden Handlungen, wenn 

sie vorsätzlich begangen werden: 
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 Siehe http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/historyofthefatf/ (zuletzt abgerufen am 31.7.2014). 
193

 Siska, Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein
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(2007) 38; Bülte, Rechtspolitische und strafrechtliche Grundlagen der Geldwäsche-Compliance, in Dan-

necker/Leitner (Hrsg), Handbuch der Geldwäsche-Compliance (2010) Rz 120. 
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 Görg, Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung 4; Jacsó-Potyka, Geldwäscherei in Europa 30 ff; 

Siska, Geldwäsche
2
 39 f; Mahr/Wakounig/Wiesenfellner, Geldwäsche und Betrugsbekämpfung 50. 
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 Bülte in Dannecker/Leitner, Geldwäsche-Compliance Rz 122. 
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 BT-Drucks 12/989, 26. 
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a) der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, 

dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an 

einer solchen Tätigkeit stammen, zum Zwecke der Verheimlichung oder Verschleie-

rung des illegalen Ursprungs der Vermögensgegenstände oder der Unterstützung 

von Personen, die an einer solchen Tätigkeit beteiligt sind, damit diese den Rechts-

folgen ihrer Tat entgehen; 

b) die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfü-

gung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder von Rechten oder Eigentum 

an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese Gegenstände aus 

einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stam-

men; 

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, wenn 

dem Betreffenden bei der Übernahme dieser Vermögensgegenstände bekannt war, 

dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an 

einer solchen Tätigkeit stammen; 

d) die Beteiligung an einer der in den vorstehenden Buchstaben aufgeführten Handlun-

gen, Zusammenschlüsse zur Ausführung einer solchen Handlung, Versuche einer 

solchen Handlung, Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zur Ausführung einer solchen 

Handlung oder Erleichterung ihrer Ausführung.“ 

 

3. Die Struktur der Geldwäsche 

3.1. Das Drei-Phasen-Modell
199

 

Um die Geldwäsche phänomenologisch zu beschreiben, bedient man sich überwie-

gend des sog Drei-Phasen-Modells, das von US-amerikanischen Zollbehörden entwickelt 

wurde und seither internationale Anerkennung erfuhr. Demnach erfolgt die Geldwäsche 

typischerweise in drei Phasen: der Platzierungs-, Verteilungs- und Integrationsphase. Diese 

Phasen können nicht bei jedem Geldwäschevorgang klar voneinander abgegrenzt werden, 

auch gleichzeitig auftreten bzw müssen nicht in der beschriebenen Reihenfolge stattfin-

den.
200
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 Dazu siehe ausführlich Bräuning, Ökonomie der Geldwäsche (2009) 203 ff. 
200

 Görg, Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung 5. 
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Die Platzierungsphase beschreibt das Einschleusen illegaler Vermögenswerte, die 

mittels bestimmter im Gesetz definierter Straftaten („Vortaten“) erworben wurden, in das 

reguläre Finanzsystem.
201

 Handelt es sich um illegal erworbenes Bargeld, so soll dieses 

etwa mittels Einzahlung auf ein Bankkonto zu Buchgeld werden.
202

 Aber nicht nur Banken 

sind Ziel für Einschleusungsversuche Krimineller, sondern auch Spielcasinos, Wechselstu-

ben, Wertpapiermakler oder Gewerbebetriebe mit hohem Bargeldvolumen wie Restau-

rants
203

.
204

 Da in dieser Phase die Geldwäsche von den Behörden am leichtesten entdeckt 

werden kann, bedienen sich Geldwäscher bei der Einschleusung bestimmter Methoden, um 

nicht erkannt zu werden. Bekannt ist das sog „Smurfing“, bei dem größere Beträge in meh-

rere kleinere gesplittet werden, um bestimmte Betragsgrenzen, die eine Identifizierungs-

pflicht seitens der Bank auslösen würden
205

, zu vermeiden.
206

 Auch wird versucht, das ille-

gal erworbene Geld im Ausland zu platzieren.
207

 

Die Verteilungsphase – in der Literatur auch als Verwirrspiel bezeichnet
208

 – be-

zeichnet die zweite Phase der Geldwäsche. In dieser Phase wird versucht, die Herkunft des 

Geldes zu verschleiern – es handelt sich dabei also um den eigentlichen „Waschvorgang“. 

Mittels möglichst vieler Transaktionen und diverser Umwandlungsvorgänge sollen die 

vorhandenen „Papierspuren“ bzw Papierbeweise („paper trails“) verwischt und somit die 

illegale Herkunft der Vermögenswerte unkenntlich gemacht werden. In der englischspra-

chigen Literatur wird dieser Vorgang als „layering“ („Schichtung“) bezeichnet – aufgrund 

der vielen verschiedenen Schichten von Transaktionen, die Geldwäscher anhäufen, um die 

Herkunft des Geldes zu verschleiern.
209

 

In der dritten Phase, der sog Integrationsphase, werden die zuvor gewaschenen 

Vermögenswerte, deren illegale Herkunft nun nicht mehr erkennbar ist, in längerfristige, 

für das organisierte Verbrechen gewinnbringende Anlagen investiert. Den Vermögenswer-

ten wird eine rechtmäßige Herkunft gegeben.
210

 Investiert wird zB in die Beteiligung an 

Unternehmen wie zB Flug- oder Schifffahrtsunternehmen.
211

 In weiterer Folge kann dieses 

                                                           
201

 Bülte in Dannecker/Leitner, Geldwäsche-Compliance Rz 125. 
202

 Siska, Geldwäsche
2
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Geld auch für den Ausbau oder die Aufrechterhaltung krimineller oder terroristischer 

Strukturen, wie etwa den Ausbau eines Ausbildungscamps für Terroristen, verwendet wer-

den.
212

 

 

3.2. Das Zyklusmodell 

Ein weiteres Modell zur Beschreibung des Geldwäschevorgangs, das sog Zyklus-

modell, erweitert das Drei-Phasen-Modell, indem es bereits an den strafbaren Vortaten 

anknüpft.
213

 Diesem Modell, das von der US-Notenbank (Federal Reserve System) entwi-

ckelt wurde, zufolge können die Vermögenswerte nach ihrer Platzierung und Verteilung im 

legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf entweder in den legalen Markt integriert oder 

auch direkt wieder in verbotene Aktivitäten investiert werden.
214

 

 

4. Struktur der Terrorismusfinanzierung versus Struktur der Geldwäsche 

Nimmt man das Zyklusmodell zur Beschreibung der Geldwäsche als Ausgangspunkt 

und geht davon aus, dass die illegalen Vermögenswerte in den legalen Markt integriert 

werden sollen, so kann die Struktur der Terrorismusfinanzierung der Struktur der Geldwä-

scherei als genau entgegengelagert beschrieben werden.
215

 Vermögenswerte, die (auch) aus 

legalen Quellen stammen (können), werden in (terroristische) Straftaten investiert. Handelt 

es sich um Vermögenswerte illegaler Herkunft, so ist ein Weißwaschen dieser Vermö-

genswerte vor Investierung in die terroristische Straftat nicht Bestandteil des Vorgangs der 

Terrorismusfinanzierung. Während bei der Geldwäsche die Herkunft des Geldes kriminell 

ist, ist bei der Terrorismusfinanzierung das Ziel kriminell.  

Im Gegensatz zur organisierten Kriminalität, die mittels Geldwäsche finanzielle Ge-

winne anstrebt, verfolgt die Terrorismusfinanzierung ideologische Ziele. Die Bedrohung, 

die von der Terrorismusfinanzierung ausgeht, ist grundsätzlich auch anders gelagert als bei 

der Geldwäsche: Die Finanzierung terroristischer Anschläge stellt eine zumindest abstrakte 
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 Görg, Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung 7. 
213

 Mahr/Wakounig/Wiesenfellner, Geldwäsche und Betrugsbekämpfung 7. 
214

 Schneider/Dreer/Riegler, Geldwäsche 38; Altenkirch, Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung
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(2006) 33. 
215

 Siehe auch Zöller, Terrorismusstrafrecht 612, der Terrorismusfinanzierung als „umgekehrte Geldwäsche“ 

bezeichnet. 
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Gefahr für jene Rechtsgüter dar, die letztlich durch die terroristischen Anschläge (insb 

Leib und Leben) gefährdet sind. Geldwäsche hingegen stellt wie bereits erwähnt in erster 

Linie eine ökonomische Bedrohung dar.
216
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 Krämer, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 13. 
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III.Internationale und europäische Vorgaben für die 

Ausgestaltung der Straftatbestände 

A. Vorgaben der Vereinten Nationen 

1. Einleitender Überblick 

Die Notwendigkeit internationale Vorgaben für die Ausgestaltung von Straftatbe-

ständen liegt in den Bereichen des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung auf der 

Hand, da es sich typischerweise um staatenübergreifende Kriminalität handelt.
217

 Neben 

Vorgaben bezüglich der Kriminalisierung von Terrorismus und dessen Finanzierung in-

klusive der Einziehung und Beschlagnahme von Erträgen und Vermögensgegenständen 

aus Straftaten fußt die Bekämpfungsstrategie der VN noch auf einem zweiten wesentlichen 

Pfeiler, sog „zielgerichteten Sanktionen“. Diese dienen dazu, die wirtschaftliche Bewe-

gungsfreiheit von Terroristen auf Null zu reduzieren und zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie sich nicht etwa an Staaten, sondern an einzelne Adressaten – Individuen und auch Un-

ternehmen – richten.
218

 Zu den Arten von zielgerichteten Sanktionen zählen vor allem fi-

nanzielle Sanktionen (dazu gehören das sog Einfrieren von Vermögenswerten jeglicher 

Art, das Verbot finanzieller Transaktionen sowie Einschränkungen für Ausfuhrkredite und 

Investitionen), Waffenembargos, weitere Handelsbeschränkungen, Reisebeschränkungen 

und Flugverbote.
219

 Unter dem Einfrieren von Vermögenswerten versteht man im Wesent-

lichen, dass die Schuldner der Zielpersonen verpflichtet sind, jegliche rechtsgeschäftliche 

Verfügungen ihrer Gläubiger in Bezug auf deren Vermögenswerte, mit denen eine Nut-

zung dieser Vermögenswerte ermöglicht wird, zu verhindern.
220

 Bei zielgerichteten Sank-

tionen handelt es sich – so die Auffassung der VN – um präventive Maßnahmen im Sinne 

einer Gefahrenabwehr und nicht um strafrechtliche Sanktionen.
221

 Das hat zur Folge, dass 

die in einem ordentlichen Strafverfahren zwingend geltenden Grundprinzipien wie die Un-

schuldsvermutung, das Recht auf Verteidigung, das Verhältnismäßigkeitsprinzip oder die 
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 Kreicker, Terrorismus und Völkerrecht, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Straf-

recht 2004, 1 (2). 
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 Bartelt/Zeitler, „Intelligente Sanktionen“ zur Terrorismusbekämpfung in der EU, EuZW 2003, 712 (712); 

Al-Jumaili, Stationen im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung – New York – Brüssel – Berlin, NJOZ 

2008, 188 (188 ff). 
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 Siehe zB Biersteker/Eckert/Romaniuk, Background Paper on Targeted Santions (2004) 6. 
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Grundsätze der Mündlichkeit und Öffentlichkeit nicht gelten.
222

 In der Literatur
223

 wird 

allerdings diskutiert, ob diese Einordnung als Instrument des Verwaltungsrechts überhaupt 

sachlich richtig ist oder ob es sich bei genauerer Überprüfung inhaltlich nicht doch um eine 

repressive Maßnahme, also um eine strafrechtliche Sanktionierung handelt.
224

  

Vorgaben für die Ausgestaltung der Straftatbestände finden sich vor allem in den 

Übereinkommen der VN. Seit den 1960er haben die VN für die Bekämpfung des Terro-

rismus ein umfassendes Paket von mittlerweile 19 Übereinkommen und Protokolle entwi-

ckelt.
225

 Für die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung ist in erster Linie das Terr-

FinÜbk relevant. Die anderen Übereinkommen und Protokolle schützen weitere vom Ter-

rorismus betroffene Bereiche, wie etwa die Sicherheit der Luftfahrt oder international ge-

schützter Personen (Diplomaten).  

Für den Bereich der Geldwäsche sind insb das Übereinkommen gegen den unerlaub-

ten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen aus 1988 (Wiener Übereinkommen 

zur Bekämpfung der Drogenkriminalität), das Übereinkommen gegen grenzüberschreiten-

de organisierte Kriminalität aus 2000 (Palermo-Übereinkommen) und das Übereinkommen 

gegen Korruption aus 2003 von Bedeutung. 

Neben den Übereinkommen sind einschlägige Res des SR für die Bekämpfung des 

Terrorismus relevant. Diese lassen sich thematisch in vier verschiedene Gruppen untertei-

len: (i) SR Res 1373 (2001) zur allgemeinen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

und Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Terrorismus; (ii) SR 

Res 1267 (1999) und folgende
226

 zur Bekämpfung von Al-Qaida und den Taliban; (iii) SR 

Res 1540 (2004) über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen; (iv) SR Res 

1624 (2005) über das Verbot zur Anstiftung zum Terrorismus. Von den erwähnten Res ist 

für die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung insb SR Res 1373 (2001) relevant. 

Darüber hinaus enthält SR Res 1373 (2001) zielgerichtete Sanktionen zur Bekämpfung der 

                                                           
222

 Ohler, Die Verhängung von „smart sanctions“ durch den UN-Sicherheitsrat – eine Herausforderung für 

das Gemeinschaftsrecht, EuR 2006, 848 (851); Eymann, Präventive Kontosperre gemäß UNO-Resolutionen, 

Unzulässige Vorverlagerung strafprozessualen Zwangs oder unumgängliche Maßnahme im Kampf gegen den 

Terror? in Wolf/Hürzeler/Mona (Hrsg), Prävention im Recht (2008) 49 (54). 
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 De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (2004) 353; Eymann in 

Wolf/Hürzeler/Mona, Prävention im Recht 54 f. 
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 Eine umfassende Darstellung und rechtliche Beurteilung zielgerichteter Sanktionen muss unterblieben, da 

dies den Rahmen der Dissertation bei Weitem sprengen würde. 
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 Für eine Auflistung der existierenden Übereinkommen und Protokolle siehe Fn 145. 
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Res 2170 (2014). 
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Terrorismusfinanzierung sowie Vorschriften für eine verbesserte internationale Zusam-

menarbeit. Die SR 1267 (1999) und folgende beinhalten ebenfalls zielgerichtete Sanktio-

nen, allerdings nicht zur allgemeinen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, sondern 

speziell für den Kampf gegen Al-Qaida und die Taliban.
227

  

Zuletzt nahm der SR in Res 2133 (2014) zur Problematik von Geiselnahmen und 

damit verbundener Lösegeldforderungen Stellung und äußerte seine Besorgnis, vor allem 

in Bezug auf von Al-Qaida und Al-Qaida-nahen Gruppierungen durchgeführte Geiselnah-

men. Er drückte sein Vorhaben aus, Geiselnahmen verhindern zu wollen bzw die sichere 

Freilassung von Geiseln sicherzustellen, und zwar ohne die Zahlung von Lösegeldern. 

Darüber hinaus bestärkte der SR seine in Res 1373 (2001) festgelegten Maßnahmen. 

 

2. Völkerrechtliche Verträge 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Die völkerrechtlichen Verträge zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und 

Geldwäsche verpflichten die Vertragsstaaten in weitem Maße zur Kriminalisierung be-

stimmter Handlungen. Daneben haben die Staaten ua eine Vielzahl von präventiven Maß-

nahmen zu ergreifen. Abstrakt gesprochen verpflichten diese Verträge zur Einhaltung be-

stimmter Standards im innerstaatlichen Bereich.
228

 Es handelt sich um multilaterale Ver-

träge, auf die die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträ-

ge (WVK) anzuwenden sind. Verpflichtet werden aus völkerrechtlichen Verträgen aller-

dings nur die Vertragsstaaten und nicht etwa alle Mitgliedstaaten der VN. Ist ein Staat an 

einem Vertrag nicht beteiligt, so können ohne seine Zustimmung weder Rechte noch 

Pflichten aus diesem Vertrag für ihn begründet werden (Art 34 WVK). Wirksam werden 

völkerrechtliche Verträge mit deren In-Kraft-Treten, welches sie in ihrem Vertragstext idR 

selbst bestimmen. Art 26 TerrFinÜbk etwa bestimmt, dass es am dreißigsten Tag nach 

Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde in Kraft tritt. Dies war, wie eben erwähnt, am 10. 4. 2002 der Fall. Eine 

vor In-Kraft-Treten eines Vertrags abgegebene Zustimmungserklärung eines Staates, bspw 
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 Für einen detaillierten Überblick der Instrumente der VN zur Terrorismusbekämpfung siehe UNODC 
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 Binder/Zemanek in Reinisch, Handbuch Völkerrecht I
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in Form einer Unterzeichnung, ist für den Staat völkerrechtlich verbindlich und es gilt das 

sog Frustrationsverbot. Dh der Staat hat sich jeglichen Handlungen zu enthalten, die Ziel 

und Zweck des Vertrags vereiteln würden (siehe Art 18 lit b WVK).
229

 

 

2.2. Das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des 

Terrorismus (TerrFinÜbk) 

2.2.1. Hintergrund 

Das TerrFinÜbk wurde nicht etwa aufgrund der Anschläge vom 11. September 2001 

beschlossen, sondern fast zwei Jahre zuvor, Ende des Jahres 1999. Bereits die Attentate 

gegen die amerikanischen Botschaften in der tansanischen Hauptstadt Daressalam und der 

kenianischen Hauptstadt Nairobi im Jahr 1998 machten die herrschende terroristische Be-

drohung deutlich. Daraufhin beschloss die GV der VN – auf Vorschlag Frankreichs – ein 

umfassenderes Vorgehen gegen die terroristische Bedrohung, und die Geldgeber terroristi-

scher Akte international zu verfolgen. In der GV Res 53/108 wurde ein zuvor eingesetzter 

Ad-hoc-Ausschluss zur Bekämpfung des Terrorismus
230

 damit beauftragt, ein Überein-

kommen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auszuarbeiten. Am 9. 12. 1999 

verabschiedete die GV schließlich den Text des Übereinkommens in Res 54/109. Ab 

10. 1. 2000 stand das Übereinkommen zur Unterzeichnung offen, am 10. 4. 2002 trat es 

Kraft.
231

 Die Anschläge vom 11. September 2001 waren zwar nicht ausschlaggebend für 

die Erarbeitung des Übereinkommens, allerdings für dessen Unterzeichnung. Hatten vor 

den Anschlägen 42 Staaten das TerrFinÜbk unterschrieben, taten dies unmittelbar nach 

dem Anschlag 90 weitere Staaten. Ratifikationen des Übereinkommens gab es bis zum 
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 Binder/Zemanek in Reinisch, Handbuch des Völkerrechts I
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11. September 2001 lediglich vier.
232

 Bis dato haben 186 Staaten (Stand: 23. 9. 2014) das 

TerrFinÜbk ratifiziert bzw sind diesem als Partei beigetreten.
233

 

 

2.2.2. Die Bestimmungen des TerrFinÜbk im Überblick 

Der Ansatz des TerrFinÜbk ist klassischer Natur und zwar in dem Sinne, dass es 

mehrere Standard-Bestimmungen enthält, die sich zum Teil bereits in früheren Überein-

kommen zur Terrorismusbekämpfung finden.
234

 Die Bestimmungen des TerrFinÜbk lassen 

sich somit – wie die der meisten anderen Terrorismus-Übereinkommen
235

 – in Standard-

Bestimmungen und für jedes Übereinkommen spezifischen Bestimmungen einteilen.
236

 

Insbesondere bauen die Standardelemente des TerrFinÜbk auf den entsprechenden Stan-

dardelementen des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung terroristischer Bom-

benanschläge auf.
237

 

Im Unterschied zu seinen Vorgängerkonventionen versucht das TerrFinÜbk aber 

erstmals das Phänomen „Terrorismus“ in seiner Gesamtheit zu erfassen und spricht nicht 

nur einzelne Bereiche der Terrorismusbekämpfung an. Es tut dies, indem es die materielle 

Unterstützung terroristischer Akte verbietet und den Staaten die Pönalisierung einer sol-

chen Unterstützung vorschreibt. Dabei wird der Begriff des Terrorismus in Art 2 Abs 1 

lit b allgemein erfasst.
238

 

Das TerrFinÜbk sieht folgende, für die Terrorismusfinanzierung spezifische Best-

immungen vor, die sowohl repressive als auch präventive Maßnahmen enthalten: 

 Begriffsbestimmungen („finanzielle Mittel“, „staatliche oder öffentliche Einrich-

tung“, „Erträge“) in Art 1; 

 Definition eines Straftatbestands gegen Terrorismusfinanzierung in Art 2; 
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 eine allgemeine „Definition“ des Begriffs „Terrorismus“ in Art 2 Abs 1 lit b; 

 Verpflichtung zur Einführung einer Verantwortlichkeit juristischer Personen in 

Art 5: Da in die Beschaffung finanzieller Mittel oft Unternehmen und auch Organisa-

tionen mit karitativer oder humanitärer Zielsetzung involviert sind, ist diese Bestim-

mung von besonderer Bedeutung.
239

 

 Verpflichtung zur Sicherstellung, Beschlagnahme und Einziehung einschlägiger 

finanzieller Mittel in Art 8; 

 Spezifische Regelungen im Bereich der Rechtshilfe, wie etwa die Verpflichtung zur 

Nicht-Verweigerung der Rechtshilfe auf Grund des Bankgeheimnisses, in Art 12; 

 „De-Fiskalisierung“ der Terrorismusfinanzierung (Art 13): Die Straftat der Terro-

rismusfinanzierung darf für Zwecke der Auslieferung oder Rechtshilfe nicht als 

Steuerstraftat angesehen werden; dh Vertragsstaaten dürfen ein diesbezügliches Er-

suchen nicht mit der Begründung verweigern, dass es sich um eine Steuerstraftat 

handelt. 

 Maßnahmen zur Prävention der Terrorismusfinanzierung in Art 18; 

Folgende Bestimmungen des TerrFinÜbk können als Standardelemente qualifiziert 

werden: 

 Anwendungsbereich des TerrFinÜbk in Art 3: das Übereinkommen kommt nur auf 

Fälle des internationalen Terrorismus zur Anwendung; 

 Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Einstufung der in Art 2 Abs 1 genannten Straf-

taten als Straftaten nach innerstaatlichem Recht und Bedrohung dieser mit ange-

messenen Strafen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen (Art 4); 

 Regelungen zu Versuch und Beteiligung an einer in Art 2 Abs 1 des Übereinkom-

mens genannten Straftat (Art 2 Abs 4 und 5); 

 Verpflichtung zur Begründung der Gerichtsbarkeit nach dem Territorialitäts-, Flag-

gen- und Personalitätsprinzip in Art 7; 

 Bestimmungen zur internationalen Zusammenarbeit betreffend Auslieferung, 

Rechtshilfe und Überstellung verurteilter Personen (Art 9 - 17); 

 Verpflichtung zur „De-Politisierung“ der Terrorismusfinanzierung: Gemäß Art 6 

können Straftaten nach Art 2 nie damit gerechtfertigt werden, indem politische, phi-

losophische, weltanschauliche, rassische, ethnische, religiöse oder sonstige ähnliche 
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Erwägungen für die Begehung der Straftat vorgebracht werden.
240

 Auch für Zwecke 

der Auslieferung oder Rechtshilfe darf keine der in Art 2 genannten Straftaten als po-

litische Straftaten angesehen werden, dh ein Auslieferungs- oder Rechtshilfeansu-

chen darf nicht mit dem Verweis auf eine politische Straftat abgelehnt werden 

(Art 14). Es besteht allerdings dann keine Verpflichtung zur Auslieferung oder 

Rechtshilfe, wenn ein Ersuchen gestellt wurde, um eine Person wegen ihrer Rasse, 

ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politi-

schen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen (Art 15). 

 

2.2.3. Der Straftatbestand gegen Terrorismusfinanzierung 

2.2.3.1. Allgemeines 

Art 2 Abs 1 stellt die Finanzierung terroristischer Handlungen unter Strafe.
241

 Vo-

raussetzung dafür ist ua, dass der Täter den Vorsatz hat, dass seine gesammelten oder be-

reitgestellten Mittel für einen terroristischen Anschlag verwendet werden. Was man unter 

einer terroristischen Handlung oder Anschlag versteht, das findet sich einerseits in lit a des 

Abs 1 und andererseits in lit b. Litera a verweist dazu auf den Annex des TerrFinÜbk. 

Demnach stellen terroristische Handlungen Straftaten im Sinne der bis dato abgeschlosse-

nen Übereinkommen der VN zur Terrorismusbekämpfung dar sowie Straftaten der in Zu-

kunft abzuschließenden Übereinkommen zur Terrorismusbekämpfung. Litera b enthält – 

um keine Lücken entstehen zu lassen – eine allgemeine „Definition“ des Begriffs Terro-

rismus.
242
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2.2.3.2. Objektive Elemente 

a. Tatobjekt 

Tatobjekt sind „finanzielle Mittel“. Eine Definition dieses Begriffs findet sich in 

Art 1 Z 1. Demnach umfasst der Begriff „Vermögenswerte aller Art, das heißt materielle 

oder immaterielle, bewegliche oder unbewegliche Vermögenswerte ungeachtet der Art und 

Weise ihres Erwerbs, sowie rechtsförmliche Urkunden und Dokumente in jeder – auch in 

elektronischer oder digitaler – Form, durch die das Eigentum oder ein sonstiges Recht an 

diesen Vermögenswerten nachgewiesen wird; hierunter fallen unter anderem Bankkredite, 

Reisechecks, Bankchecks, Zahlungsanweisungen, Aktien, Wertpapiere, Schuldverschrei-

bungen, Tratten und Akkreditive.“ Der Begriff der finanziellen Mittel ist somit weit gefasst 

und umfasst materielle Unterstützungshandlungen jeglicher Art.
243

 Darunter fallen auch 

bspw Liegenschaften, Fahrzeuge, sonstige Gegenstände wie Waffen, alltägliche Gegen-

stände wie Kleidung und Lebensmittel, Patente oder Urheberrechte. 

Lediglich solche Ressourcen, die keinerlei Geldwert besitzen seien von der Definiti-

on nicht erfasst.
244

 In Art 1 Z 1 findet sich keine Angabe, ab welcher Höhe Vermögenswer-

te taugliches Tatobjekt sind. Damit sind bereits Kleinstbeträge oder auch Gegenstände ge-

ringen Werts erfasst. Unabhängig davon kommen als taugliches Tatobjekt finanzielle Mit-

tel jeglichen Ursprungs – sowohl legalen als auch illegalen – in Betracht („ungeachtet der 

Art und Weise ihres Erwerbs“).
245

 

 

b. Tathandlungen 

Das TerrFinÜbk kennt zwei verschiedene, voneinander unabhängige Tathandlungen: 

das Bereitstellen und das Sammeln finanzieller Mittel. Sammelt der Täter finanzielle Mittel 

und stellt er diese in weiterer Folge für terroristische Handlungen bereit, so stellt das 

Sammeln keine Vorbereitungshandlung für das spätere Bereitstellen dar, sondern der Täter 

verwirklicht – bei entsprechendem Vorsatz – zwei separate Tatbestände.
246

 

Keinen Unterschied macht es, auf welchem Wege oder auf welcher Weise finanzielle 

Mittel gesammelt oder bereitgestellt werden (Art 2 Abs 1: „wer auf irgendeinem Wege 

                                                           
243

 Lavalle, ZaöRV 2000, 496. 
244

 Lavalle, ZaöRV 2000, 497. 
245

 Pieth, Criminalizing the Financing of Terrorism, JICJ 2006, 1074 (1080). 
246

 Lavalle, ZaöRV 2000, 498. 



Internationale und europäische Vorgaben 

55 

unmittelbar oder mittelbar“). Interpretiert man diese Phrase nach dem Sinngehalt des 

Wortlauts, so bewirkt auch das indirekte Sammeln oder Bereitstellen durch Zwischenglie-

der oder Mittelspersonen die Erfüllung der Tathandlung. 

 

c. Verbindung zwischen Tathandlung und einem terroristischen Akt 

Gemäß Art 3 Abs 2 ist es nicht notwendig, dass die finanziellen Mittel auch tatsäch-

lich zur Begehung einer terroristischen Handlung – wie in Art 2 Abs 1 lit a und lit b aufge-

zählt – verwendet werden. Das Delikt ist mit dem Sammeln oder Bereitstellen finanzieller 

Mittel – unter bestimmten weiteren Voraussetzungen, also wenn entsprechender Vorsatz 

beim Täter gegeben ist – vollendet. Eine kausale Verbindung der Tathandlung zu einem 

später tatsächlich durchgeführten Anschlag auf objektiver Ebene ist nicht notwendig.
247

 

 

2.2.3.3. Subjektive Elemente 

a. Allgemeines 

Die subjektive Tatseite des Delikts soll aus zwei Elementen bestehen: dem Tatbild-

vorsatz und einem erweiterten Vorsatz, der jeweils beim Täter zum Tatzeitpunkt gegeben 

sein muss.
248

 Da die finanziellen Mittel sowohl aus legalen als auch aus illegalen Quellen 

stammen können, ist dem subjektiven Element besondere Beachtung zu schenken. Denn 

die Entscheidung, ob ein Verhalten als Terrorismusfinanzierung iSd Art 2 Abs 1 zu quali-

fizieren ist oder nicht, liegt – da sowohl legale als auch illegale Ressourcen in Betracht 

kommen – hauptsächlich an diesem Element.
249

 

 

b. Tatbildvorsatz 

Der in Bezug auf den Tatbildvorsatz einschlägige Text in Art 2 Abs 1 lautet folgen-

dermaßen: „Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, […] wer vorsätzlich 

finanzielle Mittel bereitstellt oder sammelt, […]“. Der Tatbildvorsatz des Täters hat sich 

auf das Tatobjekt („finanzielle Mittel“) sowie auf die Tathandlung („Bereitstellen“ oder 
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„Sammeln“) zu beziehen. Ob hinsichtlich der Vorsatzform dolus eventualis ausreicht oder 

ob Vorsatz in Form von Wissentlichkeit oder Absichtlichkeit vorzuliegen hat, darüber gibt 

Art 2 Abs 1 keine Auskunft. Das Übereinkommen überlässt es demnach den jeweiligen 

Vertragsstaaten, wie sie den Tatbildvorsatz auszugestalten vermögen. 

 

c. Erweiterter Vorsatz 

Hinsichtlich des erweiterten Vorsatzes bietet das Übereinkommen zwei alternative 

Varianten. Die Übersetzung des ö Gesetzgebers des einschlägigen Vertragstextes lautet: „ 

[…], mit dem Vorsatz, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden sollen, oder in dem 

Wissen, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden, um […]“.
250

 Der Täter verwirk-

licht den Tatbestand somit, wenn er 

 finanzielle Mittel bereitstellt oder sammelt, mit dem Vorsatz, dass sie ganz oder teil-

weise verwendet werden sollen, um eine terroristische Handlung gem Art 2 Abs 1 

lit a oder lit b zu begehen (Variante 1) oder 

 finanzielle Mittel bereitstellt oder sammelt, in dem Wissen, dass sie ganz oder teil-

weise verwendet werden, um eine terroristische Handlung gem Art 2 Abs 1 lit a oder 

lit b zu begehen (Variante 2). 

Aus beiden Varianten ergibt sich, dass die Mindestanforderungen für das subjektive 

Element das Vorliegen einer Wissens- und Wollenskomponente ist. Fahrlässigkeit kommt 

deshalb nicht in Betracht.
251

 Variante 2 verlangt eindeutig, dass der Täter mit Sicherheit 

davon ausgehen muss, dass seine gesammelten oder bereitgestellten Mittel für terroristi-

sche Akte verwendet werden.
252

 Diese Variante verlangt Wissentlichkeit des Täters, also 

einen direkten Vorsatz (dolus principalis oder dolus directus).
253

  

Fraglich ist, welche Voraussetzungen Variante 1 an die Erfüllung des subjektiven 

Elements stellt. Auf den ersten Blick gibt die Formulierung keine bestimmte Vorsatzform 
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vor, sie spricht lediglich von „Vorsatz“. Dies kann so interpretiert werden, dass das Über-

einkommen den Vertragsstaaten die Ausgestaltung des Vorsatzgrades komplett überlassen 

und keinen bestimmten Vorsatzgrad vorgeben will.
254

 Liest man die Vorgabe allerdings 

genauer, kann das Wort „um“ in Variante 1 (und ebenso in Variante 2) so gemeint sein, 

dass es dem Täter geradezu darauf ankommen muss, dass seine finanziellen Mittel für eine 

terroristische Handlung verwendet werden (Vorsatzgrad der Absichtlichkeit gem § 5 Abs 2 

öStGB nach ö Verständnis).
255

 

In der Übersetzung des offiziellen dt Übersetzungsdiensts der VN
256

 findet sich al-

lerdings eine andere Übersetzung in Bezug auf den erweiterten Vorsatz. Hier heißt es in 

Art 2 Abs 1: „Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, wer gleichviel durch 

welches Mittel, unmittelbar oder mittelbar, widerrechtlich und vorsätzlich finanzielle Mit-

tel bereitstellt oder sammelt mit der Absicht oder in Kenntnis dessen, dass sie ganz oder 

teilweise dazu verwendet werden, um […].“ In dieser Übersetzung wird das Wort „intenti-

on“ aus der englischen Fassung des Textes also mit Absicht und nicht mit Vorsatz über-

setzt.  

Aus all diesen Gründen wäre eine Interpretation des TerrFinÜbk dahingehend, dass 

von den Vertragsstaaten verlangt wird, dass sie bei der Umsetzung den niedrigst möglichen 

Vorsatzgrad – Eventualvorsatz nach ö und dt Verständnis – implementieren müssen, jeden-

falls unrichtig. Das Übereinkommen erachtet es als ausreichend, wenn der nationale Ge-

setzgeber die subjektiven Elemente des Tatbestands so ausgestaltet, dass der Täter entwe-

der wissen oder es ihm geradezu darauf ankommen muss (= Absicht), dass die finanziel-

len Mittel für einen terroristischen Akt verwendet werden.
257

 Freilich handelt es sich im 

Übereinkommen um Mindestanforderungen und der nationale Gesetzgeber kann jederzeit 

eine strengere Bestimmung als in der Vorgabe vorgesehen implementieren.  

Bei Annahme der Vorsatzform Wissentlichkeit (siehe Variante 2) ist zu beachten, 

dass sich der erweiterte Vorsatz nicht, wie gewöhnlich, auf Handlungen bezieht, die der 

Täter selbst setzt oder unterlässt. Anstelle eines reflexiven Konzepts wird hier auf die zu-

künftigen Handlungen Dritter abgestellt; es wird also darauf abstellt, ob die Person oder 

die Gruppe von Personen, für die er finanzielle Mittel sammelt oder denen er finanzielle 

Mittel zur Verfügung stellt, in weiterer Folge auch terroristische Handlungen verüben. 
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Würde nun, um zu einer Strafbarkeit des Täters zu kommen, Wissentlichkeit verlangt wer-

den, so wäre dieses Element schwierig zu beweisen. Denn es kann wohl nur in seltenen 

Fällen angenommen werden, dass eine Person über zukünftige Handlungen Dritter Ge-

wissheit hat.
258

 

 

2.2.4. Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe 

Besondere Beachtung ist in Art 2 Abs 1 dem Wort „widerrechtlich“ zu schenken. 

Dieser Begriff findet sich auch im Straftatbestand des Übereinkommens zur Bekämpfung 

terroristischer Bombenanschläge.
259

 Dort wurde es deshalb aufgenommen, weil die Ver-

wendung von Sprengstoff seitens Zivilpersonen in gewissen Fällen rechtmäßig sein kann, 

bspw im Bauingenieurwesen.
260

 

Fraglich ist, warum der Begriff widerrechtlich auch in das TerrFinÜbk aufgenommen 

wurde. Die dt Delegation der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des Übereinkommens sprach 

sich während der Diskussionen um den Entwurf für eine Streichung dieses Begriffs aus. Er 

sei überflüssig, da das Sammeln oder Zur-Verfügung-Stellen finanzieller Mittel zum Zwe-

cke der Unterstützung terroristischer Akte als eigener Straftatbestand und nicht etwa ledig-

lich als Beteiligung zu einer terroristischen Straftat ausgestaltet wurde. In einem solchen 

Falle impliziert die Existenz des Straftatbestands bereits die Unrechtmäßigkeit dieses Ver-

haltens. Allerdings befürworteten ua der Flüchtlingshochkommissar der VN sowie das 

Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) die Aufnahme des Wortes widerrecht-

lich. Beide befürchteten sonst in den Anwendungsbereich des Art 2 Abs 1 zu fallen, wenn 

sie gem ihrer Mandate Individuen oder Gruppen Unterstützung leisten.
261

 

Der Begriff bringt – wie aus dem eben Gesagten bereits ersichtlich – Flexibilität in 

den Straftatbestand. Laut einem Bericht der zuständigen Arbeitsgruppe ist eine gewisse 

Flexibilität von Vorteil, um verschiedene legitime Aktivitäten vom Anwendungsbereich 

von vorneherein auszuschließen. Im Einzelnen schlägt der Bericht vor, humanitäre Organi-
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sationen sowie Lösegeldzahlungen für Geiselbefreiungen aus dem Anwendungsbereich 

hinauszunehmen.
262

 

Aufgrund des Begriffs widerrechtlich ist es in weiterer Folge auch für die Vertrags-

staaten selbst oder für deren Gerichte möglich, Ausnahmen oder Rechtfertigungsgründe zu 

dem Straftatbestand zu entwickeln.
263

 Hier ist allerdings – sowie bei den von der Arbeits-

gruppe vorgeschlagenen Ausnahmen – Vorsicht geboten. Denn es könnten nunmehr Recht-

fertigungsgründe entwickelt werden, die nicht im Sinne einer effektiven und durchgehen-

den Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind. Kreiert man allgemein eine Ausnahme 

aus dem Anwendungsbereich für humanitäre Organisationen, so hat man das Problem, dass 

es – wie bereits in Abschnitt II erläutert – auch humanitäre oder karitative Organisationen 

gibt, die zwar auf legaler Basis arbeiten, einen Teil ihres Geldes aber terroristischen Grup-

pierungen zukommen lassen. Solche Organisationen aus dem Anwendungsbereich generell 

auszunehmen ist nicht zielführend und von den Verfassern und Vertragsstaaten des Über-

einkommens auch sicher nicht gewollt. Ein weiteres Problem ist, dass dieser Begriff auch 

die Uneinigkeit in der Unterscheidung „Terrorist“ und „Freiheitskämpfer“ verschärft, und 

dies eine weitere Ineffektivität der Terrorismusbekämpfung bergen kann. In der Vergan-

genheit kam es in Spanien und dem Vereinigten Königreich aufgrund dieser Problematik 

zu eben solchen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der ETA und IRA.
264

 

 

2.2.5. Versuch und Beteiligung 

Manche Staaten stellen die Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit eines eigenen Straftat-

bestandes gegen Terrorismusfinanzierung in Frage. Sie meinen, dass die Strafbarkeit der 

Terrorismusfinanzierung bereits in der Strafbarkeit für terroristische Handlungen enthalten 

sei, und zwar in der Form der Beihilfe zu diesen Handlungen.
265

 Dabei wird allerdings 

übersehen, dass Beihilfe zu einer Straftat oftmals nur dann verfolgt werden kann, wenn die 

Straftat selbst vollendet bzw zumindest versucht wurde. Diesen Umstand – und das ist für 

eine effektive Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wichtig – setzt das Übereinkom-

men, um zu einer Strafbarkeit zu kommen, nicht voraus. Ganz im Gegenteil, Art 2 Abs 3 
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sieht wie erwähnt sogar ausdrücklich vor, dass es für die Beurteilung einer Handlung als 

Straftat nicht erforderlich ist, dass die finanziellen Mittel tatsächlich zur Begehung einer 

terroristischen Handlung verwendet wurden. Die Straftat der Terrorismusfinanzierung ist 

somit separat und unabhängig von tatsächlich durchgeführten terroristischen Anschlägen. 

Die Verbindung zwischen der Finanzierung und dem Anschlag selbst liegt lediglich im 

Vorsatz des Täters, nämlich, dass die finanziellen Mittel verwendet werden sollen, um ei-

nen terroristischen Anschlag zu begehen und nicht darin, dass dieser Anschlag auch tat-

sächlich passiert oder versucht wurde.
266

 

Ohne separaten Straftatbestand wäre auch die Bestrafung des Versuchs der Terroris-

musfinanzierung nicht möglich. Nach Art 2 Abs 4 TerrFinÜbk müssen die Vertragsstaaten 

bereits den Versuch bestrafen. 

Ferner begeht eine Person Terrorismusfinanzierung, wenn sie als Mittäter oder Ge-

hilfe am Sammeln oder Bereitstellen finanzieller Mittel oder dessen Versuch teilnimmt 

(Art 2 Abs 5 lit a). Darüber hinaus wird die Straftat begangen, wenn eine Person eine sol-

che Straftat organisiert oder andere Personen anweist, sie zu begehen (Art 2 Abs 5 lit b). 

Insbesondere das Anweisen, aber auch das Organisieren, meint, die Bestimmung zur Ter-

rorismusfinanzierung unter Strafe zu stellen.
267

 

Art 2 Abs 5 lit c schreibt vor, denjenigen zu bestrafen, der zur Begehung einer oder 

mehrerer der in Art 2 Abs 1 - 4 genannten Straftaten durch eine Gruppe von mit einem 

gemeinsamen Ziel handelnden Personen beiträgt. Dieser Beitrag muss vorsätzlich sein und 

entweder (i) zu dem Zweck geleistet werden, die kriminelle Tätigkeit oder das kriminelle 

Ziel der Gruppe zu fördern, wenn diese Tätigkeit oder dieses Ziel die Begehung einer in 

Abs 1 genannten Straftat einschließt, oder (ii) in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, eine 

in Abs 1 genannte Straftat zu begehen, geleistet werden. Das TerrFinÜbk stellt damit den 

Beitrag zur organisierten Terrorismusfinanzierung durch eine Gruppe unter Strafe. Ein 

Beitrag kann sowohl von Anführern der Organisation, von Mitgliedern oder auch Nicht-

Mitgliedern
268

 geleistet werden. Nach dem Wortlaut muss der Beitrag nicht in einer Finan-

zierungshandlung bestehen, denn der Begriff Beitrag wird nicht genauer spezifiziert. Der 
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Beitrag könnte demnach auch im Verwalten von Geldern für eine derartige Gruppe beste-

hen.
269

 

Insgesamt will Art 2 Abs 5 alle Möglichkeiten der Beteiligung und Komplizenschaft 

an der Straftat Terrorismusfinanzierung abdecken.
270

 Litera c im Speziellen verbietet den 

Beitrag zur Terrorismusfinanzierung durch eine Gruppe. 

 

2.3. Das Wiener Übereinkommen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität 

Das 1988 verabschiedete und 1990 in Kraft getretene Übereinkommen gegen den 

unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen stellte erstmals Geldwä-

schehandlungen unter Strafe. Nach Art 3 lit b erster Fall ist das Umwandeln oder Übertra-

gen von Vermögensgegenständen in der Kenntnis, dass diese Vermögensgegenstände aus 

bestimmten im Übereinkommen definierten Drogendelikten stammen und zu dem Zweck, 

den unerlaubten Ursprung der Vermögensgegenstände zu verbergen oder zu verschleiern 

oder einer an der Begehung einer oder mehrerer solcher Straftaten beteiligten Personen 

behilflich zu sein, sich den rechtlichen Folgen ihres Handelns zu entziehen, strafbar. Art 3 

lit b zweiter Fall pönalisiert das Verbergen oder Verschleiern der wahren Beschaffenheit, 

des Ursprungs, des Ortes oder der Bewegung der Vermögensgegenstände, der Verfügung 

darüber oder der Rechte oder des Eigentums daran in der Kenntnis, dass diese Vermögens-

gegenstände aus einer im Übereinkommen definierten Straftat stammen. Als Vortaten ka-

men damals somit lediglich im Übereinkommen definierte Drogendelikte in Frage. 

 

2.4. Das Palermo-Übereinkommen und das Übereinkommen gegen Korruption 

Sowohl das Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminali-

tät (in Kraft getreten im September 2003) als auch gegen Korruption (in Kraft getreten im 

Dezember 2005) erweitern den Vortatenkatalog und damit den Anwendungsbereich der 

Geldwäsche. Art 6 Abs 2 Palermo-Übereinkommen bzw Art 23 Abs 2 Korruptions-

übereinkommen forderten die Staaten auf, ihre Geldwäschedelikte auf einen möglichst 

breit gefächerten Katalog von Vortaten anzuwenden. Die Strafbarkeit der sog Eigengeld-

wäsche (wenn der Täter des Geldwäschedelikts auch der Täter der Vortat war) ist nach 
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diesen Übereinkommen allerdings nicht zwingend: Nach Art 6 Abs 2 lit e Palermo-

Übereinkommen (siehe auch Art 23 Abs 2 lit e Korruptionsübereinkommen) können die 

Vertragsstaaten bestimmen, – so dies die wesentlichen Grundsätze des innerstaatlichen 

Rechts verlangen – dass die Strafbarkeit nach dem Geldwäschedelikt nicht auf Personen 

anwendbar ist, welche die Vortat begangen haben. Über die Strafbarkeit der Geldwäsche 

hinaus haben die Vertragsstaaten auch verschiedene präventive Maßnahmen, wie die 

Schaffung eines umfassenden innerstaatlichen Regulierungs- und Aufsichtssystem für 

Banken und andere Finanzinstitutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu veranlassen 

(siehe Art 7 Palermo-Übereinkommen bzw Art 14 des Korruptionsübereinkommen). Fer-

ner finden sich Bestimmungen zur Einziehung und Beschlagnahme der Erträge aus Strafta-

ten sowie von Vermögensgegenständen und Tatwerkzeugen, die zur Begehung von Strafta-

ten nach diesen Übereinkommen verwendet wurden (Art 12 Palermo-Übereinkommen bzw 

Art 31 Korruptionsübereinkommen). 

 

3. Die Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats 

3.1. Rechtliche Grundlagen 

Die SR Res 1373 (2001) stellt ein umfassendes Regelwerk – ein „Miniübereinkom-

men“
271

 – zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung dar. Sie verpflichtet die Mitglied-

staaten der VN die für die Finanzierung von Terrorakten verantwortlichen Personen zu 

verfolgen und zu bestrafen. Darüber hinaus sieht sie eine Reihe weiterer Maßnahmen, wie 

bspw das Einfrieren von Geldern und Vermögenswerten von Personen, die terroristische 

Handlungen begehen, vor.
272

 Dabei stellt die Res – obwohl sie grundsätzlich in Reaktion 

auf die Anschläge des 11. Septembers verabschiedet wurde – nicht auf einen bestimmten 

Täterkreis ab, sondern richtet sich gegen sämtliche Personen, die terroristische Akte bege-

hen oder finanzieren. Im Vergleich zu SR Res 1267 (1999), die auf Al-Qaida und die Tali-

ban abstellt, hat Res 1373 (2001) somit einen sehr breiten und allgemeinen Anwendungs-

bereich. Damit wird der Charakter dieser Res oft als quasi-legislativ beschrieben und in 

Frage gestellt, ob der SR überhaupt befugt war eine solche Res zu erlassen.
273

 Es sei zwei-

felhaft, ob der SR – ein Organ von „lediglich“ 15 Mitgliedern (Mitgliedstaaten der VN) – 
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sämtliche Mitglieder der VN zu weitreichenden Änderungen ihrer Gesetzgebung sowie 

einschneidenden Maßnahmen verpflichten könne. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass sich die Organe der VN – insb die GV und der 

SR – nicht deckungsgleich in das Gewaltenteilungsschema nationaler Staaten (Exekutive – 

Legislative – Judikative) einordnen lassen.
274

 Aufgabe des SR ist gem Art 24 der Charta 

der Vereinten Nationen (VN-Charta) die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der in-

ternationalen Sicherheit. Die Bekämpfung des Terrorismus und dessen Finanzierung ist 

darunter jedenfalls subsumierbar.
275

 Bei Bedrohung oder Bruch des Friedens sowie bei 

Angriffshandlungen stellt der SR nach Kapitel VII der VN-Charta fest, ob eine Bedrohung 

des Friedens vorliegt und kann nicht-militärische (Art 41 VN-Charta) oder militärische 

(Art 42 VN-Charta) Maßnahmen beschließen, um den Weltfrieden und die internationale 

Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen (siehe Art 39 VN-Charta). Der SR stützte 

Res 1373 (2001) auf Kapitel VII der Charta und beschloss nicht-militärische Maßnahmen 

nach Art 41. Die Mitglieder der VN sind an Res des SR gebunden (siehe Art 25 und 48 

VN-Charta).
276

 Darüber hinaus ist die Verhängung von Sanktionen seitens des SR auch 

gegen Nichtmitglieder der VN möglich.
277

 

Solange der SR nach der Verbandskompetenz der VN und seiner eigenen Organ-

kompetenz handelt, sind seine Res gem Art 25 VN-Charta für die Mitgliedstaaten verbind-

lich. Ob eine Res des SR, auch wenn es sich um eine mit quasi-legislativem Charakter 

handelt, verbindlich ist, hängt also davon ab, ob sich der SR im Rahmen seiner Organkom-

petenz bewegt hat.
278

 Diese Frage ist zu bejahen, denn die Aufrechterhaltung des Weltfrie-

dens und der internationalen Sicherheit und damit die Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus ist gem Art 24 Abs 1 VN-Charta Aufgabe des SR. 

Den Bedenken, dass SR Res 1373 (2001) einen zu breiten Anwendungsbereich habe, 

kann entgegengehalten werden, dass Kapitel VII VN-Charta nicht zu entnehmen ist, dass 

der SR nur konkrete Einzelfälle regeln dürfe. Der Anlass seines Handelns hat allerdings 

idR einzelfallbezogen zu sein.
279

 In der Präambel der Res wird festgestellt, dass die An-

schläge vom 11. September 2001, sowie jede Handlung des internationalen Terrorismus, 
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eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt. Mit der An-

knüpfung an die Ereignisse des 11. Septembers 2001 ist die Einzelfallbezogenheit der Res 

demnach gegeben. 

Der SR hat im Falle der Res 1373 (2001) damit weder seine Organkompetenz über-

schritten noch fehlt für den Anlass seiner Handlung ein konkreter Fall.
280

 Die Bestimmun-

gen der Res sind demnach gültig und für sämtliche Mitglieder der VN gem Art 25 VN-

Charta bindend.
281

 In diesem Zusammenhang ist auch die Sprache, die der SR in der Res 

verwendet, zu beachten. Während er in den Z 1 und 2 der Res „beschließt“, dass alle Staa-

ten gewisse Maßnahmen setzen müssen, „fordert“ er in Z 3 die Staaten lediglich dazu 

„auf“. Tatsächlich verbindlich sind nur Beschlüsse des SR wie die der Z 1 und 2. Empfeh-

lungen des SR wie in Z 3 haben nicht die gleiche Wirkungskraft wie Beschlüsse und sind 

somit grundsätzlich für die Staaten nicht verbindlich. Allerdings relativiert sich diese Un-

terscheidung in diesem Fall, da der SR in Z 8 der Res seine Entschlossenheit bekundet, die 

vollinhaltliche Durchführung der Res sicherzustellen. Des Weiteren beschließt er in Z 6 

einen Ausschuss einzusetzen, der die Durchführung der gesamten Res überwachen soll.
282

 

 

3.2. Hintergrund 

Anlass für die Verabschiedung der SR Res 1373 (2001) am 28. September 2001 wa-

ren die Terroranschläge, welche am 11. September 2001 in New York, Washington und 

Pennsylvania stattfanden.
283

 Darüber hinaus drückte der SR in der Präambel auch ganz 

allgemein seine Besorgnis über die in den verschiedenen Weltregionen zu verzeichnende 

Zunahme terroristischer Handlungen aus. 

Inhaltlich deckt sich die Res mit vielen Bestimmungen des TerrFinÜbk, denn der SR 

sah aufgrund der fehlenden Ratifizierungen des TerrFinÜbk nach den Terroranschlägen 

vom 11. September unmittelbaren Handlungsbedarf. Wie erwähnt hatten bis dahin ledig-

lich vier Staaten das Übereinkommen ratifiziert.
284

 Auch sonst, weder bei der FATF, noch 

bei nationalen Gesetzgebern, fand das Thema Terrorismusfinanzierung vor dem 
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11. September kaum Anklang.
285

 Dieser Zustand änderte sich schlagartig, als der SR viele 

der Bestimmungen des noch nicht in Kraft getretenen Übereinkommens in seine am 

28. September 2001 verabschiedete Res aufnahm. Nunmehr waren diese Regelungen für 

sämtliche Mitgliedstaaten der VN unmittelbar verbindlich.
286

 Diese Vorgangsweise des SR 

erfuhr Kritik, da durch die für die Staaten entstehende Verpflichtung aus der Res ihre völ-

kerrechtliche Vertragsfreiheit eingeschränkt wird.
287

 

 

3.3. Überblick über die Bestimmungen der Res 1373 (2001) 

Folgende, für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Besonderen relevante 

Bestimmungen sollen hier hervorgehoben werden: 

 Allgemeine Verpflichtung zur Verhütung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzie-

rung (Z 1 lit a); 

 Pönalisierung der vorsätzlichen Bereitstellung oder Sammlung von Geldern für terro-

ristische Akte (Z 1 lit b); 

 Einfrieren von Geldern und sonstigen finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaft-

lichen Ressourcen von Personen, die terroristische Handlungen begehen (Z 1 lit c); 

 Verbot der Zur-Verfügung-Stellung von Geldern, finanziellen Vermögenswerten o-

der wirtschaftlichen Ressourcen zum Nutzen von Personen, die terroristische Hand-

lungen begehen, oder zum Nutzen von Einrichtungen, die unter der Kontrolle dieser 

Personen stehen (Z 1 lit d): Im Unterschied zu Z 1 lit b wird hier auf das Zur-

Verfügung-Stellen von Geldern an Personen oder Einrichtungen abgestellt und nicht 

auf das Sammeln oder Bereitstellen direkt für terroristische Akte. Z 1 lit d sieht aller-

dings keine Kriminalisierung vor. Das heißt, für die Umsetzung von Z 1 lit d genügt 

etwa auch die Implementierung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen im Falle von 

Zuwiderhandeln.
288

 

 Sicherstellung, dass sämtliche Personen, die an der Finanzierung, Planung, Vorberei-

tung oder Begehung terroristischer Handlungen mitwirken, vor Gericht gestellt wer-

den (Z 2 lit e). 
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 Die in der Res beschriebenen terroristischen Handlungen sind als schwere Straftaten 

nach innerstaatlichem Recht zu umschreiben und die Strafe hat der Schwere dieser 

terroristischen Handlungen gebührend Rechnung zu tragen (Z 2 lit e). 

 Vorschriften hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit von Staaten: bspw ha-

ben die Staaten einander größtmögliche Hilfe bei strafrechtlichen Ermittlungen oder 

Strafverfahren zu gewähren, einschließlich Hilfe bei der Beschaffung des für die 

Verfahren notwendigen Beweismaterials (Z 2 lit f; darüber hinaus siehe dazu Z 2 

lit b, Z 2 lit f, Z 3 lit a-c und Z 3 lit e). Parallelbestimmungen aus dem TerrFinÜbk 

zur internationalen Zusammenarbeit, insb Auslieferung und Rechtshilfe, finden sich 

in Art 9 - 17 TerrFinÜbk. 

 Ehestmögliche Ratifizierung und Umsetzung der einschlägigen Übereinkommen zur 

Bekämpfung des Terrorismus, insb des TerrFinÜbk (Z 3 lit d). 

 Angebliche politische Beweggründe dürfen nicht als Grund anerkannt werden, Aus-

lieferungsanträge für mutmaßliche Terroristen abzuweisen (Z 3 lit g): Eine Vor-

schrift zur „De-Politisierung“ der Terrorismusfinanzierung, ebenso zu Zwecken der 

Auslieferung, findet sich auch in Art 14 TerrFinÜbk. 

 

3.4. Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung 

Gemäß Z 1 lit b haben die Staaten die vorsätzliche Bereitstellung oder Sammlung 

von Geldern, gleichviel durch welche Mittel und ob mittelbar oder unmittelbar, durch ihre 

Staatsangehörigen oder in ihrem Hoheitsgebiet mit der Absicht oder in Kenntnis dessen, 

dass diese Gelder zur Ausführung terroristischer Handlungen verwendet werden, unter 

Strafe zu stellen. 

In Hinblick auf den Vorsatz gilt demnach folgendes: Der Täter hat die Gelder mit der 

Absicht oder in Kenntnis dessen, dass sie zur Ausführung terroristischer Akte verwendet 

werden, zu sammeln oder bereitzustellen.
289
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Strafbarkeit der Terrorismusfinanzierung bei Vorliegen von Eventualvorsatz (§ 5 Abs 1 

öStGB nach ö Verständnis) hat der SR demnach nicht gedacht. 

Die Staaten haben außerdem Bestimmungen vorzusehen, die ihre Gerichtsbarkeit 

jedenfalls dann begründen, wenn Terrorismusfinanzierung durch ihre Staatsangehörige 

(aktives Personalprinzip) oder auf ihrem Hoheitsgebiet (Territorialitätsprinzip) begangen 

wird. Das TerrFinÜbk sieht diese Anknüpfungspunkte für die Gerichtsbarkeit ebenfalls 

zwingend vor. 

Ziffer 2 lit e schreibt vor, dass die Staaten sicherzustellen haben, dass alle Personen, 

die an der Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung terroristischer Handlungen 

oder an deren Unterstützung mitwirken, vor Gericht gestellt werden. Dies ist eine sehr 

weite und ungenaue Bestimmung; demnach ist jegliche Planung und Vorbereitung von 

terroristischen Handlungen vor Gericht zu bringen, also unter Strafe zu stellen
290

. Zusätz-

lich sind terroristische Handlungen, inklusive der Finanzierung dieser, als schwere Straf-

taten nach innerstaatlichem Recht zu qualifizieren und die Strafe hat der Schwere dieser 

terroristischen Handlung gebührend Rechnung zu tragen. Ähnlich sieht Art 4 TerrFinÜbk 

vor, dass die Strafe für das Delikt Terrorismusfinanzierung die Schwere der Tat zu berück-

sichtigen hat. 

Schließlich sind alle Staaten aufgefordert, so bald wie möglich Vertragsparteien der 

einschlägigen internationalen Übereinkünfte und Protokolle, inklusive dem TerrFinÜbk, zu 

werden (Z 3 lit d). 

 

B. Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF) 

1. Hintergrund und Rechtsnatur der Empfehlungen 

Die FATF ist ein zwischenstaatliches Gremium, das 1989 zur Entwicklung von Me-

thoden zur Bekämpfung der Geldwäsche gegründet wurde.
291

 Nach den Anschlägen vom 

11. September 2001 wurde sein Mandat auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinan-

zierung ausgeweitet.
292

 Daraufhin erlies das Gremium zusätzlich zu den bereits bestehen-

den 40 Empfehlungen acht Sonderempfehlungen, die der Bekämpfung der Terrorismusfi-
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nanzierung dienen. Eine neunte Sonderempfehlung wurde 2004 veröffentlicht.
293

 Bei der 

letzten Überarbeitung der (Sonder-)Empfehlungen im Jahr 2012 wurden die Sonderemp-

fehlungen vollständig in die Empfehlungen integriert und teilweise vereinheitlicht. Es exis-

tieren nun 40 Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung sowie zur Nichtweitergabe von Massenvernichtungswaffen.
294

 

Die Empfehlungen stellen sog „soft law“ dar, haben also, auch für die Mitgliedstaa-

ten der FATF, keine rechtsverbindliche Wirkung und müssen von diesen nicht zwingend in 

nationales Recht umgesetzt werden. Allerdings unterziehen sich die Mitgliedstaaten regel-

mäßig gegenseitigen Überprüfungen, ob die Empfehlungen in nationales Recht umgesetzt 

wurden und erstellen entsprechende Überprüfungsberichte, die auch veröffentlicht werden. 

Damit stehen die Mitgliedsländer unter hohem Druck die Empfehlungen umzusetzen.
295

 

Werden andauernde schwere Mängel in der Umsetzung beobachtet, kann die FATF Staaten 

aus ihrem Verbund wieder ausschließen und gegebenenfalls auf eine Liste von Nicht-

Kooperationsstaaten setzen. Darüber hinaus ist die Europäische Kommission auch Mitglied 

der FATF, was dazu führt, dass die Empfehlungen der FATF regelmäßig in Rechtsinstru-

mente der EU einfließen.
296

 Auch der SR der VN anerkennt die Wichtigkeit der FATF 

Empfehlungen und fordert die Mitgliedstaaten der VN in SR Res 1617 (2005) auf, die 

Empfehlungen in nationales Recht umzusetzen. 

 

2. Überblick 

Die Empfehlungen stellen ein umfassendes Regelwerk dar, das sowohl strafrechtli-

che als auch außerstrafrechtliche Aspekte der Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung abdeckt. Die 40 Empfehlungen teilen sich in sieben Abschnitte. Abschnitt 

A legt der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen risikobasierten 

Ansatz zugrunde. Demnach sollen im Sinne eines effektiveren Einsatzes von Ressourcen 

verschärfte Bekämpfungsmaßnahmen für Bereiche mit erhöhtem Risiko und vereinfachte 

Maßnahmen für Bereiche mit geringerem Risiko zur Anwendung kommen. Abschnitt B ist 

der Geldwäsche gewidmet und schreibt deren Kriminalisierung sowie die Konfiskation 
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illegaler Vermögensgegenstände und provisorische Maßnahmen vor. Die Pönalisierung der 

Terrorismusfinanzierung sowie weitere Maßnahmen zu deren Bekämpfung regelt Ab-

schnitt C. Weitere Maßnahmen inkludieren das Einfrieren von Geldern und anderen Ver-

mögensgegenständen, ua unter Bedachtnahme auf SR Res 1267 (1999) und folgende sowie 

auf SR Res 1373 (2001) und die Beschlagnahme und Konfiskation von Eigentum. Darüber 

hinaus haben die Staaten sicherzustellen, dass gemeinnützige Organisationen nicht zu 

Zwecken der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. 

Abschnitt D enthält präventive Maßnahmen, die von Unternehmen und bestimmten 

Berufsgruppen des Finanzsektors (zB Banken) und des nicht-finanziellen Sektors zur Prä-

vention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzusetzen sind. Dazu zählen etwa 

die Ergreifung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Aufbewahrungspflichten ver-

schiedener Dokumente, die Meldung von verdächtigen Transaktionen und auch die Sicher-

stellung, dass das Bankgeheimnis die Umsetzung der FATF Empfehlungen nicht hindert. 

Weitere wichtige Aspekte der Empfehlungen sind die Einrichtung von sog FIUs. Diese 

haben ua das Ergreifen der in Abschnitt D enthaltenen präventiven Maßnahmen zu kontrol-

lieren. Darüber hinaus sind sie zur Sammlung, Auswertung und Weiterleitung der von den 

Unternehmen und Berufsgruppen abgegebenen Verdachtsanzeigen verpflichtet.
297

 

 

3. Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung 

Für die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung und die Ausgestaltung eines 

Straftatbestands ist Empfehlung 5 (zuvor: Sonderempfehlung II) der FATF einschlägig.
298

 

Demnach sollen die Staaten Terrorismusfinanzierung auf Basis der Vorgaben des TerrFin-

Übk kriminalisieren. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Sonderempfehlungen, im Oktober 

2001, war das TerrFinÜbk noch nicht in Kraft. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, 

baut Empfehlung 5 auf dem TerrFinÜbk auf, um den dort geschaffenen Standard zur Be-

kämpfung der Terrorismusfinanzierung zu fördern.
299

 Nicht nur die Finanzierung terroristi-

scher Akte soll pönalisiert werden, sondern auch die Finanzierung von Terrororganisatio-

nen und Einzelterroristen, selbst wenn keine Verbindung zu einem bestimmten terroristi-
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schen Akt oder zu bestimmten terroristischen Akten besteht. Darüber hinaus sollen die 

Staaten das Delikt der Terrorismusfinanzierung als Vortat der Geldwäsche einstufen.  

Der zur Präzisierung der Empfehlung 5 dienende Auslegungsvermerk (Interpretative 

Note) beinhaltet ua Definitionen und Charakteristika, wie der Straftatbestand von den Staa-

ten ausgestaltet werden soll. Definiert werden die Begriffe „funds“, „terrorist“, „terrorist 

act“, „terrorist financing“ und „terrorist organisation“. Der Begriff „funds“ entspricht laut 

Auslegungsvermerk vollständig der Definition des Begriffs finanzielle Mittel aus dem 

TerrFinÜbk. Die Mittel können sowohl aus legalen oder illegalen Quellen stammen (siehe 

Z 5 Auslegungsvermerk). Der Begriff des terroristischen Akts wird ebenso gleich wie in 

Art 2 Abs 1 TerrFinÜbk definiert. Terroristischer Akt meint also alle Handlungen, die eine 

Straftat iSd einschlägigen Übereinkommen und Protokolle der VN gegen Terrorismus dar-

stellen. Ferner sind als terroristische Akte alle Handlungen zu qualifizieren, die den Tod 

oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson oder einer anderen Person, die bei 

einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, herbeiführen 

soll, wenn der Zweck dieser Handlung auf Grund ihres Wesens oder der Umstände darin 

besteht, die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder internationale Organi-

sation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. 

In Bezug auf die Ausgestaltung des Straftatbestands präzisiert der Auslegungs-

vermerk, dass unter Terrorismusfinanzierung solche Straftaten zu verstehen sind, in denen 

eine Person auf irgendeinem Wege unmittelbar oder mittelbar finanzielle Mittel bereitstellt 

oder sammelt, mit der rechtswidrigen Absicht (intention), dass sie ganz oder teilweise ver-

wendet werden sollen oder in dem Wissen, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden, 

entweder (i) um terroristische Akte durchzuführen, oder (ii) um eine terroristische Organi-

sation, oder (iii) einen Einzelterroristen zu finanzieren. Wie Empfehlung 5 auch schon 

selbst sagt, ist daher nicht nur das Finanzieren von terroristischen Akten, sondern auch von 

terroristischen Organisationen und Einzelterroristen ohne Bezug zu einem terroristischen 

Akt zu pönalisieren. Die Aufforderung auch das Finanzierung von terroristischen Organi-

sationen und Einzelterroristen ohne Verbindung zu einem terroristischen Akt zu kriminali-

sieren, erinnert an Z 1 lit d SR Res 1373 (2001).
300

 Diese vom SR beschlossene Maßnahme 

stellt in erster Linie auch auf das Zur-Verfügung-Stellen von Geldern an Personen, die ter-

roristische Handlungen begehen oder Einrichtungen, die hinter derartigen Personen stehen, 
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ab. Z 1 lit d verpflichtet die Mitgliedstaaten der VN allerdings nicht zu einer Kriminalisie-

rung derartiger Handlungen, sondern lediglich zu einer Untersagung. 

Die Strafbarkeit darf laut Auslegungsvermerk nicht davon abhängen, ob die finanzi-

ellen Mittel tatsächlich für einen terroristischen Akt oder den Versuch eines solchen ver-

wendet werden oder davon, dass die finanziellen Mittel eine Verbindung zu einem terroris-

tischen Akt aufweisen. 

Der Versuch der Terrorismusfinanzierung ist ebenfalls unter Strafe zu stellen. Auch 

die Beteiligung an Terrorismusfinanzierung ist strafbar. Demnach sind folgende Handlun-

gen ebenso als Straftat einzustufen: (i) die Beteiligung als Komplize am Straftatbestand der 

Terrorismusfinanzierung; (ii) Terrorismusfinanzierung zu organisieren oder andere Perso-

nen dazu anweisen eine solche Straftat zu begehen; (iii) zur Begehung von Terrorismusfi-

nanzierung durch eine Gruppe von mit einem gemeinsamen Ziel handelnden Personen bei-

tragen. Der Beitrag muss vorsätzlich geleistet werden und mit dem Ziel, die terroristische 

Straftat zu fördern oder in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, einen terroristischen Akt zu 

begehen. Diese Beteiligungsformen entsprechen Art 2 Abs 5 TerrFinÜbk. Wie im Terr-

FinÜbk soll mit dieser Bestimmung die Strafbarkeit sämtlicher Beteiligungsformen an Ter-

rorismusfinanzierung abgedeckt werden.
301

 

Hinsichtlich der subjektiven Elemente bestimmt der Auslegungsvermerk, dass es 

nach dem Recht der Staaten möglich sein sollte, den Vorsatz des Straftatbestands gegen 

Terrorismusfinanzierung aus objektiven tatsächlichen Umständen zu schließen. 

Auch juristische Personen sollen für Terrorismusfinanzierung strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden können. Wenn dies nach verfassungsrechtlichen Prinzi-

pien der Staaten nicht möglich ist, soll zumindest eine zivilrechtliche oder administrative 

Haftung zur Anwendung kommen.  

 

4. Kriminalisierung der Geldwäsche 

Geldwäsche ist nach Empfehlung 3 unter Strafe zu stellen. Der Straftatbestand gegen 

Geldwäsche ist entsprechend der Wiener Konvention und der Palermo Konvention auszu-

gestalten. Als Geldwäschevortaten ist eine möglichst breite Palette an schweren Straftaten 

aufzunehmen. Auch Terrorismusfinanzierung ist als Geldwäschevortat zu qualifizieren 
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(siehe Empfehlung 2). Nach dem dazugehörigen Auslegungsvermerk kommen auch Straf-

taten, die im Ausland begangen wurden, als Vortaten in Frage. Die Kriminalisierung der 

sog Eigengeldwäsche – wenn der Täter des Geldwäschedelikts auch der Täter der Vortat 

war – ist, ebenso wie in den einschlägigen VN-Übereinkommen, nicht unbedingt notwen-

dig, sollten fundamentale Grundsätze der jeweiligen nationalen Rechtsordnung dagegen 

sprechen. 

 

C. Die Rechtsinstrumente des Europarats 

Die Übereinkommen des Europarats spielen für die Bekämpfung des Terrorismus 

insgesamt eine entscheidende Rolle, eigene Vorgaben für die Ausgestaltung eines Straftat-

bestands gegen Terrorismusfinanzierung finden sich allerdings keine. Folgende Überein-

kommen dienen der Bekämpfung des Terrorismus: 

 Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus 1977
302

 

 Protokoll zur Änderung des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des 

Terrorismus 2003
303

 

 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus 2005
304

 

 Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Er-

mittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten 2005
305

 

Das Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus aus 1977 beschäftigt sich mit 

Fragen der Auslieferung von terroristischen Straftätern. Es enthält im Vergleich zu den bis 

zum Jahre 1977 auf unterschiedlichen Ebenen verabschiedeten Übereinkommen zur Be-

kämpfung des Terrorismus eine wichtige Neuerung: Die im Übereinkommen angeführten 

terroristischen Akte dürfen nicht mehr als politische Delikte angesehen und ein etwaiges 

Auslieferungsersuchen aus diesem Grunde abgelehnt werden.
306

 Unter terroristischen 

Straftaten versteht das Übereinkommen jene aus den Übereinkommen und Protokollen der 

VN zur Bekämpfung des Terrorismus.
307
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2005 verabschiedete der Europarat ein umfassendes Übereinkommen zur Verhütung 

des Terrorismus, welches sowohl repressive als auch präventive Maßnahmen enthält. Als 

Kern des Übereinkommens können die Vorgaben für Straftatbestände gegen die öffentliche 

Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat (Art 5), die Anwerbung für terro-

ristische Zwecke (Art 6) und die Ausbildung für terroristische Zwecke (Art 7) angesehen 

werden. 

Die Konvention über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Be-

schlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten enthält als einziges Überein-

kommen des Europarats umfassende Bestimmungen zur Bekämpfung der Terrorismusfi-

nanzierung, allerdings keine Vorgaben zur Ausgestaltung eines Straftatbestands gegen 

Terrorismusfinanzierung. Lediglich in der Präambel werden das TerrFinÜbk der VN sowie 

SR Res 1373 (2001) in Erinnerung gerufen, die die Staaten zur Pönalisierung der Terro-

rismusfinanzierung verpflichten. Die Konvention enthält vor allem Bestimmungen in Be-

zug auf das Einfrieren, die Beschlagnahme und das Einziehen von Erträgen aus Straftaten 

sowie Vorschriften hinsichtlich Ermittlungsbefugnissen und -techniken. Sie knüpft am 

Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und 

Einziehung von Erträgen aus Straftaten aus 1990 an und erstreckt im Wesentlichen die 

dortigen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf das Phänomen der Terroris-

musfinanzierung.
308

 

Für die Bekämpfung der Geldwäsche sind folgende Übereinkommen des Europarats 

einschlägig: 

 Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einzie-

hung von Erträgen aus Straftaten 1990
309

 

 Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Er-

mittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten 2005 

Das Übereinkommen über Geldwäsche aus dem Jahre 1990 sieht insb umfassende 

Vorgaben für die Ausgestaltung eines Straftatbestands gegen Geldwäsche, Bestimmungen 

zur Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, Vorschriften über Befug-

nisse von Ermittlungsbehörden sowie Regelungen zur Rechtshilfe vor. Hauptanliegen für 

die Ausgestaltung des Geldwäschetatbestands sind, dass die Vortaten nicht nur mehr auf 
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Drogendelikte beschränkt bleiben sollen sowie dass die Vortat auch im Ausland stattge-

funden haben kann. Wie in den internationalen Vorgaben ist es nicht zwingend die sog 

Eigengeldwäsche zu kriminalisieren. Die Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung aus 2005 erweitert die Bestimmung des Übereinkommens aus 1990 im Allge-

meinen und dehnt, wie bereits erwähnt, den Anwendungsbereich der Vorschriften auf die 

Terrorismusfinanzierung aus. 

 

D. Zusammenfassende Betrachtung der internationalen Vorgaben 

Internationale Vorgaben zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stützen sich 

im Wesentlichen auf zwei Pfeiler: Rechtsinstrumente der VN und Empfehlungen der 

FATF. Inhaltlich lassen sich die Vorgaben in vier unterschiedliche Bereiche teilen: Best-

immungen zur Pönalisierung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, das Einziehen 

und die Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten und Vermögensgegenständen, die 

Verhängung von zielgerichteten Finanzsanktionen wie etwa das Einfrieren von Vermö-

genswerten und die Verpflichtung zur Ergreifung von rein präventiven Maßnahmen. 

Zentrales Rechtsinstrument ist das TerrFinÜbk. Dieses wurde bereits vor den An-

schlägen vom 11. September 2001 verabschiedet, trat allerdings erst am 10. 4. 2002 in 

Kraft. Bereits vor In-Kraft-Treten des Übereinkommens verpflichtete SR Res 1373 (2001) 

die Mitgliedstaaten der VN, ua Straftatbestände nach den Vorgaben des TerrFinÜbk in ihr 

nationales Recht zu implementieren. Die ebenfalls vor 2002 erlassenen Empfehlungen der 

FATF forderten die Staaten ebenso dazu auf, entsprechende Bestimmungen auf Basis des 

TerrFinÜbk zu veranlassen. 

In allen drei Instrumenten werden die Staaten dazu angehalten, das mittelbare oder 

unmittelbare Sammeln oder Bereitstellen von finanziellen Mitteln, wenn der Täter weiß 

oder wenn es ihm geradezu darauf ankommt, dass sie ganz oder teilweise für das Begehen 

eines terroristischen Anschlags verwendet werden, unter Strafe zu stellen. Keine Voraus-

setzung für die Strafbarkeit ist, dass die Mittel für einen Anschlag in Folge tatsächlich 

verwendet werden. Es soll sich also um ein Delikt zur Vorbereitung eines terroristischen 

Anschlags, das zu diesem jedoch nicht akzessorisch ist, handeln. Der Versuch und die Be-

teiligung in jeglicher Form am Straftatbestand Terrorismusfinanzierung sind ebenso zu 
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pönalisieren. Die Strafdrohungen, die für den Straftatbestand innerstaatlich festgelegt wer-

den, müssen die Schwere der Tat angemessen berücksichtigen. 

In einigen Punkten gehen aber sowohl SR Res 1373 (2001) als auch die Empfehlun-

gen der FATF über das TerrFinÜbk hinaus. Während das Übereinkommen die Finanzie-

rung von terroristischen Akten sowie die Unterstützung einer Gruppe, die Terrorismusfi-

nanzierung betreibt, unter Strafe stellt, verpflichtet die Res die Mitgliedstaaten der VN 

dazu, das Sammeln und Bereitstellen finanzieller Mitteln zum Nutzen von Personen, die 

terroristische Handlungen begehen, oder zum Nutzen von Einrichtungen, die unter der 

Kontrolle dieser Personen stehen, zu untersagen. In ähnlicher Weise fordert Empfehlung 5 

der FATF, neben der Finanzierung von terroristischen Akten, auch die Finanzierung von 

terroristischen Organisationen und Einzelterroristen zu pönalisieren. Demnach soll gem 

Res und Empfehlung auch die Finanzierung von terroristischen Organisationen und Einzel-

terroristen ohne Bezug zu einem terroristischen Akt untersagt bzw kriminalisiert werden. 

Das TerrFinÜbk hingegen verpflichtet seine Vertragsstaaten „lediglich“ dazu, die Finan-

zierung terroristischer Akte und die Unterstützung einer Gruppe, die Terrorismusfinanzie-

rung betreibt, zu pönalisieren. Nicht unter Strafe stellen müssen die Vertragsstaaten dem-

nach die Finanzierung von Einzelterroristen und die Finanzierung von terroristischen Ver-

einigungen, die auf andere terroristische Handlungen als das Betreiben von Terrorismusfi-

nanzierung ausgerichtet sind, wenn die Handlung in keinem Bezug zu einem terroristi-

schen Akt steht. Im Unterschied zur Empfehlung sieht die Res lediglich die Untersagung 

(und keine Kriminalisierung) der Finanzierung von Einzelterroristen und terroristischen 

Organisationen vor. Des Weiteren ist laut Empfehlung der FATF das Delikt der Terroris-

musfinanzierung als eine Vortat der Geldwäsche einzustufen, womit die Empfehlung die 

enge Verbindung zwischen Terrorismus und Geldwäsche betont.
310

 

Für die Pönalisierung der Geldwäsche spielen vor allem das Wiener Übereinkommen 

zur Drogenbekämpfung, das Palermo-Übereinkommen, das Übereinkommen gegen Kor-

ruption und Empfehlung 3 der FATF die wesentlichen Rollen. Wichtig ist, dass die Staaten 

einen möglichst breit gefächerten Katalog an Vortaten, darunter das Delikt der Terroris-

musfinanzierung, vorsehen sollen. Die Pönalisierung der sog Eigengeldwäscherei ist nach 

diesen Vorgaben allerdings nicht zwingend. Neben der Kriminalisierung werden die Staa-

ten aus diesen Rechtsinstrumenten auch zur Ergreifung umfassender präventiver Maßnah-
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men, wie bspw zur Schaffung von innerstaatlichen Regulierungs- und Aufsichtssystemen 

für Banken und anderen Finanzinstitutionen, verpflichtet. 

 

E. Vorgaben der Europäischen Union 

1. Einleitender Überblick 

1.1. Politische Leitlinien 

Der Rat und die Kommission erließen 1998 einen gemeinsamen Aktionsplan zur 

bestmöglichen Umsetzung des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.
311

 Demnach sollten Kriminalitätsbereiche wie der 

des Terrorismus auf Grundlage von gemeinsamen Mindestvorschriften über Tatbestands-

merkmale strafbarer Handlungen in der EU verfolgt werden. Dies wurde zur Priorität im 

Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (ehemalige 

„Dritte Säule“) erklärt. Auf dem Aktionsplan aufbauend existiert eine Vielzahl von Strate-

gieerklärungen, wie etwa die des außerordentlichen Europäischen Rats aus dem Jahr 

2001.
312

 Alle Strategiepapiere haben gemein, dass sie eine breite Palette an Vorschlägen 

für zu treffende Maßnahmen vorsehen, sowohl für strafrechtliche als auch außerstrafrecht-

liche. 2004 beschloss der Europäische Rat das Haager Programm zur Stärkung von Frei-

heit, Sicherheit und Recht in der EU.
313

 Diesem zufolge haben die Mitgliedstaaten sich 

nicht nur auf die Wahrung ihrer eigenen Sicherheit zu konzentrieren, sondern auch auf die 

Sicherheit der Union insgesamt.
314

 Nur so könne der Terrorismus effektiv bekämpft wer-

den, selbstverständlich unter voller Einhaltung der Grundrechte. In ihrem Aktionsplan aus 

2005 konkretisierten die Kommission und der Rat den im Haager Programm aufgestellten 

Bekämpfungsansatz gegen Terrorismus.
315

 Demnach könne gegen den Terrorismus nur mit 

einer globalen Strategie vorgegangen werden, wobei auf die Aspekte der Prävention und 
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des Krisenmanagements besonderes Augenmerk gelegt werden soll. Die nach dem Akti-

onsplan aktualisierte Strategie der EU zur Terrorismusbekämpfung aus 2005
316

 gründet 

auf vier Säulen – Prävention, Schutz, Verfolgung und Reaktion.
317

 Zentrales Element der 

Verfolgung von Terrorismus ist ein für Terroristen ungünstiges Aktionsfeld zu schaffen, dh 

ua die Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Dazu haben die Mitgliedstaaten die von der 

EU erlassenen Rechtsvorschriften zur Geldwäsche und zum Transfer von Barmitteln um-

zusetzen sowie elektronische Geldtransfers durch Terroristen zu verhindern. Das Stock-

holmer Programm
318

 schafft Richtlinien für eine gemeinsame Innen- und Sicherheitspoli-

tik der Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2010 bis 2014 und bekräftigt dabei die Wichtig-

keit der Bekämpfung des Terrorismus, insb auch der Terrorismusfinanzierung. Bei der 

Ausarbeitung bzw Überarbeitung neuer Instrumente sind folgende Punkte von besonderer 

Wichtigkeit: Die Beachtung möglicher Schwachstellen des Finanzsektors, das Hintanhal-

ten von Bargeldschmuggel sowie die Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfer-

dienstleistungen und neuer Zahlungsmethoden, die sich Terroristen zu Nutze machen. Dar-

über hinaus ist die Erfüllung der Sonderempfehlung VIII (nunmehr Empfehlung 8) der 

FATF sicherzustellen und so auf mehr Transparenz bei Wohltätigkeitsorganisationen zu 

achten. Möglichkeiten zur Rückverfolgung von Finanzströmen, die auf Terroristen zurück-

zuführen sind, sind innerhalb der EU zu prüfen. In allen Belangen ist die Vereinbarkeit der 

Strategien und Rechtsvorschriften der EU mit den Menschenrechten zu gewährleisten. Der 

Aktionsplan der Kommission aus 2010
319

 setzt das Stockholmer Programm um. 

Speziell für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erarbeiteten der Rat und 

die Kommission im Jahr 2004 ein Strategiepapier, das auf der Tagung des Europäischen 

Rates im Dezember desselben Jahres angenommen wurde.
320

 Das Dokument enthält ein 

kohärentes Gesamtkonzept zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, das Empfehlun-

gen für einen verbesserten Informationsaustausch zwischen öffentlichem und privatem 

Sektor, für eine fortlaufende Überprüfung der Mechanismen für die Benennung von Terro-

risten und das Einfrieren von Vermögensgegenständen, für eine Entwicklung eines Instru-

mentariums mit der die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz von Vermögensbewegun-

gen verbessert werden kann, für eine kontinuierlichen Analyse der Verbindungen von Ter-
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rorismusfinanzierung mit anderen kriminellen Aktivitäten sowie für eine enge Zusammen-

arbeit mit den VN und anderen internationalen Gremien enthält. 

Die überarbeitete Strategie gegen Terrorismusfinanzierung aus 2008
321

 nimmt auf 

neue Entwicklungen wie alternative Überweisungssysteme und neue Zahlungsmethoden 

Bezug und beinhaltet ua folgende Empfehlungen: 1. Sicherstellung der wirksamen Durch-

führung aller einschlägigen Rechtsinstrumente der EU; 2. Durchführung von Gefährdungs-

analysen für die Erkennung neuer Tendenzen und Methoden der Terrorismusfinanzierung; 

3. Schwerpunktsetzung im Bereich neuer Entwicklungen wie alternative Überweisungssys-

teme und neue Zahlungsmethoden (zB Internet-Zahlungssysteme oder Zahlungen per Mo-

biltelefon); 4. Erweiterung bestehender Maßnahmen in Bezug auf gemeinnützige Organisa-

tionen und zielgerichtete Sanktionen; 5./6. Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen ein-

zelstaatlichen FIUs und mit dem privaten Sektor; 7.  Kombination von Finanzinformatio-

nen mit Erkenntnisgewinnen aus der Terrorismusbekämpfung; 8. Enge Zusammenarbeit 

mit den VN und der FATF. 

 

1.2. Überblick über existierende Rechtsinstrumente 

1.2.1. Rechtsinstrumente zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

Auf Ebene der EU existiert eine Fülle von Rechtsvorschriften, die es zu kategorisie-

ren gilt. Es lassen sich ua vier Gruppen herausfiltern: (i) Vorschriften zur Harmonisierung 

von Straftatbeständen und Strafen, (ii) Vorgaben zur Sicherstellung und Einziehung von 

Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten, (iii) zielgerichtete Finanz- und Wirtschafts-

sanktionen sowie (iv) rein präventive Vorschriften. 

In die Kategorie Vorschriften zur Harmonisierung von Straftatbeständen und 

Strafen fällt insb der RB TerrBek. Der Gemeinsame Standpunkt (GS) des Rates 

2001/930/GASP vom 27. Dezember 2001 über die Bekämpfung des Terrorismus
322

 enthält 

ebenso Bestimmungen in Bezug auf die Ausgestaltung von Straftatbeständen und Strafen. 

GS nach dem Vertrag von Nizza waren allerdings keine Rechtsinstrumente für Maßnah-

men zur Strafrechtsangleichung, die einen innerstaatlichen Umsetzungsbedarf hervorrufen, 
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sondern dienten dazu, ein gemeinsames Konzept der Union zu einem bestimmten Thema, 

geographischer oder thematischer Natur, zu entwickeln.
323

 

Im Bereich der Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen 

aus Straftaten existieren insgesamt sechs nebeneinander geltende Instrumente. Im April 

dieses Jahres erließen das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2014/42/EU 

vom 3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträ-

gen aus Straftaten in der Europäischen Union.
324

 Der Anwendungsbereich der Richtlinie 

erstreckt sich auf bestimmte Bereiche schwerer Kriminalität einschließlich dem des Terro-

rismus. Des Weiteren sind folgende vor In-Kraft-Treten des Vertrags von Lissabon erlas-

sene Rahmenbeschlüsse (RB) und Beschlüsse des Rates einschlägig: Der RB 2001/500/JI 

über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tat-

werkzeugen und Erträgen aus Straftaten
325

; der RB 2003/577/JI über die Vollstreckung von 

Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismittel in 

der Europäischen Union
326

; der RB 2005/212/JI über die Einziehung von Erträgen, Tat-

werkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten
327

; der RB 2006/783/JI über die 

Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentschei-

dungen
328

; und der Beschluss 2007/845/JI über die Zusammenarbeit zwischen den Vermö-

gensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Aufspürens und der Er-

mittlung von Erträgen aus Straftaten oder anderen Vermögensgegenständen im Zusam-

menhang mit Straftaten
329

. Die erwähnten RB und der Beschluss haben einen breiteren 

Geltungsbereich als die kürzlich erlassene Richtlinie, und zwar sind sie grundsätzlich auf 

alle Straftaten mit einer Strafdrohung von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe anzuwenden. 

Zielgerichtete Finanz- und Wirtschaftssanktionen zur Verhinderung des Terro-

rismus erließ der Rat im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 

in zweierlei Hinsicht: „Allgemeine“, dh nicht auf einen bestimmten Personenkreis be-

schränkte, zielgerichtete Sanktionen ordnete der Rat – in Umsetzung der SR Res 1373 

(2001) – mittels den GS vom 27. Dezember 2001 zur Bekämpfung des Terrorismus 

(2001/930/GASP) und über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des 
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Terrorismus (2001/931/GASP)
330

 an. Zur Durchführung der GS wurde die Verordnung 

(EG) Nr 2580/2001 vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen 

und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

erlassen.
331

 Demnach werden ua alle Vermögenswerte und sonstige wirtschaftliche Res-

sourcen von Personen und Körperschaften, die sich auf der Liste im Anhang des GS 

2001/931/GASP befinden, eingefroren. Diese Liste wird regelmäßig überprüft und aktuali-

siert. Daneben erließ der Rat in Umsetzung der SR 1267 (1999) und 1455 (2003) mit dem 

GS 2002/402/GASP vom 27. Mai 2002
332

 sowie mit den Verordnungen (EG) Nr 881/2002 

vom 27. Mai 2002
333

 und Nr 561/2003 vom 27. März 2003
334

 zielgerichtete Sanktionen 

gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Al-Qaida-Organisation und die Taliban sowie an-

dere mit ihnen verbündete Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen. Die Ver-

ordnung enthält ebenfalls eine Liste mit des Terrorismus verdächtigen Personen, die eben-

so ständig erneuert wird. Im Jahr 2011 teilte der Rat – auf Grundlage einer neu erlassenen 

SR Res – dieses Sanktionsregime gegen Osama bin Laden, Al-Qaida und die Taliban in 

zwei verschiedene Regime. Einerseits erließ er neue Rechtsinstrumente über restriktive 

Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen ange-

sichts der Lage in Afghanistan
335

 und andererseits über die Anwendung bestimmter spezi-

fischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit 

dem Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung stehen
336

. 

Ein weiterer wesentlicher Pfeiler auf den sich die Terrorismusbekämpfung in der EU 

stützt, sind rein präventive Maßnahmen. Folgende Instrumente, welche im Wesentlichen 

die Empfehlungen der FATF wiederspiegeln, sind einschlägig:  
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 Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 10. 2005 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung (Dritte Geldwäscherichtlinie)
337

; 

 Verordnung (EG) Nr 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. 10. 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder 

aus der Gemeinschaft verbracht werden
338

; 

 Verordnung (EG) Nr 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. 11. 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtrans-

fers
339

; 

 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 11. 2007 

über Zahlungsdienste im Binnenmarkt
340

. 

 

1.2.2. Rechtsinstrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche 

Hier sind Vorschriften zur administrativen Geldwäschekontrolle, zur strafrechtlichen 

Behandlung von Geldwäsche und zur Gewinnabschöpfung zu unterscheiden. Im Bereich 

der administrativen Geldwäschekontrolle sind die drei Richtlinien zur Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche (Geldwäscherichtlinien)
341

 ein-

schlägig. Weiters ist der Entwurf der Kommission für eine vierte Geldwäscherichtlinie zu 

beachten.
342

 In Würdigung der FATF Empfehlungen beinhalten die Richtlinien einzuhal-

tende Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Meldepflichten über verdächtige Transaktio-

nen, usw. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich ua auf Kreditinstitute, Finanzinstitute, 

Immobilienmakler und Kasinos. Mit der dritten Geldwäscherichtlinie wurde das Kontroll-

system auch auf den Bereich der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt.
343

 Wie bereits aus-
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geführt
344

 enthält die dritte Geldwäscherichtlinie (und ebenso der Entwurf für eine vierte 

Geldwäscherichtlinie
345

) Definitionen der Begriffe „Geldwäsche“ und „Terrorismusfinan-

zierung“. Darüber hinaus ist vorgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen ha-

ben, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu untersagen ist. Eine Verpflichtung 

zur Kriminalisierung ist daraus allerdings nicht abzuleiten.
346

 

Die Pflicht zur Kriminalisierung der Geldwäsche findet sich im oben erwähnten RB 

2001/500/JI über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einzie-

hung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten. Demnach haben die Staaten Geld-

wäschehandlungen iSd Europaratsübereinkommens über Geldwäsche aus 1990 zu pönali-

sieren. Als Vortaten sollen alle schweren Straftaten in Betracht kommen, dh Tatbestände 

mit einer Mindesthöchststrafe von mehr als einem Jahr bzw einer Mindeststrafe von mehr 

als sechs Monaten.
347

 Daneben spielt für die Geldwäschebekämpfung die Sicherstellung 

und Einziehung von Erträgen aus Straftaten eine wesentliche Rolle. Bezüglich der hiezu 

wesentlichen Rechtsinstrumente wird auf die obigen Ausführungen hinsichtlich der Be-

kämpfung der Terrorismusfinanzierung verwiesen. 

 

2. Rechtsgrundlagen der EU zur Harmonisierung des Strafrechts 

2.1. Rechtsgrundlagen vor Lissabon 

Das zurzeit wichtigste Rechtsinstrument zur Bekämpfung des Terrorismus ist in der 

Rechtsform eines Rahmenbeschlusses ergangen. Das Instrument des RB wurde mit dem 

Vertrag von Amsterdam, der 1999 in Kraft trat, eingeführt und verpflichtete die Mitglied-

staaten zur Rechtsangleichung in Strafsachen. Er gehörte zu den Handlungsformen des 

EUV und konnte im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik („Zweite 

Säule“) und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit („Dritte Säule“) erlassen 

werden.
348

 RB zur Strafrechtsangleichung – so auch der RB TerrBek – erfolgten idR nur in 

der dritten Säule, da sich die zweite Säule nur auf die äußere und nicht auf die innere Si-

cherheit bezog und damit für strafrechtliche Rechtsetzungs- oder Anweisungskompetenzen 
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grundsätzlich nicht geeignet war.
349

 Die Rechtsgrundlagen für RB waren ex-Art 29, 31 

Abs 1 lit e und 34 Abs 2 Satz 2 lit b EUV aF. Voraussetzung für den Erlass eines RB war 

gem ex-Art 29 EUV aF, dass eine Angleichung der nationalen Strafvorschriften nur dann 

erfolgen sollte, wenn dies für die Erreichung des in ex-Art 29 genannten Unionsziels, näm-

lich der „Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, erforderlich 

war. Dies bedeutet im Kern, dass Anweisungen zur Strafrechtsangleichung dem Gebot der 

Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität entsprechen mussten.
350

 Die Initiative zu einem 

RB konnte entweder von einem Mitgliedstaat oder der Europäischen Kommission ausge-

hen. Nach Anhörung des Europäischen Parlaments, das eine Stellungnahme abgeben konn-

te (siehe ex-Art 39 EUV aF), hatte der Rat den Beschluss einstimmig zu verabschieden.
351

 

Ex-Art 31 Abs 1 lit e EUV aF zählte Rechtsbereiche auf, die jedenfalls Gegenstand eines 

RB sein konnten. Dazu gehörten neben dem Terrorismus auch die organisierte Kriminalität 

und der illegale Drogenhandel. Als Rechtswirkungen war vom EUV aF vorgesehen, dass 

RB für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, jedoch nicht 

unmittelbar wirksam sind. Sie bedürfen daher einer Umsetzung in nationales Recht; dabei 

wird den Staaten die Wahl der Form und Mittel für die Umsetzung überlassen.
352

 Neben 

der Pflicht zur Umsetzung der RB haben die Mitgliedstaaten ihr nationales Recht auch 

rahmenbeschlusskonform auszulegen. Dies stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in 

seiner Entscheidung Pupino
353

 fest und bedeutet ua, dass die Mitgliedstaaten trotz ver-

säumter Umsetzungsfrist ihr nationales Recht im Lichte der in Frage stehenden RB auszu-

legen haben.
354

 Schwächen weisen RB ua hinsichtlich ihrer möglichen Durchsetzbarkeit 

auf: Anders als der EG-Vertrag (siehe ex-Art 226 ff EGV) es für Richtlinien vorsah, gab es 

für den Fall der Nichtumsetzung eines RB keine Möglichkeit eines Vertragsverletzungs-

verfahrens vor dem EuGH.
355

 RB gelten nach In-Kraft-Treten des Vertrags von Lissabon 

fort.
356

 

Im Rahmen der ehemaligen zweiten Säule, der GASP, erließ der Rat Gemeinsame 

Standpunkte zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (siehe ex-Art 15, ex-Art 34 

EUV aF). Dazu gehören ua der GS des Rates 2001/930/GASP vom 27. Dezember 2001 
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über die Bekämpfung des Terrorismus und der GS des Rates 2001/931/GASP vom 

27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Terrorismus. GS dienten im Allgemeinen dazu, ein gemeinsames Konzept der Union zu 

einem bestimmten Thema, geographischer oder thematischer Natur, zu bestimmen.
357

 Die 

Mitgliedstaaten hatten dann dafür Sorge zu tragen, dass ihre einzelstaatliche Politik mit 

dem Standpunkt der Union im Einklang stand. Grundsätzlich legen GS, die innerhalb der 

GASP erlassen wurden, ein Konzept fest und scheinen damit wenig konkret und wenig 

operationell zu sein.
358

 Insgesamt boten GS keine spezifische Handlungsform für die 

Rechtsangleichung und waren in ihren rechtlichen Wirkungen nicht ganz klar.
359

 Ein GS 

ist jedenfalls Leitschnur des politischen Handelns der Mitgliedstaaten und nach hM für 

diese auch in diesem Sinne verbindlich.
360

 

Darüber hinaus konnten GS auch die Grundlage von Wirtschafts- und Finanzsankti-

onen gem ex-Art 301 EGV sein und damit zielgerichtetes Handeln der Union beinhalten. 

Dies war in den GS 2001/930/GASP und GS 2001/931/GASP der Fall. Anlass für die Ver-

hängung von Sanktionen im Rahmen der GASP waren häufig Res des VN-SR.
361

 Zur 

Durchführung von GS mit Sanktionscharakter waren idR weitere Rechtsakte, entweder auf 

gemeinschaftsrechtlicher oder auf nationaler Ebene, notwendig.
362

 

 

2.2. Rechtsgrundlagen nach Lissabon 

Zukünftige Rechtsinstrumente zur Terrorismusbekämpfung nach dem Vertrag von 

Lissabon würden in erster Linie auf Art 83 Abs 1 AEUV gestützt werden und daher die 

Form von Richtlinien haben.
363

 Der Vertrag von Lissabon sieht eine „Vergemeinschaf-

tung“ der bisherigen dritten Säule vor, was bedeutet, dass Regelungen, die bisher unter der 

dritten Säule erlassen wurden, nun im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
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des Rechts (Art 67 AEUV) auf Ebene der Union erlassen werden.
364

 Art 83 Abs 1 AEUV 

sieht vor, dass das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und 

Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität festlegen können, die aufgrund der 

Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, 

sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension 

haben
365

. Dabei sind die Grundsätze der Subsidiarität (Art 5 Abs 3 EUV) und der Verhält-

nismäßigkeit (Art 5 Abs 4 EUV) zu wahren.
366

 Zu den Kriminalitätsbereichen zählt ua der 

des Terrorismus. Richtlinien sind wie die RB nur hinsichtlich ihrer Ziele für die Mitglied-

staaten verbindlich. Den Mitgliedstaaten bleibt es überlassen, wie sie diese Ziele erreichen. 

Allerdings ist es der Kommission oder einem Mitgliedstaat – im Gegensatz zu RB – im 

Falle der fehlenden Umsetzung von Richtlinien möglich, ein Vertragsverletzungsverfahren 

vor dem EuGH anzustrengen (siehe Art 258 ff AEUV).
367

 Ein weiterer Unterschied zum 

Instrument des RB ist, dass der Erlass von Richtlinien nun im Rahmen des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens gem Art 289 Abs 1, 294 AEUV erfolgt, nachdem das Parlament 

ein zum Rat gleichwertiges Mitbestimmungsrecht besitzt. Die Entscheidung des Rates 

kann mit qualifizierter Mehrheit erfolgen; Einstimmigkeit ist nicht mehr vorausgesetzt 

(siehe Art 16 Abs 3 EUV).
368

  

 

3. Der Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung 

3.1. Überblick 

Der RB TerrBek legt in erster Linie Mindestvorschriften zur Angleichung von natio-

nalen Straftaten und Strafen zur Bekämpfung des Terrorismus fest.
369

 Die Festlegung von 

Mindestvorschriften hat zur Konsequenz, dass Mitgliedstaaten auch strengere Bestimmun-

gen als im RB vorgegeben erlassen können. Daneben enthält er Vorschriften zur Gerichts-
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barkeit und Strafverfolgung sowie zum Opferschutz. Im Detail umfasst der RB neben einer 

Präambel mit Erwägungsgründen für den Erlass des RB folgende Bestimmungen: 

 Definitionen der Begriffe „Terroristische Straftat“ und „Terroristische Vereinigung“ 

in Art 1 und 2: Ziel ist, die Herbeiführung einer in allen Mitgliedstaaten einheitlichen 

Definition dieser Begriffe, um so eine bessere Verfolgung terroristischer Straftaten 

zu gewährleisten. 

 Verpflichtung zur Pönalisierung der in Art 1 definierten terroristischen Straftaten, 

der in Art 2 aufgezählten Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Ver-

einigung und der in Art 3 genannten Handlungen im Zusammenhang mit terroristi-

schen Aktivitäten. 

 Gemäß Art 4 Kriminalisierung der Beihilfe und Anstiftung zur Begehung einer 

Straftat nach Art 1, Art 2 und Art 3
370

. 

 Sicherstellung der Strafbarkeit des Versuchs der Straftaten nach Art 1 und Art 3
371

 

(Art 4). 

 Bedrohung terroristischer Straftaten mit wirksamen, angemessenen und abschre-

ckenden Strafen, die zu einer Auslieferung führen können sowie weitestgehende 

Vereinheitlichung strafrechtlicher Sanktionen für terroristische Straftaten auf EU-

Ebene (Art 5). 

 Art 6 schlägt die – nicht verpflichtende – Implementierung eines Milderungsgrun-

des im Sinne einer Kronzeugenregelung vor. 

 Art 7 und 8 behandeln die Verantwortlichkeit juristischer Personen sowie die Aus-

gestaltung von Sanktionen gegen diese. Die Verantwortlichkeit der juristischen Per-

son für eine Straftat schließt die Verantwortlichkeit der natürlichen Person, die die 

Straftat begangen hat, nicht aus. Die Verantwortlichkeit der juristischen Person muss 

dabei nicht strafrechtlicher Natur sein, sondern kann auch verwaltungsrechtlicher o-

der zivilrechtlicher Natur sein. Allerdings müssen die Sanktionen für juristische Per-

sonen wirksam, angemessen und abschreckend sein (Art 8). 

 Regeln zur Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung finden sich in Art 9, den Schutz 

und die Unterstützung von Opfern terroristischer Straftaten behandelt Art 10. 

 

                                                           
370

 Nicht alle Straftaten in Art 3 sind von dieser Regelung erfasst; genaueres siehe infra. 
371

 Nicht alle Straftaten in Art 3 sind von dieser Regelung erfasst; genaueres siehe infra. 



Internationale und europäische Vorgaben 

87 

3.2. Terroristische Straftaten 

Gemäß Art 1 hat jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass bestimmte Handlungen, die 

nach innerstaatlichen Rechtsvorschriften als vorsätzliche Straftaten definiert sind, als terro-

ristische Straftaten eingestuft werden, wenn sie geeignet sind, ein Land oder eine internati-

onale Organisation ernsthaft zu schädigen und mit dem Ziel begangen werden die Bevölke-

rung auf schwer wiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder internationale 

Organisationen zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen oder die politischen, verfas-

sungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer 

internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören. 

Eine terroristische Straftat setzt sich demnach aus drei verschiedenen Elementen zu-

sammen:
372

 Erste Voraussetzung ist eine Handlung, die nach innerstaatlichem Recht als 

Straftat, und zwar als vorsätzliche, qualifiziert ist. Art 1 Abs 1 zählt in lit a bis lit i Hand-

lungen bzw Kriminalitätsbereiche auf, aus denen eine solche Straftat stammen muss: 

 Angriffe auf das Leben einer Person, die zum Tode führen können (lit a); 

 Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit einer Person (lit b); 

 Entführung oder Geiselnahme (lit c); 

 schwer wiegende Zerstörungen an einer Regierungseinrichtung oder einer öffentli-

chen Einrichtung, einem Verkehrsmittel, einer Infrastruktur einschließlich eines In-

formatiksystems, einer festen Plattform, die sich auf dem Festlandsockel befindet, 

einem allgemein zugänglichen Ort oder einem Privateigentum, die Menschenleben 

gefährden oder zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen können (lit d); 

 Kapern von Luft- und Wasserfahrzeugen oder von anderen öffentlichen Verkehrsmit-

teln oder Gütertransportmitteln (lit e); 

 Herstellung, Besitz, Erwerb, Beförderung oder Bereitstellung oder Verwendung von 

Schusswaffen, Sprengstoffen, atomaren, biologischen und chemischen Waffen sowie 

die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit biologischen und chemi-

schen Waffen (lit f); 

 Freisetzung gefährlicher Stoffe oder Herbeiführung von Bränden, Überschwemmun-

gen oder Explosionen, wenn dadurch das Leben von Menschen gefährdet wird (lit g); 
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 Störung oder Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Strom oder anderen le-

benswichtigen natürlichen Ressourcen, wenn dadurch das Leben von Menschen ge-

fährdet wird (lit h); 

 die Drohung, einer der in a-h genannten Straftaten zu begehen (lit i). 

Die Aufzählung orientiert sich an den bestehenden internationalen Übereinkommen 

der VN zur Terrorismusbekämpfung, unterscheidet sich aber im Detail von diesen.
373

 Da 

sie sich grundsätzlich an den Übereinkommen orientiert, ging der Rat davon aus, dass die 

aufgezählten Handlungen in den Mitgliedstaaten bereits Straftaten darstellen. Ist dies nicht 

der Fall, so wird in der Literatur vertreten, dass der RB implizit verlangt, die in Art 1 Abs 1 

aufgezählten Handlungen unter Strafe zu stellen.
374

 

Zweitens muss eine in Art 1 Abs 1 aufgezählte Handlung, um als terroristische zu 

gelten, eine gewisse objektive Eignung aufweisen. Sie muss durch die Art ihrer Begehung 

oder den Kontext geeignet sein, ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft zu 

schädigen. Drittes Element ist der erweiterte terroristische Vorsatz, wonach die Tat mit 

dem oben beschriebenen Ziel, nämlich eine Bevölkerung auf schwer wiegende Weise ein-

zuschüchtern oder öffentliche Stellen oder internationale Organisation zu einem Tun oder 

Unterlassen zu zwingen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder 

sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu 

destabilisieren oder zu zerstören, begangen werden muss. Eine dieser drei Ausgestaltungen 

des terroristischen Vorsatzes ist für die Qualifizierung einer Straftat als terroristische aus-

reichend.
375

 

Im Rat konnte man sich mit dieser Bestimmung auf europäischer Ebene erstmals auf 

eine Definition terroristischer Straftaten einigen. Die Definition wurde in der Literatur sehr 

begrüßt
376

, erfuhr aber auch Kritik. Als problematisch, weil unscharf, sind die in der all-

gemeinen Umschreibung gebrauchten Adjektive ernsthaft und auf schwer wiegende Weise 

einzustufen. Denn es ist nicht genau festgelegt und auch nur schwer bestimmbar, wann 

eine Handlung ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft schädigt, wann 

eine Bevölkerung auf schwer wiegende Weise eingeschüchtert wird oder wann bestimmte 

Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft destabili-
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siert werden.
377

 Art 7 EMRK und auch Art 49 Grundrechtecharta der EU (GRC) sehen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit (nullum crimen sine lege) vor. Demnach darf niemand we-

gen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach 

innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar wäre. Aus diesen Vorschriften 

ist abzuleiten, dass Gesetze für ihre Wirksamkeit ein Minimum an Bestimmtheit erfor-

dern.
378

 Dieses Erfordernis könnte zu einem gewissen Grad auch durch ständige Rsp zum 

entsprechenden Thema erfüllt werden. Eine solche fehlt allerdings in diesem Bereich eben-

falls.
379

 Da ein RB aber eine Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber erfordert, lag es 

nach Verabschiedung des RB TerrBek grundsätzlich in deren Hand eine menschenrechts-

konforme Implementierung vorzunehmen. Gegen diese Möglichkeit kann argumentiert 

werden, dass die Bestimmungen des RB derart ins Detail gehen, sodass eine wortlautge-

treue Umsetzung seitens der Mitgliedstaaten beinahe zu erwarten ist.
380

 

Die Terrorismusfinanzierung an sich findet in Art 1 Abs 1 keine Aufzählung und 

wird somit nicht als terroristische Straftat eingestuft und unter Strafe gestellt. Liegt aller-

dings eine finanzielle Förderung einer terroristischen Straftat vor, so kann der Finanzier uU 

als strafbarer Beteiligter (Beihilfe oder Anstiftung iSd Art 4) an dieser Straftat zu qualifi-

zieren sein. Die Strafbarkeit des Finanziers ist hier jedoch – abhängig vom jeweiligen nati-

onalen Strafrechtssystem – an verschiedene Bedingungen geknüpft: So wird idR ein ent-

sprechender Kausalzusammenhang zwischen Tatbeitrag und Tathandlung des unmittelba-

ren Täters nachzuweisen sein und im Falle der Beihilfe der unmittelbare Täter seinerseits 

bereits in das Versuchsstadium eingetreten sein müssen. Das bloße Sammeln von Vermö-

genswerten wird mangels Kausalität regelmäßig noch keinen Tatbeitrag zu einer Straftat 

nach Art 1 Abs 1 konstituieren. 

Art 1 Abs 2 sieht vor, dass der RB nicht die Pflicht, die Grundrechte und die allge-

meinen Rechtsgrundsätze, wie sie in Art 6 EUV niedergelegt sind, zu achten berührt. Ex-

Artikel 6 Abs 2 EUV aF, auf den der RB abstellt, nimmt auf die in der EMRK verankerten 
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Rechte und die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts wie sie sich aus den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben Bezug.
381

 

 

3.3. Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung 

Nach Art 2 haben die Mitgliedstaaten sowohl das Anführen einer terroristischen Ver-

einigung (Abs 2 lit a) als auch die Beteiligung an den Handlungen einer terroristischen 

Vereinigung (Abs 2 lit b) unter Strafe zu stellen. Unter Beteiligung an einer terroristischen 

Vereinigung versteht der RB ua die Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mit-

teln oder jegliche Art der Finanzierung ihrer Tätigkeit. Die Handlungen müssen in dem 

Wissen geschehen, dass sie zu den strafbaren Handlungen der terroristischen Vereinigung 

beitragen. Für die Erfüllung der subjektiven Tatseite fordert Art 2 somit einen besonderen 

Vorsatzgrad – der Täter muss Gewissheit haben, dass er durch seine Handlung die Tätig-

keit der terroristischen Vereinigung fördert.  

Den Begriff der terroristischen Vereinigung wird in Abs 1 definiert: Demnach ist ei-

ne terroristische Vereinigung ein auf längere Dauer angelegter organisierter Zusammen-

schluss von mehr als zwei Personen, die zusammenwirken, um terroristische Straftaten zu 

begehen. An die Organisationsstruktur der terroristischen Vereinigung („organisatorischer 

Zusammenschluss“) sind nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen: Es sind keine förm-

lich festgelegten Rollen der Mitglieder, keine kontinuierliche Zusammensetzung oder etwa 

eine charakteristische Struktur notwendig. Allerdings darf er nicht nur zufällig zur unmit-

telbaren Begehung einer strafbaren Handlung gebildet werden.
382

 

Art 2 schreibt damit ausdrücklich die Pönalisierung der Finanzierung terroristischer 

Vereinigungen vor. Die Finanzierung von Einzelterroristen oder Gruppen, die noch keine 

terroristische Vereinigung wie im RB definiert darstellen, ist von dieser Bestimmung aller-

dings nicht erfasst. Darüber hinaus wirkt die subjektive Tatbestandsvoraussetzung der Ge-

wissheit des Täters, dass er mit der Finanzierung die Aktivitäten der terroristischen Verei-

nigung fördert, tatbestandseinschränkend. 
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3.4. Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten 

Der RB in seiner ursprünglichen Fassung aus 2002 verpflichtet die Mitgliedstaaten 

folgende Handlungen als Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten ein-

zustufen: schwerer Diebstahl, Erpressung und die Ausstellung gefälschter Verwaltungsdo-

kumente. Die Handlungen müssen jeweils mit dem Ziel begangen werden (subjektives 

Tatbestandselement), eine terroristische Straftat gem Art 1 Abs 1 zu begehen. Für den Tat-

bestand der Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente gilt Besonderes: er ist einer-

seits auch dann erfüllt, wenn er mit dem Ziel begangen wird, eine in Art 2 Abs 2 lit b ange-

führte Straftat (Finanzierung einer terroristischen Vereinigung) zu begehen, andererseits 

kann der Täter dann nicht bestraft werden, wenn die Tat „lediglich“ zum Ziel hat, eine in 

Art 1 Abs 1 lit h angeführte Straftat (Drohung mit einer terroristischen Straftat) zu bege-

hen. 

Der RB in seiner aktuellen Fassung teilt Art 3 in drei Absätze und statuiert in dem 

neu eingefügten Abs 2, dass nunmehr folgende vorsätzliche Handlungen ebenso als Straf-

taten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten einzustufen sind: die öffentliche 

Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat (lit a), die Anwerbung für terro-

ristische Zwecke (lit b) sowie die Ausbildung für terroristische Zwecke (lit c). Der ebenso 

neue Abs 3 sieht vor, dass die tatsächliche Begehung einer terroristischen Straftat in weite-

rer Folge für die Strafbarkeit einer Handlung nach Abs 2 nicht erforderlich ist. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die Taten des schweren Diebstahls, der Erpressung und der 

Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente, die in der neuen Fassung auch in Abs 2 

aufgelistet sind. Mit Art 3 will der RB terroristische Aktivitäten bereits in einem frühen 

Stadium bekämpfen.
383

 

Für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind die Pönalisierung des schwe-

ren Diebstahls, der Erpressung und der Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente 

von Bedeutung. Die Finanzierung terroristischer Akte soll dieser Bestimmung zufolge aber 

nur dann bestraft werden, wenn die Vermögenswerte aus einem schweren Diebstahl oder 

einer Erpressung stammen oder wenn für die Begehung gefälschte Verwaltungsdokumente 

ausgestellt wurden. Fraglich ist, warum der Rat lediglich die Straftaten des schweren Dieb-

stahls, der Erpressung und der Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente in Art 3 

aufgenommen hat. Diese Konstruktion kommt einem Vortatenkatalog, wie er für das De-
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likt der Geldwäsche existiert, gleich. Nur wenn Vermögenswerte aus einem schweren 

Diebstahl oder einer Erpressung stammen und für die Finanzierung einer terroristischen 

Straftat gedacht sind, ist Art 3 erfüllt. Gerade die Terrorismusfinanzierung kann typischer-

weise mit illegalen und legalen Vermögenswerten passieren. Für die wirksame Bekämp-

fung der Terrorismusfinanzierung wäre es sicher sinnvoll gewesen, keine Einschränkung 

der Quellen der Terrorismusfinanzierung vorzunehmen. Es ist nicht verständlich, warum 

schwerer Diebstahl oder Erpressung unter diese Kategorie fällt und schwerer Betrug bspw 

nicht. Die Finanzierung terroristischer Akte wird durch Art 3 somit nur sehr eingeschränkt 

unter Strafe gestellt. Die Finanzierung von Einzelterroristen ohne Bezug zu einem späteren 

terroristischen Akt wird von dieser Bestimmung gar nicht erfasst. 

 

3.5. Beihilfe, Anstiftung und Versuch 

Artikel 4 enthält Vorgaben zu Beihilfe, Anstiftung und Versuch, ohne diese Erschei-

nungsformen von Straftaten selbst festzulegen.
384

 Während der RB in seiner ursprüngli-

chen Fassung aus 2002 lediglich die Mittäterschaft und die Anstiftung zur Begehung einer 

im RB definierten Strafe pönalisierte, enthält die aktuelle Fassung des RB eine umfassen-

dere Bestimmung, die zusätzlich die Strafbarkeit der Beihilfe zur Begehung einer terroris-

tischen Straftat inkludiert (siehe Art 3 Abs 1 und 2). Die Mittäterschaft ist in der aktuellen 

Fassung nicht mehr genannt, die Pönalisierung dieser Beteiligungsform wird aber ohnehin 

von der allgemeinen Pflicht zur Kriminalisierung erfasst.
385

 

Jeder Mitgliedstaat hat sicherzustellen, dass die Beihilfe zur Begehung einer terroris-

tischen Straftat nach Art 1 Abs 1, zur Begehung einer Straftat nach Art 2 (Anführen und 

Finanzieren einer terroristischen Vereinigung) und zur Begehung einer Straftat nach Art 3 

(Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten) unter Strafe gestellt wird. 

Diese Regelung ist eine umfassende, muss demnach die Beihilfe zur Begehung jeglicher 

im RB definierten Straftat von den Mitgliedstaaten strafrechtlich erfasst werden. 

In Bezug auf die Anstiftung entschloss sich der Rat einige im RB definierte Strafta-

ten von der Strafbarkeit auszunehmen. So sind gem Art 3 Abs 2 von der Pflicht, die Anstif-

tung zu terroristischen Straftaten unter Strafe zu stellen, die öffentliche Aufforderung zur 

Begehung einer terroristischen Straftat sowie die Anwerbung und Ausbildung für terroris-
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tische Zwecke, ausgenommen. Die Anstiftung zu allen anderen im RB definierten Strafta-

ten ist hingegen zu pönalisieren. 

Der Versuch der Begehung terroristischer Straftaten ist ebenso zu kriminalisieren. 

Dies aber nur hinsichtlich ausgewählter Straftaten: So haben die Mitgliedstaaten Bestim-

mungen zu implementieren, die die Versuchsstrafbarkeit hinsichtlich der Straftaten nach 

Art 1 Abs 1 lit a-h (ausgenommen des Besitzes von Schusswaffen, Sprengstoffen und ato-

maren, biologischen und chemischen Waffen nach lit f) und nach Art 3 Abs 2 lit d-f vorse-

hen. Gemäß Art 4 Abs 4 liegt es im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob sie den Versuch der 

Begehung einer Straftat nach Art 3 Abs 2 lit b und lit c (Anwerbung und Ausbildung für 

terroristische Zwecke) unter Strafe stellen. Der Versuch von Straftaten nach Art 2 wird gar 

nicht thematisiert. 

 

3.6. Sanktionen 

Eine gänzliche Vereinheitlichung strafrechtlicher Sanktionen innerhalb der EU ge-

staltet sich schwierig, liegt die Entscheidung über das Strafmaß doch im Kernbereich staat-

licher Souveränität.
386

 Auf folgende Punkte konnten sich die Mitgliedstaaten im Rat den-

noch einigen: Als ganz generelle Verpflichtung sieht Art 5 Abs 1 vor, die Straftaten nach 

den Art 1 bis 4 mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Strafen, die zu einer 

Auslieferung führen können, zu bedrohen. 

Zusätzlich dazu sieht der RB spezifische Regelungen für terroristische Straftaten 

nach Art 1 (Art 5 Abs 2) und für das Anführen und Beteiligen an einer terroristischen Ver-

einigung (Art 5 Abs 3) vor. Für terroristische Straftaten nach Art 1 Abs 1 sowie deren An-

stiftung, Beihilfe und Versuch hat der nationale Gesetzgeber höhere Freiheitsstrafen als 

diejenigen vorzusehen, die im nationalen Recht für die entsprechende Straftaten ohne ter-

roristische Zielsetzung vorgesehen sind; es sei denn, die vorgesehenen Strafen stellen be-

reits die nach innerstaatlichem Recht möglichen Höchststrafen dar. Somit haben terroristi-

sche Straftaten nach Art 1 Abs 1 qualifizierte Abwandlungen von klassischen Straftaten 

nach innerstaatlichem Recht darzustellen.
387

 Was Straftaten nach Art 2 betrifft, wurden 

gewisse Mindestlevels für innerstaatliche Höchstgrenzen von Freiheitsstrafen (sog Mini-
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mum-maximum-Levels) festgelegt. Dabei muss das Höchstmaß der Strafe für die Straftat 

des Anführens einer terroristischen Vereinigung mindestens 15 Jahre betragen
388

 und für 

die Straftat der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung mindestens acht Jahre. 

Vorgaben für Mindestmaße von Strafen finden sich im RB nicht – dies liegt ganz im Er-

messen der jeweiligen nationalen Gesetzgeber.
389

 

 

4. Gemeinsame Standpunkte zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

Wie oben bereits erwähnt erließ der Rat im Rahmen der GASP ua den GS 

2001/930/GASP vom 27. Dezember 2001 über die Bekämpfung des Terrorismus und den 

GS 2001/931/GASP vom 27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnah-

men zur Bekämpfung des Terrorismus. Während der GS über die Anwendung besonderer 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus lediglich im Zusammenhang mit zielgerich-

teten Sanktionen Relevanz erlangt hat, enthält der GS über die Bekämpfung des Terroris-

mus darüber hinaus auch ein Konzept für die Kriminalisierung der Terrorismusfinanzie-

rung. 

Das Konzept des GS über die Bekämpfung des Terrorismus orientiert sich stark an 

internationalen Rechtsinstrumenten; er wiederholt die vom SR in Res 1373 (2001) ergrif-

fenen Maßnahmen nahezu wortwörtlich. Relevante Bestimmungen für die Pönalisierung 

der Terrorismusfinanzierung finden sich in den Art 1, 8 und 14. Art 1 sieht vor, dass die 

vorsätzliche Bereitstellung oder Sammlung von Geldern mit der Absicht, diese Gelder zur 

Ausführung terroristischer Handlungen zu verwenden, oder in Kenntnis dieser Absicht, 

unter Strafe gestellt werden sollen. Auf welchem Wege und ob die Bereitstellung oder 

Sammlung mittelbar oder unmittelbar erfolgt, ist für die Strafbarkeit unbeachtlich. Die 

Tathandlung hat entweder durch Staatsangehörige oder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-

ten der EU zu erfolgen.
390

 Art 8 stuft die Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Bege-

hung terroristischer Handlungen als schwere Straftaten ein. Die für die Straftaten vorzuse-

henden Strafdrohungen haben der Schwere dieser Handlungen gebührend Rechnung zu 

tragen. Strafprozessrechtliche Inhalte finden sich in Art 9, der das Thema der Rechtshilfe 
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 Bezieht sich die Straftat des Anführens einer terroristischen Vereinigung lediglich auf die Drohung mit 

einer terroristischen Straftat nach Art 1 Abs 1 lit i RB TerrBek, so muss die Höchststrafe mindestens acht 

Jahre betragen. 
389

 Zöller, Terrorismusstrafrecht 180. 
390

 Erfolgt die Tathandlung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der EU, so ist die Staatsbürgerschaft des 

Täters irrelevant. 
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behandelt. Demnach haben die Mitgliedstaaten einander sowie Drittländer größtmögliche 

Hilfe bei strafrechtlichen Ermittlungen oder Strafverfahren im Zusammenhang mit der 

Finanzierung oder Unterstützung terroristischer Handlungen zu gewähren. Dies gilt auch 

für Hilfe bei der Beschaffung des für die Verfahren notwendigen Beweismaterials, das sich 

im Besitz eines Mitgliedstaates oder eines Drittstaates befindet. Art 12 TerrFinÜbk, an den 

sich Art 9 GS ua anlehnt, regelt die Rechtshilfe detaillierter. Insbesondere findet sich im 

GS keine Vorschrift darüber, dass Staaten ein Ersuchen um Rechtshilfe nicht auf Grund 

des Bankgeheimnisses verweigern dürfen. Art 14 GS fordert – so wie Z 3 lit d SR Res 

1373 (2001) – die Mitgliedstaaten dazu auf, das TerrFinÜbk ehestmöglich zu ratifizieren 

und umzusetzen. 

 

5. Zusammenfassende Betrachtung 

Die zwei zentralen Strategiepapiere der EU im Kampf gegen den Terrorismus und 

dessen Finanzierung sind die Strategie der EU zur Terrorismusbekämpfung aus 2005 und 

die überarbeitete Strategie gegen Terrorismusfinanzierung aus 2008. Das Konzept ruht auf 

vier Säulen: Prävention, Schutz, Verfolgung und Reaktion. Teil der Verfolgung ist die 

Schaffung eines für Terroristen ungünstigen Umfelds, wozu im Wesentlichen die Bekämp-

fung der Terrorismusfinanzierung zu zählen ist. Wichtige Rechtsinstrumente, die die EU 

zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vorsieht, wurden noch vor In-Kraft-Treten 

des Lissaboner Vertrags erlassen. Ausnahmen stellen die im April 2014 verkündete Richt-

linie über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Strafta-

ten in der Europäischen Union sowie die im Jahr 2011 erlassenen Beschlüsse und Verord-

nungen zur Verhängung von zielgerichteten Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Per-

sonen und Unternehmen angesichts der Lage in Afghanistan und gegen Personen und Or-

ganisationen, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung stehen, dar. Für den Bereich 

der administrativen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungskontrolle hat die Europäi-

sche Kommission im Februar 2013 einen Vorschlag zur Neufassung der Richtlinie zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Ter-

rorismusfinanzierung („Vierte Geldwäscherichtlinie“) angenommen.
391

  

Für die Zwecke der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung lassen sich vier Ka-

tegorien von Rechtsvorschriften unterscheiden: (i) Vorschriften zur Harmonisierung von 
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 COM(2013) 45 final. 
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Straftatbeständen und Strafen; (ii) Vorgaben zur Sicherstellung und Einziehung von Tat-

werkzeugen und Erträgen aus Straftaten; (iii) zielgerichtete Finanz- und Wirtschaftssankti-

onen; (iv) rein präventive Vorschriften. 

Zentrales Instrument für die Harmonisierung von Straftatbeständen und Strafen zur 

Bekämpfung des Terrorismus ist der RB 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur 

Terrorismusbekämpfung in seiner überarbeiteten Fassung aus dem Jahre 2008. Der RB 

TerrBek legt Mindestvorschriften zur Angleichung von nationalen Straftaten und Strafen 

fest. Folgende drei Punkte sind für den Bereich der Terrorismusfinanzierung dabei wesent-

lich: 

Erstens haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bestimmte Handlungen, die 

nach innerstaatlichen Rechtsvorschriften als vorsätzliche Straftaten definiert sind, als terro-

ristische Straftaten eingestuft werden, wenn diese gewisse Voraussetzungen erfüllen (Art 1 

RB TerrBek). Sie müssen zum einen geeignet sein, ein Land oder eine internationale Or-

ganisation ernsthaft zu schädigen und zum anderen mit dem Ziel begangen werden, die 

Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder interna-

tionale Organisationen zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen oder gewisse Grund-

strukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren 

oder zu zerstören. Die Terrorismusfinanzierung selbst findet sich zwar nicht unter den im 

RB aufgezählten Handlungen, die von den Staaten als terroristisch einzustufen sind. Aller-

dings kann die finanzielle Förderung einer nach dem RB eingestuften terroristischen Straf-

tat eine Strafbarkeit des Finanziers als Beteiligter an der terroristischen Straftat nach sich 

ziehen. Zweitens ist nach dem RB explizit die Bereitstellung von materiellen Mitteln an 

terroristische Vereinigungen oder jegliche Art der Finanzierung ihrer Tätigkeit unter 

Strafe zu stellen (Art 2 RB TerrBek). Drittens verpflichtet der RB die Mitgliedstaaten be-

stimmte Handlungen als Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten 

einzustufen: dazu zählen ua schwerer Diebstahl, Erpressung und die Ausstellung gefälsch-

ter Verwaltungsdokumente, wenn diese Handlungen mit dem Ziel begangen werden, eine 

terroristische Straftat zu begehen (Art 3 RB TerrBek). 

Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten die nach dem RB TerrBek zu pönalisie-

renden Straftaten mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Strafen, die zu einer 

Auslieferung führen könnten, zu bedrohen. Für terroristische Straftaten nach Art 1 RB 

TerrBek haben die nationalen Gesetzgeber höhere Freiheitsstrafen als diejenigen vorzuse-

hen, die im nationalen Recht für die entsprechenden Straftaten ohne terroristische Zielset-
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zung vorgesehen sind. Des Weiteren muss das Höchstmaß der Strafe für den Tatbestand 

des Anführens einer terroristischen Vereinigung mindestens 15 Jahre betragen und für die 

Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung mindestens acht Jahre. 
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F. Stand der Ratifizierungen internationaler Verträge 

Einen Überblick über den Stand der Ratifizierungen der Übereinkommen der VN 

und des Europarats zum Stichtag 7. 10. 2014 bietet die untenstehende Tabelle. Österreich 

hat alle für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevanten Verträge unterzeich-

net, allerdings ist die Ratifikation der Konvention des Europarats über Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung noch ausständig.
392

 Deutschland hat die eben genannte Konventi-

on bisher weder unterschrieben noch ratifiziert; auch das Übereinkommen gegen Korrupti-

on wurde von Deutschland bis dato noch nicht ratifiziert.
393

 

Sowohl das TerrFinÜbk als auch die VN-Übereinkommen gegen Geldwäsche erfreu-

en sich nahezu universeller Anerkennung, da diese von fast allen Mitgliedstaaten der VN 

(derzeit insgesamt 193 Staaten
394

) ratifiziert wurden. 

Instrument 
Österreich Deutschland Vertragsparteien 

gesamt unterzeichnet ratifiziert unterzeichnet ratifiziert 

Instrumente der VN      

TerrFinÜbk 1999 24. 9. 2001 15. 4. 2002 20. 7. 2000 17. 6. 2004 186 Staaten 

Wiener Übereinkommen 

zur Drogenbekämpfung 

1988 

25. 9. 1989 11. 7. 1997 19. 1. 1989 30. 11. 1993 189 Staaten 

Palermo-Übereinkommen 

gegen grenzüberschreiten-

de organisierte Kriminali-

tät 2000 

12. 12. 2000 23. 9. 2004 12. 12. 2000 14. 6. 2006 182 Staaten 

Übereinkommen gegen 

Korruption 2003 

10. 12. 2003 11. 1. 2006 9. 12. 2003 -- 172 Staaten 

Instrumente des  

Europarats 

     

Übereinkommen des Eu-

roparats über Geldwäsche 

1990 

10. 7. 1991 7. 7. 1997 8. 11. 1990 16. 9. 1998 49 Staaten 

Konvention des Europara-

tes über Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung 

2005 

16. 5. 2005 -- -- -- 25 Staaten 
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 Siehe http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CL=GER&CM=8 (zuletzt abgerufen 

am 7. 10. 2014) zum Stand der Ratifikationen der Übereinkommen des Europarats.  
393

 Zum Stand der Ratifikationen der VN-Übereinkommen, wie das Übereinkommen gegen Korruption, siehe 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en 

(zuletzt abgerufen am 22. 10. 2014).  
394

 http://www.unric.org/de/pressemitteilungen/4116-die-192-mitgliedstaaten-der-vereinten-nationen (zuletzt 

abgerufen am 22. 10. 2014). 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CL=GER&CM=8
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en
http://www.unric.org/de/pressemitteilungen/4116-die-192-mitgliedstaaten-der-vereinten-nationen
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IV. Nationale Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung 

A. Einleitung 

Auch auf nationaler Ebene erfolgt die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ei-

nerseits auf strafrechtlicher und andererseits auf außerstrafrechtlicher Ebene. Im Bereich 

des materiellen Strafrechts sind insb die Straftatbestände gegen die Terrorismusfinanzie-

rung relevant, daneben aber auch flankierende Bestimmungen wie des Strafanwendungs-

rechts
395

 sowie Regelungen zu Konfiskation
396

, Verfall
397

, erweiterter Verfall
398

 und Ein-

ziehung
399

. 

Das ö Sanktionengesetz 2010
400

 regelt die Durchführung völkerrechtlich verpflich-

tender Sanktionsmaßnahmen der VN oder der EU. Die Österreichische Nationalbank ist 

etwa ermächtigt, innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen wie das Einfrieren von Ver-

mögenswerten oder das Untersagen der Bereitstellung von Vermögenswerten für Personen, 

die terroristische Handlungen begehen oder begehen versuchen, anzuordnen. Deutschland 

regelt die Durchführung völkerrechtlich verpflichtender Sanktionsmaßnahmen im Außen-

wirtschaftsgesetz (AWG)
401

. 

Im außerstrafrechtlichen Bereich sind insb verschiedene Sorgfalts- und Meldepflich-

ten diverser Berufsgruppen von Relevanz. Diese haben sowohl die Verhinderung der 

Geldwäsche als auch der Terrorismusfinanzierung zum Ziel und finden sich in Österreich 

in unterschiedlichen Gesetzen wie insb dem BWG
402

, der Rechtsanwaltsordnung (RAO)
403

, 

dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG)
404

, dem Glücksspielgesetz (GSpG)
405

 oder in der 

Gewerbeordnung (GewO)
406

. Beispielsweise haben Gewerbetreibende laut § 365s GewO 

verstärkte Sorgfaltspflichten in Fällen anzuwenden, bei denen ihrem Wesen nach ein er-

höhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht und die Ge-
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 Für Österreich siehe § 64 Abs 1 Z 8-10 öStGB; für Deutschland §§ 7, 129b dStGB. 
396

 Siehe § 19a öStGB. 
397

 Für Österreich siehe §§ 20 f öStGB, für Deutschland §§ 73 ff dStGB. 
398

 Für Österreich siehe §§ 20b f öStGB, für Deutschland §§ 73d, 129b, 261 Abs 7 dStGB. 
399

 Für Österreich siehe § 26 öStGB, für Deutschland §§ 74 ff, 129b, 261 Abs 7 dStGB. 
400

 BGBl I 36/2010, zuletzt geändert durch BGBl I 64/2013. 
401

 Außenwirtschaftsgesetz vom 6.  6. 2013 (BGBl I S 1482). 
402

 Siehe §§ 40 ff BWG. 
403

 Siehe §§ 8a-9a RAO. 
404

 Siehe §§ 6, 20, 21 WAG. 
405

 Siehe §§ 25, 25a GSpG. 
406

 Siehe §§ 365m-z GewO. 
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schäftsbeziehung einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. Der 

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft kann Fälle festlegen, bei de-

nen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, insb im 

Zusammenhang mit Staaten, in denen laut glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist.
407

 

In Deutschland wurde für den außerstrafrechtlichen Bereich der Bekämpfung der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung das GwG geschaffen. Neben der Einhaltung 

bestimmter Sorgfaltspflichten trifft die nach dem GwG Verpflichteten (Banken, Versiche-

rungen, Rechtsanwälte, Gewerbetreibende, etc.) auch die Verantwortung zur Meldung von 

Verdachtsfällen. Daneben finden sich einschlägige Bestimmungen zB im Kreditwesenge-

setz (KWG)
408

, die Instituten iSd KWG (Kreditinstitute) in Fällen von erhöhtem Risiko 

verstärkte Sorgfaltspflichten, die über die des GwG hinausgehen, auferlegen.
409

 

 

B. Überblick über die österreichischen und deutschen Tatbestände 

Sowohl das ö als auch das dt StGB enthalten im Wesentlichen zwei Bestimmungen 

gegen Terrorismusfinanzierung. § 278d öStGB („Terrorismusfinanzierung“) und § 89a 

dStGB („Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“) bekämpfen die Fi-

nanzierung (einzelner) terroristischer Handlungen im Allgemeinen. Der ö Straftatbestand 

pönalisiert explizit auch die Finanzierung von Einzelterroristen und Mitgliedern terroristi-

scher Vereinigungen. §§ 278, 278b öStGB („Kriminelle Vereinigung“, „Terroristische 

Vereinigung“) und §§ 129, 129a dStGB („Bildung krimineller Vereinigungen“, „Bildung 

terroristischer Vereinigungen“) sollen die Finanzierung terroristischer Vereinigungen im 

Speziellen verhindern. Wird im Folgenden der Begriff „Terrorismusfinanzierungsdelikte“ 

verwendet, so sind darunter – wenn nicht anders angegeben – alle eben aufgezählten Delik-

te zu verstehen.  

Des Weiteren  dienen  klassische Straftatbestände wie bspw Mord zur Bekämpfung 

der Terrorismusfinanzierung, wenn sich der Täter an einer solchen Straftat in Form der 
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 Siehe etwa 90. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über erhöhte 

Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach der Gewerbeordnung 1994 (GTV-GewO 2014), 

BGBl II 90/2014. 
408

 Kreditwesengesetz vom 9. 9. 1998 (BGBl I S 2776), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. 7. 2014 

(BGBl I S 934). 
409

 Dazu siehe genau Studer in Quedenfeld, Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
3
 Rz 230 ff. 
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Finanzierung dieser beteiligt. Der ö Gesetzgeber führte zu diesem Zweck zusätzlich die 

Qualifikationsnorm des § 278c – Terroristische Straftaten – ein.
410

 Wird ein in § 278c 

Abs 1 aufgezählter klassischer Straftatbestand mit terroristischer Eignung und Zielsetzung 

begangen, so erhöht sich die Strafdrohung um die Hälfte des jeweiligen für den klassischen 

Straftatbestand vorgesehenen Höchstmaßes. 

§ 278d Abs 1 öStGB pönalisiert die Bereitstellung oder Sammlung von Vermögens-

werten, wenn dies mit dem Vorsatz geschieht, dass diese Vermögenswerte, wenn auch nur 

zum Teil, zur Ausführung bestimmter, im Gesetz definierter „Katalogtaten“ verwendet 

werden. Gemäß Abs 1a ist ebenso ist zu bestrafen, wer Vermögenswerte für eine andere 

Person, von der er weiß, dass sie in Abs 1 definierte Katalogtaten begeht, oder für ein Mit-

glied einer terroristischen Vereinigung, von der er weiß, dass sie darauf ausgerichtet ist 

Katalogtaten nach Abs 1 zu begehen, bereitstellt oder sammelt. Der Täter ist allerdings 

dann nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Stra-

fe bedroht ist (Abs 2). Gemäß § 89a dStGB ist das Vorbereiten einer schweren staatsge-

fährdenden Gewalttat – diese ist in § 89a Abs 1 definiert – unter Strafe gestellt. Das Vorbe-

reiten kann ua in einem Sammeln, Entgegennehmen oder Zur-Verfügung-Stellen von nicht 

unerheblichen Vermögenswerten zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Ge-

walttat bestehen (Abs 2 Z 4). 

Nach § 278b Abs 1 öStGB ist zu bestrafen, wer eine terroristische Vereinigung – ihr 

alleiniger Zweck kann auch in Terrorismusfinanzierung oder der Drohung damit bestehen 

– anführt. § 278b Abs 2 stellt die Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereini-

gung unter Strafe. Eine Definition der Beteiligung als Mitglied findet sich in § 278 Abs 3 

demnach sich derjenige als Mitglied beteiligt, der im Rahmen ihrer kriminellen Ausrich-

tung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung 

von Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, 

dass er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert. §§ 129, 129a 

dStGB pönalisieren die Bildung von, Beteiligung als Mitglied an und Unterstützung von 

kriminellen und terroristischen Vereinigungen. § 129b dStGB dehnt die Strafbarkeit auch 

auf kriminelle und terroristische Vereinigung im Ausland aus. Ergänzend dazu dienen so-

wohl in Österreich als auch in Deutschland die Tatbestände der kriminellen Vereinigung 

(§ 278 öStGB und § 129 dStGB) zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. 
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 Plöchl in Höpfel/Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
2
 StGB § 278c Rz 25 (Stand 

2014). 
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Insgesamt ist durch die Internationalisierung und Europäisierung des nationalen 

Strafrechts, insb im Bereich des Terrorismus, zu beobachten, dass es vermehrt zu einer 

Ausdehnung der Strafbarkeit auf Verhaltensweisen kommt, die im Vorfeld einer klassi-

schen (Individual-)Rechtsgutsbeeinträchtigung liegen. Das Delikt der Terrorismusfinanzie-

rung nach § 278d sowie die Delikte gegen die Finanzierung terroristischer Vereinigungen  

sind typische Beispiele solcher Vorbereitungsdelikte.  

 

C. Vorbereitungsdelikte im Strafrecht und deren Legitimität 

1. Grundsätzliches 

Die Delikte Terrorismusfinanzierung, § 278d öStGB, Finanzierung einer schweren 

staatsgefährdenden Gewalttat, § 89a Abs 2 Z 4 dStGB, und Bildung krimineller und terro-

ristischer Vereinigungen, §§ 278, 278b öStGB und §§ 129, 129a dStGB, kriminalisieren 

die Finanzierung von Terroristen und terroristischen Vereinigungen, unabhängig davon, ob 

die Vermögenswerte in weiterer Folge tatsächlich für einen Anschlag genutzt werden oder 

ob es überhaupt zu einem Anschlag kommt.
411

 Es werden grundsätzlich neutrale Handlun-

gen, die dazu dienen, terroristische Anschläge vorzubereiten oder erst zu ermöglichen, be-

straft.
412

 Würde es der Täter bei der vorbereitenden Handlung belassen bzw würde der Tä-

ter nicht andere Personen mit seiner Handlung zu einem Terroranschlag motivieren, so 

wäre seine Handlung an sich harmlos. Sämtliche Tatbestandsvarianten dieser Delikte sind 

als Vorbereitungsdelikte zu qualifizieren.
413

  

Grundsätzlich sind Vorbereitungshandlungen, also Tätigkeiten, die dem Versuchs-

stadium eines Delikts vorgelagert sind, straflos, da sie noch nicht als sozialschädlich an-

gesehen werden.
414

 Derartige Handlungen werden nicht als ernsthafte Bedrohung eines 

Rechtsguts wahrgenommen, weil sie in zeitlicher, örtlicher und manipulativer Hinsicht 
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 Plöchl in WK
2
 StGB § 278b Rz 14 (Stand 2014); Plöchl in WK

2
 StGB § 278d Rz 21 (Stand 2014). 

412
 Zöller, Terrorismusstrafrecht 508. 

413
 Für Österreich siehe ua Kienapfel/Höpfel/Kert, Strafrecht Allgemeiner Teil

14
 (2012) Z 21 Rz 6; Plöchl in 

WK
2
 StGB § 278d Rz 1 und § 278b Rz 14 (Stand 2014); Wessely, Zu den neuen Terrorismustatbeständen im 

StGB, ÖJZ 2004, 827 (835); Maier, JRP 2006, 33; für Deutschland siehe ua Weißer, Der „Kampf gegen den 

Terrorismus“ – Prävention durch Strafrecht? JZ 8/2008, 388 (390, 393); Becker, Die Grenzen des Strafrechts 

bei der Terrorismusbekämpfung – Beitrag im Rahmen einer Podiumsdiskussion am 28.10.2009 an der Deut-

schen Hochschule der Polizei, Kriminalistik 2010, 568 (568); Herbert S, Grenzen des Strafrechts bei der 

Terrorismusgesetzgebung 217. 
414

 Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
14

 Z 21 Rz 2; Fuchs, Strafrecht Allgemeiner Teil I
8
 – Grundlagen und Lehre 

von der Straftat (2012) 28/15; Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil
5
 (2013) § 33 Rz 8. 
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nicht nah genug bei der Vollendung eines Delikts anzusiedeln sind.
415

 Es kommt hier noch 

zu keiner direkten Verletzung eines Individualrechtsguts wie etwa Leben, körperliche In-

tegrität, Freiheit, Privatsphäre oder Vermögen.
416

 

Dieses Prinzip der Straflosigkeit wird im Falle von Vorbereitungsdelikten durch-

brochen – Delikte, bei denen der Gesetzgeber bestimmte Vorbereitungshandlungen wegen 

ihrer hohen Gefährlichkeit explizit unter Strafe stellt.
417

 Sie dienen in erster Linie dazu, 

der Begehung anderer Straftaten vorzubeugen, sind aber aufgrund der Vorverlagerung der 

Strafbarkeit nur bei dringenden kriminalpolitischen Bedürfnissen zu rechtfertigen.
418

 Es ist 

also eine präzise Begründung erforderlich, warum eine Vorbereitungshandlung kriminali-

siert werden soll.
419

 Da sie der Begehung anderer Straftaten vorbeugen sollen, findet sich 

im Tatbestand grundsätzlich ein Bezug zu einem anderen Tatbestand, dessen Verwirkli-

chung durch das Vorbereitungsdelikt hintangehalten werden soll.
420

 Der Tatbestand, auf 

den Bezug genommen wird, schützt die Verletzung eines Individualrechtsguts, dh Vorbe-

reitungsdelikte schützen indirekt Individualrechtsgüter. In den Tatbeständen der Terroris-

musfinanzierung und Terroristischen Vereinigung finden sich Bezüge zu Delikten wie 

bspw Mord, die als terroristische Straftaten eingestuft wurden (sog Katalogtaten) und im 

Endeffekt verhindert werden sollen. 

Die formelle Vollendung ist bei Vorbereitungsdelikten in das Stadium der Vorberei-

tung vorverlagert.
421

 Das spezifische Unrecht lässt sich oft bloß aus dem subjektiven Tat-

bestand gewinnen und nur manchmal auch aus dem objektiven.  Der objektive Tatbestand 

erfasst einen Sachverhalt, der noch vor der Verletzung eines Individualrechtsguts liegt und 

damit oft neutrale – also an sich legale – Handlungen.
422

 Dem subjektiven Tatbestand und 

dessen Nachweis kommt damit eine wichtige Bedeutung zu, die aufgrund der in der Praxis 

möglichen Schwierigkeiten bei der Beweisbarkeit der subjektiven Tatseite, nicht unprob-

lematisch ist. Schafft der subjektive Tatbestand erst das Unrecht anstatt es zu begrenzen 
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oder zu konkretisieren, kommt dies einer sog „Gedankenstrafbarkeit“ – die dem ö und dt 

Rechtssystem fremd ist – nahe.
423

 Die Strafbarkeit eines bloßen Gedankengangs einer Per-

son wird richtigerweise abgelehnt, es muss vielmehr eine objektive, nach außen in Er-

scheinung tretende Manifestation der Gedanken in Form einer Handlung vorliegen, um zu 

einer Strafbarkeit kommen zu können.
424

 

Fraglich ist, wie weit und mit welcher kriminalpolitischen Begründung die Straf-

barkeit in das Vorfeld einer klassischen Rechtsgutsverletzung verlegt werden kann.
425

 In-

wiefern muss eine Handlung für die Gesellschaft gefährlich sein, damit eine Bestrafung 

mittels gerichtlichen Strafrechts gerechtfertigt ist? Aus anderer Perspektive gefragt: Wie 

weit kann zeitlich gesehen die Strafbarkeit in das Vorfeld von Rechtsgutsverletzungen ver-

legt werden? Mögliche Gründe für die Legitimität von Vorfelddelikten sind der Schutz von 

besonders hochrangigen Rechtsgütern, die Verbesserung von Interventionschancen des 

Staates, sodass es aufgrund der Existenz des Vorbereitungsdelikts in weiterer Folge zu 

keinem sozialschädlichen Verhalten kommt. Des Weiteren kann auch die (hohe) Wahr-

scheinlichkeit, dass es in den angenommenen Sachverhaltskonstellationen, die dem Vorbe-

reitungsdelikt zugrunde liegen, in weiterer Folge zu einem Schaden für die Gesellschaft 

kommen wird, als Legitimationsgrundlage herangezogen werden.
426

 

 

2. Zur Legitimität der Vorbereitungsdelikte gegen Terrorismusfinanzierung 

im Besonderen 

2.1. Allgemeines 

Eine grundlegende Argumentationsmöglichkeit für die Legitimität von Vorberei-

tungsdelikten, auch den Terrorismusfinanzierungsdelikten, ist der Schutz von Universal-

rechtsgütern.
427

 Durch die Anerkennung von Universalrechtsgütern werden mittelbar 
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auch Individualrechtsgüter geschützt.
428

 Dies gilt auch umgekehrt: Individualrechtsgüter 

dienen ebenso dem Schutz von Universalrechtsgütern.  

Für die Existenz der Terrorismusfinanzierungsdelikte spricht auch, dass andernfalls 

die Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung den Sicherheitsbehör-

den und den Nachrichtendiensten überlassen werden würde. Diese sind nicht an die straf-

prozessualen Eingriffsschwellen wie das Vorliegen eines konkreten Tatverdachts gegen 

eine Person (siehe §§ 1 Abs 2, 48 Abs 1 Z 1 öStPO) bzw die Notwendigkeit eines Anfang-

verdachts (§ 152 Abs 2 dStPO) gebunden.
429

 Trotz der teils einschneidenden Eingriffe in 

die Freiheitsrechte der Bürger aufgrund der strafrechtlichen Terrorismusbestimmungen – 

insb jener in den Strafprozessordnungen – schaffen die Regelungen der StPO Rechtssi-

cherheit, da die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaften wie oben erwähnt nur nach 

Überschreiten einer bestimmten „Eingangsschwelle“ ermitteln dürfen. Des Weiteren müs-

sen für die Durchführung von Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen jeweils noch zusätzli-

che Voraussetzungen erfüllt sein. Sämtliche strafprozessuale Garantien sind ab diesem 

Stadium anwendbar.
430

 Umgekehrt muss aber auch darauf geachtet werden, dass keine 

„Verpolizeilichung“ des Strafrechts erfolgt und Teile des Gefahrenabwehrrechts in das 

Strafrecht mit der Begründung integriert werden, dass nur so Rechtssicherheit hergestellt 

werden könne.
431

 

Mit seinen Thesen zum Feindstrafrecht äußerte sich Jakobs zunächst dahingehend, 

dass bestimmte Vorbereitungsdelikte, wie die §§ 129 ff dStGB, die Täter nicht als Bürger, 

sondern als Feinde behandle. Dieses sog Feindstrafrecht sei nur in Ausnahmefällen legiti-

mierbar. Darüber hinaus müssten die Delikte des Feindstrafrechts vom verbleibenden Teil 

des Strafrechts, vom sog bürgerlichen Strafrecht, getrennt werden. Feinde seien Individu-

en, die sich dauerhaft vom Recht abgewendet hätten und daher den Regeln des Feindstraf-

rechts unterlägen müssen. Dies sei zwar nicht frei von rechtsstaatlichen Garantien, den 

Terroristen müssten aber gewisse Rechte entzogen werden. Jakobs betonte allerdings, dass 

seine Äußerungen rein deskriptiv gemeint seien und ihnen jeglicher rechtspolitischer Impe-

tus fehle.
432
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Im Folgenden wird die Legitimation der Delikte gegen die Finanzierung terroristi-

scher Vereinigungen vor jenen gegen die Finanzierung terroristischer Straftaten und Ein-

zelterroristen analysiert, da letzteres Kapitel auf das vorhergehende Bezug nimmt. 

 

2.2. Legitimation der Delikte gegen die Finanzierung terroristischer Vereinigungen 

Im Falle der Bildung einer terroristischen Vereinigung und der Beteiligung als 

Mitglied daran handelt es sich um ein sog Organisationsdelikt.
433

 Hier wird schon die Ge-

fährlichkeit, die diesen Vereinigungen innewohnt bzw die von diesen ausgeht, als straf-

würdig erachtet. Es wird angenommen, dass von einer terroristischen Vereinigung eine 

erhebliche Gefahr für spätere Schäden ausgehe, und zwar eine weitaus höhere Gefahr als 

die, die von klassischen Delikten wie Körperverletzung, Mord oder Vermögensdelikten 

ausgehe.
434

 

Das besondere Gefahrenpotenzial terroristischer Vereinigungen resultiert insb aus 

gruppendynamischen Prozessen.
435

 In der Literatur wird dies auch mit „Gefährdung 

durch Kooperation“ umschrieben.
436

 Die Zugehörigkeit eines Einzelnen zu einer derartigen 

Vereinigung bewirkt bei dieser Person in den meisten Fällen insofern eine Veränderung, 

als die Person neue kriminelle Ideen anderer Vereinigungszugehöriger aufnimmt, mit den 

eigenen Ideen vereint und dadurch die Gefährlichkeit des Einzelnen noch gesteigert wird. 

Der Einzelne legt typischerweise auch eigene Hemmungen ab und die Gruppe insgesamt 

entwickelt im Hinblick auf die Begehung terroristischer Straftaten eine regelrechte Eigen-

dynamik, die schwierig zu stoppen ist.
437

 Zusätzlich bietet die Vereinigung eine effiziente 

Aktionsbasis für die Begehung einer Vielzahl von Straftaten.
438

 Die Planung zur Durchfüh-

rung eines Anschlages wird von den Einzelpersonen noch selbstbestimmt, der Anschlag 

selbst unterliegt dann in den meisten Fällen der eben beschriebenen Eigendynamik der 

Gruppe und nicht mehr dem Willensentschluss eines Einzelnen. Der Einzelne kann sich 

idR also nicht mehr dafür entscheiden, die Planung in weiterer Folge nicht umzusetzen 

bzw kann er die Umsetzung des Plans durch die anderen Mitglieder nicht verhindern. Ins-
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gesamt geht von einer terroristischen Vereinigung eine derart hohe Gefährlichkeit aus, so-

dass bereits an sich harmlose Handlungen – wenn diese mit entsprechendem Vorsatz ge-

schehen – mit strafrechtlichen Mitteln präventiv entgegengetreten werden kann.
439

 Aller-

dings ist dabei Vorsicht walten zu lassen: Unverdächtige Alltagshandlungen ohne klaren 

Deliktsbezug, bei denen sich keine eindeutige objektive Manifestation des Vorbereitungs-

entschlusses zeigt, sind nicht zu kriminalisieren. Im Falle der Finanzierung einer terroristi-

schen Vereinigung ergibt sich dieser Deliktsbezug etwa daraus, dass eine Spende an eine 

terroristische Vereinigung für die sonst private oder (legale) berufliche Lebensgestaltung 

des Täters, ohne Berücksichtigung der Planung terroristischer Anschläge, keinen Sinn er-

geben würde.
440

 Weitere Aspekte der von terroristischen Vereinigungen ausgehenden Ge-

fährlichkeit sind die Unüberschaubarkeit der Ausmaße und der Ziele terroristischer An-

schläge oder die arbeitsteilige Spezialisierung der Vereinigung.
441

 

Als Legitimation wird auch angeführt, dass terroristische Vereinigungen sog Gefah-

renherde darstellen und der Ansatz des Staates, Kriminalität zu bekämpfen,  somit nicht – 

wie im Falle der klassischen Delikte – bei dem Verhalten eines Einzelnen erfolgen könne. 

Vor Aufkommen der Vorfelddelikte, insb der Organisationsdelikte, war der Staat im We-

sentlichen mit einzelnen Straftätern konfrontiert und es galt, diese zu verfolgen. Der Staat 

agiert dabei aus der Position des Stärkeren heraus.
442

 Heute steht der Staat den eben be-

schriebenen Gefahrenherden gegenüber, so gerate seine Position des Stärkeren ins Wan-

ken, da sich seine Gegner sozusagen vervielfachen.
443

 Deshalb sei die Schaffung von Vor-

bereitungsdelikten im Bereich der Terrorismusbekämpfung gerechtfertigt. 

 

2.3. Legitimation der Delikte gegen die Finanzierung terroristischer Straftaten und 

von Einzelterroristen 

Die Kriminalisierung der Finanzierung von Einzelterroristen bzw Gruppierungen, 

die nicht der Qualität einer terroristischen Vereinigung entsprechen, wird ua damit begrün-

det, dass bspw bei Selbstmordattentäter die Phase zwischen Vorbereitung, Versuch und 

Vollendung äußerst kurz ist. Da den Ermittlungsbehörden zwischen Tatverdacht und Aus-
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führung der Straftat nur eine sehr kurze Zeitspanne für Ermittlungen zur Verfügung steht, 

ist aus Sicherheitsaspekten die Vorverlagerung der Strafbarkeit geboten.
444

 Deshalb ist 

schon bei der Vorbereitung, wie etwa der Finanzierung, terroristischer Akte anzuknüpfen. 

Die bei der Vereinigung argumentierte gruppendynamische Gefährlichkeit lässt sich 

bei Einzelterroristen freilich nicht derart ins Treffen führen, allerdings sind die einzelnen 

Schritte von der Ermöglichung bis zur Durchführung des terroristischen Anschlags auch 

hier im Regelfall nicht von dem Willen einer Person abhängig, sondern von mehreren. Der 

Finanzier macht den Anschlag möglich, bereitet ihn also bis zu einem gewissen Grad vor, 

aber ob er tatsächlich ausgeführt wird, ist nicht von ihm abhängig. Es wäre ihm also nach 

Sammlung oder Bereitstellung des Geldes an den Terroristen bspw nicht mehr möglich – 

oder eventuell nur unter sehr erschwerten Umständen – den Anschlag zu verhindern.
445

 Es 

kann also argumentiert werden, dass der Finanzier eine unbeherrschbare objektive Ge-

fahrensituation schafft, indem er durch das Zur-Verfügung-Stellen von Geldern einen 

Anschlag ermöglicht.
446

 Eine Gefahr für die Gesellschaft stellt der Finanzier aber jeden-

falls aufgrund seiner subjektiven Vorstellungen und Pläne – er will ja mit seinen Vermö-

genswerten einen terroristischen Anschlag finanzieren – dar. In der Literatur wird dies mit 

„Gefährdung durch deliktische Planung“ umschrieben. Bei der Ausgestaltung solcher 

Vorbereitungsdelikte muss wieder darauf geachtet werden, dass es sich um keine bloße 

Gedankenstrafbarkeit handelt, sondern dass sich die Planung in einer bestimmten Tathand-

lung manifestiert.
447

 Insgesamt kann die von terroristischen Vereinigungen ausgehende 

Gefährlichkeit aufgrund der typischen Gruppendynamik aber als höher eingestuft werden 

als die, die von Einzelterroristen oder Gruppierungen, die nicht die Qualität einer terroristi-

schen Vereinigung erreichen, ausgeht. Insofern kommt es im Falle der Tatbestände des 

§ 278d und § 89a zu einer noch weiteren Vorverlagerung der Strafbarkeit als in den Fällen 

der § 278b und §§ 129, 129a.
448

 

Als ein weiteres Argument für die Kriminalisierung der Finanzierung von Einzelter-

roristen kann herangezogen werden, dass diese idR Überzeugungstäter
449

 sind. Sie wollen 

ein bestimmtes politisches oder ideologisches Ziel unter allen Umständen erreichen. Über-
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legungen wie die Gefahr der Strafverfolgung spielen dabei kaum eine Rolle.
450

 Dies zeigt 

sich insb bei Selbstmordattentaten, die den Tod des Attentäters sogar voraussetzen.
451

 

Die Gefährlichkeit von Selbstmordattentäter wird insofern noch gesteigert, als diese strate-

gische Vorteile für die Begehung von Anschlägen besitzen, weshalb die Abwehr solcher 

Anschläge erschwert ist. Solche Attentäter können bspw kurzfristig – wenn sie die Gefahr 

von Sicherheitsbehörden entdeckt zu werden erkennen – ihre Taktik ändern und so ihr Ziel 

– in vielen Fällen die Verletzung bzw Tötung von Menschen oder die Zerstörung von Ge-

bäuden – jedenfalls noch erreichen. Ein rechtzeitiges Eingreifen der Polizei, um einen ter-

roristischen Anschlag zu verhindern, ist – verglichen mit den Eingriffsmöglichkeiten bei 

anderen Straftaten – deshalb nur erschwert möglich. Betrachtet unter dem Gesichtspunkt 

des Gleichheitsgrundsatzes
452

, stellt die Kriminalisierung der Finanzierung von Einzelter-

roristen aus diesen Gründen eine sachlich gerechtfertigte Differenzierung dar. Denn Terro-

rismus ist ein Phänomen, das sich von anderen Kriminalitätsphänomenen stark unterschei-

det und welches deshalb auch ungleich behandelt werden darf. Deshalb ist es legitim, dass 

die Terrorismusfinanzierung ein selbstständiges Delikt darstellt und ihre Kriminalisierung 

nicht davon abhängt, ob der Finanzier die Voraussetzungen der Beteiligung am „Hauptde-

likt“ (vorbereiteten Tat) erfüllt.
453

  

Des Weiteren sind Selbstmordanschläge auch geeignet andere Terroristen bzw Mit-

glieder terroristischer Vereinigungen zu motivieren für ein gemeinsames politisches oder 

ideologisches Ziel zu kämpfen. Die Wirkung von Selbstmordanschlägen als Eigenpropa-

ganda für terroristische Vereinigungen ist demnach nicht zu unterschätzen.
454

 All diese 

Argumente können für die Legitimität der Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung 

in § 278d öStGB bzw § 89a dStGB herangezogen werden.  

Hinsichtlich der Legitimation des § 89a dStGB gibt es in der dt Literatur auch sehr 

kritische Stimmen. Es fehle die Legitimation, da bei diesem Delikt bspw die für eine terro-

ristische Vereinigung typische gruppendynamische Gefährdung nicht gegeben sei.
455

 Eben-

falls wird ins Treffen geführt, dass es an einer objektiv bevorstehenden Gefahr fehle,
456

 da 
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es bei der Fremdfinanzierung zur Zeit der Vorbereitung noch an anderen Personen, die in 

weiterer Folge einen Terroranschlag durchführen, mangeln kann. Bei der Eigenfinanzie-

rung bestehe immer noch die Möglichkeit, dass der Täter seinen Plan einen Terroranschlag 

zu verüben letztendlich aufgibt. Der Täter ermöglicht anderen bzw sich selbst lediglich 

eine weitere Deliktsbegehung; dass sich diese andere Person aber dann entschließt dieses 

Delikt zu verwirklichen, könne daraus aber nicht gefolgert werden.
457

 Dagegen kann aller-

dings argumentiert werden, dass der Finanzier keinen Einfluss auf die Willensentschlüsse 

von Dritten – diejenigen, die die terroristischen Anschläge ausführen – hat und dadurch die 

Gefährlichkeit für die einschlägigen Rechtsgüter mitunter noch gesteigert werden kann.
458

 

Kritische Stimmen bezüglich der Strafbarkeit von Vereinigungsdelikten gibt es auch 

in der ö Literatur. Durch Straftatbestände wie der Kriminellen Vereinigung (§ 278 öStGB) 

oder der Kriminellen Organisation (§ 278a öStGB) habe der Gesetzgeber den Grundsatz, 

dass die bloße Vorbereitung, insb die Planung, von Straftaten aus rechtstaatlichen Gründen 

straflos ist, stark verwässert. Bei den genannten Tatbeständen sei der einzige Bezug zu 

einer Rechtsgutsbeeinträchtigung der Umstand, dass der Täter sich an einer Gruppe, die 

mehr oder weniger schwerwiegende Straftaten plant, beteiligt.
459

 Diese Kritik ist selbstver-

ständlich auch auf die terroristische Vereinigung nach § 278b öStGB übertragbar. 

 

3. Zusammenfassende Betrachtung 

Insgesamt erscheint die Existenz von Terrorismusfinanzierungsdelikten als legitim, 

da von terroristischen Vorbereitungshandlungen eine grundsätzliche, wenn auch nur abs-

trakte Gefährlichkeit für die Gesellschaft ausgeht.
460

 Als Begründung ihrer Legitimität ist 

bei den Tatbeständen gegen die Finanzierung terroristischer Vereinigungen insb die mögli-

che gruppendynamische Entwicklung, die zu nicht aufhaltbaren Ketten terroristischer 

Handlungen führen kann, hervorzuheben. Im Falle der Delikte gegen die Finanzierung 

terroristischer Handlungen stellen die durch die Finanzierung geschaffenen unbeherrschba-

ren Gefahrensituationen in Kombination mit dem Umstand, dass Terroristen idR Überzeu-

gungstäter sind das bedeutendste Gefährlichkeitsmoment dar. Das Strafrecht ist im Ge-
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samtpaket mit zivil- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen notwendiges Mittel zur ef-

fektiven Bekämpfung des Problems der Terrorismusfinanzierung.   

Die Tatbestände der Terrorismusfinanzierung sind Paradebeispiele für die Entwick-

lung des Strafrechts von einem repressiven zu einem präventiven Instrument.
461

 Dies ist 

legitim, da auch die Verhinderung zukünftiger Straftaten einen möglichen Strafzweck dar-

stellt.
462

 Der Einsatz des Strafrechts als präventives Mittel ist auch nicht neu, wie bspw der 

Bereich der Umweltkriminalität zeigt. Allerdings muss Anknüpfungspunkt für eine Strafe 

immer eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Tat, die dem Täter zurechenbar ist, 

sein.
463

 

Im Gegensatz zu der grundsätzlich zu befürwortenden Legitimität der Terrorismusfi-

nanzierungstatbestände an sich erscheinen ihre Ausgestaltung und die hohen Strafdrohun-

gen teilweise problematisch. 

 

D. Das Rechtsgut der Terrorismusfinanzierungstatbestände 

Der ö Gesetzgeber ordnete die Terrorismusfinanzierungsdelikte in den zwanzigsten 

Abschnitt des besonderen Teils des öStGB ein, dessen Rechtsgut der öffentliche Friede 

ist.
464

 Die Der Begriff des öffentlichen Friedens ist ein sehr vielschichtiger. Er kennzeich-

net das friedliche Zusammenleben der Bürger im Staat. Voraussetzung für den Zustand des 

öffentlichen Friedens sind allgemeine Rechtssicherheit und das Vertrauen der Bürger in 

den deren (Fort-)Bestand. Weitere Kriterien, die den öffentlichen Frieden kennzeichnen, 

sind ein rechtlich gewährleistetes Ordnungsgefüge, das Gefühl des Geborgenseins in der 

Rechtsordnung und friedliche Beziehungen zwischen den in der Rechtsgemeinschaft ver-

bundenen Menschen.
465

 Der öffentliche Friede ist Voraussetzung für viele andere Rechts-

güter wie bspw Leib und Leben, Eigentum, die demokratische Ordnung usw.
466

 Schutzgü-

ter des öffentlichen Friedens sind aber nicht nur das friedliche Zusammenleben der Bürger 
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im Staat, sondern auch die Rechtsgüter des Staates.
467

 Beide Schutzgüter sind im Zusam-

menhang mit den terroristischen Straftaten relevant. Das Wesen terroristischer Straftaten 

ist es, dass sie sich vor allem gegen die Bevölkerung und/oder die Grundfeste eines Staates 

richten. 

Der dt Gesetzgeber ordnete das Delikt der Vorbereitung einer schweren  staatsge-

fährdenden Gewalttat gem § 89a dStGB in den Abschnitt „Gefährdung des demokratischen 

Rechtsstaates“ ein.  Die Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen (§§ 129, 

129a dStGB) sind Straftaten gegen die „öffentliche Ordnung“ – so die Betitelung des ein-

schlägigen Abschnitts des dStGB. Mittels § 89a dStGB soll somit der demokratische 

Rechtsstaat geschützt werden. Dieser Begriff umfasst im Wesentlichen den Bestand von 

Staaten und internationalen Organisationen sowie die äußere und innere Sicherheit eines 

Staates. Dazu kommt die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.
468

 

Das Schutzgut der §§ 129 ff, die öffentliche Ordnung, beinhaltet die öffentliche Sicherheit, 

wozu der innere Frieden gehört, sowie die staatliche Ordnung.
469

 

Vergleicht man die ö und dt Rechtsgüter und auch die einschlägige ö und dt Litera-

tur, so fällt auf, dass in Deutschland dem Schutz des Staates größere Bedeutung zugemes-

sen wird als in Österreich. In der ö Literatur wird fast ausschließlich das friedliche Zu-

sammenleben der Bevölkerung untereinander als Schutzgut des öffentlichen Friedens be-

tont. Dies geht im Zusammenhang mit den Terrorismustatbeständen fehl, da es hier ganz 

wesentlich auch um den Schutz des Staates und seine Organe geht. 

Fraglich ist, ob die Terrorismusfinanzierungstatbestände nicht auch dem Schutz wei-

terer Rechtsgüter dienen. Insbesondere sticht dabei das Rechtsgut Vermögen ins Auge. 

Stammen die Vermögenswerte aus illegalen Quellen – begeht der Finanzier bspw einen 

Raub, um Geld für einen terroristischen Anschlag zu sammeln – so wird auch das Rechts-

gut Vermögen durch den Terrorismusfinanzierungstatbestand geschützt. Denn es soll mit-

hilfe des Delikts verhindert werden, dass der Vermögensverlust aus dem Raub perpetuiert 

wird. Die mit Hilfe des Raubs erlangten Vermögenswerte sollen nicht in weitere Straftaten 

investiert werden können. Diese Argumentation findet sich ursprünglich bei der Geldwä-

                                                           
467
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scherei. Weiters kann – ebenso wie bei der Geldwäscherei – argumentiert werden, dass die 

Terrorismustatbestände auch das Rechtsgut der Rechtspflege schützen, da durch sie ver-

sucht wird, den staatlichen Anspruch auf Konfiskation, (erweiterter) Verfall und Einzie-

hung zu sichern.
470

 Dies kann selbstverständlich nur dann vorgebracht werden, wenn die 

Vermögenswerte aus illegalen Quellen stammen. 

Indirekt bzw mittelbar werden auch jene Rechtsgüter geschützt, die bei der Durch-

führung der finanzierten terroristischen Anschläge verletzt worden wären, wäre es zu ei-

nem solchen Anschlag gekommen.
471

 Diese Überlegung weist Parallelen zu der bei Geld-

wäschereidelikten vorgebrachten Argumentation auf, dass diese dem Schutz der durch die 

Vortaten verletzten Rechtsgüter dienen.
472

 In der dt Literatur wird zum Teil vertreten, dass 

sich die Schutzgüter der §§ 129 ff dStGB auf die eben beschriebenen Rechtsgüter be-

schränken bzw diese, im Vergleich zu den vorgelagerten Rechtsgütern wie die öffentliche 

Ordnung, eine vordergründige Rolle spielen.
473
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E. Analyse der österreichischen Tatbestände 

1. Entstehung der Rechtsnormen 

Der ö Gesetzgeber schuf mit dem StRÄG 2002
474

 explizite und weitgehende Mög-

lichkeiten der Hintanhaltung und Bestrafung terroristischer Aktivitäten. Diese Möglichkei-

ten sind in den §§ 278b bis 278d öStGB
475

 vertypt. Während die Bestimmungen der 

§§ 278b und 278c der Umsetzung des RB TerrBek dienen, wurde § 278d in Umsetzung des 

UN TerrFinÜbk und der SR Res 1373 (2001) geschaffen. Die ebenso im Zusammenhang 

mit der Bekämpfung des Terrorismus erlassenen Res des SR betrafen nicht die Straftatbe-

stände gegen Terrorismusfinanzierung.
476

 Die strafrechtliche Bekämpfung von terroristi-

schen Anschlägen, die nicht im Rahmen einer terroristischen Vereinigung stattfinden, ge-

wann Anfang des dritten Jahrtausends rasant an Bedeutung. § 278d bietet nun Möglichkei-

ten auch auf Einzelpersonen und dezentralisierte terroristische Gruppierungen zu reagieren. 

Gleichzeitig mit den neuen Tatbeständen wurden flankierenden Maßnahmen wie insb 

die damaligen Bestimmungen zur Abschöpfung der Bereicherung, § 20 öStGB aF, und 

zum Verfall, § 20b öStGB aF, (nunmehr Verfall, § 20 öStGB und erweiterter Verfall, 

§ 20b öStGB) entsprechend erweitert. Ebenfalls erweitert wurde die Bestimmung zur in-

ländischen Gerichtsbarkeit, § 64 Abs 1 Z 9 und 10 öStGB.  

Mit dem Terrorismuspräventionsgesetz 2010
477

 wurde die organisierte Terrorismus-

finanzierung als Unterfall der terroristischen Vereinigung normiert (siehe § 278b Abs 1 

und Abs 3). Weiters wurde der Anwendungsbereich der kriminellen Vereinigung nach 

§ 278 öStGB erweitert, indem auch die in § 278d definierten terroristischen Straftaten in 

die Definition der Vereinigungsdelikte einbezogen wurden.  

Zu einer wesentlichen Ergänzung des § 278d kam es schließlich mit einer Novelle 

zum StGB im Juli 2013
478

. Mit dieser Änderung wurde ausdrücklich auch die Finanzierung 

eines einzelnen Mitglieds einer terroristischen Vereinigung und die eines Einzelterroristen 

pönalisiert. Des Weiteren wurde die Strafdrohung des § 278d verschärft, und zwar von 

einem Strafsatz von sechs Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe auf einen solchen von 

einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. 
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2. Überblick über die Rechtsnormen 

Kerntatbestände zur Erfassung der Terrorismusfinanzierung sind § 278d – Terroris-

musfinanzierung – und § 278b – Terroristische Vereinigung. Außerdem spielen § 278c – 

Terroristische Straftaten – sowie § 278 – Kriminelle Vereinigung – eine wichtige Rolle.  

Gegenüber § 278d – dem grundsätzlich Auffangfunktion zukommt und der deshalb 

erst nach den §§ 278b und 278c geschildert werden soll – pönalisiert § 278b Abs 1 das 

Anführen einer terroristischen Vereinigung, die Terrorismusfinanzierung betreibt. Abs 2 – 

das Beteiligen als Mitglied – kommt ua in Betracht, wenn der Täter einer terroristischen 

Vereinigung (iSd Definition in § 278b Abs 3) Vermögenswerte zur Verfügung stellt oder 

für diese Vereinigung solche sammelt. § 278b Abs 3 verweist auf die im Katalog des 

§ 278c Abs 1 enthaltenen terroristischen Straftaten. Die Tathandlung muss von Wissent-

lichkeit in Bezug auf die Förderung der terroristischen Vereinigung getragen sein, sonst 

greift diese Bestimmung nicht. Die Vereinigung muss auch tatsächlich die Qualität einer 

terroristischen Vereinigung iSd § 278b Abs 3 aufweisen und der Täter sich an einer sol-

chen als Mitglied beteiligen. Die Erfordernisse der Beteiligung als Mitglied sind in § 278 

Abs 3 normiert. 

§ 278c stellt bestimmte terroristische Taten unter Strafe, die keine Vorbereitungsde-

likte sind. Die Terrorismusfinanzierung selbst stellt keine Straftat nach § 278c dar. Die 

Anwendung des § 278c kann aber zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Be-

tracht kommen, weil der Finanzier unter bestimmten Voraussetzungen als Beteiligter, und 

zwar idR als Beitragstäter (§ 12 dritter Fall öStGB), nach § 278c beurteilt werden kann. 

Nach den allgemeinen Regeln für die Beteiligung und den Versuch müssen dafür folgende 

Voraussetzungen gegeben sein: (i) der unmittelbare Täter ist selbst bereits in das Versuchs-

stadium der finanzierten Tat eingetreten; und (ii) der Kausalzusammenhang zwischen dem 

Tatbeitrag und der Handlung des unmittelbaren Täters ist gegeben. Ein bloßes Sammeln 

von Vermögenswerten kann mangels Kausalität noch keinen Tatbeitrag konstituieren.
479

 

Eine bloß versuchte (aus verschiedensten Gründen erfolglos gebliebene) Beteiligung des 

Täters durch sonstigen Beitrag ist straflos. 
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Die Finanzierung eines (einzelnen) terroristischen Akts, eines Einzelterroristen oder 

eines Mitglieds einer terroristischen Vereinigung ist nach § 278d strafbewehrt. § 278d ist 

in erster Linie als Auffangtatbestand konzipiert, der bestimmte Strafbarkeitslücken in den 

§§ 278b und 278c auffüllt. Die Schließung dieser Lücken war nach dem TerrFinÜbk obli-

gatorisch.
480

 Seine Bedeutung geht aber über die Füllung der angesprochenen Lücken hin-

aus: Denn § 278d stellt nicht nur Versuchs-, sondern in erster Linie auch Vorbereitungs-

handlungen, wie das Sammeln von Vermögenswerten, unter Strafe. Hier kommt die Funk-

tion der Vorverlagerung der Strafbarkeit (Vorbereitungsdelikt) zum Ausdruck.
481

 Die Na-

tur des § 278d als Auffangtatbestand wird durch die Subsidiaritätsklausel des § 278d Abs 2 

unterstrichen, wonach der Täter nicht nach § 278d Abs 1 oder Abs 1a zu bestrafen ist, 

wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. Mit der 

Erhöhung des Strafsatzes auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren
482

, verliert die 

Subsidiaritätsklausel allerdings an Bedeutung. 

§ 278 ist – nach seiner Überschrift – nicht explizit als terroristische Straftat ausge-

wiesen, dient aber wie § 278b der Bekämpfung organisierter Terrorismusfinanzierung, da 

§ 278d ein Verbrechen (§ 17 öStGB)
483

 und somit jedenfalls ein Vereinigungsdelikt iSd 

§ 278 Abs 2 ist. Des Weiteren bekämpft der Tatbestand das Sammeln oder Zur-Verfügung-

Stellen von Vermögenswerten an kriminelle Vereinigungen, deren Zweck es ist, terroristi-

sche Straftaten iSd § 278d Abs 1 („finanzierungstaugliche Straftaten“) zu begehen. 

Für die Bestimmungen der §§ 278d, 278b Abs 2 und § 278 Abs 1 ist nicht erforder-

lich, dass die gesammelten oder zur Verfügung gestellten Vermögenswerte tatsächlich zur 

Ausführung einer terroristischen Straftat verwendet werden.
484

 Auch ist nicht erforderlich, 

dass die terroristische Straftat tatsächlich ausgeführt oder auch nur versucht wird.
485

 Die 

Strafbarkeit der Terrorismusfinanzierung ist zu einer (zumindest versuchten) Haupttat so-

mit nicht akzessorisch. 
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3. Das Verbrechen der Terrorismusfinanzierung nach § 278d öStGB 

3.1. Grundsätzliches 

Aufgrund der detaillierten und komplizierten Ausgestaltung des Tatbestands gestaltet 

sich die Zuordnung der einzelnen Tatbestandselemente zum objektiven und subjektiven 

Tatbestand als schwierig. Insbesondere die jüngste Änderung des Tatbestands – die Einfü-

gung von Abs 1a
486

 – gibt Spielraum für Interpretationen.  

Insgesamt enthalten § 278d Abs 1 und Abs 1a je drei verschiedene Varianten für 

welchen Zweck bzw für wen bereitgestellt und für welchen Zweck bzw für wen gesam-

melt werden muss, um zu einer Strafbarkeit zu gelangen. Demnach gibt es insgesamt sechs 

verschiedene Tatbestandsvarianten. 

Absatz 1 normiert die Strafbarkeit der Bereitstellung oder Sammlung von Vermö-

genswerten zur Ausführung bestimmter terroristischer Straftaten, die in den Z 1 bis 8 de-

finiert sind. Nicht ist erforderlich, wie bereits thematisiert, dass die Gelder tatsächlich zur 

Ausführung terroristischer Straftaten verwendet werden. Der angestrebte Verwendungs-

zweck (= die Ausführung terroristischer Straftaten) ist Teil des erweiterten Vorsatzes. Das 

spezifische Unrecht der Tat manifestiert sich hier also erst im subjektiven Tatbestand.
487

 

Absatz 1a pönalisiert die Bereitstellung oder Sammlung für eine Person, von der 

der Täter weiß, dass diese Handlungen iSd Abs 1 begeht (sog „lone-wolf terrorist“), oder 

für ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung, von der er weiß, dass sie darauf aus-

gerichtet ist Handlungen iSd Abs 1 zu begehen. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass für 

die Wendung „Handlungen nach Abs 1“ mehrere Interpretationen möglich sind. Unter 

Handlungen nach Abs 1 kann – aus dem Blickwinkel der sog „Chapeau“-Elemente des 

Tatbestands – das Bereitstellen und Sammeln verstanden werden oder aber auch die Auf-

listung der finanzierungstauglichen Straftaten in Abs 1 Z 1-8. Während der Begriff in 

Abs 1a Z 1 noch recht ambivalent erscheint, spricht die Z 2 eher für die zweite Interpreta-

tionsmöglichkeit. Von dieser wird in weiterer Folge für beide Ziffern ausgegangen. 

Die Person (Abs 1a Z 1) bzw das Mitglied der terroristischen Vereinigung (Abs 1a 

Z 2) für die Vermögenswerte gesammelt oder bereitgestellt werden sind – im Sinne einer 

einschränkenden Tatbestandsauslegung – als Teil des objektiven Tatbestands zu verste-
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hen.
488

 Darüber hinaus muss der Täter wissen, dass die Person terroristische Handlungen 

nach Abs 1 begeht (Z 1) bzw dass die Vereinigung, der das Mitglied angehört, auf die Be-

gehung von terroristischen Straftaten nach Abs 1 ausgerichtet ist (Z 2). Diese Elemente 

bilden den erweiterten Vorsatz des Tatbestands des Abs 1a.  

 

3.2. Objektiver Tatbestand 

3.2.1. Tatsubjekt 

Täter des § 278d kann jedermann sein, es handelt sich somit um ein Allgemeinde-

likt.
489

 Da es sich wie oben erwähnt um einen Auffangtatbestand handelt, sind in erster 

Linie Personen, die Vermögenswerte für terroristische Aktivitäten außerhalb einer terroris-

tischen Vereinigung sammeln oder zur Verfügung stellen, erfasst sowie Personen, die Ein-

zelterroristen, einzelne Mitglieder terroristischer Vereinigungen oder Gruppierungen, die 

nicht der Qualität einer terroristischen Vereinigung entsprechen, finanzieren. Täter des 

§ 278d können bspw auch Anführer oder Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, 

die Vermögenswerte an Dritte, die selbständige terroristische Aktivitäten ausführen, über-

lassen. 

 

3.2.2. Tatobjekt 

Der Begriff Vermögenswerte entspricht inhaltlich dem des TerrFinÜbk.
490

 In der dt 

Übersetzung des Übereinkommens wird der Begriff finanzielle Mittel verwendet. Zur Er-

klärung der Bedeutung dieses Begriffs geben die Erläuterungen zur Regierungsvorlage den 

Wortlaut des Übereinkommens wieder
491

 (siehe Art 1 Z 1 TerrFinÜbk), es kann hier also 

zunächst auf die Ausführungen des entsprechenden Kapitels
492

 im Abschnitt „Internationa-

le und europäische Vorgaben“ verwiesen werden. 

Wessely und ihm folgend Hilf, stellen fest, dass, wenn es sich nicht um unmittelbare 

Wertträger, wie bspw Urkunden, handelt, so sind die dahinterstehenden Forderungen die 
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relevanten Vermögenswerte.
493

 Damit fallen auch unkörperliche Sachen unter den Begriff 

der Vermögenswerte. Verglichen mit dem Tatobjekt des Diebstahls (§ 127 öStGB) handelt 

es sich bei § 278d damit um einen weiteren Tatobjektsbegriff. Bspw könnten auch (ge-

fälschte) Führerscheine oder ähnliche Urkunden wie Personalausweise zur Finanzierung 

des Terrorismus beitragen. Diese sind keine unmittelbaren Wertträger iSd § 127, sondern 

haben lediglich Gebrauchswert iSd § 125 öStGB (Sachbeschädigung). Der Gebrauchswert 

umschreibt das Interesse einer Person an der jederzeitigen Verwendbarkeit und Verfügbar-

keit der Sache (Nutzungsinteresse).
494

 Um als Vermögenswerte iSd § 278d in Erwägung 

gezogen zu werden, müsste es sich aber selbstverständlich jedenfalls um Gegenstände mit 

wirtschaftlichem Gebrauchswert, wie die oben genannten Ausweise, handeln. Sachen mit 

bloßem Affektionsinteresse wie bspw ein Fotoalbum (nur emotionaler Gebrauchswert) 

sowie wertlose Sachen könnten nicht Gegenstand der Terrorismusfinanzierung sein. Die 

Einbeziehung von Gegenständen mit bloßem wirtschaftlichen Nutzungsinteresse erscheint 

aufgrund des ohnehin schon sehr weiten Vermögensbegriffs des § 278d nicht unproblema-

tisch, ist aber insgesamt zu befürworten. Denn worin soll der Unterschied des Nutzens für 

den Terroristen liegen, wenn dieser Sachen des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder 

Kleidung zur Verfügung gestellt bekommt oder eben einen gefälschten Personalausweis, 

aufgrund dessen er sich frei bewegen kann? 

Eine Parallele des Begriffs Vermögenswerte kann auch zu dem Begriff Vermögens-

bestandteile aus § 165 öStGB gezogen werden: Dieser umfasst körperliche Vermögensbe-

standteile, bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände sowie Forderungen und 

andere Rechte mit Vermögenswert.
495

 Im Falle des § 165 Abs 1 und 2 müssen die Vermö-

gensbestandteile allerdings aus illegalen Quellen stammen. Das Tatobjekt muss hier aus 

einer bestimmten, in § 165 Abs 1 normierten, Straftat herrühren. Diese Voraussetzung fin-

det sich allerdings nicht bei der organisationsbezogenen Geldwäscherei – hier können die 

Vermögenswerte auch aus legalen Quellen stammen, sie müssen „lediglich“ dem Vermö-

gen einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung zuordenbar sein. Das Tatobjekt der 

Terrorismusfinanzierung ist demnach grundsätzlich ident mit dem der organisationsbezo-

genen Geldwäscherei.
496
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Eine Erheblichkeitsschwelle sieht § 278d, wie auch das TerrFinÜbk, nicht vor. Eine 

solche in den Tatbestand hineinzuinterpretieren ist nicht zulässig. Hätte der Gesetzgeber 

eine Erheblichkeitsschwelle gewollt, so hätte er diese ausdrücklich vorgesehen. Die Inten-

tion des Gesetzgebers bestand auch darin, den Terrorismus möglichst flächendeckend und 

lückenlos zu bekämpfen.
497

 In der Literatur wird die Meinung vertreten, dass einer einma-

ligen, ganz geringfügigen Geldleistung, der auch die Eignung fehlt, eine terroristische 

Straftat zu unterstützen, keine Tatbildlichkeit zukommt.
498

 Diese Überlegung, den Tatbe-

stand auf objektiver Ebene einer gewissen Einschränkung zuzuführen, ist grundsätzlich 

sinnvoll, allerdings ist die Abgrenzung schwierig. Insbesondere im Bereich des Terroris-

mus, da hier ja auch ganz geringfügige Geldleistungen bereits zu einem Terroranschlag 

beitragen können – man denke bspw nur an die geringen Kosten für den Bau einer Bombe. 

Außerdem sollen ja auch terroristische Strukturen zerschlagen werden und damit bspw 

auch die Versorgung eines Terroristen mit Gegenständen des täglichen Bedarfs – wenn 

dies mit der Intention geschieht, ihn in seinen Terroraktivitäten zu unterstützen – hintange-

halten werden. Eine Einschränkung des Tatobjekts erscheint also nicht möglich bzw sinn-

voll.
499

 

 

3.2.3. Tathandlungen 

3.2.3.1. Allgemeines 

Als Tathandlungen nennen § 278d Abs 1 und Abs 1a – wie das TerrFinÜbk – das 

Bereitstellen oder Sammeln von Vermögenswerten. Es handelt sich um ein alternatives 

Mischdelikt,
500

 dh, beide Begehungsformen sind rechtlich gleichwertig und haben somit 

den gleichen Sinn- und Wertgehalt. In einem Urteil muss also nicht im Einzelnen festge-

stellt werden, ob das Bereitstellen oder Sammeln erfüllt ist, allerdings sind beide Bege-

hungsformen anzuführen, wenn der Täter auch beide verwirklicht. Im Übrigen ist ausrei-

chend, wenn ohne Zweifel feststeht, dass der Täter die eine oder andere Begehungsformen 
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verwirklicht hat.
501

 Im Ergebnis bedeutet das, dass der Täter, selbst wenn er beide Bege-

hungsformen erfüllt, nur eine strafbare Handlung verwirklicht. 

Die Reihenfolge der Nennung der Handlungen spielt für deren nähere Bestimmung 

keine Rolle, da es sich um ein alternatives Mischdelikt handelt. Die Nennung der Tathand-

lung Bereitstellen vor der Handlung des Sammelns mag zwar zunächst unsystematisch 

erscheinen, da das Sammeln zeitlich ja vor dem Bereitstellen liegt, ist aber gesetzestech-

nisch im Endeffekt gut durchdacht, da so nicht der Eindruck entstehen kann, das Sammeln 

wäre Voraussetzung für das Bereitstellen. 

 

3.2.3.2. Bereitstellen 

Der Täter stellt eigene oder zuvor gesammelte Vermögenswerte zur sofortigen und 

uneingeschränkten Nutzung bereit. Entscheidend ist, dass der Täter dem Empfänger die 

jederzeitige rechtliche oder zumindest faktische Verfügungsmacht über die Vermögens-

werte einräumt. Das Bereitstellen ist dann vollendet, wenn es zu einem Wechsel in der 

Verfügungsmacht über die Vermögenswerte gekommen ist. Der Finanzier muss dem 

Dritten zumindest die faktische Verfügungsmacht über die Vermögenswerte einräumen. 

Dies ist mit der Begründung neuen Gewahrsam bei § 127 (Diebstahl) vergleichbar. Das 

Bereitstellen wird von der Literatur als Erfolgsdelikt eingestuft.
502

 Erfolgsdelikte setzten 

den Eintritt einer von der Tathandlung gedanklich abtrennbaren Wirkung in der Außenwelt 

voraus.
503

 Das Erhalten kann als derartige Außenwirkung eingestuft werden und somit als 

Erfolgsdelikt eingestuft werden. Diebstahl ist nach heute hL ebenso ein Erfolgsdelikt.
504

 

Als Beispiele für das Bereitstellen werden in der Literatur die körperliche Übergabe 

von Vermögenswerten, Geldüberweisungen oder die Einräumung der Verfügungsbefugnis 

hinsichtlich Sparguthaben, Girokonten oder Wertpapierdepots genannt.
505

 Denkbar sind 

grundsätzlich alle Möglichkeiten der Übergabe, die das ABGB bietet, wie bspw auch die 

Übergabe durch Zeichen oder durch Erklärung.
506

 Strittig ist, ob ein nach außen hin er-

kennbarer Absonderungsakt der bereitgestellten Vermögenswerte vom restlichen Vermö-
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gen des Finanziers erforderlich ist. Laut Fuchs/Tipold sind Vermögenswerte nur dann be-

reitgestellt, „wenn sie für die Zwecke der Terrorismusfinanzierung ausgesondert und vom 

übrigen Vermögen getrennt worden sind.“
507

 Hilf hingegen meint, ein nach außen hin er-

kennbarer Absonderungsakt vom restlichen Vermögen des Finanziers sei nicht notwendig. 

Andernfalls ließe sich die Konstellation, in der ein Finanzier einem Terroristen zwar nicht 

die alleinige, aber Mitverfügungsmacht über sein Konto einräumt, damit dieser das Geld 

für terroristische Aktivitäten verwenden kann, nicht unter § 278d subsumieren. Der Emp-

fänger des Geldes müsse dabei aber von der Bereitstellung jedenfalls Kenntnis haben. Die 

bloße Zusage Vermögenswerte bei Bedarf zu beschaffen könne allerdings nicht ausrei-

chend sein.
508

 Dass die bloße Zusage Vermögenswerte zu beschaffen nicht unter § 278d 

fällt, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung und scheint nicht weiter diskus-

sionsbedürftig. Die Frage, ob ein Absonderungsakt vom restlichen Vermögen des Finan-

ziers für das Bereitstellen notwendig ist hingegen schon. Für die Voraussetzung eines Ab-

sonderungsaktes spricht, dass für die Bestimmung der Strafbarkeit damit mehr Gewicht auf 

die Tathandlung als auf innere Tatseite des Täters gelegt werden würde. Allerdings ist 

nicht sachlich zu rechtfertigen, warum die Fälle der Einräumung von alleiniger Verfü-

gungsbefugnis über ein Bankkonto und von bloßer Mitverfügungsbefugnis unterschiedli-

che zu behandeln seien. Nicht zu vergessen ist, dass es trotzdem einer nach außen hin er-

kennbaren und objektivierbaren Tathandlung bedarf, die aber eben auch im Einräumen 

einer Mitverfügungsbefugnis über ein Bankkonto – hier ist ein schriftlicher Akt bei der 

Bank notwendig – bestehen kann. Eine Absonderung bzw Trennung der Vermögenswerte 

ist allerdings nicht notwendig. 

 

3.2.3.3. Sammeln 

Nach dem Wortlaut kann unter dem Begriff Sammeln „verschiedene Leute bitten, 

etwas zu geben, zu spenden und so eine größere Menge davon zusammenbekommen“ ver-

standen werden.
509

 Eine weitere Bedeutung des Begriffs ist „im Laufe der Zeit an einer 

bestimmten Stelle zu einer größeren Menge zusammenkommen lassen“.
510
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Fraglich ist, welche Sachverhalte unter diesen Begriff subsumiert werden können. Ist 

bspw bereits der Aufruf zu spenden als sammeln zu qualifizieren? Oder kann auch das blo-

ße Ansammeln von Ersparnissen unter diesen Begriff subsumiert werden?
511

 Im Sinne ei-

ner einschränkenden Tatbestandsinterpretation – die bei Vorbereitungsdelikten geboten ist 

– ist das Sammeln im Sinne von (iSv) Einsammeln zu verstehen, dh das Sammeln inklu-

diert das spätere Erhalten von Vermögenswerten.
512

 Das Sammeln von Vermögenswerten 

kann sowohl privat, also von Privatperson zu Privatperson in der Familie oder im Freun-

des- oder Bekanntenkreis, als auch öffentlich, also zB mittels eines Spendenaufrufs an ei-

nen bestimmten oder unbestimmten Personenkreis, passieren. Die Form der Anfrage oder 

des Aufrufs spielt keine Rolle, dies kann mündlich oder schriftlich auf jegliche Art (zB per 

Email) geschehen.
513

 Das Sammeln ist dann vollendet, wenn der Täter die erbetenen Ver-

mögenswerte – zumindest zum Teil – erhält oder wenn bspw Gelder auf das Konto des 

Täters einlagen.
514

 Das Erhalten kann – ebenso wie die Einräumung faktischer Verfü-

gungsmacht beim Bereitstellen – mit der Begründung neuen Gewahrsams bei § 127
515

 ver-

glichen werden. Die Tatbestandsvariante des Sammelns wird in der Literatur ebenso als 

Erfolgsdelikt angesehen.
516

 Freilich ist unter dem Begriff nicht nur das landläufige, son-

dern auch das betrügerische, erpresserische, räuberische oder sonst strafrechtlich relevante 

Sammeln von Vermögenswerten gemeint.
517

 

Weiters muss der Tatbestand dahingehend teleologisch reduziert werden, dass ein 

nach außen gerichteter und auf Dritte bezogener Akt für den Begriff des Sammelns 

Voraussetzung ist. Ein typisches Beispiel für das Sammeln von Vermögenswerten wäre 

dann ein Spendenaufruf im privaten oder öffentlichen Bereich. Eine Strafbarkeit kann da-

mit auch nur dann entstehen, wenn es sich um das Sammeln von zumindest zum Teil frem-

den Vermögenswerten handelt. Das bloße Ansparen von eigenen Vermögenswerten, wie es 

in der Literatur überlegt wird,
518

 kann deshalb nicht tatbildlich sein. Würde man dies zulas-

sen, so wären auch Personen strafbar, die sich entschließen einen bestimmten Betrag im 

Monat zu sparen, um damit in einigen Jahren selbst Terrorist zu werden oder den ange-

sammelten Betrag in einigen Jahren einem Terroristen zu übergeben. 
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3.2.3.4. Weitere Tatbildelemente des Abs 1a 

Wie bereits ausgeführt, hat das Bereitstellen oder Sammeln in Abs 1a für eine Per-

son (Z 1) oder für ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung (Z 2) zu erfolgen. Es 

hat sich im objektiven Tatbestand zu manifestieren, dass der Täter für eine Person oder für 

ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung Vermögenswerte bereitstellt oder sammelt. 

Im Falle des Bereitstellens ergibt sich diese Manifestation aus dem Wechsel der Verfü-

gungsmacht über das Tatobjekts. Beim Sammeln hat sich die objektive Komponente in 

dem nach außen gerichteten Akt zu zeigen, der Täter hat also etwa kundzutun für wen er 

die Vermögenswerte sammelt. 

Ein spezifischer Bezug zum Terrorismus wird im objektiven Tatbestand des Abs 1a 

trotzdem nur in Z 2 hergestellt, da hier für ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung 

bereitgestellt oder gesammelt werden muss. Die Person, für die in Z 1 bereitgestellt oder 

gesammelt werden muss, ist nicht näher spezifiziert. Der Tatbestand verlangt etwa nicht, 

dass es sich um eine Person handelt, die in der Vergangenheit bereits terroristische Hand-

lungen begangen hat. Das spezifische Unrecht manifestiert sich im Falle der Z 1 nach dem 

Wortlaut des Gesetzes somit – wie in Abs 1 – lediglich im erweiterten Vorsatz. Würde man 

verlangen, dass die Person bereits in der Vergangenheit terroristische Straftaten begangen 

hat, so könnte man mit diesem Tatbestand etwa keine Selbstmordattentäter, die zum ersten 

Mal einen Terroranschlag verüben, erfassen. 

 

3.2.3.5. Indirektes Sammeln und Bereitstellen 

Der Prüfungsbericht der FATF aus dem Jahr 2009 problematisierte, ob auch ein in-

direktes Bereitstellen oder Sammeln, also das Bereitstellen oder Sammeln über dritte Per-

sonen, wie bspw Organisationen, von § 278d erfasst ist.
519

 Laut Auskunft der ö Behörden 

an die FATF lösen derartige Fälle eine Strafbarkeit nach § 278d aus. Als Beispiel wird ein 

Fall aus dem Jahr 2009 genannt, der im Ermittlungsstadium anhängig war, und der das 

indirekte Sammeln von Geldern über eine Organisation zum Gegenstand hatte. Die Orga-

nisation stellte in weiterer Folge diese Gelder einer anderen Organisation in einer „Kon-

fliktzone“
520

 zur Verfügung. 
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Eine solche „indirekte Terrorismusfinanzierung“ sei nochmals an folgendem Szena-

rio überlegt: X stellt Y Gelder zur Verfügung, dieser stellt die Gelder wiederum A für die 

Ausführung terroristischer Handlungen bereit. Denkbar ist, dass sich X an der durch Y 

verwirklichten Terrorismusfinanzierung iSd § 278d Abs 1 durch sonstigen Beitrag oder 

auch als Bestimmungstäter – wenn X in Y den Handlungsentschluss erweckt – beteiligt. 

Dabei muss sich der Vorsatz des X darauf richten, dass Y die Gelder in weiterer Folge dem 

A für terroristische Aktivitäten zur Verfügung stellen wird. X beteiligt sich hier an der Tat 

des Y, also Ziel ist, T in seinen terroristischen Aktivitäten zu unterstützen. 

Stellt X dem Y Gelder zunächst ohne Bezug zu A zur Verfügung, so ist X als unmit-

telbarer Täter des § 278d Abs 1 strafbar, wenn X es ernsthaft für möglich hält und sich 

damit abfindet, dass seine Gelder für die Ausführung terroristischer Handlung verwendet 

werden. Ob Y diese Gelder selbst für terroristische Aktivitäten verwenden will oder an 

Dritte weitergibt, damit diese die Gelder für terroristische Aktivitäten verwenden, spielt 

nach dem Wortlaut des Gesetzes keine Rolle. Wesentlich ist, dass bei X der Vorsatz vor-

handen ist, dass der Endzweck der Weitergabe der Gelder darin besteht, terroristische Ak-

tivitäten zu finanzieren.  

 

3.3. Subjektiver Tatbestand 

3.3.1. Tatbildvorsatz 

3.3.1.1. Finanzierung zur Ausführung einer terroristischen Straftat (Abs 1) 

Der Tatbildvorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen. Bei 

Bestimmung der objektiven Tatbestandsmerkmale ist zwischen Abs 1 und Abs 1a zu unter-

scheiden. Im Falle von Abs 1 hat sich der Tatbildvorsatz auf das Tatobjekt, die Vermö-

genswerte, sowie auf die Tathandlung, das Sammeln oder Bereitstellen, zu beziehen. Wei-

tere objektive Tatbestandsmerkmale sind nicht ausmachbar. Da das Gesetz nichts anderes 

bestimmt, ist Eventualvorsatz (§ 5 Abs 1 öStGB) ausreichend.  
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3.3.1.2. Finanzierung eines Einzelterroristen oder Mitglieds einer terroristischen Verei-

nigung (Abs 1a) 

Im Sinne einer einschränkenden Tatbestandsauslegung enthält der objektive Tatbe-

stand des Abs 1a wie bereits erläutert zusätzlich zu den Tatbildelementen Tatobjekt und 

Tathandlung noch die Person oder das Mitglied einer terroristischen Vereinigung für die 

bereitgestellt oder gesammelt wird. Auf diese Elemente hat sich der Tatbildvorsatz in Form 

von dolus eventualis zu beziehen.
521

 

 

3.3.2. Erweiterter Vorsatz 

3.3.2.1. Finanzierung zur Ausführung einer terroristischen Straftat (Abs 1) 

a. Allgemeines 

§ 278d Abs 1 lautet: „Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereitstellt oder sam-

melt, dass sie, wenn auch nur zum Teil zur Ausführung“ einer terroristischen Straftat ver-

wendet werden, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Der 

Wortlaut „zur Ausführung“ macht deutlich, dass es sich bei den terroristischen Straftaten 

um Straftaten handelt, die aus der Sicht des Täters in der Zukunft liegen, also um rein sub-

jektive Tatbestandsmerkmale. Dieser Verwendungsvorsatz hat im objektiven Tatbestand 

kein Gegenstück, es handelt sich um eine rein überschießende Innentendenz des Täters. Er 

muss zum Zeitpunkt des Sammelns oder des Bereitstellens vorliegen. Da die beiden Tat-

handlungen neutrale Handlungen darstellen, wird das Unrecht erst durch den erweiterten 

Vorsatz konstituiert.
522

  

Nicht erforderlich ist, dass sich der Vorsatz des Täters auf einen ganz bestimmten 

terroristischen Akt bezieht.
523

 Das heißt, der Täter muss es nicht ernstlich für möglich hal-

ten und sich damit abfinden, dass seine gesammelten oder bereitgestellten Vermögenswer-

te für einen nach Datum und Ort genau spezifizierten terroristischen Akt verwendet wer-

den. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes, der explizit davon spricht, dass Ver-

mögenswerte mit dem Vorsatz bereitgestellt oder gesammelt werden, dass sie, zur Ausfüh-

rung einer Luftpiraterie, einer erpresserischen Entführung, […] verwendet werden. Ein 
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Konnex zu einer zukünftigen terroristischen Handlung ist aber jedenfalls erforderlich. 

Denn Abs 1 verlangt eindeutig, dass Vermögenswerte zur Ausführung einer terroristischen 

Straftat, wie in dieser Vorschrift definiert, gesammelt oder bereitgestellt werden. Das heißt, 

es ist notwendig, dass der Täter bereits eine gewisse Vorstellung des terroristischen Akts, 

der finanziert werden soll, hat. An den Konkretisierungsgrad des Vorsatzes sind aber nur 

niedrige Anforderungen zu stellen. Sehr konkrete Vorstellungen des Täters von der Tat 

wären wohl – insb im Fall des Sammelns – nur sehr schwer möglich zu beweisen, da die 

Phase der Vorbereitung bei terroristischen Handlungen in vielen Fällen sehr kurz sein 

kann.
524

  

Dass der zu finanzierende terroristische Akt in der Vorstellung des Täters bereits ein 

gewisses Planungsstadium erreicht haben muss, um zu einer Strafbarkeit nach § 278d 

Abs 1 zu kommen, wird auch durch die Neueinfügung des Abs 1a bestätigt. Denn, wenn 

bereits die Finanzierung einer Person, die zwar als Terrorist einzustufen ist, aber die der-

zeit keinen terroristischen Anschlag im Sinne hat, bereits unter Abs 1 subsumiert werden 

könnte, würde die Einführung des neuen Abs 1a – der ja auf solche Konstellationen ab-

zielt
525

 – keinen Mehrwert bringen.  

 

b. Terroristische Straftaten nach § 278d Abs 1 

Die für § 278d relevanten terroristischen Straftaten sind in Abs 1 taxativ aufgezählt 

und wurden aus dem TerrFinÜbk in das ö Recht übernommen. Die Gesetzesmaterialen 

sprechen von „finanzierungstauglichen“ Straftaten. Die Z 1 bis 8 enthalten Handlungen, 

die Straftaten nach den VN-Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus darstel-

len.
526

 Diese Übereinkommen wurden von der internationalen Gemeinschaft entwickelt, 

um Terrorismus gezielt zu bekämpfen. An dieser Stelle sei gleich darauf hingewiesen, dass 

sich dieser Katalog vom Straftatenkatalog des § 278c in gewissen Punkten unterscheidet.
527

 

Die Katalogtaten des § 278d Abs 1 im Detail:
528

 

Ziffer 1 enthält die §§ 185 (Luftpiraterie) und 186 öStGB (vorsätzliche Gefährdung 

der Sicherheit der Luftfahrt), die im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens vom 
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16. 12. 1970 zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen 

1970 und des Übereinkommens vom 23. 9. 1971 zur Bekämpfung widerrechtlicher Hand-

lungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt in das öStGB integriert wurden. 

Finanzierungstaugliche Straftaten gem Z 2 sind erpresserische Entführungen gem 

§ 102 öStGB oder eine Drohung damit. Diese beziehen sich einerseits auf das Überein-

kommen vom 14. 12. 1973 über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten 

gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten und andererseits auf 

das Internationale Übereinkommen vom 17. 12. 1979 gegen Geiselnahme. 

Ziffer 3 spricht von Angriffen auf Leib, Leben oder Freiheit einer völkerrechtlich 

geschützten Person oder gewaltsamen Angriffen auf eine Wohnung, einen Dienstraum 

oder ein Beförderungsmittel einer solchen Person, die geeignet sind, Leib, Leben oder 

Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer Drohung damit. Damit bezieht sich Z 3 

ebenfalls auf das Übereinkommen vom 14. 12. 1973 über die Verhütung, Verfolgung und 

Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Dip-

lomaten.
529

 

Ziffer 4 umfasst Straftaten im Zusammenhang mit dem physischen Schutz von 

Kernmaterial, nämlich § 171 (vorsätzliche Gefährdung durch Kernenergie oder ionisieren-

de Strahlen) oder einer Drohung damit, § 177b öStGB (unerlaubter Umgang mit Kernma-

terial oder radioaktiven Stoffen) und sonstigen strafbaren Handlungen zur Erlangung von 

Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen. Diese Straftaten normiert auch das Übereinkom-

men vom 3. 3. 1980 über den physischen Schutz von Kernmaterial. 

Ziffer 5 enthält Handlungen nach dem Protokoll vom 24. 2. 1988 zur Bekämpfung 

widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen. Es muss sich um erhebliche 

Angriffe auf Leib oder Leben eines anderen auf einem internationalen Flughafen der Zivil-

luftfahrt handeln, die Zerstörung oder erhebliche Beschädigung eines solchen Flughafens 

oder eines darauf befindlichen Luftfahrzeugs oder eine Unterbrechung der Dienste eines 

solchen Flughafens. Des Weiteren muss die Tat unter Verwendung einer Waffe oder sons-

tigen Vorrichtung, die geeignet ist, die Sicherheit auf dem Flughafen zu gefährden, began-

gen werden. 

Finanzierungstaugliche Straftaten nach Z 6 sind strafbare Handlungen, die auf eine 

in den §§ 185 oder 186 öStGB geschilderte Weise gegen ein Schiff oder eine feste Platt-
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form, gegen eine Person, die sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen Plattform 

befindet, gegen die Ladung eines Schiffes oder eine Schifffahrtseinrichtung. Diese Hand-

lungen entsprechen denen des Übereinkommens vom 10. 3. 1988 zur Bekämpfung wider-

rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt und des Protokolls vom 

10. 3. 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester 

Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden. 

Ziffer 7 enthält strafbare Handlungen nach dem Internationalen Übereinkommen 

vom 15. 12. 1997 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge. Erfasst ist die Beför-

derung eines Sprengsatzes oder einer anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffentlichen 

Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem 

oder einer Versorgungseinrichtung oder der Einsatz solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod 

oder eine schwere Körperverletzung eines anderen oder eine weitgehende Zerstörung des 

Ortes, der Einrichtung oder des Systems zu verursachen, sofern die Zerstörung geeignet ist, 

einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen.
530

 

Ziffer 8 stellt eine Generalklausel dar, wonach es sich immer dann um eine terroris-

tische Straftat handelt, wenn die strafbare Handlung den Tod oder eine schwere Körperver-

letzung einer Zivilperson oder einer anderen Person, die in einem bewaffneten Konflikt 

nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, herbeiführen soll und wenn diese Handlung 

aufgrund ihres Wesens oder der Umstände darauf abzielt, eine Bevölkerungsgruppe einzu-

schüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder 

Unterlassen zu nötigen. Diese Formulierung ist aus Art 2 des TerrFinÜbk übernommen. 

Z 8 spricht demnach eindeutig von terroristischen Handlungen. Damit es sich um eine ter-

roristische Straftat handelt, muss eine solche auf Grund ihres Wesens oder der Umstände 

darauf abzielen, eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine 

internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. Dieses spezielle 

terroristische Element muss selbstverständlich auch vom Vorsatz des Täters nach § 278d 

Abs 1 umfasst sein. Diese Voraussetzungen können mit jenen in § 278c (Terroristische 

Straftaten) verglichen werden, nach dem eine in diesem Paragrafen normierte Straftat eine 

                                                           
530

 Zu den Definitionen der erwähnten Begriffe „Sprengsatz“, „öffentlicher Ort“, „staatliche oder öffentliche 

Einrichtung“, „öffentliches Verkehrssystem“ und „erheblicher wirtschaftlicher Schaden“ siehe EBRV 1166 

BlgNR 21. GP 45 f. 
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objektive terroristische Eignung aufweisen und mit einem terroristischen Vorsatz begangen 

werden muss, um als terroristische Straftat eingestuft zu werden.
531

  

In den Z 1 bis 7 hingegen sind zwar grundsätzlich die strafbaren Handlungen aus den 

VN-Terrorismusübereinkommen übernommen und die Erläuterungen zur Regierungsvor-

lage
532

 verweisen auch auf diese, der Gesetzestext selbst stellt jedoch keinen direkten 

Bezug zum Terrorismus her.
533

 Dies zeigt sich insb in Z 2, welche die erpresserische Ent-

führung gem § 102 StGB oder einer Drohung damit als finanzierungstaugliche Straftat 

normiert. Nach den Erläuterungen sind wie bemerkt wohl primär erpresserische Entfüh-

rungen im Kontext des Übereinkommens 1973 über die Verhütung, Verfolgung und Be-

strafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diploma-

ten oder im Kontext des Übereinkommens 1979 gegen Geiselnahme gemeint. Diese Über-

einkommen haben wiederum selbstverständlich einen terroristischen Hintergrund und wur-

den abgeschlossen, um Terrorismus zu bekämpfen. Aus dem reinen Wortlaut des § 278d 

ergibt sich aber nicht, dass die Straftaten lediglich im Kontext der jeweiligen Terrorismus-

übereinkommen zu sehen sind.
534

 Dies führt uU zu einer sehr weitgehenden Strafbarkeit, 

die nicht notwendigerweise einen Bezug zu terroristischen Handlungen aufweisen muss. 

Als weiteres Beispiel sei Z 7 genannt, die – im Gegensatz zu den Z 1 bis 6 einen annähernd 

terroristischen Hintergrund aufweist, da die Handlung hier mit dem Ziel begangen werden 

muss, den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines Menschen oder die Zerstörung 

eines Ortes oder anderer Einrichtungen herbeizuführen, sofern die Zerstörung geeignet ist, 

einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen. Eine weitere interessante Be-

obachtung ist in diesem Zusammenhang, dass nicht alle Katalogtaten des § 278d Straftaten 

sind. So ist bspw das Kapern von Wasserflugzeugen, aufgelistet in § 278d Abs 1 Z 6, keine 

Straftat in Österreich.
535

 Dies beinhaltet einen gewissen Wertungswiderspruch in sich, da 

zwar nun die Finanzierung des Kaperns von Wasserflugzeugen strafrechtlich sanktionier-

bar ist, das Kapern selbst allerdings nicht. 
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 Zu § 278c siehe unten Kapitel IV.E.6. 
532

 EBRV 1166 BlgNR 21. GP 43 ff. 
533

 Siehe auch Tipold, Stellungnahme zum Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 2002, GZ 318.015/5-

II.1/2002, Rz 22. 
534

 So auch Tipold, GZ 318.015/5-II.1/2002, Rz 22. 
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 Glaser, Der Begriff der Geldwäsche in der 3. Geldwäsche-RL und seine Umsetzung in Österreich, ÖBA 

2011, 322 (325). 
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c. Stärkegrad  

Der ö Gesetzgeber hat sich entschieden den erweiterten Vorsatz in Abs 1 in Form ei-

nes Eventualvorsatzes (§ 5 Abs 1 zweiter HS) auszugestalten. Das heißt, für eine Tatbe-

standsverwirklichung ist es bereits ausreichend, dass es der Täter ernstlich für möglich hält 

und sich damit abfindet, dass die seinerseits gesammelten oder bereitgestellten Vermö-

genswerte in weiterer Folge für terroristische Aktivitäten verwendet werden.  

De lege ferenda ist fraglich, ob dolus eventualis für diese Bestimmung zweckmäßig 

ist und wenn nein, welcher andere Stärkegrad dafür sinnvoller Weise in Frage käme. 

Grundsätzlich ist die innere Tatseite gerade im Falle des Sammelns schwierig nachzuwei-

sen, insb den Beweis zu erbringen, dass der Täter die gesammelten Vermögenswerte auch 

für terroristische Aktivitäten zur Verfügung stellen will. Es ist geradezu eine menschliche 

Eigenschaft Vermögenswerte anzuhäufen, um diese später für diverseste Zwecke einzuset-

zen. Für welche Zwecke jemand sammelt, ist oftmals an äußeren Umständen nur schwierig 

festzumachen, da der Täter sich diesbezüglich wohl nur in seltenen Fällen offen deklarie-

ren wird. Eine Möglichkeit den Verwendungsvorsatz hier zu beweisen liegt in etwaiger 

Korrespondenz zwischen dem Sammler und dem späteren Ausführer terroristischer Aktivi-

täten.
536

 Im Falle des Bereitstellens kann die Bestimmung des Verwendungsvorsatzes deut-

lich einfacher sein, da hier oftmals bereits Transaktionen stattgefunden werden haben, so-

fern nicht Bargeld bereitgestellt wird oder es um Geldflüsse innerhalb informeller Trans-

fersysteme (zB Hawala) geht. 

Andererseits sind die Tathandlungen des § 278d sehr weitreichend und es kommen 

sowohl illegale als auch legale Vermögenswerte als Tatobjekte in Betracht. Des Weiteren 

wird, wie bereits erwähnt, das Unrecht erst durch die innere Tatseite konstituiert. Eine Be-

schränkung zwecks Vermeidung einer Ausuferung der Strafbarkeit scheint also dringend 

geboten. Laut der internationalen Vorgabe, dem TerrFinÜbk, wäre es nicht notwendig ge-

wesen, den Stärkegrad des Vorsatzes bereits mit dolus eventualis anzunehmen. Vielmehr 

überlässt es das Übereinkommen den Vertragsstaaten, wie sie den Stärkegrad ausgestalten. 

Wie bereits ausgeführt lässt sich das Übereinkommen dahingehend interpretieren, dass der 
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Stärkegrad des Verwendungsvorsatzes entweder in Form der Absichtlichkeit oder der Wis-

sentlich ausgestaltet werden kann.
537

 

Eine Möglichkeit, um zu einer Beschränkung der Strafbarkeit zu kommen, wäre den 

Stärkegrad des erweiterten Vorsatzes mit Wissentlichkeit oder Absichtlichkeit festzule-

gen.
538

 Im Falle der Wissentlichkeit müsste der Täter sicher wissen, dass die gesammelten 

oder bereitgestellten Vermögenswerte für die Finanzierung terroristischer Akte verwendet 

werden. Sicheres Wissen hinsichtlich zukünftiger Tätigkeiten Dritter zu verlangen könnte 

allerdings zu Beweiserschwernissen führen.
539

 Der Stärkegrad der Absichtlichkeit würde 

erfordern, dass es dem Täter mit der Sammlung oder Bereitstellung gerade darauf an-

kommt, terroristische Handlungen zu finanzieren und damit zu fördern. Die Wissenskom-

ponente tritt in den Hintergrund, es genügt hier auch, dass es der Täter ernstlich für mög-

lich hält, dass seine Gelder für Terroranschläge verwendet werden.
540

 

Es spricht viel für die Einschränkung des Tatbestands über das Erfordernis der Ab-

sichtlichkeit hinsichtlich des erweiterten Vorsatzes.
541

 Der Täter bräuchte demnach kein 

sicheres Wissen hinsichtlich Handlungen Dritter, aber es muss ihm darauf ankommen, dass 

seine gesammelten oder bereitgestellten Vermögenswerte für terroristische Anschläge 

verwendet werden. Dieses Erfordernis wäre auch mit den Bestimmungen des TerrFinÜbk 

vereinbar. 

 

3.3.2.2. Finanzierung eines Einzelterroristen oder Mitglieds einer terroristischen Verei-

nigung (Abs 1a) 

a. Allgemeines 

Die Tatbestandsvarianten des § 278d Abs 1a verlangen den erweiterten Vorsatz, dass 

der Täter weiß, dass die Person, für die er Vermögenswerte bereitstellt oder sammelt, 

Handlungen iSd Abs 1 begeht (Z 1) oder dass die terroristische Vereinigung, der das Mit-

glied für das er bereitstellt oder sammelt angehört, darauf ausgerichtet ist, Handlungen iSd 

Abs 1 zu begehen (Z 2). Hier wird die Strafbarkeit im Vergleich zu Abs 1 noch weiter in 
                                                           
537

 Ebenso Gazeas/Grosse-Wilde/Kießling, Die neuen Tatbestände im Staatsschutzstrafrecht – Versuch einer 

ersten Auslegung der §§ 89a, 89b und 91 StGB, NStZ 2009, 593 (599); siehe auch Zöller, Terrorismusstraf-

recht 573; Paeffgen in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg), Strafgesetzbuch
4
 (2013) § 89a Rz 52. 

538
 Für den Vorsatzgrad der Wissentlichkeit bei neutralen Tathandlungen im Falle des Geldwäschereidelikts 

Jacsó-Potyka, Geldwäscherei in Europa 143 f. 
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 AA Wessely, ÖJZ 2004, 834. 
540
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das Vorfeld vorverlagert, da nicht explizit ein erweiterter Vorsatz im Sinne der Sammlung 

oder Bereitstellung für die Ausführung terroristischer Straftaten verlangt ist. Es ist hier 

kein Konnex zu einer zukünftigen terroristischen Handlung wie in Abs 1 notwendig. Die 

Intention des Täters könnte bspw auch darin liegen, der Person Vermögenswerte für Dinge 

des täglichen Lebensbedarfs oder für die Finanzierung einer Wohnung bereitzustellen.
542

 

 

b. Stärkegrad 

Die explizite Erwähnung im Gesetz „für eine andere Person, von der er weiß, …“ 

bedeutet die Erforderlichkeit des Stärkegrads der Wissentlichkeit (§ 5 Abs  3). Der Täter 

muss sich also gewiss sein, dass die Person für die er bereitstellt oder sammelt terroristi-

sche Straftaten begeht oder dass die Vereinigung, bei der die Person Mitglied ist, auf die 

Begehung von terroristischen Straftaten ausgerichtet ist. Eine derartige Differenzierung zu 

Abs 1 – wo ja das Vorliegen von Eventualvorsatz genügt – erscheint gerechtfertigt, da die 

Tatbestandsvarianten des Abs 1a die Strafbarkeit noch weiter in das Vorfeld vorverlagern 

als die Varianten des Abs 1 und so im Falle des Abs 1a strengere Maßstäbe, um zu einer 

Strafbarkeit zu kommen, angelegt werden können. 

 

3.4. Beteiligung mehrerer 

Die Beteiligung an § 278d ist nach den allgemeinen Regeln des öStGB (§§ 12, 13) 

möglich und strafbar.
543

 Typische Beitragshandlungen zum Bereitstellen sind das Chauffie-

ren zum vereinbarten Treffpunkt der Übergabe, das Überlassen eines Fahrzeuges für die 

Fahrt zum Übergabeort, das Zur-Verfügung-Stellen eines Raumes für die Übergabe, das 

Einrichten eines Kontos, auf dem Gelder bereitgestellt werden, die Durchführung der 

Transaktion von Geldern oder die Errichtung eines Kaufvertrages für den Erwerb eines 

Fahrzeuges oder sonstiger Vermögenswerte. Aber auch das Verwalten von Geldern oder 

die Übergabe von Vermögenswerten an Vermittler, die diese dem endgültigen Empfänger 

zukommen lassen, kommen als Beitragshandlungen infrage.
544

 Als mögliche Beitragshand-

lungen zum Sammeln kommen zB diverse Unterstützungshandlungen im Zusammenhang 
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 Siehe auch Plöchl in WK
2
 StGB § 278d Rz 21a (Stand 2014). 

543
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 StGB § 278d Rz 25 (Stand 2014); zur Frage der rechtlichen Beurteilung von „indirekter“ 

Terrorismusfinanzierung siehe supra, Kapitel IV.E.3.2.3.5. 
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mit Spendenaufrufen, die Übergabe von Vermögenswerten an Sammler oder das Anwer-

ben bzw Auskundschaften von möglichen Spendern in Betracht.
545

 Die Einführung einer 

Beteiligungsstrafbarkeit im Falle der Terrorismusfinanzierung war nach der internationalen 

Vorgabe des TerrFinÜbk obligatorisch.
546

 

 

3.5. Tätige Reue 

Die Möglichkeit tätiger Reue ist für § 278d nicht vorgesehen. Strittig ist, ob dies ei-

ne planwidrige Lücke ist und damit die Möglichkeit der analogen Anwendung ähnlicher 

Bestimmungen eröffnet ist, oder ob der Gesetzgeber die Möglichkeit tätiger Reue tatsäch-

lich nicht vorsehen wollte. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage findet sich dazu 

nichts. Nach Plöchl
547

 sei die Möglichkeit tätiger Reue vom Gesetzgeber bewusst deshalb 

nicht aufgenommen worden, weil sich in der internationalen Vorgabe eine entsprechende 

Bestimmung nicht findet und der Terrorismus flächendeckend bekämpft werden soll. Ti-

pold
548

 hingegen ist der Ansicht, dass eine analoge Anwendung der §§ 247, 277 Abs 2 und 

§ 279 Abs 2 öStGB geboten sei. Wessely
549

 sieht die fehlende Reuemöglichkeit als gleich-

heitswidrig, da im Gegensatz dazu, wenn die Schwelle zum Tatbeitrag überschritten ist und 

die Handlung ein gefährliches Stadium erreicht hat, die Möglichkeit des strafbefreienden 

Rücktritts vom Versuch offen steht.  

 

3.6. Strafdrohung 

Die Strafdrohung des § 278d beträgt von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. 

Die Festsetzung dieser Strafdrohung erfolgte mit einer Änderung des StGB im Juli 2013,
550

 

in der die Strafdrohung von ursprünglich sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 

auf die oben genannte Strafdrohung angehoben wurde. Warum der Gesetzgeber die Straf-
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 Plöchl in WK
2
 StGB § 278d Rz 25 (Stand 2014). 
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 Siehe Art 2 Abs 5 TerrFinÜbk. 
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drohung so empfindlich angehoben hat, bleibt unklar und ohne Begründung seitens des 

Gesetzgebers. In den erläuternden Bemerkungen zum StRÄG 2002, mit dem § 278d einge-

führt und die Strafdrohung wie erwähnt mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren festgelegt 

wurde, ist noch zu lesen, dass der Gesetzgeber die Höhe der Strafdrohung in § 278d be-

wusst zur Strafdrohung in § 278b Abs 2 (Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen 

Vereinigung) abgrenzen wollte, für die eine Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren 

Freiheitsstrafe vorgesehen ist. Eine solche Beteiligung wurde vom Gesetzgeber – im Jahr 

2002 – als gefährlicher als das Bereitstellen oder Sammeln von Vermögenswerten für ter-

roristische Handlungen eingestuft.
551

 Ob eine derart hohe Strafdrohung für ein Delikt, das 

die Strafbarkeit weit in das Vorfeld vorverlegt, gerechtfertigt ist, erscheint fraglich. Auch 

sind keine internationalen oder europäischen Vorgaben, die eine derartige Strafdrohung 

verlangen würden, ersichtlich. 

Vor der Strafgesetznovelle 2013
552

 durfte die tatsächlich verhängte Strafe nach Art 

und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die in Abs 1 Z 1 bis Z 8 genannten fi-

nanzierungstauglichen Straftaten androht. Diese Regelung wurde nach Vorbild des § 286 

Abs 1 (Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung), installiert.
553

 

Eine Herabsetzung des Strafrahmens kam dabei bspw in folgenden Fällen in Betracht: bei 

geringer strafbedrohten Handlungen der Z 3, § 177b, geringer strafbedrohten, sonstigen 

Handlungen zur Erlangung von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen sowie bei geringer 

strafbedrohten Handlungen der Z 5, 7 und 8. Zu beachten war allerdings, dass die Herab-

setzung des Strafrahmens keinerlei Einfluss auf die Einstufung des § 278d als Verbrechen 

hat.
554

 2013 wurde diese Bestimmung vom Gesetzgeber wieder gestrichen. 
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4. Das Verbrechen der terroristischen Vereinigung nach § 278b öStGB 

4.1. Objektiver Tatbestand 

4.1.1. Definition der Terroristische Vereinigung (§ 278b Abs 3) 

4.1.1.1. Allgemeines und verlangter Grad der Organisation 

Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss 

von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren 

Mitgliedern dieser Vereinigung eine oder mehrere terroristische Straftaten ausgeführt 

werden oder Terrorismusfinanzierung betrieben wird. Für die Bestimmung, welche 

Handlungen als terroristischen Straftaten anzusehen sind, verweist § 278b – im Gegensatz 

zu § 278d Abs 1 – auf § 278c. Unter Terrorismusfinanzierung ist der Straftatbestand nach 

§ 278d zu verstehen. Bis 2010 waren von § 278b keine Vereinigungen, die zum alleinigen 

Zwecke der Terrorismusfinanzierung gegründet und geführt werden, erfasst. Österreich 

wurde deshalb in dem Prüfbericht der FATF aus 2009 kritisiert,
555

 da die Sonderempfeh-

lung II der FATF (nunmehr Empfehlung 5 der FATF-Empfehlungen 2012) auch das „Or-

ganisieren“ anderer zur Begehung von Terrorismusfinanzierung versteht. 2010 wurde der 

Straftatbestand deshalb erweitert und nun ist auch das Anführen und Beteiligen an einer 

terroristischen Vereinigung, die sich auf Terrorismusfinanzierung beschränkt, erfasst. 

Auch das Anführen einer terroristischen Vereinigung, die sich auf die ausschließliche Dro-

hung mit Terrorismusfinanzierung beschränkt, ist pönalisiert.
556

 

Was den Organisationsgrad der terroristischen Vereinigung betrifft, so entspricht 

dieser weitgehend dem der kriminellen Vereinigung gem § 278. Beide Vereinigungen blei-

ben diesbezüglich weit hinter dem Organisationsgrad einer kriminellen Organisation nach 

§ 278a öStGB zurück.
557

 Es ist ein Zusammenschluss, der auf längere Zeit angelegt ist 

(zumindest mehrere Wochen), erforderlich. Es ist nicht notwendig, dass der Vereinigung 

eine formalrechtliche Struktur zugrunde liegt. Auch die Intensität der Kontakte der Mit-

glieder der Vereinigung spielt nur eine geringe Rolle. Das heißt, eine terroristische Verei-

nigung bedarf keiner bestimmten Organisationsstruktur.
558

 Aus dem eben Gesagten zeigt 

sich, dass aufgrund des verlangten geringen Organisationsgrades eine terroristische Verei-
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 Plöchl in WK
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 StGB § 278b Rz 7 (Stand 2014). 
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nigung hinsichtlich dieses Aspekts oftmals vorliegen wird. Aufgrund der oftmals losen 

Strukturen terroristischer Gruppierungen ist es allerdings auch sinnvoll, dass der Gesetzge-

ber den verlangten Organisationsgrad gering ansetzte. Handelt es sich aber um einen Zu-

sammenschluss, der nur zufällig zur unmittelbaren Begehung einer strafbaren (terroristi-

schen) Handlung gebildet wird, so kann – schon nach der europarechtlichen Vorgabe
559

 – 

keine terroristische Vereinigung vorliegen.
560

 

 

4.1.1.2. Ausrichtung 

Nach dem Gesetzeswortlaut muss die Vereinigung darauf ausgerichtet sein, dass eine 

oder mehrere terroristische Straftaten iSd § 278c ausgeführt werden oder Terrorismusfi-

nanzierung (§ 278d) betrieben wird. Das heißt, es genügt bereits die Ausrichtung auf die 

Ausführung einer einzigen terroristischen Straftat.
561

 Handelt es sich um eine Vereinigung, 

die neben terroristischen Zwecken auch legale Zwecke verfolgt, könnte sich die Frage 

stellen, ob eine solche Vereinigung als terroristische qualifiziert werden kann und damit 

unter § 278b Abs 3 fällt. Als legale Zwecke kommen ua karitative oder soziale Zwecke 

infrage, wie der Betrieb von Schulen, Spitälern oder Spendenorganisationen. Der Betrieb 

von legalen Zwecken neben kriminellen ist im Bereich des Terrorismus äußerst praxisrele-

vant, wie zahlreiche Beispiele, wie etwa die Hisbollah, zeigen.
562

 In den Erläuterungen 

finden sich für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage keine Hinweise. Dem Evaluati-

onsbericht des FATF aus 2009 zufolge ist das Finanzieren von terroristischen Vereinigun-

gen und Einzelterroristen immer unter Strafe zu stellen, unabhängig davon, ob die Finan-

zierung für kriminelle Aktivitäten, legale Aktivitäten oder allgemeine Unterstützung vor-

gesehen ist.
563

 In der ö Literatur wird vertreten, dass es nicht schadet, wenn die Vereini-

gung neben ihrer terroristischen Zielsetzung auch noch legale Zwecke verfolgt.
564

 Ob es 

sich um eine überwiegend terroristische Zielsetzung handeln muss oder ob auch die legalen 

Aktivitäten im Vordergrund stehen können, wird allerdings nicht spezifiziert. Sobald eine 

Vereinigung auch terroristische Aktivitäten verfolge, werde die gesamte Vereinigung „in-
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 Siehe Art 2 Abs 1 RB TerrBek. 
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fiziert“.
565

 Diese Schlussfolgerung ist allerdings nicht zwingend. Vielmehr könnte dem 

Wortlaut des § 278b zufolge und mit Hilfe von § 278a das Gegenteil interpretiert werden: 

In § 278a sagt der Gesetzeswortlaut, dass eine kriminelle Organisation, wenn auch nicht 

ausschließlich, auf die Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen ausgerichtet 

sein. Nach dem Wortlaut schadet also eine teilweise legale Ausrichtung der kriminellen 

Organisation nicht. Diese Festschreibung fehlt bei § 278b und auch bei § 278.
566

 Daraus 

könnte geschlossen werden, dass der Gesetzgeber eine Vereinigung nur dann als terroris-

tisch einstufen wollte, wenn eine ausschließliche terroristische Zielsetzung vorliegt. Eine 

Klarstellung seitens des Gesetzgebers de lege ferenda wäre somit diesbezüglich wün-

schenswert. 

Grundsätzlich wäre eine Trennung zwischen legalen und illegalen Zwecken einer 

Vereinigung zu befürworten, um nur die Handlungen zu bestrafen, die in Zusammenhang 

mit der terroristischen Zielsetzung der Vereinigung und den terroristischen Aktivitäten 

stehen. Allerdings ist freilich zuzugestehen, dass es schwierig ist, die einzelnen legalen und 

illegalen Aktivitäten bzw Bereiche derartiger Vereinigungen auseinanderzuhalten. Darüber 

hinaus ist es schwierig, bestimmte Geldflüsse bestimmten Aktivitäten (eindeutig) zuzuord-

nen. Deshalb wird auch darauf verzichtet zu verlangen, dass einzelne Gelder bestimmten 

strafbaren Handlungen für die Bejahung der Strafbarkeit zugeordnet werden müssen.
567

 

Ferner ist es auch wahrscheinlich, dass legale Zwecke nur zur Tarnung bestehen oder diese 

eingesetzt werden, um die terroristische Zwecksetzung zu finanzieren. Dies und das Gebot 

der Einheitlichkeit der Rechtsordnung sprechen für dieselbe oder eine ähnliche Klausel wie 

in § 278a. Das würde bedeuten, dass, sobald eine Vereinigung terroristische Ziele verfolgt, 

die gesamte Vereinigung als terroristische zu qualifizieren und behandeln ist. Da bereits 

einzelne terroristische Aktivitäten verheerende Folgen haben können und die Gefährlich-

keit einer terroristischen Vereinigung mit der einer kriminellen Organisation gleichgesetzt 

werden kann, ist eine solche Lösung zu befürworten. Ein Blick auf das Vereinsrecht zeigt, 

dass hier die Untersagung einer Vereinsgründung vorgesehen ist, wenn der Verein nach 

seinem Zweck, seinem Namen oder seiner Organisation gesetzwidrig wäre (§ 12 Abs 1 

                                                           
565

 Wessely, ÖJZ 2004, 831. 
566

 Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 65. Nach 

Ansicht des OGH (OGH 5. 6. 2008, 15 Os 57/08h) liegt allerdings keine Vereinigung nach § 278 vor, wenn 

die Gemeinschaftsstruktur im Kern einer legalen Tätigkeit dient, siehe Bertel/Schwaighofer, Österreichisches 

Strafrecht – Besonderer Teil II
10

 (2012) § 278 Rz 1. 
567

 Wessely, ÖJZ 2004, 832. 
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VerG). Dient der Verein also einem gesetzwidrigen, bspw kriminellem Zweck, so ist die 

Gründung des (gesamten) Vereins zu untersagen. 

Die Situation stellt sich allerdings anders dar, sobald eine Unterorganisation von ih-

rer „Mutterorganisation“ eindeutig organisatorisch abtrennbar ist. Dient diese Unterorgani-

sation lediglich legalen Zwecken, so ist diese nicht als terroristische Vereinigung zu quali-

fizieren und die Finanzierung einer solchen damit nicht tatbildlich iSd § 278b.  

Die Erbringung des Nachweises, dass es sich tatsächlich um eine terroristische Ver-

einigung handelt, gestaltet sich in der Praxis der Ermittlungsbehörden oftmals als schwie-

rig. Gerade im Bereich des Terrorismus existieren eine Vielzahl von Gruppierungen und 

Untergruppierungen, deren Ausrichtung nicht genau bestimmt werden kann. Es ist bspw 

schwierig festzustellen, ob eine bestimmte Gruppierung der Terrorvereinigung Al-Qaida 

organisatorisch angehört und somit als terroristische Vereinigung einzustufen ist oder ob 

diese Gruppierung „lediglich“ mit Al-Qaida in gewisser Weise sympathisiert. Gruppen, die 

mit Terrororganisationen „lediglich“ sympathisieren können in der Praxis idR nicht als 

terroristische Vereinigung eingestuft werden, da deren Ausrichtung zu unbestimmt ist. 

 

4.1.2. Tathandlungen 

4.1.2.1. Allgemeines 

§ 278b stellt neben dem Anführen (§ 278b Abs 1) einer terroristischen Vereinigung 

auch das Beteiligen als Mitglied daran (§ 278b Abs 2) unter Strafe. 

 

4.1.2.2. Anführen 

Das Anführen einer terroristischen Vereinigung ist für die Bekämpfung der Terro-

rismusfinanzierung insb dann relevant, wenn die Vereinigung auf das Betreiben von Terro-

rismusfinanzierung ausgerichtet ist. Ebenso strafbar ist das Anführen einer terroristischen 

Vereinigung, die sich auf die Drohung mit Terrorismusfinanzierung beschränkt hat. 

Anführer sind idR Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, die eine führende 

Stellung mit entscheidendem Einfluss auf die anderen Mitglieder innerhalb der Vereini-

gung innehaben. Sie haben ein Weisungsrecht – welches kein umfassendes sein muss – den 

anderen Mitgliedern gegenüber. Die Anweisungen des Anführers müssen von den anderen 
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Mitgliedern auch tatsächlich befolgt und ausgeführt werden. Das bloß vorübergehende 

Innehaben einer Anführerposition ist möglich.
568

 

 

4.1.2.3. Beteiligung als Mitglied 

a. Allgemeines 

Essenziell für die Bekämpfung der Finanzierung terroristischer Vereinigungen ist die 

Festlegung, wann eine Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung gege-

ben ist. Für die Auslegung der Tathandlung des Sich-Beteiligens als Mitglied verweist 

§ 278b Abs 2 auf § 278 Abs 3.
569

 Dort findet sich – seit dem StRÄG 2002
570

 – eine Le-

galdefinition, unter welchen Voraussetzungen sich jemand als Mitglied an einer kriminel-

len Vereinigung beteiligt.
571

 Gemäß § 278 Abs 3 beteiligt sich als Mitglied an einer krimi-

nellen Vereinigung, wer (i) im Rahmen ihrer kriminellen Ausrichtung eine strafbare Hand-

lung begeht oder (ii) sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von Informationen 

oder Vermögenswerten in dem Wissen beteiligt, dass er dadurch die Vereinigung oder de-

ren strafbare Handlungen fördert oder (iii) sich auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, 

dass er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert. 

Grundlegende Frage für alle drei Tatbestandsvarianten des Beteiligens als Mitglied 

ist, ob das Bestehen einer Mitgliedschaft als solche grundsätzliche Voraussetzung – ne-

ben dem Setzen einer Handlung nach § 278 Abs 3 – ist. Der Begriff Mitglied und die For-

mulierung Beteiligung als Mitglied legen von ihrem Wortlaut her den Schluss nahe, dass 

eine Mitgliedschaft grundlegende Voraussetzung für die Erfüllung der Tathandlung ist. 

Das Beteiligen müsste demnach zu einer bereits bestehenden Mitgliedschaft zusätzlich 

vorliegen. 

Eine zweite – ebenso für alle drei Begehungsvarianten – zu analysierende Frage ist, 

ob bereits eine einzige Handlung – zB das einmalige Bereitstellen von Vermögenswerten 

– der drei genannten Varianten ausreicht oder ob mehrere Handlungen für die Erfüllung 

des Tatbestands notwendig sind. Eine zusätzliche Überlegung dazu ist, ob es bei der Fest-

                                                           
568

 Plöchl in WK
2
 StGB § 278b Rz 10 (Stand 2014). 

569
 Auch der Tatbestand der Kriminellen Organisation, § 278a, enthält die Tathandlung des Sich-Beteiligens 

als Mitglied. § 278a Abs 1 verweist für deren Interpretation ebenso auf § 278 Abs 3. 
570

 BGBl I 134/2002. 
571

 In den Gesetzesmaterialien findet sich der Hinweis, dass sich diese Definition an internationalen Vorga-

ben, insb an Art 2 Abs 2 lit b RB TerrBek orientiert.  
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legung, ob eine Beteiligung als Mitglied vorliegt, auch auf andere Faktoren, wie zB auf die 

Höhe der bereitgestellten Vermögenswerte, ankommt.  

 

b. Notwendigkeit des Bestehens einer Mitgliedschaft als solche 

i. Alte Rechtslage 

Vor 2002 war die Tathandlung des Sich-Beteiligens als Mitglied gesetzlich nicht de-

finiert. § 278 aF kriminalisierte die Bildung einer Bande und war dem Tatbestand des 

Verbrecherischen Komplotts gem § 277 ähnlich. Aufgrund von Kritik an dem Umstand, 

dass es keinen Tatbestand gab, der Mitglieder einer kriminellen Organisation bereits wegen 

deren Mitgliedschaft in der Organisation mit Strafe bedroht, wurde im Jahre 1993
572

 

§ 278a eingeführt.
573

 § 278a aF pönalisierte die Beteiligung als Mitglied an einer auf länge-

re Zeit angelegten unternehmensähnlichen Verbindung einer größeren Zahl von Personen, 

definierte aber nicht was unter der Beteiligung als Mitglied zu verstehen ist. Mit dem 

StRÄG 2002 wurde der Tatbestand der Bandenbildung in § 278 durch den Tatbestand der 

Kriminellen Vereinigung ersetzt.
574

 § 278 erhielt eine völlige Neukonzeption, in der sich in 

Abs 3 auch erstmals eine gesetzliche Definition der Beteiligung als Mitglied an einer kri-

minellen Vereinigung findet. Die Tatbestände der Kriminellen Organisation (§ 278a) und 

der Terroristischen Vereinigung (§ 278b) verweisen seitdem auf § 278 Abs 3. 

Welche Voraussetzungen muss der Täter erfüllen, um sich als Mitglied an einer ter-

roristischen Vereinigung zu beteiligen? Begründet die Tathandlung (also bspw das Bereit-

stellen von Vermögenswerten) auch schon die Mitgliedschaft oder ist zusätzlich dazu eine 

separate Feststellung des Bestehens einer Mitgliedschaft als solche von Nöten? Zur Be-

antwortung dieser Frage ist – im Sinne einer historischen Interpretation – die jetzige Rege-

lung des § 278 Abs 3 auch im Lichte der Rsp und Literatur zu § 278a aF zu sehen.
575

 Wie 

oben erwähnt wurde § 278a aF eingeführt, um die Mitglieder einer kriminellen Organisati-

on bereits wegen ihrer Mitgliedschaft mit Strafe zu bedrohen.  Für die Beteiligung als Mit-

glied an einer kriminellen Organisation nach § 278a aF wurde in der Literatur eine zu-

mindest auf längere Dauer angelegte oder auch permanente Eingliederung in die beste-

                                                           
572

 BGBl 527/1993 (Strafgesetznovelle 1993). 
573

 Steininger in WK
2
 StGB § 278a Rz 1 aF (Stand 2000) mwN. 

574
 EBRV 1166 BlgNR 21. GP 34 ff. 

575
 Vgl Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 81; aA 

Plöchl in WK
2
 StGB § 278 Rz 36 (Stand 2014). 
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hende Organisation mit ihrer Struktur und Zielsetzung und
576

 das organisations- oder de-

liktsbezogene Tätigwerden in der Organisation vorausgesetzt.
577

 Die Eingliederung in die 

Organisation konnte ausdrücklich oder konkludent erfolgen, das Vorliegen etwa einer Bei-

trittserklärung oder eines sonstigen Formalaktes war nicht von Nöten. Wesentlich war die 

Zugehörigkeit zur Organisation über einen gewissen Zeitraum.
578

 Kienapfel
579

 und Triffte-

rer
580

 sahen vor Einführung der Legaldefinition die Tatbestandsvariante des Sich-

Beteiligens als Mitglied in § 278a aF als unrechtsgeprägtes Sonderdelikt, auf das die Betei-

ligungsregelungen des § 14 Abs 1 StGB anwendbar waren.
581

 Das heißt, nur Mitglieder 

konnten demnach eine Tathandlung iSd § 278a setzen, sich also an einer kriminellen Ver-

einigung beteiligen (arg „als Mitglied“).
582

 Beim unmittelbar Handelnden (Intraneus) wa-

ren besondere persönliche Eigenschaften oder Verhältnisse vorausgesetzt, die das Unrecht 

der Tat betreffen.
583

 Dieses besondere persönliche Verhältnis stellte in diesem Fall die 

Mitgliedschaft in der Vereinigung dar.
584

 Die Beurteilung des § 278a als unrechtsgeprägtes 

Sonderdelikt hätte die separate Prüfung der Mitgliedschaft zur Folge. 

Aufgrund der Einstufung der Beteiligung als Mitglied als ein unrechtsgeprägtes Son-

derdelikt wurde in der Literatur die Frage erörtert, ob sich Außenstehende, also Extranei, 

an diesem Delikt beteiligen können? Kann sich bspw eine Person, die, ohne Mitglied in der 

Vereinigung zu sein, Vermögenswerte für die Vereinigung in dem Wissen bereitstellt, dass 

sie damit die Vereinigung fördert, sich als Täter durch sonstigen Beitrag gem §§ 12 3. Fall, 

14 Abs 1 an § 278a aF beteiligen? Dagegen argumentierte Kienapfel, dass einer derartigen 

Lösung die Entstehungsgeschichte des § 278a Abs 1 aF entgegenstehe. Denn im Alterna-

tiventwurf zur Regierungsvorlage zur Strafgesetznovelle 1993 wurde neben der Beteili-

gung als Mitglied explizit die sonstige Unterstützung krimineller Verbindungen in § 278a 
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 Hervorhebung durch die Verfasserin. 
577

 Kienapfel, JBl 1995, 620; Triffterer in Salzburger Kommentar § 278a Rz 56 f (Stand 1997); Steininger in 

WK
2
 StGB § 278a Rz 18 aF (Stand 2000). 

578
 Triffterer in Salzburger Kommentar § 278a Rz 54 ff (Stand 1997); Steininger in WK

2
 StGB § 278a Rz 17 

aF (Stand 2000). 
579

 Kienapfel, JBl 1995, 621. 
580

 Triffterer in Salzburger Kommentar § 278a Rz 54 (Stand 1997). 
581

 So auch Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
14

 E 7 Rz 20 für die derzeit geltenden Fassungen der Organisationsde-

likte; gegen die Einstufung der Handlungsvariante des Sich-Beteiligens als Mitglied als Sonderdelikt Plöchl, 

da die Definition in Abs 3 sagt, dass sich jeder, der (arg „wer“) an einer kriminellen Vereinigung beteiligt, 

der eine entsprechende Beteiligungshandlung vornimmt: Plöchl in WK
2
 StGB § 278 Rz 46 (Stand 2014); vgl 

Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 82, die beide 
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 Triffterer in Salzburger Kommentar § 278a Rz 54 ff (Stand 1997). 
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 Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
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 E 7 Rz 16. 
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 Kienapfel, JBl 1995, 621. 
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vorgeschlagen.
585

 Dieser Vorschlag wurde vom Gesetzgeber allerdings nicht übernommen, 

lediglich die Gründung und Beteiligung als Mitglied wurden als Tathandlungen verankert. 

Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass vom Gesetzgeber die Straflosigkeit blo-

ßer Mitwirkungshandlungen von Extranei gewollt war, da die Tathandlung des „Unterstüt-

zens“ einer kriminellen Organisation nicht aufgenommen wurde.
586

 In § 278a Abs 2 aF 

wurde ursprünglich nur eine Unterstützungshandlung, nämlich Geldwäsche-Handlungen 

im Auftrag oder im Interesse einer kriminellen Organisation, aufgenommen. Dies kann im 

Umkehrschluss bedeuten, dass der Gesetzgeber andere Unterstützungshandlungen nicht 

mit Strafe bedrohen wollte. Hätte man nun die Beteiligung von Extranei, die nicht Mitglie-

der sind, mittels sonstiger Unterstützungshandlungen nach den allgemeinen Beteiligungs-

regeln verurteilt, hätte dies den gesetzgeberischen Willen konterkariert.
587

 

Kumulativ zur Feststellung der Mitgliedschaft wurde in der Literatur ein organisa-

tions- oder deliktsbezogenes Tätigwerden verlangt. Dabei musste es sich nicht um be-

stimmte Straftaten handeln, sondern auch bspw logistische Tätigkeiten wie das Anmieten 

von Geschäftslokalen waren ausreichend. Immer vorausgesetzt, dass es sich bei den Tätern 

um Mitglieder der Organisation handelte. Eine bloß passive Mitgliedschaft, selbst wenn 

diese mit automatisch verbundenen Beteiligungen wie das Entrichten von Mitgliedsbeiträ-

gen oder Ähnlichem verbunden war, war ebenso nicht tatbildlich iSd § 278a.
588

 

Die Rsp vertrat hinsichtlich der zuvor aufgeworfenen Frage unterschiedliche Positi-

onen. In einer seiner Entscheidungen aus dem Jahre 1994
589

 bekräftigte der OGH die Fest-

stellung des Erstgerichts, dass die Angeklagten im gegenständlichen Fall „im Rahmen ei-

ner kriminellen Organisation tätig geworden sind, sich mithin an ihr als Mitglieder betei-

ligt
590

 und dies auch in ihren Vorsatz aufgenommen haben.“ Des Weiteren führte der OGH 

aus, dass der Beitritt zu einer Organisation wohl selten als Formalakt vollzogen werde, 

sondern vielmehr in der Annahme von Aufträgen oder in der Aufnahme der Tätigkeit für 

die Organisation bestehe. Hier wurde also für das Entstehen einer Mitgliedschaft in einer 

Organisation primär auf die Aufnahme einer Tätigkeit für die Organisation abgestellt. Eine 
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 Siehe dazu Kienapfel, JBl 1995, 615 mwN. 
586
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selbstständige Prüfung der Mitgliedschaft stand jedenfalls nicht im Vordergrund bzw wur-

de nicht für notwendig erachtet
591

. In einer Entscheidung aus 2002 – noch vor der Neufas-

sung des § 278 – verlangte der OGH mit Verweis auf Steininger
592

 für das Sich-Beteiligen 

als Mitglied allerdings eine Eingliederung in eine bestehende kriminelle Organisation und 

ein organisations- oder deliktsbezogenes Handeln, wobei eine bloß fallweise Beteiligung 

an einzelnen Straftaten, denen das mit dem Begriff der Mitgliedschaft verbundene Moment 

einer gewissen Dauer fehlt, nicht ausreichte.
593

 

 

ii. Definition der Beteiligung als Mitglied mit dem StRÄG 2002 

Fraglich ist, ob mit der 2002 gesetzlich eingeführten Definition des Sich-

Beteiligens als Mitglied die zuvor aufgeworfene Fragestellung restlos geklärt wurde. Die 

Materialien zum StRÄG 2002 begründen die zusätzliche Bestrafung
594

 nach dem Organisa-

tionsdelikt neben dem Delikt, das der Täter im Rahmen der Vereinigung begeht, damit, 

dass das in der Mitgliedschaft liegende Unrecht durch die Bestrafung allein wegen des 

betreffenden Delikts nicht ausreichend abgegolten wäre.
595

 Das spricht für die separate 

Prüfung der Mitgliedschaft, weil demnach gerade das Element der Mitgliedschaft das in 

dem Organisationsdelikt liegende Unrecht ausmacht. Wessely spricht sich ebenfalls für die 

separate Prüfung der Mitgliedschaft aus.
596

 Der Wortlaut des § 278 Abs 3 verlangt aller-

dings keine separate Prüfung der Mitgliedschaft als solche. Vielmehr ist der Wortlaut so zu 

verstehen, dass sich der Täter gerade durch das Begehen einer Straftat oder das Zur-

Verfügung-Stellen von Informationen oder Vermögenswerten als Mitglied an der Vereini-

gung beteiligt. De lege lata ist also keine separate Prüfung der Mitgliedschaft als solche für 

die Erfüllung des Tatbestands vorausgesetzt. 

Die Auffassung des ö Gesetzgebers von Mitgliedschaft widerspricht allerdings dem 

Begriff Mitglied. Dies und die hohe Strafdrohung – für die Beteiligung als Mitglied ist von 

einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe angedroht – sprechen für eine Änderung der ge-

setzlichen Regelung. Um dem Begriff Mitglied gerecht zu werden, ist eine separate Prü-
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 So die Interpretation von Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der 
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 OGH 4. 6. 2002, 12 Os 40/02. 
594
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fung der Mitgliedschaft vorauszusetzen. Damit dem Tatbestand aber nicht die praktische 

Bedeutung genommen wird, ist für den Beweis der Mitgliedschaft kein Formalakt wie das 

Ausstellen einer Mitgliedsurkunde oder der Eintrag in ein Mitgliedsbuch zu verlangen. 

Denn ein solcher Formalakt wird im Rahmen einer terroristischen Vereinigung wohl kaum 

vollzogen werden.
597

 Entscheidend ist, dass der Täter in die Organisation der terroristi-

schen Vereinigung entsprechend eingebettet ist. Dies kann sich bspw in der regelmäßigen 

Teilnahme an verschiedenen Treffen der Vereinigung, in der Bezahlung von Mitgliedsbei-

trägen, in der wiederholten Annahme von einschlägigen Aufträgen oder in der regelmäßi-

gen Durchführung von sonstigen Tätigkeiten für die Vereinigung
598

 zeigen.  

 

c. Die Tatbestandsvarianten des Beteiligens als Mitglied 

Nun zur zweiten Fragestellung, ob bereits eine einzige Handlung ausreicht oder ob 

die Setzung mehrerer Handlungen durch den Täter notwendig ist. Hierfür ist zwischen den 

verschiedenen Tatbestandsvarianten zu differenzieren. 

 

i. Begehung von Straftaten 

Die erste Tatbestandsvariante ist das Begehen von Straftaten im Rahmen der krimi-

nellen Ausrichtung der Vereinigung. Eine terroristische Vereinigung ist auf die Begehung 

von terroristischen Straftaten gem § 278c oder auf das Betreiben von Terrorismusfinanzie-

rung (§ 278d) ausgerichtet. Der Begriff „Begehung“ von terroristischen Straftaten beinhal-

tet alle drei Täterschaftsformen des § 12 und somit ist nicht nur die unmittelbare Begehung 

terroristischer Taten iSd § 278c, sondern auch Bestimmungs- und Beitragstäterschaft – 

wie das Finanzieren solcher Taten – umfasst.
599

 Jedenfalls erforderlich ist, dass der Täter 

im Rahmen der terroristischen Vereinigung handelt, sich also dem Gesamtwillen der Or-

ganisation unterordnet. Dass der Täter dabei nebenbei eigene Interessen verfolgt, schadet 

nicht. Daraus folgt auch, dass die begangene strafbare Handlung zu der Art von Straftaten 
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gehören muss, weswegen die Vereinigung ursprünglich gegründet wurde – sie muss also 

dem Tätigkeitsbereich der Vereinigung entsprechen.
600

 

Auf den ersten Blick ist fraglich, ob es für eine Beteiligung als Mitglied genügt, dass 

der Täter lediglich eine einzige Katalogtat – gleich in welcher Täterschaftsform des § 12 

StGB – begeht. Die hM zu § 278a aF war, dass es sich um mehrere Straftaten handeln 

musste, da verlangt wurde, dass sich der Täter in die Organisation zumindest auf längere 

Zeit eingliederte und dort delikts- oder organisationsbezogen tätig wurde.
601

 Dies entsprach 

den damaligen Ausführungen des Justizausschusses (JA) zum StRÄG 1996 zu § 278a.
602

 

Der JA ging damals davon aus, dass „eine bloß punktuelle Beteiligung an einzelnen Straf-

taten oder Handlungsweisen, denen das mit der „Mitgliedschaft“ verbundene Element der 

gewissen Dauer fehlte“, nicht tatbildlich sei.
603

 Gegen die Ausführungen des JA findet sich 

in der Literatur zu § 278a aF, dass in einer kriminellen Organisation Arbeitsteilung herr-

sche und die Mitglieder deswegen nicht dauernd beschäftigt werden können. Insbesondere 

könnten Personen mit Spezialwissen die Organisation auch dann fördern, wenn sie nur 

gelegentlich in die jeweiligen Vorhaben der Organisation eingreifen.
604

 

Der Gesetzeswortlaut des § 278 Abs 3 nF spricht nun von der Begehung einer straf-

baren Handlung. Ob es in der Intention des Gesetzgebers lag, tatsächlich nur eine einzige 

strafbare Handlung genügen zu lassen, ist zu hinterfragen, da die neue Definition nicht 

explizit nach einer selbstständigen Prüfung der Mitgliedschaft selbst verlangt. Gemäß einer 

wörtlichen Interpretation genügt die Begehung einer einzigen strafbaren Handlung. Die 

Materialien zum StRÄG 2002 äußern sich lediglich wage und widersprüchlich zu dieser 

Frage. Denn betreffend der Konkurrenzfrage zwischen ausgeführtem Delikt und Organisa-

tionsdelikt führen die Materialien wie bereits erwähnt einerseits aus, „dass der Täter neben 

dem betreffenden Delikt (Singular!) in echter Idealkonkurrenz auch nach dem Organisati-

onsdelikt haftet. Das in der Mitgliedschaft liegende Unrecht wäre durch die Bestrafung 

allein wegen des betreffenden Delikts (Singular!) nicht ausreichend abgegolten.“
605

 Dies 

spricht für das Genügen einer einzigen Straftat. Andererseits findet sich in den Materialien, 
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dass sich die Umschreibung der Beteiligungshandlungen insb an Art 2 Abs 2 des RB-TB 

orientiert.
606

 Dort wird von der Beteiligung an den Handlungen (Mehrzahl!) einer terroris-

tischen Vereinigung (einschließlich Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mit-

teln oder durch jegliche Art der Finanzierung ihrer Tätigkeit) gesprochen. Laut OGH ist 

die Begehung einer einzigen Straftat ausreichend, da dies der Konzeption des § 278 insge-

samt entspricht: Für das Vorliegen einer kriminellen Vereinigung nach § 278 Abs 2 genügt 

es, dass der auf längere Zeit angelegte Zusammenschluss von mehr als zwei Personen auf 

die Begehung eines einzigen Verbrechen gerichtet ist. Demnach ist es für eine Beteiligung 

an der Vereinigung auch ausreichend, wenn diese bloß in einer einzigen Straftat – in belie-

biger Täterschaftsform – besteht.
607

 In der Literatur spricht sich Plöchl
608

 klar dafür aus, 

dass die Begehung einer einzigen Katalogtat genügt. Reindl-Krauskopf und Salimi
609

 ma-

chen die Entscheidung davon abhängig, ob eine gesonderte Prüfung der Mitgliedschaft 

verlangt wird oder nicht. Wird diese verlangt, so genüge die Begehung einer einzigen 

Straftat. Fabrizy
610

 und Wessely
611

 hingegen sagen – allerdings mit Hinweis auf Rsp zu 

§ 278a aF! – dass eine bloß fallweise Beteiligung an einzelnen Straftaten oder Handlungs-

weisen, denen das mit dem Begriff der Mitgliedschaft verbundene Element einer gewissen 

Dauer fehlt, nicht ausreicht. Wie gesagt spricht bereits der klare Wortlaut des § 278 Abs 3 

dafür, dass die Begehung einer einzigen Straftat ausreicht. Bei Zugrundelegung dieses 

Schlusses ist es aber wichtig – um nicht zu einer zu weiten Strafbarkeit zu kommen – dass 

– de lege ferenda – eine gesonderte Prüfung der Mitgliedschaft verlangt wird. 

 

ii. Bereitstellen von Informationen oder Vermögenswerten 

Die Bedeutung der zweiten Tatbestandsvariante für die Terrorismusfinanzierung – 

das Bereitstellen von Informationen oder Vermögenswerten – ist evident. Die Termini 

Vermögenswerte und Bereitstellen entsprechen den Begriffen des § 278d. Für deren Inter-

pretation kann demnach auf die Ausführungen unter § 278d verwiesen werden. Die Bereit-

stellung von Vermögenswerten bedeutet, der terroristischen Vereinigung Vermögenswerte 

faktisch, also tatsächlich zur Verfügung zu stellen.
612

 Ob die Vermögenswerte in weiterer 
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Folge tatsächlich verwendet werden, spielt keine Rolle.
613

 Ebenso ist irrelevant, ob die 

Vereinigung ihre Tätigkeit bereits aufgenommen hat; vorausgesetzt ist nur, dass die Verei-

nigung bereits gegründet wurde.
614

 Die Förderung kann sowohl unmittelbar als auch mit-

telbar über Dritte erfolgen.
615

 In dieser Tatbestandsvariante geht es nicht um Straftaten wie 

in der ersten Handlungsvariante, sondern um an sich neutrale Handlungen wie der Bereit-

stellung von Vermögenswerten, die der Finanzierung der für und innerhalb des Zwecks der 

Vereinigung zu begehenden Straftaten oder der Schaffung einer Infrastruktur für die terro-

ristische Vereinigung dienen.
616

 Denn § 278 Abs 3 statuiert, dass die Bereitstellung von 

Vermögenswerten entweder der Förderung der Vereinigung oder deren strafbaren Hand-

lungen dienen muss. Eine Zuordnung der bereitgestellten Vermögenswerte zu bspw einer 

bestimmten Straftat ist nicht erforderlich und wäre oftmals gar nicht möglich bzw würde 

die Staatsanwaltschaft vor große Beweisprobleme stellen.
617

 Unter diese Tatbestandsvari-

ante fällt bspw das Zur-Verfügung-Stellen etwa von Transportmittel, Mobilfunkgeräten, 

Computer, Waffen und sonstigen für die Durchführung von Anschlägen oder für die Schaf-

fung bzw Erhaltung der Infrastruktur notwendigen Vermögenswerten. Notwendig zur Er-

füllung der Tatbestandsvariante ist, wie auch in der ersten Variante, ein aktives Element. 

Der Täter muss sich aktiv als Mitglied beteiligen, dh eine bloß passive Mitgliedschaft ist 

nicht ausreichend. Es findet sich auch ausdrücklich in den Materialen zum StRÄG 2002, 

dass der Täter sich aktiv an den Aktivitäten der Vereinigung beteiligen muss.
618

 In der Li-

teratur zu § 278a aF wurde ebenso argumentiert, dass eine bloß passive Mitgliedschaft 

nicht ausreichend ist. Dies gilt auch weiter nach Einführung der Definition in § 278 Abs 3. 

Das regelmäßige Entrichten von Mitgliedsbeiträgen kann auch als aktives Element gewer-

tet werden und ist demnach tatbildlich iSv § 278b.
619

 

Für die Vollendung des Delikts ist es irrelevant, ob die Vereinigung die bereitgestell-

ten Vermögenswerte in weiterer Folge auch tatsächlich nützt. Dh es muss auch zu keiner 

Ausführung oder keinem Versuch einer terroristischen Straftat kommen.
620

 Dieses Nicht-

Erfordernis ist parallel zu jenem bei § 278d zu sehen: auch hier müssen wie beschrieben 

die Vermögenswerte nicht tatsächlich für eine terroristische Straftat verwendet werden bzw 
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muss keine terroristische Straftat ausgeführt werden. Der dennoch erforderliche Konnex 

zwischen Vermögenswerten und terroristischer Handlung ist im Falle von § 278b im Be-

reitstellen an eine Vereinigung, die auf die Begehung terroristischer Straftaten ausgerichtet 

ist, zu sehen. Nicht notwendig ist, dass die terroristische Vereinigung bereits konkrete ter-

roristische Straftaten plant oder dass die Vermögenswerte für die Durchführung terroristi-

scher Straftaten zur Verfügung gestellt werden. Ausreichend ist, dass sie die terroristische 

Vereinigung an sich fördern. 

Eine etwaige Erheblichkeitsschwelle sieht, wie § 278d, auch § 278 Abs 3 nicht 

vor.
621

 Hätte der Gesetzgeber eine Erheblichkeitsschwelle vorsehen wollen, so hätte er dies 

ausdrücklich – wie bspw in § 246 Abs 2 („oder sonst in erheblicher Weise unterstützt“) – 

getan. Somit können auch geringe Vermögenswerte die Tatbestandsvariante erfüllen. Es 

kommt also – wie eingangs überlegt – bei der Bestimmung, ob eine Beteiligung als Mit-

glied vorliegt, nicht auf die Höhe der bereitgestellten Vermögenswerte an.
622

 

 

iii. Beteiligen auf andere Weise 

Unter die dritte Tatbestandsvariante – das Beteiligen auf andere Weise im Rahmen 

der kriminellen Ausrichtung der Vereinigung – kann das Sammeln von Vermögenswerten 

subsumiert werden.
623

 Das Sammeln erfolgt in diesem Fall für eine terroristische Vereini-

gung. Darüber hinauskönnte darunter auch etwa ein Spendenaufruf an einen Personen-

kreis, um Gelder für die terroristische Vereinigung zu akquirieren fallen. In der Literatur 

wird bspw das Anwerben von neuen Mitgliedern auch darunter gezählt,
624

 was der Ein-

werbung von Geldern ähnlich ist. Dabei muss der Täter – im Gegensatz zum Sammeln – 

die Vermögenswerte in weiterer Folge nicht tatsächlich erhalten. Der bloße Spendenaufruf, 

der aber selbstverständlich geeignet sein muss in weiterer Folge Gelder zu erhalten, ge-

nügt. Auch erfolgreich scheinende Geschäftsanbahnungen mit potenziellen Geldgebern 

können darunter fallen. Im Allgemeinen handelt es sich hier um eine Generalklausel, die 

sonstige Förderungen terroristischer Vereinigungen umfassen soll, die nicht unter die erste 

oder zweite Tatbestandsvariante fallen. Des Weiteren finden sich in der Literatur und in 

den Materialien weitere für die Terrorismusfinanzierung relevante Handlungen, die unter 
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diese Variante zu subsumieren sind: nämlich das Bereitstellen von Räumen etwa für die 

Durchführung von Besprechungen, als geheimer Unterschlupf oder als Ausgangsbasis für 

Straftaten
625

 und die Ausrüstung mit Kampfmitteln
626

. Diese Handlungen können auch 

unter die zweite Variante, dem Bereitstellen von Vermögenswerten, subsumiert werden. 

Eine Art von Erheblichkeitsschwelle ist auch bei der dritten Handlungsvariante nicht 

vorgesehen,
627

 was zu einer beträchtlichen Weite des Tatbestands führt.
628

 

Im Unterschied zur ersten Tatbestandsvariante spricht der Gesetzgeber in der zweiten 

und dritten Variante nicht explizit von einem bloßen einmaligen Bereitstellen von Vermö-

genswerten oder vom einmaligen sonstigen Beteiligen. Ein einmaliges Bereitstellen von 

Vermögenswerten oder ein einmaliges sonstiges Beteiligen ist ausreichend, wenn die ge-

sonderte Prüfung der Mitgliedschaft verlangt wird.  

 

d. Abschließende Bewertung der Beteiligung als Mitglied 

Eine selbstständige Prüfung der Mitgliedschaft des Täters in der terroristischen Ver-

einigung  ist nach dem Wortlaut des § 278 Abs 3 vom Gesetzgeber nicht explizit gefordert. 

Das Begehen einer Straftat oder das Zur-Verfügung-Stellen von Vermögenswerten ist aus-

reichend, damit sich der Täter an einer terroristischen Vereinigung als Mitglied beteiligt.
629

 

De lege ferenda wäre es allerdings wünschenswert, eine separate Prüfung der Mitglied-

schaft für die Erfüllung des Tatbestands „Beteiligen an einer terroristischen Vereinigung“ 

vorauszusetzen. Dies verlangt schon der Begriff Mitglied. Die Prüfung sollte den Nach-

weis, dass der Täter in die Vereinigung entsprechend eingebettet ist, erfordern. Keine Vo-

raussetzung soll das Vorhandensein von Formalakten wie etwa Mitgliedsurkunden sein. 

Eine diesbezügliche Gesetzesänderung wäre deshalb zu begrüßen. Zusätzlich zur Feststel-

lung der Mitgliedschaft soll ein aktives Element, und zwar entweder das Begehen einer 

Straftat oder die Bereitstellung von Informationen oder Vermögenswerten oder die Beteili-

gung auf andere Weise Voraussetzung für die Beteiligung als Mitglied sein. Es notwendig, 

dass sich der Täter mit der tatbestandlichen Handlung dem Gesamtwillen der Vereinigung 
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ein- oder auch unterordnet. Es sind nur solche Handlungen tatbildlich, die dem Gesamtwil-

len der Vereinigung entsprechen. Der Täter muss demnach auf die jederzeitige Unterstüt-

zung anderer Mitglieder der Vereinigung zählen können.
630

 

 

4.2. Subjektiver Tatbestand 

Das Anführen einer terroristischen Vereinigung und die Beteiligung als Mitglied er-

fordern Eventualvorsatz hinsichtlich des Tatbildes. Der Eventualvorsatz muss sich dabei 

auf die Tathandlung sowie auf Existenz und Ausrichtung der terroristischen Vereinigung 

beziehen.
631

 

Die Beteiligung mittels Bereitstellung von Informationen oder Vermögenswerten 

und die Beteiligung auf andere Weise (§ 278 Abs 3 zweite und dritte Alternative) fordern 

zusätzlich Wissentlichkeit (§ 5 Abs 3), dass durch das Beteiligen die Vereinigung oder 

deren strafbare Handlungen gefördert werden. Der Täter muss es also im Zeitpunkt des 

Bereitstellens der Vermögenswerte an die kriminelle Vereinigung oder im Zeitpunkt des 

Sammelns der Vermögenswerte für gewiss halten, dass er dadurch die terroristische Verei-

nigung als solche oder deren strafbare Handlungen fördert. Das Erfordernis der Wissent-

lichkeit bezüglich der Förderung der Vereinigung ist als erweiterter Vorsatz einzustufen, 

denn ob die Vereinigung die bereitgestellten Vermögenswerte in weiterer Folge tatsächlich 

nützt, ist, wie bereits besprochen, für die Deliktsvollendung ohne Bedeutung.
632

 Parallel 

dazu wird das Erfordernis in § 278d Abs 1, dass die Vermögenswerte mit dem Vorsatz 

bereitgestellt oder gesammelt werden, damit sie zur Ausführung einer terroristischen Straf-

tat verwendet werde, ebenfalls als erweiterter Vorsatz gesehen. 

Vereinigt eine terroristische Vereinigung illegale und legale Zwecke, so ist sie auf 

Ebene des objektiven Tatbestands insgesamt als terroristisch einzustufen.
633

 Betreibt eine 

solche Vereinigung bspw eine Schule und spendet jemand für diese Schule Geld, stellt sich 

die Frage, ob diese Person sich der Finanzierung der Vereinigung schuldig macht. Die Pra-

xis der Ermittlungsbehörden tendiert dazu die Strafbarkeit zu verneinen, sobald eine terro-

ristische Vereinigung auch humanitäre Aktivitäten verfolgt. Die Begründung dafür liegt im 

Vorsatz: Der Täter müsse wissen und wollen, dass seine Gelder (letztendlich) einem terro-
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ristischen Zweck dienen. Dient eine Vereinigung auch humanitären Zwecken, so werde ein 

diesbezüglicher Vorsatz idR nicht nachweisbar sein. Diesem Ansatz ist kriminalpolitisch 

grundsätzlich zuzustimmen. Auch in den Materialien heißt es, dass der Täter in dem Wis-

sen handeln muss, dass er durch seine Handlungen zu den kriminellen Aktivitäten der 

Gruppe beitragen wird.
634

 De lege lata verlangt § 278b aber lediglich Wissentlichkeit in 

Bezug auf das Vorliegen einer terroristischen Vereinigung und dass durch die gesammel-

ten oder bereitgestellten Vermögenswerte die Vereinigung an sich gefördert wird. Dass die 

Gelder letztendlich terroristischen Zwecken dienen verlangt der Wortlaut des Gesetzes 

nicht. Ist sich die Person, die an eine von einer terroristischen Vereinigung betriebene 

Schule spendet, gewiss, dass es sich um eine terroristische Vereinigung handelt und die 

Schule ihr organisatorisch angehört, so ist diese Person nach § 278b strafbar, auch wenn 

der Vorsatz der Person darauf gerichtet ist, das Geld der Schule zukommen zu lassen. 

Drei Fallbeispiele sollen zur nochmaligen Veranschaulichung des Problems dienen: 

Im ersten Beispiel stellt der Täter der Vereinigung, die sowohl terroristische als auch legale 

Zwecke verfolgt, Vermögenswerte für die Durchführung terroristischer Anschläge zur Ver-

fügung. Im zweiten Beispiel stellt der Täter das Geld für keinen bestimmten Zweck, son-

dern der Vereinigung allgemein zur Verfügung. Im Dritten Beispiel spendet der Täter der 

Vereinigung Vermögenswerte ausschließlich für legale Zwecke. . Im ersten Beispiel ist das 

Verhalten jedenfalls tatbildlich, da der Täter das Geld zur Förderung der strafbaren Hand-

lungen der terroristischen Vereinigung zur Verfügung stellt. Selbst wenn das Geld in wei-

terer Folge für legale Zwecke der Vereinigung verwendet wird, schadet dies nicht, da ja, 

wie zuvor ausgeführt, es für die Strafbarkeit nicht einmal erforderlich ist, dass das Geld in 

weiterer Folge auch tatsächlich verwendet wird. Auch im zweiten Fallbeispiel ist der Fi-

nanzier strafbar, wenn er weiß, dass es sich um eine terroristische Vereinigung handelt, 

und er diese fördert. Nimmt er allerdings nur lediglich in Kauf (handelt er also nur mit be-

dingtem Vorsatz), dass es sich um eine terroristische Vereinigung handelt, so ist dies für 

eine Strafbarkeit nach § 278b nicht ausreichend.
635

 Im dritten Beispiel stellt die Person das 

Geld der terroristischen Vereinigung ausschließlich für legale Zwecke zur Verfügung, dh 

die Person hat keinen entsprechenden Vorsatz die kriminellen Aktivitäten der Vereinigung 

zu fördern. Allerdings sagt das Gesetz, dass sich die Wissentlichkeit entweder auf die För-

derung der terroristischen Vereinigung oder deren strafbare Handlungen beziehen muss. 
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Das heißt, weiß der Täter, dass es sich um eine terroristische Vereinigung handel, so führt 

dies zur Strafbarkeit. 

 

4.3. Beteiligung mehrerer 

Sowohl das Anführen einer terroristischen Vereinigung als auch die Beteiligung als 

Mitglied daran sind de lege lata Allgemeindelikte und können von jedermann begangen 

werden.
636

 Für die Strafbarkeit der Beteiligung daran gelten demnach grundsätzlich die 

allgemeinen Regeln des § 12. Allerdings ergeben sich für die Beteiligung als Mitglied fol-

gende Besonderheiten: Die erste Variante, Begehung von Straftaten, umfasst bereits sämt-

liche Täterschaftsformen des § 12, die Frage der Beteiligung stellt sich in diesem Zusam-

menhang somit gar nicht. Die Beteiligung am Zur-Verfügung-Stellen von Vermögenswer-

ten wird idR ein Beteiligen auf sonstige Weise darstellen. Aufgrund des Vorrangs der un-

mittelbaren Täterschaft gegenüber der Bestimmungs- oder Beitragstäterschaft
637

 wird eine 

Beteiligung an dieser zweiten Variante nicht infrage kommen. Das Beteiligen auf sonstige 

Weise umfasst als Generalklausel ebenfalls alle Täterschaftsformen des § 12.
638

 

Würde man für die Beteiligung als Mitglied das Vorhandensein einer formalen Mit-

gliedschaft in der Vereinigung zusätzlich zur Tathandlung voraussetzen, so wäre eine Ein-

stufung als unrechtsgeprägtes Sonderdelikt angezeigt.
639

 

 

4.4. Strafdrohung 

Das Anführen einer terroristischen Vereinigung ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis 

fünfzehn Jahren bedroht. Beschränkt sich die Vereinigung lediglich auf das Drohen mit 

terroristischen Straftaten oder mit Terrorismusfinanzierung, so besteht eine Strafdrohung 

von einem bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Wer sich an einer solchen Vereinigung als Mit-

glied beteiligt, droht ebenfalls eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Insbeson-

dere für das Anführen einer Vereinigung, die sich auf das Drohen mit Terrorismusfinanzie-

rung beschränkt, erscheint die gewählte Strafdrohung mit Blick auf den Unrechtsgehalt 

und den Gefährlichkeitsgrad der Tat hoch. 
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Beim Anführen wird hinsichtlich der Strafdrohung unterschieden, ob die terroristi-

sche Vereinigung sich nur auf die Drohung mit terroristischen Straftaten oder auf Terro-

rismusfinanzierung beschränkt. Ist eine derartige Beschränkung gegeben, so ist eine nied-

rigere Strafdrohung vorgesehen als für das Anführen von Vereinigungen, die auf die Bege-

hung von terroristischen Straftaten ausgerichtet sind. Bei der Tatbestandsvariante der Be-

teiligung als Mitglied gibt es keine derartigen Abstufungen der Strafdrohung.  

 

5. Kriminelle Vereinigung (§ 278) 

§ 278 pönalisiert das Gründen oder Beteiligen als Mitglied an einer kriminellen Ver-

einigung. Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammen-

schluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder meh-

reren Mitgliedern der Vereinigung ein oder mehrere in § 278 Abs 2 aufgezählte Straftaten 

ausgeführt werden. Dazu zählen Verbrechen und bestimmte Vergehen. Seit 2010 sind auch 

die in § 278d Abs 1 genannten Vergehen Teil des Straftatenkatalogs des § 278 Abs 1. Eine 

Definition, wann sich jemand als Mitglied beteiligt, findet sich in Abs 3; diese wurde unter 

§ 278b bereits ausführlich diskutiert. Abs 4 enthält den besonderen, nur auf § 278 zu be-

ziehenden, Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue. 

§ 278 dient – wie § 278b – zur Bekämpfung der organisierten Terrorismusfinan-

zierung. Wie oben gesagt kann eine kriminelle Vereinigung auf Verbrechen ausgerichtet 

sein. Die Terrorismusfinanzierung gem § 278d ist, wie noch an an anderer Stelle ausführ-

lich erläutert werden wird,
640

 stets als Verbrechen zu qualifizieren. Demnach war eine ex-

plizite Nennung des § 278d im Katalog des § 278 nicht notwendig. Man könnte sich des-

halb auch die Frage stellen, warum der Gesetzgeber sich für eine explizite Nennung des 

§ 278d in § 278b entschloss, obwohl die organisierte Terrorismusfinanzierung bereits von 

§ 278 erfasst war. Laut den Materialien sollte jedoch wegen der Nähe zum Terrorismus 

selbst sowie im Hinblick auf die erweiterten Ermittlungsmöglichkeiten die organisierte 

Terrorismusfinanzierung als Unterfall der terroristischen Vereinigung normiert werden. 

Parallel dazu ist die weit höhere Strafdrohung des § 278b im Vergleich zu § 278 zu beach-

ten. Des Weiteren sieht § 278 Abs 4 einen besonderen Strafaufhebungsgrund der tätigen 

Reue vor, den § 278b nicht enthält. Das Drohen mit Terrorismusfinanzierung ist – im Ge-

gensatz zu § 278b – aber nicht von § 278 erfasst.  
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 Siehe Kapitel V.C.2.; EBRV 674 BlgNR 24. GP 4. 
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Des Weiteren soll mit § 278 das Sammeln oder Zur-Verfügung-Stellen von Ver-

mögenswerten an kriminelle Vereinigungen, deren Zweck es ist terroristische Straftaten, 

so wie in § 278d Abs 1 definiert („finanzierungstaugliche Straftaten“ des § 278d), zu bege-

hen, hintangehalten werden. Dies stellt eine Ergänzung zu dem Tatbestand des Beteiligens 

als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) dar, da Gegenstand einer terro-

ristischen Vereinigung lediglich terroristische Straftaten nach § 278c Abs 1 sein können. 

Eine kriminelle Vereinigung nach § 278 kann demnach auch terroristische Straftaten zum 

Zweck haben, folglich eine „terroristische Vereinigung“ sein. Fraglich ist, warum der Ge-

setzgeber den terroristischen Straftatenkatalog aus § 278d Abs 1 nicht (auch) in § 278b 

aufgenommen hat. Dies wäre einer einheitlichen Terrorismusgesetzgebung dienlich und 

somit begrüßenswert. 

 

6. Terroristische Straftaten (§ 278c) 

6.1. Relevanz für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

Wie an anderer Stelle bereits erläutert, dient diese Bestimmung insofern zur Hintan-

haltung der Terrorismusfinanzierung, als sich ein Finanzier einer terroristischen Straftat 

iSd § 278c an einer solchen als Bestimmungstäter oder – dies wird zumeist der Fall sein –

Täter durch sonstigen Beitrag beteiligen kann. 

 

6.2. Objektiver Tatbestand 

§ 278c Abs 1 definiert ausgewählte Vorsatztaten (Katalogdelikte) als terroristische 

Straftaten, wenn diese Taten in qualifizierter Weise begangen werden. Als Katalogtaten 

sind bestimmte Delikte gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit, ausgesuchte Vermö-

gensdelikte, vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte, Delikte gegen die Sicherheit der 

Luftfahrt, die Aufforderung zu und die Gutheißung von terroristischen Straftaten und De-

likte nach dem Waffengesetz und dem Kriegsmaterialgesetz definiert. Im Detail handelt es 

sich um folgende Delikte: (i) Mord (§ 75), (ii) Körperverletzung nach den §§ 84 bis 87, 

(iii) erpresserische Entführung (§ 102), (iv) schwere Nötigung (§ 106), (v) gefährliche 

Drohung nach § 107 Abs 2, (vi) schwere Sachbeschädigung (§ 126) und Datenbeschädi-

gung (§ 126a), wenn dadurch eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes 
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Eigentum in großem Ausmaß entstehen kann, (vii) vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte 

(§§ 169, 171, 173, 175, 176, 177a, 177b, 178) oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Um-

welt (§ 180), (viii) Luftpiraterie (§ 185), (ix) vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der 

Luftfahrt (§ 186), (x) Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristi-

scher Straftaten (§ 282a) oder (xi) eine nach § 50 des Waffengesetzes 1996 oder § 7 des 

Kriegsmaterialgesetzes strafbare Handlung. Zu beachten ist, dass sich dieser Katalog vom 

Straftatenkatalog des § 278d Abs 1 unterscheidet.
641

 

Um die Vorsatztat als terroristische qualifizieren zu können, muss im objektiven 

Tatbestand eine terroristische Komponenten hinzutreten: Nämlich muss die Tat geeignet 

sein, „eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens oder 

eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen“. Der tatsächliche Eintritt 

einer solchen Störung oder Schädigung ist nicht erforderlich.
642

 

 

6.3. Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht muss die Tat – neben dem Vorsatz auf den Grundtatbestand 

und auf die objektive Eignung der Tat – mit dem deliktsspezifischen erweiterten Vor-

satz
643

 begangen werden, „die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, 

öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation zu einer Handlung, Duldung oder 

Unterlassung zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen 

oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation 

ernsthaft zu erschüttern oder zu zerstören“. Die Tat muss also mit einer bestimmten terro-

ristischen Zielsetzung begangen werden. 

 

6.4. Mängel in der Umsetzung 

Die Bestimmung des § 278c ist auf Art 1 RB TerrBek zurückzuführen und wurde 

sehr stark an diese Vorgabe angelehnt. Die Formulierung hinsichtlich der objektiven Eig-

nung wurde an bestehende Bestimmungen des öStGB (§ 275, „Landzwang“ und § 276, 
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 Zu den Unterschieden und den daraus folgenden Konsequenzen siehe ausführlich IV.E.7. 
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 Plöchl in WK
2
 StGB § 278c Rz 11 (Stand 2014). 
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„Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte“) angepasst.
644

 Die Formulierung des er-

weiterten Vorsatzes wurde wortgleich aus dem RB übernommen. Bei genauerem Hinsehen 

finden sich einige Mängel in der Umsetzung, und zwar hinsichtlich der Katalogtaten. Art 1 

Abs 1 lit b des RB TerrBek verlangt sämtliche Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit 

einer Person als Katalogtat aufzunehmen. § 278c Abs 1 Z 2 spricht allerdings nur von qua-

lifizierten Körperverletzungen nach §§ 84 bis 87; § 83 hingegen fehlt gänzlich. Des Weite-

ren ist laut Art 1 Abs 1 lit i des RB TerrBek auch jede Drohung mit einer der zuvor ge-

nannten Straftaten (lit a bis lit h) als terroristische Straftat zu normieren. Der ö Gesetzgeber 

implementierte keine derartige Katalogtat in § 278c, vielmehr entschied er sich dafür die 

qualifizierte gefährliche Drohung gem § 107 Abs 2 als § 278c Abs 1 Z 5 aufzunehmen.
645

 

Dies stellt allerdings ein eigenständiges Delikt dar und meint als solches nicht die gefährli-

che Drohung mit einer der gelisteten Katalogtaten. Auch handelt es sich lediglich um die 

qualifizierte gefährliche Drohung und nicht auch um eine „einfache“ gefährliche Drohung 

nach § 107 Abs 1. Der ö Gesetzgeber rechtfertigte die Nicht-Aufnahme von § 83 damit, 

dass kein praktischer Fall denkbar sei, in welchem eine leichte Körperverletzung geeignet 

sein könnte, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens 

oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen. Ebenso wurde die 

Einschränkung der Qualifikation als terroristische Straftat auf die schwerwiegenden Fälle 

der Nötigung nach § 107 Abs 2 ohne weitere Angaben von Gründen als zweckmäßig er-

achtet.
646

 

 

6.5. Ausschluss der terroristischen Straftat nach § 278c Abs 3 

Ist die Tat nach § 278 Abs 1 auf die Herstellung oder Wiederherstellung demo-

kratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Men-

schenrechten ausgerichtet, so gilt sie nicht als terroristische Straftat. Der Europäische Rat 

hat hiezu erklärt, dass der RB TerrBek nicht dahin gehend ausgelegt werden kann, dass 

Personen, die ihre legitimen Rechte ausüben, um ihre Meinung kundzutun, des Terroris-

mus beschuldigt werden, auch wenn sie im Zuge der Ausübung dieses Rechts Straftaten 

begehen. Die Strafbarkeit nach dem „Grunddelikt“, den Katalogtaten des § 278c Abs 1, 

bliebe in einem solchen Fall aber selbstverständlich bestehen. Der ö Gesetzgeber dachte in 
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Nationale Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung 

 

158 

diesem Zusammenhang insb an Tathandlungen, die in nicht demokratischen Gesellschaften 

außerhalb der EU begangen werden und gegebenenfalls in Österreich abzuurteilen sind.
647

 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, was unter „demokratischen und rechtsstaatlichen 

Verhältnissen“ zu verstehen ist. Dies ist – wie von Wessely zutreffend ausgeführt
648

 – eine 

politische Entscheidung der einzelnen Länder, wobei innerhalb der EU-Mitgliedsländer 

überwiegend Konsens hinsichtlich dieser Frage herrschen wird. Nicht verleugnet werden 

kann, dass in Grenzfällen eine gemeinsame Linie zu finden, mit Sicherheit Schwierigkeiten 

bereiten wird. Die mangelnde Einigung über demokratische Werte und rechtsstaatliche 

Verhältnisse ist ebenso der Grund dafür, dass die internationale Staatengemeinschaft sich 

bis dato auf keine einheitliche Definition des Begriffes „Terrorismus“ einigen konnte.
649

 

Innerhalb eines solchen Forums ist die Entscheidungsfindung über diese Fragen freilich 

unvergleichbar schwieriger als innerhalb eines gebietsmäßig begrenzten und mit zumindest 

ähnlichen Wertvorstellungen versehenen Staatengefüges wie der EU. Diese Möglichkeit 

des Ausschlusses der Strafbarkeit wurde – wahrscheinlich aufgrund der politischen Dimen-

sion des Ausschlusses – innerhalb der VN kritisiert.
650

 Vergleicht man diese Bestimmung 

mit den Art 6 und 15 des TerrFinÜbk, so zeigt sich, dass diese genau entgegengesetzte 

Vorschriften enthalten: diesen zufolge haben die Vertragsstaaten vorzusehen, dass strafba-

re Handlungen iSd Übereinkommens unter keinen Umständen durch ua politische, weltan-

schauliche oder ideologische Erwägungen gerechtfertigt werden können. Was die dogmati-

sche Einordnung des § 278c Abs 3 betrifft, so vertritt die in Österreich hM, dass es sich um 

einen Tatbestandsausschließungsgrund handelt.
651

 

 

6.6. Strafdrohung 

Begeht jemand eine terroristische Straftat iSd § 278c Abs 1, so ist dieser nach dem 

auf die dort genannte Tat anwendbaren Gesetz zu bestrafen, wobei das Höchstmaß der je-

weils angedrohten Strafe um die Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, hinaufgesetzt 

wird (§ 278c Abs 2). Die Vorschrift verweist also auf das Höchstmaß der Strafdrohungen 
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 FATF/OECD and IMF (Hrsg), Mutual Evaluation Report Austria, Rz 177. 
651

 Hinterhofer, Strafrecht Besonderer Teil II
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 § 278c Rz 6, der § 278c Abs 3 als Ausschlussgrund bezeichnet; aA Wessely, ÖJZ 

2004, 829, demzufolge es sich um eine objektive Bedingung der Strafbarkeit handelt, ebenso Maier, JRP 
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der Katalogtaten des Abs 1, wobei dieses, wenn die Eignung der Katalogtat als terroristi-

sche Tat gegeben ist, um die Hälfte zu überschreiten ist. Die Höchstdauer der zeitlichen 

Freiheitsstrafe beträgt allerdings, in Übereinstimmung mit § 18 Abs 2 öStGB, 20 Jahre. 

Dies entspricht der Vorgabe des Art 5 Abs 2 RB TerrBek, nach dem die Mitgliedstaaten 

terroristische Straftaten mit höheren Freiheitsstrafen als denjenigen zu bestrafen haben, die 

für die Vorsatztaten nach dem innerstaatlichen Recht ohne die terroristische Eignung und 

ohne den deliktsspezifischen erweiterten Vorsatz vorgesehen sind; es sei denn, die vorge-

sehenen Strafen stellen bereits die nach innerstaatlichem Recht möglichen Höchststrafen 

dar. Bei der in § 278c Abs 2 normierten Strafdrohung handelt es sich um die Festlegung 

eines eigenen Strafsatzes für terroristische Straftaten und nicht um eine fakultativ anzu-

wendende Strafbemessungsvorschrift.
652

 

 

7. Vergleich der Tatbestände 

7.1. Vergleich des § 278d mit § 278c 

Wie bereits erläutert, enthalten § 278c und § 278d unterschiedliche Katalogtaten, 

welche auf die jeweils unterschiedliche internationale bzw europäische Vorgabe zurückzu-

führen sind. Insgesamt gesehen ist der Katalog des § 278d ein engerer als jener des § 278c. 

Ein Vergleich der verschiedenen Katalogtaten zeichnet folgendes Bild: 

Annähernd gleich sind die Delikte, die sich in § 278d Abs 1 Z 1 und 2 bzw § 278c 

Abs 1 Z 3, 8 und 9 finden. Die Drohung mit einer erpresserischen Entführung findet sich 

allerdings nicht in § 278c, sondern nur die gefährliche Drohung nach § 107 Abs 2 an sich. 

§ 278d Abs 1 Z 3 unterscheidet sich von § 278c Abs 1 Z 1 und 2 nur dadurch, dass in erste-

rer Ziffer nur von völkerrechtlich geschützten Personen die Rede ist. Folgende zusätzliche 

Katalogtaten sind in § 278c Abs 1 enthalten, die sich in § 278d nicht finden: die schwere 

Nötigung gem § 106 (§ 278c Abs 1 Z 4), die gefährliche Drohung nach § 107 Abs 2 (Z 5), 

die schwere Sachbeschädigung (§ 126) und Datenbeschädigung (§ 126a), wenn dadurch 

eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß 

entstehen kann (Z 6), eine Vielzahl an vorsätzlichen Gemeingefährdungsdelikten (Z 7) 

sowie die Aufforderung zu terroristischen Straftaten und die Gutheißung terroristischer 
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Straftaten gem § 282a (Z 9). Auffallend ist bspw, dass in § 278d keine Vermögensdelikte 

enthalten sind, während § 278c die schwere Sachbeschädigung und Datenbeschädigung 

enthält.  

Andererseits jedoch enthält § 278d keine Möglichkeit des Tatbestandsausschlusses 

wie in § 278c Abs 3.
653

 Daraus folgt eine in diesem Punkt weiter reichende Strafbarkeit des 

§ 278d, obwohl die Katalogtaten, wie ausgeführt, enger sind. Der Tatbestandsausschlie-

ßungsgrund ist aber nicht direkt Teil des Katalogs, da er in § 278c Abs 3 und nicht in 

Abs 1 verankert ist. 

Auf der Hand liegt die Frage, warum der ö Gesetzgeber die §§ 278c und 278d nicht 

einheitlich gestaltet hat und zB in § 278d auf die Katalogtaten des § 278c verwiesen hat. 

Die Katalogtaten des § 278c hätten geringfügig ausgebaut werden können, um § 278d zu 

entsprechen. Dies wäre für die Gewährung von Rechtssicherheit, Einheitlichkeit der Ge-

setzgebung und Vermeidung von etwaigen Ungleichbehandlungen angezeigt gewesen.
654

 

In den Erläuterungen findet sich dazu, dass die Vorverlagerung der Strafbarkeit mit dem 

Delikt der Terrorismusfinanzierung auf das nach den internationalen Verpflichtungen un-

bedingt erforderliche Maß beschränkt bleiben soll.
655

 Insgesamt zeigt sich hier wiederum 

die fehlende Strategie des ö Gesetzgebers im Kampf gegen den Terrorismus, aber das er-

folgreiche Bemühen internationale und europäische Vorgaben umfassend umzusetzen. 

Insgesamt mutet es seltsam an, dass in einem Gesetz zwei verschiedene Definitionen 

von terroristischen Straftaten existieren. Die Uneinheitlichkeit kommt insb in folgender 

Fallkonstellation zum Tragen: Die Finanzierung von terroristischen Straftaten, Einzelterro-

risten und Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung stellt auf den Katalog terroristi-

scher Straftaten in § 278d Abs 1 ab. Die Finanzierung von terroristischen Vereinigungen 

hingegen orientiert sich am Katalog des § 278c Abs 1. Aufgrund der Anhebung der Straf-

drohung des § 278d Abs 1 auf ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe kann davon ausgegangen 

werden, dass der ö Gesetzgeber die Finanzierung nach § 278d und die Finanzierung von 

terroristischen Vereinigungen als Delikte mit demselben oder zumindest ähnlichem Un-

rechtsgehalt einstuft. Warum sollte die Finanzierung der Ausführung einer schweren Sach-

beschädigung, die eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in 

großem Ausmaß hervorrufen kann, nicht strafbar sein, die Finanzierung einer terroristi-
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schen Vereinigung, die auf die Begehung eben genannter Straftat ausgerichtet ist, hingegen 

schon? 

Des Weiteren wird aufgrund der verschiedenen Kataloge und der uneinheitlichen 

Verweistechnik der Begriff terroristische Vereinigung in § 278d Abs 1a Z 2 neu definiert. 

Die ursprüngliche Definition findet sich in § 278b, nachdem eine terroristische Vereini-

gung auf die Begehung von terroristischen Straftaten nach § 278c Abs 1 ausgerichtet ist. 

§ 278b Abs 1a Z 2 pönalisiert hingegen die Finanzierung von Mitgliedern einer terroristi-

schen Vereinigung, die darauf ausgerichtet ist, Handlungen nach § 278d Abs 1 zu begehen. 

De lege ferenda sollte deshalb eine Vereinheitlichung dieser beiden Kataloge über-

legt werden. Dies stößt natürlich insofern auf Schwierigkeiten als dabei sowohl der europä-

ischen als auch internationalen Vorgabe entsprochen werden muss. Der Tatbestandsaus-

schließungsgrund des § 278c Abs 3 sollte – wie auch nach derzeitigem Recht – keinen di-

rekten Teil des Katalogs bilden, sondern separat und nur auf den Tatbestand des § 278c 

anwendbar sein. Anderenfalls würde ein solcher Katalog die Vorgaben des TerrFinÜbk 

nicht erfüllt, die eine De-Politisierung (siehe Art 6 TerrFinÜbk) der Tatbestände fordern. 

Darüber hinaus ist das Erfordernis der terroristischen Eignung und des terroristischen Vor-

satzes, den § 278c für seine Katalogtaten fordert, für eine einheitliche Definition zu beach-

ten. Ein paralleles Erfordernis findet sich in § 278d Abs 1 nur in der Z 8. Da den Straftaten 

in den Z 1 bis 7 – wie diskutiert – ein eindeutiger Bezug zum Terrorismus fehlt, wäre eine 

explizite Voraussetzung einer terroristischen Eignung und eines terroristischen Vorsatzes 

auch für die Z 1 bis 7 angezeigt und könnte in einem einheitlichen Katalog verwirklicht 

werden. 

 

7.2. Vergleich des § 278d mit § 278b 

§ 278d pönalisiert die Finanzierung von terroristischen Straftaten nach § 278d Abs 1, 

Einzelterroristen, Mitgliedern terroristischer Vereinigungen und Gruppierungen, die nicht 

die Qualität einer terroristischen Vereinigung erreichen. § 278b Abs 2 hingegen pönalisiert 

die Finanzierung terroristischer Vereinigungen iSd § 278b Abs 3. Seit 2013 sind sowohl 

§ 278d Abs 1 und 1a als auch § 278b Abs 2 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-

ren bedroht. Davor war § 278d mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren bedroht. Dies erschien gerechtfertigt und wurde von den Gesetzesmaterialien auch 

so argumentiert, da von einer terroristischen Vereinigung eine höhere Gefährlichkeit aus-
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geht als von Einzelterroristen.
656

 Terroristische Vereinigungen haben eine entsprechende 

Infrastruktur und können Einzelterroristen zusätzlich Plattform für terroristische Aktivitä-

ten bieten. Die Gründe für eine nunmehrige Anhebung der Strafdrohung bleiben unklar.  

Ein Unterschied zwischen den §§ 278b und 278d liegt im Vorsatz: § 278b fordert für 

das Bereitstellen von Vermögenswerten und für eine sonstige Beteiligung an terroristi-

schen Vereinigungen den Vorsatzgrad der Wissentlichkeit. § 278d Abs 1 hingegen lässt für 

die Finanzierung terroristischer Straftaten Eventualvorsatz genügen. Art 2 TerrFinÜbk 

hätte auch dem ö Gesetzgeber die Möglichkeit geboten Wissentlichkeit oder Absichtlich-

keit in Hinblick auf die Ausführung der terroristischen Katalogtaten vorzusehen, wovon 

allerdings wie bereits ausführlich erläutert abgesehen wurde. Die beiden Bestimmungen 

stehen aufgrund dieses Unterschieds in einem gewissen Spannungsverhältnis.
657

 Vor 2013 

erschien das höhere Vorsatzerfordernis bei dem mit höherer Strafe bedrohten Delikt ge-

rechtfertigt.
658

 Seit der Angleichung der Strafdrohungen lässt sich diese Argumentation 

nicht mehr ins Treffen führen. § 278d Abs 1a fordert insofern Wissentlichkeit, als sich der 

Täter gewiss sein muss, dass es sich bei der Person um einen Terroristen handelt bzw dass 

es sich um eine terroristische Vereinigung handelt. 

Eine vom Gesetzgeber de lege ferenda zu behebende Unstimmigkeit liegt – wie im 

Verhältnis § 278d und § 278c – auch im unterschiedlichen Straftatenkatalog, da § 278b 

Abs 3 (nur) auf § 278c verweist. 

 

7.3. Vergleich des § 278b mit § 278 

Wie besprochen dient seit dem Jahr 2010 auch § 278 zur Bekämpfung organisierter 

Terrorismusfinanzierung. Ein markanter Unterschied zu § 278b liegt in der Strafdrohung. 

Während das Gründen einer kriminellen Vereinigung, die auf Terrorismusfinanzierung 

ausgerichtet ist, mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht ist, ist das Anführen ei-

ner terroristischen Vereinigung iSd § 278b Abs 1, die auf Terrorismusfinanzierung ausge-

richtet ist, mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren bedroht. Beschränkt sich die 

Vereinigung auf das Drohen mit Terrorismusfinanzierung, so beträgt die Freiheitsstrafdro-
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hung von einem bis zu zehn Jahren. Im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ist das 

Drohen mit Terrorismusfinanzierung nicht pönalisiert. 

Das Beteiligen als Mitglied mittels Bereitstellen oder Sammeln von Vermögenswer-

ten an einer kriminelle Vereinigung, die auf die Begehung terroristischer Straftaten nach 

§ 278d Abs 1 ausgerichtet ist, ist mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht. Das 

Beteiligen als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung nach § 278b Abs 2 hingegen 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht.  

Da sich die beiden Kataloge des § 278c und § 278d zum Großteil überlappen, stellt 

sich insgesamt (für das Gründen bzw Anführen und für die Beteiligung als Mitglied) fol-

gende Frage: Stellt der Täter einer Vereinigung, die bspw auf die Ausführung von Luftpi-

raterie ausgerichtet ist, Geld zur Verfügung, unterfällt dies dann § 278 oder § 278b? Luft-

piraterie ist in beiden Katalogen enthalten. Auch die Organisationsstruktur der terroristi-

schen Vereinigung entspricht der einer kriminellen Vereinigung. Da die terroristische Ver-

einigung die speziellere Norm zu § 278 ist, wird § 278b zum Tragen kommen.
659

 § 278 

wird in einem solchen Fall verdrängt. Findet sich eine terroristische Straftat allerdings nur 

in einem der beiden Kataloge, wie zB eine strafbare Handlung, die auf eine in den §§ 185 

oder 186 geschilderten Weise gegen bspw ein Schiff begangen wird (§ 278d Abs 1 Z 6), so 

kommt lediglich § 278 zum Tragen. Eine derartige Unterscheidung ist angesichts der sehr 

unterschiedlichen Strafdrohungen sachlich nicht zu rechtfertigen. So ist es nicht zu recht-

fertigen, warum eine Person, die eine Vereinigung finanziert, die auf Straftaten wie in 

§ 278d Abs 1 Z 6 angegeben ausgerichtet ist, lediglich mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

bedroht ist, während eine Person, die eine Vereinigung finanziert, die bspw auf gefährliche 

Drohungen (§ 278c Abs 1 Z 5) ausgerichtet ist, mit einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstra-

fe bedroht ist. Auch aus diesem Grund wäre auch hier ein einheitlicher Straftatenkatalog 

wünschenswert. 
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 Siehe auch EBRV 1166 BlgNR 21. GP 41, denen zufolge die terroristische Vereinigung eine besondere 

Form der kriminellen Vereinigung ist. 
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8. Konkurrenzen 

8.1. Grundsätzliches 

In der Regel treten Vorbereitungsdelikte – sofern die Katalogtat bzw Haupttat, also 

das zunächst vorbereitete Delikt, in weiterer Folge ausgeführt oder zumindest versucht 

wird – hinter die Haupttat zurück. Vorbereitungsdelikte sind im Verhältnis zu den Hauptta-

ten grundsätzlich materiell subsidiär.
660

  Dies gilt allerdings nicht für die Vereinigungsde-

likte nach den §§ 278, 278a und 278b, denn in diesen Fällen kann die versuchte oder aus-

geführte Haupttat das Unrecht des Vorbereitungsdelikts nicht vollständig abdecken. Diese 

Vereinigungsdelikte stehen mit dem später ausgeführten oder versuchten Delikt in echter 

Konkurrenz.
661

 

 

8.2. Subsidiaritätsklausel des § 278d Abs 2 

Für den Tatbestand der Terrorismusfinanzierung nach § 278d Abs 1 und Abs 1a ord-

nete der Gesetzgeber ausdrückliche Subsidiarität gegenüber anderen Bestimmungen, die 

mit strengerer Strafe bedroht sind, in § 278d Abs 2 an (= formelle Subsidiarität).
662

 

§ 278d dient demnach als Auffangtatbestand für all jene Fälle, in denen die Strafbarkeit der 

Finanzierung einer terroristischen Handlung nicht mit einem anderen strengeren Straftatbe-

stand begründet werden kann. Wie bereits erwähnt wurde die Strafdrohung des § 278d 

Abs 1 und Abs 1a mit Juli 2013 um das doppelte erhöht, und zwar von Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Die 

Subsidiaritätsklausel verliert damit wesentlich an Bedeutung, insb auch im Verhältnis zu 

§ 278b, im Rahmen dessen die mitgliedschaftliche Beteiligung an einer Vereinigung eben-

falls mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht ist. Bedeutung behält die 

Subsidiaritätsklausel etwa im Verhältnis zu den in § 278d Abs 1 genannten terroristischen 

Straftaten. Werden  die bereitgestellten oder gesammelten Vermögenswerte bspw für einen 

Mord gem§ 75 StGB oder für den Versuch eines solchen in weiterer Folge tatsächlich ver-

wendet, so verdrängt § 75 das Delikt der Terrorismusfinanzierung nach § 278d, da Mord 
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 Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
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 Z 21 Rz 9 und E 8 Rz 28; Medigovic/Reindl-Krauskopf, Allgemeiner Teil II 

(2013) 222 ff; Wieser, JBl 1987, 498. 
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 Medigovic/Reindl-Krauskopf, AT II 223. 
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 Siehe auch Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
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 Z 21 Rz 9 und E 8 Rz 27, 28; Grundlegendes zur formellen Sub-

sidiarität siehe bei Burgstaller, Die Scheinkonkurrenz im Strafrecht, JBl 1978, 393 (398 f). 
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mit Freiheitsstrafe zehn bis zu zwanzig Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist. 

Diese Strafdrohung ist strenger als die des § 278d. 

Ist die Strafdrohung des § 278d allerdings höher als die der finanzierten Tat oder 

handelt es sich um gleich strenge Strafdrohungen, so besteht echte Konkurrenz.
663

 Liegt 

also bspw nur eine Luftpiraterie nach § 185 Abs 1 vor, so kommt die Subsidiaritätsklausel 

nicht zur Anwendung, da für diese Tat lediglich ein Strafsatz von einem bis zu zehn Jahren 

Freiheitsstrafe festgelegt ist. Tritt der unmittelbare Täter und Beitragstäter vom Versuch 

einer finanzierungstauglichen Straftat des § 278d Abs 1 Z 1 bis 8 strafbefreiend zurück 

(§ 16 Abs 1 zweiter und dritter Fall), so lebt die Strafbarkeit des § 278d im Falle der vorhe-

rigen Verdrängung wieder auf.
664

 

 

8.3. Konkurrenzfragen im Zusammenhang mit § 278b 

Wie eingangs erwähnt steht das Organisationsdelikt der terroristischen Vereinigung 

(§ 278b) in echter Konkurrenz mit den tatsächlich ausgeführten oder zumindest versuch-

ten Straftaten, auf die die Vereinigung ausgerichtet ist (§ 278c).
665

 Beteiligt sich jemand 

durch das Begehen von Straftaten an einer terroristischen Vereinigung so besteht echte 

Idealkonkurrenz zwischen § 278b Abs 2 und § 278c, da in der Mitgliedschaft zur terroristi-

schen Vereinigung ein zusätzliches Unrecht erblickt wird. Durch die Ausführung einer 

Straftat und die gleichzeitige mitgliedschaftliche Beteiligung werden unterschiedliche 

Rechtsgüter verletzt: Während durch die Ausführung der Vereinigungsdelikte Individual-

rechtsgüter betroffen sind, verletzt die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung 

den öffentlichen Frieden. Die terroristische Vereinigung ist idR auch darauf ausgerichtet 

mehrere Straftaten auszuführen, die nicht näher konkretisiert sein müssen.
666

 Hat die terro-

ristische Vereinigung jedoch von Anfang an nur die Begehung einer einzigen terroristi-

schen Straftat zum Ziel, so tritt § 278b hinter die Strafbarkeit wegen der konkret verwirk-
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 Plöchl in WK
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 StGB § 278d Rz 27 (Stand 2014); Wessely, ÖJZ 2004, 835. 
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ÖJZ 2004, 833. 
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 StGB § 278 Rz 14 (Stand 2014). 
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lichten Straftat (§ 278c) zurück.
667

 Ausgenommen ist aber jener Fall, in dem die terroristi-

sche Straftat gem § 278c mit niedrigerer Straftat bedroht ist als § 278b.
668

 

Für das Verhältnis zwischen den Tatbestandsvarianten des § 278b Abs  2 gilt folgen-

des: Setzt der Täter innerhalb einer terroristischer Vereinigung mehrere Beteiligungshand-

lungen, so bilden diese eine tatbestandliche Handlungseinheit. Dies gilt auch, wenn es 

sich um unterschiedliche Beteiligungshandlungen handelt und sie zu verschiedenen Zeit-

punkten gesetzt werden.
669

 

Seit Anhebung der Strafdrohung des § 278d stellt sich die Frage des Verhältnisses 

zwischen § 278d und § 278b Abs 2 neu, wenn jemand für eine terroristische Vereinigung 

zur Ausführung terroristischer Straftaten oder für ein Mitglied einer terroristischen Verei-

nigung Vermögenswerte bereitstellt oder sammelt. Handelt der Täter nicht im Wissen, dass 

er durch die Finanzierung die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert, so wie 

es § 278b Abs 2 iVm § 278 Abs 3 voraussetzt, so kommt freilich nur § 278d in Betracht. 

Sind beide Tatbestände erfüllt, so wird davon auszugehen sein, dass § 278b § 278d im 

Wege materieller Subsidiarität
670

 verdrängt. Es handelt sich bei beiden Delikten um 

Vorbereitungsdelikte, wobei sich das Unrecht des § 278d im Unrecht des § 278b vollstän-

dig erschöpft. Sowohl durch § 278b als auch durch § 278d wird dasselbe Rechtsgut, der 

öffentliche Frieden, verletzt.  

 

9. Zusammenfassende Betrachtung 

Vier unterschiedliche Tatbestände des ö StGB haben die Funktion der Bekämpfung 

der Terrorismusfinanzierung: 

i. § 278d, der die Betitelung Terrorismusfinanzierung trägt, und das Sammeln und Be-

reitstellen von Vermögenswerten für terroristische Aktivitäten und an Einzelterroris-

ten und Mitgliedern terroristischer Vereinigungen pönalisiert; 

                                                           
667

 Vgl OGH 17. 2. 2005, 12 Os 7/05d, wonach eine Verdrängung (in Form der Spezialität) des § 278 Abs 1 
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richtet ist und diese dann in weiterer Folge ausgeführte Straftat das Qualifikationsmerkmal der kriminellen 

Vereinigung enthält (zB § 143 erster Fall öStGB). Ist die kriminelle Vereinigung auch noch auf die Bege-

hung anderer Straftaten ausgerichtet, so liegt echte Konkurrenz vor. 
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ii. § 278b, der terroristische Vereinigungen, die auf Terrorismusfinanzierung ausgerich-

tet sind, bekämpft, sowie die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung in 

Form der Finanzierung dieser unter Strafe stellt; 

iii. § 278, der wie § 278b der Bekämpfung organisierter Terrorismusfinanzierung dient, 

und darüber hinaus die mitgliedschaftliche Beteiligung (in Form der Finanzierung) 

an einer kriminellen Vereinigung, die auf terroristische Straftaten iSd § 278d Abs 1 

ausgerichtet ist, kriminalisiert; 

iv. § 278c iVm § 12, der die Beteiligung des Finanziers an einer terroristischen Straftat 

unter Strafe stellt. 

Insgesamt ist die Ausgestaltung der Tatbestände uneinheitlich, da diese auf unter-

schiedliche Vorgaben, und zwar sowohl auf das TerrFinÜbk als auch die Empfehlungen 

der FATF und den RB TerrBek zurückzuführen sind. Kritisch zu betrachten sind auch die 

hohen Strafdrohungen. So ist nicht nur die Beteiligung als Mitglied an einer terroristi-

schen Vereinigung, sondern auch die Finanzierung von Einzelterroristen mit Freiheitsstrafe 

von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Die Voraussetzungen für die Beteiligung als 

Mitglied gem § 278b Abs 2 sind de lege lata allerdings schnell erreicht, verlangt wird nur 

das Begehen einer Straftat oder das Bereitstellen von Vermögenswerten oder Informatio-

nen. Mit einer derartigen Handlung beteiligt man sich implizit als Mitglied an einer terro-

ristischen Vereinigung. Der subjektive Tatbestand der Terrorismusfinanzierung nach 

§ 278d Abs 1 verlangt lediglich, dass es der Täter ernstlich für möglich hält und sich damit 

abfindet, dass seine gesammelten oder bereitgestellten Vermögenswerte für die Ausfüh-

rung einer terroristischen Straftat verwendet werden. Fraglich ist, ob derart hohe Strafdro-

hungen notwendig sind. Einerseits lassen sich Terroristen, wie bereits diskutiert, idR auch 

von hohen Strafdrohungen nicht abschrecken, andererseits ist eine gewisse Höhe notwen-

dig, um entsprechende strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen anwenden zu können.
671

 

Seine Umsetzungsverpflichtungen aus den internationalen und europäischen Vor-

gaben hat Österreich zum weit überwiegenden Teil erfüllt. Fehlende Umsetzungen betref-

fen lediglich Details. Die Vorgaben des TerrFinÜbk und der SR Res 1373 (2001) die Straf-

tatbestände und Strafen betreffend, hat Österreich vollständig erfüllt. Art 2 Abs 1 TerrFin-

Übk wurde nahezu wortgleich in das ö Recht implementiert. Wie in Art 2 Abs 3 TerrFin-

Übk vorgesehen, bestimmt auch § 278d, dass die tatsächliche Verwendung der finanziellen 
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 Freilich erfuhren die Terrorismustatbestände in der Literatur auch Kritik, und zwar ua, dass eine ihrer 

Hauptfunktionen die Eröffnung von strafprozessualen Maßnahmen wäre, dazu siehe infra, Kapitel IV.I. 
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Mittel zur Begehung einer terroristischen Straftat nicht Voraussetzung für die Strafbarkeit 

des Finanziers ist. Die ö Umsetzung in § 278d Abs 1 schießt sogar übers Ziel hinaus, wenn 

dort bestimmt wird, dass es der Täter lediglich ernstlich für möglich halten und sich damit 

abfinden muss, dass seine gesammelten oder bereitgestellten Mittel für die Ausführung 

terroristischer Straftaten verwendet werden. Dem TerrFinÜbk wäre auch entsprochen, 

wenn es dem Täter geradezu darauf ankommen müsste, dass seine Mittel für die Ausfüh-

rung terroristischer Straftaten verwendet werden. Nach den allgemeinen Regeln ist auch 

der Versuch der Terrorismusfinanzierung und die Beteiligung daran (Art 2 Abs 4, Abs 5 

TerrFinÜbk) nach ö Recht strafbar. Die Vorgabe der Kriminalisierung des Beitrags zur 

Begehung von Terrorismusfinanzierung durch eine Gruppe nach Art 2 Abs 5 lit d Terr-

FinÜbk deckt Österreich hinreichend durch seine Regelungen in §§ 278 und 278b ab. Was 

die Höhe der Strafdrohung von § 278d betrifft, ist diese jedenfalls als hoch genug zu be-

werten, um Art 4 TerrFinÜbk zu entsprechen, der vorschreibt, die Terrorismusfinanzierung 

mit angemessenen Strafen zu bedrohen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen. Seit 

der Einführung von § 278d Abs 1a im Jahr 2013 erfüllt Österreich nun auch die Vorgaben 

der FATF vollständig. Nunmehr ist auch die Finanzierung von Einzelterroristen und Mit-

gliedern terroristischer Vereinigungen ohne Bezug zu einem terroristischen Akt pönalisiert. 

Gemäß Art 11 Abs 2 RB TerrBek war der RB in seiner ursprünglichen Fassung aus 

2002 von den Mitgliedstaaten bis spätestens 31. 12. 2002 in nationales Recht umzusetzen. 

Der ö Gesetzgeber kam dieser Verpflichtung mit dem StRÄG 2002, das am 1. 10. 2002 in 

Kraft trat, fristgerecht nach.
672

 Die Regelungen des RB TerrBek aus 2002 die Tatbestände 

und Strafen betreffend, wurden von Österreich allerdings nicht vollständig umgesetzt. 

Vollständig umgesetzt wurde Art 2 RB TerrBek (Straftaten im Zusammenhang mit einer 

terroristischen Vereinigung). Genau wie Art 2 TerrBek sieht § 278b Abs 3 einen lockeren 

Organisationsgrad der terroristischen Vereinigung vor und enthält keine über Art 2 hinaus-

gehenden Voraussetzungen für eine mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen 

Vereinigung. 

Mängel in der Umsetzung finden sich allerdings bezüglich Art 1 (terroristische Straf-

taten) und Art 3 RB TerrBek (Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitä-

ten). Zwar hat Österreich terroristische Straftaten als gesonderten Straftatbestand in Form 
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 Zu den Bewertungskriterien der EU, ob ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus einem RB oder einer 
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einer Qualifikation eingestuft und Art 1 somit grundsätzlich ordnungsgemäß umgesetzt,
673

 

allerdings finden sich Mängel in der Umsetzung hinsichtlich der genauen Festlegung der 

einzelnen Katalogtaten (terroristischen Straftaten). Während bspw Art 1 Abs 1 lit b RB 

TerrBek verlangt, sämtliche Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit einer Person als 

Katalogtat einzustufen, spricht die ö Umsetzung in § 278c Abs 1 Z 2 nur von qualifizierten 

Körperverletzungen. Ferner wurde auch Art 3 Abs 2 lit d – lit e RB TerrBek nicht voll-

ständig in ö Recht umgesetzt. § 278d Abs 1 kann zwar für die Bekämpfung von Straftaten 

im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten herangezogen werden, allerdings ent-

spricht – wie bereits umfassend ausgeführt – der Straftatenkatalog des § 278d Abs 1 nicht 

vollständig dem des Art 1 RB TerrBek, auf den Art 3 RB TerrBek allerdings abstellt. Art 1 

enthält einen umfassenderen Straftatenkatalog als § 278d Abs 1. Damit kann § 278d Abs 1 

nicht zur Gänze der Umsetzung von Art 3 Abs 2 lit d – lit e RB TerrBek dienen.
674

 

Die Bestimmungen des RB TerrBek zu den Strafdrohungen (siehe Art 5) wurden 

vom ö Gesetzgeber vollständig umgesetzt.
675
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 Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 11 des Rahmenbeschlusses des Rates vom 
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F. Analyse der deutschen Tatbestände 

1. Entstehung der einschlägigen Rechtsnormen 

Der für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zentrale Tatbestand des § 89a 

Abs 1 iVm Abs 2 Z 4 dStGB
676

 wurde mit dem Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung 

von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG) vom 30. 7. 2009
677

 in das dStGB 

eingefügt. § 89a Abs 1 iVm Abs 2 Z 4 setzt – verspätet – auch Art 2 TerrFinÜbk um.
678

 

2003 sah der dt Gesetzgeber im Zuge des Ratifizierungsprozesses des Übereinkommens – 

fälschlicherweise – noch keinen innerstaatlichen Umsetzungsbedarf, da er den Inhalt des 

Art 2 des Übereinkommens bereits mit den §§ 129a und 129b abgedeckt glaubte.
679

 

§ 129a dStGB wurde mit dem Gesetz zur Änderung ua des StGB, der StPO und des 

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 28. 8. 1976
680

 in das dStGB eingeführt. Die Ein-

führung dieser Vorschrift zur Bekämpfung terroristischer Vereinigungen ist ursprünglich 

auf die politischen Geschehnisse in der Bundesrepublik Deutschland, die mit den gewalt-

samen Protestbewegungen des Jahres 1968 und der folgenden Herausbildung der RAF 

ihren Anfang nahmen, zurückzuführen.
681

 § 129a ist im Wesentlichen § 129 dStGB (Bil-

dung krimineller Vereinigungen) nachgebildet und stellt erstmals die Bildung, Mitglied-

schaft, Bewerbung und Unterstützung terroristischer Vereinigungen unter Strafe.
682

 Mit 

dem Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus, das am 1. 1. 1987 in Kraft trat, wurde die 

mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zum Verbrechen
683

 

erhoben, da der Strafrahmen von nun an ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe betrug.
684

 Mit 

dem StRÄG vom 22. 8. 2002 wurde schließlich § 129b eingeführt, der die Bestrafung ter-

roristischer Vereinigungen im Ausland ermöglicht.
685

 Seit der Umsetzung des RB Terr-
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Bek
686

 findet sich die Tathandlung des Unterstützens einer terroristischen Vereinigung in 

Abs 5 des § 129a und wird mit einer geringeren Strafe als die mitgliedschaftliche Beteili-

gung bedroht.
687

 

 

2. Die Delikte im Überblick 

Kerntatbestände sind § 89a – Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Ge-

walttat – und § 129a – Bildung terroristischer Vereinigungen. Des Weiteren spielen auch 

§ 129 – Bildung krimineller Vereinigungen – und klassische Straftatbestände, wenn sich 

der Täter an einer solchen Straftat in Form der Finanzierung beteiligt. 

Eine Tatbestandsvariante des Vorbereitens einer schweren staatsgefährdenden Ge-

walttat ist gem § 89a Abs 2 Z 4 das Sammeln, Entgegennehmen oder Zur-Verfügung-

Stellen von nicht unerheblichen Vermögenswerten zur Begehung einer solchen Gewalttat. 

Die Definition einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat findet sich in § 89a Abs 1. 

Eine solche muss bestimmt und geeignet sein, den Bestand oder die Sicherheit eines Staa-

tes oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder Verfassungsgrundsätze 

der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergra-

ben. Ein spezieller Vorsatzgrad ist nicht erforderlich. 

§ 129a dStGB pönalisiert die Bildung von, Beteiligung als Mitglied an und Unter-

stützung von terroristischen Vereinigungen. Die Definitionen für eine terroristische Verei-

nigung finden sich in den Absätzen eins und zwei des § 129a. Absatz 1 pönalisiert 

schwerstkriminelle Vereinigungen, ohne speziellen bzw ausdrücklichen Bezug zum Terro-

rismus. Absatz 2 enthält weniger schwere Straftaten als Abs 1, verlangt aber eine terroristi-

sche Eignung der Straftaten und einen speziellen terroristischen Vorsatz, ähnlich wie jener 

in § 89a. § 129, der die Bildung von, Beteiligung als Mitglied an und Unterstützung von 

kriminellen Vereinigungen unter Strafe stellt, kann als subsidiärer Anknüpfungspunkt zur 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung herangezogen werden. Zur Vollständigkeit sei 

erwähnt, dass § 129b dStGB die Strafbarkeit auch auf kriminelle und terroristische Verei-

nigung im Ausland ausdehnt.  
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3. Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a dStGB) 

3.1. Tatbestand 

3.1.1. Allgemein 

Gemäß § 89a Abs 1 iVm Abs 2 Z 4 macht sich strafbar, der für die Begehung einer 

schweren staatsgefährdenden Gewalttat nicht unerhebliche Vermögenswerte sammelt, ent-

gegennimmt oder zur Verfügung stellt. Diese Vorschrift hatte Art 260
quinquies

 des Schweize-

rischen Strafgesetzbuches aus dem Jahr 2003 zum Vorbild
688

 und geht über die bisherigen 

Bestimmungen des materiellen Strafrechts in Deutschland hinaus, da sie bereits das bloße 

Sammeln von Vermögenswerten pönalisiert.
689

 Ob das Schrifttum zu Art 260
quinquies

 aller-

dings für die Auslegung des gesamten dt Tatbestandes herangezogen werden kann, wird in 

der Literatur bezweifelt, da die dt Bestimmung grundlegende Unterschiede zur Schweizer 

Regelung aufweise.
690

 Täter des § 89a kann jedermann sein.
691

 

 

3.1.2. Objektiver Tatbestand 

3.1.2.1. Tatobjekt 

§ 89a Abs 2 Z 4 dStGB spricht von „nicht unerheblichen Vermögenswerten“ und 

sieht damit, im Gegensatz zur ö Bestimmung, eine Erheblichkeitsschwelle vor. Unter Ver-

mögenswerte werden alle beweglichen und unbeweglichen Sachen mit Vermögenswert 

sowie Rechte und Forderungen verstanden.
692

 Denselben Begriff verwendete der Gesetz-

geber auch für die Tatbestände Geldwäscherei (§ 261) und Betrug (§ 263 Abs 3). Fraglich 

ist, was der Gesetzgeber mit dem Begriff „nicht unerheblich“ bzw erheblich
693

 meinte. Die 

Gesetzesbegründung des Deutschen Bundestags führt dazu ergänzend aus, dass auch sol-

che Vermögenswerte nicht unerheblich sein können, die isoliert betrachtet nicht bedeutend 

erscheinen („quantitative Betrachtung“), jedoch im Rahmen einer wertenden Gesamtschau 

einen nicht unerheblichen Beitrag zur Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Ge-
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689
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walttat leisten („qualitative Betrachtung“). Diese ergänzenden Ausführungen bieten jedoch 

keine exakten Auslegekriterien für den Begriff „nicht unerheblich“, da demnach auch der 

kleinste Beitrag wie etwa das zur Verfügung Stellen eines Auslösers oder Zünders zur Zu-

sammenstellung einer Bombe bereits unter § 89a fallen könnte. Einziger Anhaltspunkt ist, 

dass die Vermögenswerte zur Begehung einer Gewalttat gesammelt, entgegengenommen 

oder zur Verfügung gestellt werden müssen. Allgemeine finanzielle Unterstützungshand-

lungen, die keinen konkreten Bezug zu einer Gewalttat vorweisen, scheiden demnach 

aus.
694

 Die Finanzierung eines Einzelterroristen in Form der Bereitstellung von bspw Le-

bensmittel oder Alltagsgegenstände fällt demnach nicht unter diese Bestimmung. Beispiele 

für nicht unerhebliche Vermögenswerte sind – so die Gesetzesbegründung – Vermögens-

werte, die für die Logistik der schweren staatsgefährdenden Gewalttat gesammelt oder zur 

Verfügung gestellt werden, zB zur Beschaffung bestimmter Stoffe oder Gegenstände oder 

zur Anmietung eines erforderlichen Fahrzeugs für die Platzierung einer Autobombe.
695

 

Teile der Literatur fordern mangels eines geeigneten Abgrenzungskriteriums die Festle-

gung eines abstrakten Mindestbetrags als objektive Untergrenze. Dieser solle bspw mit 

circa 2 000 Euro, dem durchschnittlichen Nettomonatseinkommen in Deutschland, festge-

legt werden, da es maßgeblich auf die Einbuße auf Seite des Bereitstellers ankomme.
696

 

Andere warnen vor einer willkürlich festgelegten Wertgrenze; für eine solche würden 

kaum hinreichende, für alle Fälle Geltung beanspruchende, Kriterien festgelegt werden 

können.
697

 Völlig geringfügige Beträge, wie zB für ein Bahnticket oder Munition würden 

laut Literatur allerdings nicht unter § 89a fallen.
698

 Die dt Rechtslage entspricht damit in 

diesem Punkt nicht zur Gänze den internationalen Vorgaben, da sich weder im TerrFinÜbk 

noch in der Empfehlung 5 der FATF eine derartige Schwelle findet.
699

 Vielmehr sollte das 

Bereitstellen und Sammeln jeglicher Vermögenswerte, wenn die weiteren Voraussetzun-

gen vorliegen, pönalisiert werden.  
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3.1.2.2. Tathandlungen 

a. Sammeln 

Als Tathandlungen zählt das Gesetz das Sammeln, das Entgegennehmen und das 

Zur-Verfügung-Stellen von (nicht unerheblichen) Vermögenswerten auf. Unter Sammeln 

versteht die überwiegende Meinung ein Einsammeln, also die Bitte an Dritte Vermögens-

werte zu geben und diese in weiterer Folge auch zu erhalten. Es ist dabei ein äußerlich in 

Erscheinung tretendes Verhalten notwendig.
700

 Teilweise wird in der Literatur auch das 

anschließende, zumindest zeitweilige Aufbewahren der Vermögenswerte gefordert.
701

 Da 

das Sammeln im Regelfall eine über einen längeren Zeitraum konstante Aktivität darstellt, 

wird ein Aufbewahren auch vorliegen. Denknotwendig mitenthalten ist es jedoch nicht, da 

auch ein einmaliger Spendenaufruf und das nachfolgende Erhalten und – vielleicht gleich-

zeitige – Übergeben der Vermögenswerte mit entsprechendem Vorsatz tatbildlich ist. Für 

die Vollendung des Delikts ist laut Literatur ein Taterfolg – nämlich das Erhalten der Ver-

mögenswerte – notwendig. Das Entgegennehmen von Vermögenswerten, das als verselbst-

ständigte Tathandlung ebenfalls in § 89a enthalten ist, ist also notwendigerweise in der 

Tathandlung des „Sammelns“ mitenthalten. Das bloße Fragen nach bzw Bitten um Vermö-

genswerte ist demnach nicht tatbildlich, sondern nur ein strafloser Versuch.
702

 Die selbst-

ständige Normierung des „Entgegennehmens“ könnte aber auch so interpretiert werden, 

dass ein Entgegennehmen, also ein Taterfolg, in der Tatbestandsvariante des Sammelns 

gerade nicht erforderlich ist. Sieber weist auf die englische Fassung des TerrFinÜbk hin 

und meint, dass der dort verwendete Begriff „to collect“ sprachlich wahrscheinlich nur iSv 

„Einsammeln“ zu verstehen sei.
703

 Er hält demnach einen Taterfolg für notwendig. Schäfer 

und Steinsiek hingegen betonen, dass unter „Sammeln“ nach dem reinen Wortlaut auch das 

„Ansparen“ bzw „Ansammeln“ zu verstehen sei; auch der Wille des Gesetzgebers spreche 

nicht für eine Einschränkung auf ein „Einsammeln“.
704

 Unter „Ansparen“ oder „Ansam-

meln“ ist in diesem Zusammenhang das, was man umgangssprachlich unter Ansparen von 

Ersparnissen versteht, zu subsumieren, nämlich die Überweisung von Geldbeträgen von 

eigenen Konten auf andere eigene Konten oder das physische Beiseitelegen von bereits 
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4
 § 89a Rz 51; Gazeas in Leipold/Tsambikakis/Zöller 

(Hrsg), AnwaltKommentar StGB (2010) § 89a Rz 55. 
701

 Gazeas in AnwaltKommentar StGB § 89a Rz 55. 
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 Schäfer in MüKo zum StGB Band 3
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§ 89a Rz 51; Steinsiek, Terrorabwehr durch Strafrecht? 327. 
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(zeitlich früher) erhaltenen finanziellen Mitteln (Bargeld). Beim „Ansparen“ oder „An-

sammeln“ findet also idR auch kein nach außen tretender Akt statt. Folgt man der Ausle-

gung, dass ein Taterfolg nicht notwendig sei, so würde auch ein bloßes Ansparen unter den 

Tatbestand des Sammelns fallen. 

Sammelt der Täter mehrere geringfügige Beträge, die für sich genommen noch keine 

„nicht unerheblichen Vermögenswerte“ sind, so erfüllt dieses Verhalten trotzdem den Tat-

bestand der Terrorismusfinanzierung, wenn die Beträge insgesamt „nicht unerheblich“ 

sind; freilich ist ein entsprechender Vorsatz vorausgesetzt. Hinsichtlich der Frage nach der 

Konkurrenz ist folgendes anzumerken: Sammelt der Täter über einen längeren Zeitraum 

hindurch Vermögenswerte und beruht dies auf einem einheitlichen Willen des Täters, so 

liegt eine natürliche Handlungseinheit iSv iterativer (wiederholender) Tatbestandsverwirk-

lichung (Idealkonkurrenz) vor. Durch die Wiederholung des Sammelns erfolgt lediglich 

eine rein quantitative Steigerung des sonst einheitlichen Unrechts. Es liegt kein Dauerde-

likt vor, da der Täter hier den rechtswidrigen Zustand nicht aufrechterhält oder fortdauern 

lässt.
705

 

 

b. Entgegennehmen 

Der dt Gesetzgeber nahm zusätzlich das Entgegennehmen als Tathandlung auf, ob-

wohl eine solche weder in der internationalen Vorgabe noch in der entsprechenden 

Schweizer Regelung, die ja laut Materialien als Vorbild für § 89a Abs 2 diente,
706

 enthalten 

ist. Das Entgegennehmen beschreibt das In-Empfang-Nehmen von Vermögenswerten. 

Damit diese Tathandlung nicht vollständig in der Tathandlung des Sammelns aufgeht und 

seine eigene Berechtigung hat, bedeutet sie das In-Empfang-Nehmen von Vermögenswer-

ten ohne die vorherige Aufforderung an Dritte, Vermögenswerte zu geben. Diese Variante 

wird demnach insb jene Personen (Täter) erfassen, die nicht direkt an einer Sammlung be-

teiligt sind, aber dennoch Beträge für die Finanzierung terroristischer Handlungen entge-

gennehmen. Allerdings erfordert auch das Entgegennehmen eine sich nach außen manifes-

tierende Handlung, sodass das bloße eigene Ansparen auch nicht unter das Entgegenneh-

men subsumierbar ist. Entgegennehmen ist also die In-Empfang-Nahme von Vermögens-

werten von Dritten. Ein derartiges Entgegennehmen von Vermögenswerten könnte auch 
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706
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als Beihilfe iSd § 27 dStGB zum Sammeln eingestuft werden, freilich müssen hier alle 

Voraussetzungen wie das Vorliegen einer vorsätzlich begangenen rechtswidrigen Haupttat 

vorliegen.
707

 Auch das Eingehen eines Geldbetrags auf ein Bankkonto fällt darunter.
708

 In 

der Regel wird unter Entgegennehmen das In-Empfang-Nehmen zur Weiterleitung zu ver-

stehen sein.
709

 Wie bereits gesagt überschneidet sich das Entgegennehmen teilweise mit 

dem Sammeln, da das Sammeln – nach herrschender Ansicht – auch ein Entgegennehmen 

beinhaltet. Für den Fall des Überschneidens geht das Sammeln dem Entgegennehmen vor, 

da das Sammeln die speziellere Tathandlung ist.
710

 Warum der Gesetzgeber das Entgegen-

nehmen als zusätzliche Tathandlung normiert hat, findet in der Gesetzesbegründung keine 

Erklärung.  

 

c. Zur-Verfügung-Stellen 

Das Zur-Verfügung-Stellen beschreibt die Übergabe von Vermögenswerten seitens 

des Finanziers mit der darauffolgenden Annahme des Empfängers; es kann auch mittelbar 

erfolgen. Täter A stellt bspw Täter B, der Vermögenswerte sammelt oder entgegennimmt, 

Geld zur Verfügung. B stellt die Gelder in weiterer Folge X zur Ausführung einer schwe-

ren staatsgefährdenden Gewalttat zur Verfügung. 

Der Tatbestand ist vollendet, wenn ein Dritter Verfügungsmacht bzw Besitz über die 

Vermögenswerte erlangt hat. Es handelt sich hier um ein spiegelbildliches Verhalten zum 

Sammeln oder Entgegennehmen. Als Beispiele werden in der Literatur insb Überweisun-

gen und körperliche Übergaben von Vermögenswerten genannt.
711

 Schäfer nennt auch das 

Verschaffen der Möglichkeit der Gewahrsamserlangung.
712

 Die bloße Möglichkeit der 

Gewahrsamserlangung ist allerdings nicht ausreichend, da der Empfänger zumindest tat-

sächliche Verfügungsmacht über die zur Verfügung gestellten Vermögenswerte erlangt 

haben muss. 
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Hinsichtlich aller drei Tathandlungen ist zu betonen, dass – mit Blick auf eine ein-

schränkende und systematische Auslegung der Gesetzesbegriffe – jeweils ein nach außen 

in Erscheinung tretendes Verhalten gefordert ist.
713

  

 

3.1.3. Subjektiver Tatbestand 

3.1.3.1. Allgemeines 

§ 89a dStGB verlangt Vorsatz des Täters hinsichtlich des Sammelns, Entgegen-

nehmens oder Zur-Verfügung-Stellens nicht unerheblicher Vermögenswerte. Ebenso 

in Bezug auf die zukünftige schwere Gewalttat gem §§ 211, 212, 239a oder 239b und 

deren Eignung und Bestimmung der Tat als staatsgefährdend.
714

 Notwendig ist also die 

Herstellung eines konkreten Bezugs zwischen den Vermögenswerten und einer zeitlich 

später stattfindenden schweren staatsgefährdenden Gewalttat (arg „für deren Bege-

hung“).
715

 Der Täter muss die bzw eine Gewalttat in seinen Vorsatz aufnehmen. 

 

3.1.3.2. Schwere staatsgefährdende Gewalttat 

Eine schwere staatsgefährdende Gewalttat ist per definitionem des Gesetzes (§ 89a 

Abs 1 Satz 2 dStGB) „eine Straftat gegen das Leben in den Fällen des § 211 (Anmerkung: 

Mord) oder des § 212 (Anmerkung: Totschlag) oder gegen die persönliche Freiheit in den 

Fällen des § 239a (Anmerkung: Erpresserischer Menschenraub) oder des § 239b (Anmer-

kung: Geiselnahme), die nach den Umständen bestimmt und geeignet ist, den Bestand oder 

die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen 

oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung 

zu setzen oder zu untergraben.“ 

Grundvoraussetzung für die Erfüllung von § 89a ist somit, dass der Täter eines der 

im Gesetz taxativ
716

 aufgezählten Delikte vorbereitet. Fraglich erscheint, warum der Ge-

setzgeber nur diese verhältnismäßig kleine Auswahl an Delikten in den Katalog des § 89a 

aufgenommen hat. Insbesondere die auch in § 129a enthaltenen Delikte wie Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetz-
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buch, die schwere Körperverletzung nach § 226 dStGB, gemeingefährliche Straftaten, das 

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion nach § 308 dStGB oder bspw die schwere Ge-

fährdung durch Freisetzung von Giften nach § 330a dStGB könnten als zum Kernbereich 

terroristischen Handelns gezählt werden. Eine Erweiterung dieses Katalogs könnte freilich 

nur der Gesetzgeber vornehmen.
717

 § 89a erfüllt damit auch nicht die Vorgaben des Terr-

FinÜbk da der Katalog nicht alle Straftaten einschließt, die sich im Annex dieses Überein-

kommens befinden. Des Weiteren fehlt das Delikt der „schweren Körperverletzung", das in 

der Definition der Terrorismusfinanzierung in Art 2 TerrFinÜbk enthalten ist.
718

 

Die geplante schwere Gewalttat muss bestimmt und geeignet sein, den Bestand o-

der die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen 

oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung 

zu setzen oder zu untergraben (sog Staatsschutzklausel). Zu einer tatsächlichen Beein-

trächtigung muss es hingegen nicht kommen. Die Bestimmung kann sich auch aus den 

Umständen ergeben, also bspw daraus, wer Auftraggeber der Gewalttat ist.
719

 Die Eignung 

als terroristische Tat ergibt sich aus deren Umständen und ist abhängig von Fragen wie 

nach dem Ausmaß der Gewalttat, der Öffentlichkeit oder Symbolträchtigkeit des Ortes, der 

Prominenz der Opfer und den genauen Umständen der Tathandlung.
720

 

Die von § 89a verwendete Staatsschutzklausel ist von zahlreichen auslegungsbe-

dürftigen Begriffen geprägt. Sie ist § 120 Abs 2 Satz 1 Nr 3 lit a und lit b GVG nachge-

bildet, der die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte für die Verhandlung und Entschei-

dung im ersten Rechtszug regelt. Insgesamt wird die Klausel von einem Teil der Literatur 

als „problematischer Fremdkörper im materiellen Staatsschutzstrafrecht“ kritisiert.
721

 Die 

erste Alternative dieser Klausel verlangt die Beeinträchtigung des Bestandes oder der Si-

cherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation. Ein fraglicher Punkt ist, was 

nach dem Gesetzgeber unter Sicherheit in diesem Zusammenhang zu verstehen ist. Der 

Begriff Sicherheit eines Staates umfasst sowohl die innere als auch äußere Sicherheit die-

ses Staates. Die innere Sicherheit ist der Zustand relativer Ungefährdetheit von Bestand 

und Verfassung gegenüber gewaltsamen Aktionen innerstaatlicher Kräfte, wobei insoweit 
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die Fähigkeit eines Staates im Zentrum steht, sich nach innen gegen Störungen zur Wehr 

zu setzen. Dabei muss aber nicht die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrich-

tungen beeinträchtigt werden. Vielmehr genügt ein besonderer Charakter der Tat, den die 

Tat durch den ihr innewohnenden Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze gewinnt. Dies ist 

insb dann der Fall, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat, ihr vor gewaltsamen 

Aktionen ausreichend Schutz zu bieten, erschüttert ist.
722

 Diese von der Gesetzesbegrün-

dung vorgegebene Auslegung des Begriffes innere Sicherheit ist auf eine höchstgerichtli-

che Entscheidung
723

 zu § 120 Abs 2 Satz 1 Nr 3 lit a und lit b GVG zurückzuführen und 

wird in der Literatur als für § 89a zu extensiv und nicht passend kritisiert, da es sich bei 

§ 120 GVG um eine prozessuale und nicht um eine materiell-rechtliche Norm handelt. 

Vielmehr solle eine restriktive Auslegung des Begriffes Sicherheit gewählt werden, die für 

jene Situationen passend ist, anlässlich derer § 89a geschaffen wurde. So solle die innere 

Sicherheit nur dann gefährdet sein, wenn es um die Tötung einer Vielzahl von Menschen 

mit gemeingefährlichen Mitteln aus politischen Beweggründen im weitesten Sinne gehe.
724

 

Der Voraussetzung Tötung einer Vielzahl von Menschen kann nicht zugestimmt werden, 

da dies wohl kaum mit dem Wortlaut von § 89a zu vereinbaren sein wird. Des Weiteren 

würde man vor dem Problem stehen, ab welcher Anzahl von Menschen eine Vielzahl in 

diesem Fall anzunehmen wäre. Würde man die Grenze bei bspw zehn Menschen ziehen, so 

würde die Tötung von neun Menschen nicht unter § 89a fallen, die Tötung von elf Men-

schen aber schon. Dies ist abzulehnen. Die Gesetzesbegründung argumentiert, dass § 120 

GVG Elemente des materiellen Strafrechts enthält und deshalb auch für die Auslegung des 

§ 89a darauf zurückgegriffen werden kann.
725

 Die äußere Sicherheit ist ein Zustand relati-

ver Ungefährdetheit gegenüber gewaltsamen Einwirkungen von außen. Ist die Verteidi-

gungsfähigkeit des Staates gegen gewaltsame Einwirkungen von außen erschüttert, so ist 

die äußere Sicherheit beeinträchtigt.
726

 Mit der Gefährdung der Sicherheit eines Staates 

meint die Vorschrift nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern jeden Staat. Dies 

führt in der Tat zu einer sehr weitreichenden Strafbarkeit, da so bspw auch die Sammlung 

von Geldern für eine terroristische Gruppierung, die mithilfe dieser Gelder einen Anschlag 
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 BT-Drs 16/12428, 14. 
723

 BGH 22. 12. 2000, 3 StR 278/00, BGHSt 46, 238 = NJW 01, 1359 („Eggesin“). 
724

 Gazeas/Grosse-Wilde/Kießling, NStZ 2009, 594 f; vgl auch Paeffgen in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, 

StGB
4
 § 89a Rz 17. 

725
 BT-Drs 16/12428, 14; vgl Hartmann in Dölling/Duttge/Rössner (Hrsg), Gesamtes Strafrecht – StGB StPO 

Nebengesetze – Handkommentar
3
 (2013) StGB §§ 84 ff Rz 15. 
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auf einen Teil der Bevölkerung Australiens ausübt und dieser Anschlag auch geeignet ist 

die Sicherheit Australiens zu gefährden, von § 89a erfasst ist.
727

 

Die zweite Alternative der Staatsschutzklausel beinhaltet das Beseitigen, die Außer-

Geltung-Setzung oder das Untergraben der Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik 

Deutschland. Während im Falle der ersten Alternative die Sicherheit jedes Staates beein-

trächtigt sein kann, sind hier nur die nur die Verfassungsgrundsätze Deutschlands erfasst. 

In der Literatur bestehen allerdings Zweifel, ob diese Alternative in praxi Bedeutung ge-

winnen wird.
728

 Gazeas, Grosse-Wilde und Kießling sehen die gezielte Geiselnahme oder 

Tötung von Repräsentanten des Staates als möglichen Anwendungsfall.
729

 

 

3.1.3.3. Konkretisierungsgrad hinsichtlich der Gewalttat 

An den Konkretisierungsgrad des Vorsatzes hinsichtlich der geplanten Gewalttat 

sind im Prinzip niedrige Anforderungen zu stellen. So ist es nicht notwendig, dass die kon-

krete Art der Ausführung, Zeit, Ort oder potentielle Opfer bereits feststehen. Vielmehr 

genügt es, dass der Deliktstyp der vorbereiteten Tat hinreichend bestimmt ist, es sich mit-

hin nach der Vorstellung des Täters um eine Tat gegen das Leben gem § 211 oder § 212 

dStGB oder gegen die persönliche Freiheit gem § 239a oder § 239b dStGB handeln soll.
730

 

Nicht allerdings soll ausreichen, wenn es sich um Vermögenswerte für etwa „den weltwei-

ten Dschihad“ handelt.
731

 

Der Bezug zur Gewalttat ist Teil des subjektiven Tatbestands. Kommt dieser Bezug 

bereits im objektiven Tatbestand zum Ausdruck, so kann auf diesem Wege bereits auf den 

subjektiven Tatbestand geschlossen werden. Dies wäre bspw dann der Fall, wenn bei der 

Übergabe der Vermögenswerte der mehr oder weniger konkrete Verwendungszweck dieser 

festgelegt wird; oder wenn das zur Verfügung gestellte Geld auf ein bestimmtes zweckge-

bundenes Konto überwiesen wird. 

§ 89a reicht weiter als die Strafausdehnungsvorschrift des § 30 dStGB (Versuch der 

Beteiligung), die durch die Rsp eine eher restriktive Auslegung erfahren hat und einen hö-
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 Schäfer in MüKo zum StGB Band 3
2 
§ 89a Rz 18. 
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 Schäfer in MüKo zum StGB Band 3
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§ 89a Rz 24. 
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 Gazeas/Grosse-Wilde/Kießling, NStZ 2009, 595. 
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 BT-Drs 16/12428, 14; in Frage stellend Gazeas/Grosse-Wilde/Kießling, NStZ 2009, 596, die eine zumin-

dest grobschlächtige Vorstellung von der in Aussicht genommenen Tat fordern, freilich unterhalb der Grenze 

des § 30 dStGB. 
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 Gazeas in AnwaltKommentar StGB § 89a Rz  58. 



Nationale Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung 

181 

heren Konkretisierungsgrad des Vorsatzes verlangt. Grund dafür ist, dass § 89a konkrete 

Vorbereitungshandlungen enthält, während im Falle des § 30 die Vorbereitung sich ledig-

lich im geistig Verbalen erschöpfen kann. § 89a geht ferner über die Regelung des § 30 

insoweit hinaus, als dort immer ein (zumindest angestrebtes) Zusammenwirken von mehre-

ren Beteiligten gegeben sein muss, während § 89a auch die Vorbereitungshandlung eines 

Alleintäters erfasst (also des Täters, der eine allein von ihm zu begehende schwere staats-

gefährdende Gewalttat vorbereitet). Die Neuregelung reicht aber auch weiter als die Ver-

brechensverabredung gem § 30 Abs 2 dStGB, weil diese eine Einigung von mindestens 

zwei Personen voraussetzt, an der Verwirklichung eines bestimmten Verbrechens mittäter-

schaftlich, also nicht nur als Gehilfe, mitzuwirken (es handelt sich somit idR um eine vor-

bereitete Mittäterschaft). Um insb Vorbereitungshandlungen des Alleintäters und vorberei-

tende Taten, an denen der Täter nicht täterschaftlich mitwirkt (wie bspw im Falle des 

Sammelns von Vermögenswerten) erfassen zu können, wurde § 89a geschaffen.
732

  

Wesentlich ist, dass es sich um Vermögenswerte für die Begehung einer schweren 

staatsgefährdenden Gewalttat handeln muss. Die Finanzierung bspw des Lebensunterhalts 

eines Terroristen wird von der Literatur als nicht tatbestandsmäßig eingestuft.
733

  

 

3.1.3.4. Stärkegrad des Vorsatzes 

Die Gesetzesbegründung führt aus, dass hinsichtlich der Verwendung der Vermö-

genswerte für eine zukünftige schwere Gewalttat bedingter Vorsatz ausreicht. Der Täter 

muss nicht sicher wissen und es muss ihm auch nicht darauf ankommen, dass seine finan-

zielle Unterstützung einen Beitrag für eine schwere staatsgefährdende Gewalttat darstellt. 

Es genügt vielmehr, dass der Täter dies billigend in Kauf nimmt.
734

 Bezüglich der Eignung 

der Gewalttat als staatsgefährdend sagt die Gesetzesbegründung, dass die möglichen Fol-

gen der Tat vom Willen des Täters umfasst sein müssen; dies drückt die Wendung „be-

stimmt“ aus. Dazu reicht aus, dass er die tatsächlichen Umstände, die die Eignung zur Be-

einträchtigung des Schutzgutes ergeben, kannte und in seinen Willen einbezogen hat, ohne 

dass ein zielgerichtetes Handeln erforderlich ist.
735

 Daraus ist zu schließen, dass auch hin-

sichtlich der Eignung der Gewalttat als staatsgefährdend das Vorliegen von dolus eventua-
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 BT-Drs 16/12428, 14 f. 
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 Gazeas in AnwaltKommentar StGB § 89a Rz  58; Schäfer in MüKo zum StGB Band 3
2
 § 89a Rz 56. 
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 BT-Drs 16/12428, 14. 
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lis genügt. Was den Vorsatz des Täters hinsichtlich der Tathandlung betrifft, so äußert sich 

die Gesetzesbegründung nicht, nach den Regeln des Allgemeinen Teils jedoch gilt, dass 

dolus eventualis ausreicht, wenn der Tatbestand keine bestimmte Vorsatzform verlangt.
736

 

Ein Teil der Literatur folgt der Gesetzesbegründung und interpretiert § 89a dahin-

gehend, dass für die Tatbestandsverwirklichung hinsichtlich sämtlicher Elemente das 

Vorliegen bedingten Vorsatzes genügt. Das heißt, es ist ausreichend, wenn der Täter die 

geplante Gewalttat und sämtliche andere eben erwähnten Umstände für möglich hält und 

billigend in Kauf nimmt.
737

 Ein anderer Teil der Literatur hingegen verlangt dolus directus 

2. Grades (= Wissentlichkeit) hinsichtlich der Verwendung der Gelder für die zukünftige 

schwere Gewalttat, um den die Strafbarkeit legitimierenden deliktischen Sinnbezug herzu-

stellen. Dieser stärkere Vorsatzgrad sei erforderlich, da es sich bei den Tathandlungen 

Sammeln, Entgegennehmen und Zur-Verfügung-Stellen um neutrale Handlungen han-

delt.
738

 Hinsichtlich der Eignung der Tat zur Staatsgefährdung wird zum Teil ebenfalls das 

Vorliegen von dolus directus 2. Grades gefordert.
739

 Diese Annahme erlaube der Ausdruck 

„bestimmt“ im Rahmen der Staatsschutzklausel; demnach müsse der Gewalttat aus Sicht 

des Täters die Bestimmung als staatsgefährdend sicher zukommen.
740

 Sternberg-Lieben 

differenziert dahingehend, dass Fallkonstellationen, in denen der Täter des § 89a und der 

Täter der späteren Gewalttat ein- und dieselbe Person sind, dolus directus 1. Grades 

(= Absicht) hinsichtlich der schweren Gewalttat und deren Eignung als staatsgefährdend 

erfordern. Sind Täter des § 89a und der späteren Tat hingegen verschiedene Personen, so 

ist Eventualvorsatz ausreichend.
741
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 Gazeas/Grosse-Wilde/Kießling, NStZ 2009, 599; Paeffgen in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB
4
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3.2. Beteiligung an § 89a 

Die Teilnahme an der Tat ist möglich und richtet sich nach den allgemeinen Best-

immungen des dStGB (siehe §§ 25 ff). Anstiftung und Beihilfe sind demnach möglich.
742

 

Kritisch dazu äußert sich Paeffgen, da es so zu einer zu weiten Vorverlagerung der Straf-

barkeit komme.
743

 Gerade bei der Tathandlung des Sammelns und auch des Entgegenneh-

mens kommt es zu einer weiten Vorverlagerung der Strafbarkeit. Vorstellbar ist hier etwa 

der Aufruf zu Spenden. Natürlich müssen die allgemeinen Voraussetzungen für die Straf-

barkeit der Beihilfe, wie insb der Vorsatz des Gehilfen auf die objektiven Merkmale der 

Haupttat und der Hilfeleistung sowie auf die Begehung einer vollendeten Tat durch den 

Täter, gegeben sein. 

 

3.3. Tätige Reue 

§ 89a Abs 7 enthält spezielle Vorschriften zur tätigen Reue, die auf die Besonderheit, 

dass es sich bei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat um ein 

Vorbereitungsdelikt handelt, Rücksicht nimmt. Demnach kann das Gericht die Strafe nach 

seinem Ermessen mildern oder von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn 

der Täter freiwillig die weitere Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat 

aufgibt und eine von ihm verursachte und erkannte Gefahr, dass andere diese Tat weiter 

vorbereiten oder sie ausführen, abwendet oder wesentlich mindert oder wenn er freiwillig 

die Vollendung dieser Tat verhindert. Wird ohne Zutun des Täters die bezeichnete Gefahr 

abgewendet oder wesentlich gemindert oder die Vollendung der schweren staatsgefähr-

denden Gewalttat verhindert, genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel 

zu erreichen. 

 

3.4. Strafdrohung 

Wer eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, ist mit Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Diese zu anderen Straftatbeständen ver-
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 § 89a 
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gleichsweise hohe Strafdrohung
744

 findet in Abs 5 eine Milderung, der für minder schwere 

Fälle eine Strafdrohung von drei Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vorsieht. Dies 

gibt der Praxis die Möglichkeit bei ua weit im Vorfeld gelegenen Tathandlungen mit weni-

ger harten Sanktionen zu reagieren.
745

 Dies wäre in etwa vorstellbar bei Handlungen im 

Bereich des Sammelns. 

 

4. Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a dStGB) 

4.1. Allgemeines 

Wer eine terroristische Vereinigung gründet, sich an einer solchen als Mitglied betei-

ligt, diese unterstützt oder für die Vereinigung um Mitglieder oder Unterstützer wirbt, ist 

nach § 129a zu bestrafen. Es handelt sich um Deliktsqualifikationen zu § 129 (Bildung 

krimineller Vereinigungen), dessen Voraussetzungen für eine Strafbarkeit nach § 129a 

erfüllt sein müssen.
746

 Für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevante Tatbe-

standsvarianten sind die Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung und 

die Unterstützung einer solchen. 

 

4.2. Objektiver Tatbestand 

4.2.1. Begriff der terroristischen Vereinigung 

4.2.1.1. Ausrichtung 

§ 129a umfasst nicht nur terroristische Vereinigungen, sondern auch Vereinigungen 

mit schwerstkrimineller Zwecksetzung oder Tätigkeit, ohne spezifischen Bezug zum Ter-

rorismus.
747

 Es wird zwischen drei verschiedenen Arten von Vereinigungen unterschieden: 

Absatz 1 richtet sich gegen Organisationen, deren Zwecke oder Tätigkeiten auf die Bege-

hung besonders schwerer Straftaten gerichtet sind. Als besonders schwere Straftaten 

zählt das Gesetz Mord, Totschlag, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Kriegsverbrechen oder Straftaten gegen die persönliche Freiheit taxativ auf. Absatz 2 um-
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fasst Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von weniger schweren 

Straftaten ausgerichtet ist, und zwar auf schwere Körperverletzungen (Z 1), die Begehung 

von Straftaten wie zB Computersabotage oder Zerstörung von Bauwerken (Z 2), die Bege-

hung von bestimmten Straftaten gegen die Umwelt (Z 3), die Begehung bestimmter Straf-

taten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz (Z 4) und die Begehung bestimmter Straftaten 

nach dem Waffengesetz (Z 5). Alle in Abs 2 genannten Straftaten müssen aber eine terro-

ristische Bestimmung und Eignung aufweisen. Und zwar müssen sie dazu bestimmt sein, 

die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder internationale 

Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die 

politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines 

Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträch-

tigen. Des Weiteren müssen sie durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen ge-

eignet sein einen Staat oder eine internationale Organisation erheblich zu schädigen. Her-

vorzuheben ist, dass für die Strafbarkeit nach § 129a eine solche Tat nicht tatsächlich 

begangen werden muss, sondern die Vereinigung muss den Zweck haben Taten mit sol-

cher Bestimmung und Eignung zu begehen. Insbesondere sind demnach solche Vereini-

gungen erfasst, die eine im weiteren Sinn politisch motivierte Zielsetzung aufweisen.
748

 

Absatz 3 richtet sich gegen Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Drohung 

mit in den Abs 1 und 2 genannten Straftaten ausgerichtet ist. Insgesamt weist § 129a eine 

komplizierte Struktur mit zahlreichen Verweisungen auf andere Vorschriften auf, was sei-

nen Grund in der ständigen Anpassung der Vorschrift an die Anforderungen der europäi-

schen Vorgaben hat. 

Fraglich erscheint, warum der Gesetzgeber in Abs 1 auf die Normierung einer terro-

ristischen Bestimmung und Eignung verzichtet hat. Eine mögliche Erklärung ist, dass der 

Gesetzgeber die Delikte des Abs 1 bereits als so schwerwiegend ansieht, dass er keine ter-

roristische Bestimmung und Eignung für notwendig hält.
749

 Allerdings ist gerade ein politi-

sches Motiv der Täter, wie es in Abs 2 zum Ausdruck kommt (und auch in der Staats-

schutzklausel des § 89a Abs 1), typisch für das Vorliegen einer terroristischen Straftat. 

Die FATF kritisierte diese Bestimmung – so wie auch schon § 89a – dahingehend, 

dass nur bestimmte strafbare Handlungen als mögliche Tätigkeitsbereiche terroristischer 

Vereinigungen vom Gesetzgeber normiert wurden. Dies entspricht nicht der Definition der 
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Terrorismusfinanzierung in Art 2 TerrFinÜbk, das ja die Pönalisierung der Terrorismusfi-

nanzierung insgesamt erfassen will. So richte es sich auch gegen die Finanzierung von ter-

roristischen Vereinigungen. Außerdem sind nicht alle Straftaten, die im Annex des Über-

einkommens enthalten sind, von § 129a erfasst. Allerdings enthält das dStGB die Bestim-

mung des § 129 (Bildung krimineller Vereinigungen), die hier als Auffangtatbestand fun-

gieren kann. 

 

4.2.1.2. Organisationsstruktur 

Was die Qualität der Organisationsstruktur einer Vereinigung betrifft, so wird für die 

§§ 129 und 129a an den Begriff des Vereins, wie in § 2 Abs 1 VereinsG definiert, ange-

knüpft. Demnach ist ein Verein jede Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit natürlicher 

oder juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zu-

sammengeschlossen und einer organisierten Willensbildung unterworfen haben. Was ge-

nau unter einer „Mehrheit“ von Personen in Bezug auf § 129 zu verstehen ist, hat der deut-

sche Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 11.10.1978
750

 entschieden: Demnach 

kann ein Zusammenschluss von nur zwei Personen keine Vereinigung iSd § 129 sein. Dies 

wird schon mit dem allgemeinen Sprachgebrauch, der den Begriff der Vereinigung nicht 

auf einen Zusammenschluss von nur zwei Personen anwendet, begründet. Vor allem aber 

geht von einem Zusammenschluss von zwei Personen keine spezifische Gefährlichkeit aus, 

die von größeren organisierten Personenzusammenschlüssen ausgeht, die sich zur Bege-

hung von Straftaten zusammengeschlossen haben. Die Verbindung zweier Personen entwi-

ckelt noch nicht die für größere Verbindungen typische Eigendynamik, die geeignet ist, 

dem einzelnen Beteiligten die Begehung von Straftaten zu erleichtern und bei ihm das Ge-

fühl persönlicher Verantwortung zurückzudrängen. Insb liegt die typische Gefährlichkeit 

eines größeren Zusammenschlusses in der Bildung eines von den individuellen Einzelmei-

nungen losgelösten Gruppenwillens. Eine solche Meinungsbildung kann mit zwei sich 

gegenüberstehenden Individuen noch nicht passieren. Wesentliches Element einer terroris-

tischen Vereinigung ist also das Vorhandensein eines Gruppenwillens und die Unterord-

nung der Mitglieder unter diesen. Des Weiteren ist für das Vorhandensein einer terroristi-

schen Vereinigung eine feste Organisationsstruktur vorausgesetzt.
751

 Damit enthält das dt 
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StGB strengere Voraussetzung für die Bildung einer terroristischen Vereinigung als dies 

der RB TerrBek vorsieht. Der BGH sprach sich allerdings gegen die Erweiterung des Tat-

bestands im Sinne einer europarechtskonformen Ausgestaltung aus Gründen der sonst 

mangelnden Gefährlichkeit einer solchen Vereinigung aus.
752

  

 

4.2.2. Tathandlungen 

Für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevante Tathandlungen sind die 

Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung und die Unterstützung einer 

solchen. Beide Tathandlungen sind bei allen Arten terroristischer Vereinigungen vorgese-

hen. Die Tathandlungen sind ident mit denen des Tatbestands der Bildung krimineller Ver-

einigungen (§ 129 Abs 1). 

Für die Vollendung ist kein Erfolg notwendig, es genügt vielmehr die Vornahme der 

entsprechenden Tathandlung. Im Falle des Unterstützens wird zwar die objektive Nütz-

lichkeit der Handlung für die Vereinigung verlangt, ein messbarer Nutzen und damit ein 

Erfolg, muss aber nicht eintreten.
753

  

 

4.2.2.1. Beteiligen als Mitglied 

a. Allgemeines 

Ein Sich-Beteiligen als Mitglied ist dann gegeben, wenn sich der Täter auf Dauer 

und aktiv an den Tätigkeiten der terroristischen Vereinigung beteiligt. Der Täter muss 

Mitglied der Vereinigung sein.
754

 Typische Beispiele für diese Tathandlung sind insb die 

Durchführung finanzieller Transaktionen, das Anmieten von Wohnungen, die bspw der 

Planung terroristischer Anschläge dienen sollen, der Erwerb von etwa Waffen oder 

Sprengstoff oder das Beschaffen oder Zur-Verfügung-Stellen sonstiger Hilfsmittel.
755

 Kurz 

gesagt kann jede Art der Finanzierung einer terroristischen Vereinigung, wenn die Hand-

lung des Finanziers als Sich-Beteiligen als Mitglied qualifiziert werden kann, unter § 129a 
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subsumiert werden. Nicht erforderlich ist, dass es bereits zu konkreten Planungen hinsicht-

lich der Ausführung von Straftaten seitens der Vereinigung gekommen ist.
756

 Auch ist kei-

ne Voraussetzung der Strafbarkeit, dass das Mitglied an den geplanten Straftaten in weite-

rer Folge mitwirkt.
757

 Die vorausgesetzte Mitgliedschaft in der Vereinigung ist also eine 

organisationsbezogene und keine „tatbezogene“.
758

 Die Tathandlung endet, wenn sich der 

Täter in der Absicht, die Mitgliedschaft zu beenden, vollständig aus der Vereinigung zu-

rückzieht. Pausen zwischen den einzelnen Beteiligungshandlungen, die auch von längerer 

Dauer sein können, schaden nicht.
759

 

 

b. Eingliederung auf Dauer 

Das Sich-Beteiligen als Mitglied ist idR als Dauerdelikt zu qualifizieren.
760

 Eine Be-

teiligung auf Dauer bedeutet, dass der Täter der Vereinigung zumindest für eine gewisse 

Zeitspanne angehören muss, wobei eine zeitliche Untergrenze nicht vorgegeben ist. Nach 

hM muss sich das Mitglied auch in die Vereinigung eingliedern und sich deren Willen un-

terordnen. Im Sinne einer unionskonformen Auslegung des Vereinigungsbegriffes wird in 

der Lehre auch vertreten, auf das Erfordernis der Unterordnung unter den Gesamtwillen 

der Vereinigung zu verzichten, um sich so an den RB TerrBek anzupassen.
761

 Als Gegen-

stück zur geforderten Unterordnung des Mitglieds muss auch seitens der Vereinigung der 

Wille gegeben sein, die Person als Mitglied der Vereinigung anzuerkennen.
762

 Essenziell 

ist, dass die Förderung „von innen heraus“ erfolgen muss.
763

 Dh die Tathandlung setzt 

eine Mitgliedschaft in der Vereinigung voraus, wobei eine formelle Aufnahme in die 

Vereinigung etwa mittels einer schriftlichen Beitrittserklärung nicht vorausgesetzt ist.
764
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757
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Die Aufnahme kann vielmehr auch mündlich oder durch konkludente Handlungen erfol-

gen. Die Tathandlung selbst, also bspw das Durchführen einer Transaktion, kann aber nicht 

gleichzeitig eine konkludente Beitrittshandlung begründen, da die Aufnahme in die Verei-

nigung der Tathandlung vorangeht.
765

 Wichtig ist, dass der Täter eine gewisse Stellung in 

der Vereinigung hat, die ihn als Mitglied kennzeichnet. Ein Nichtmitglied, also ein Außen-

stehender, kann sich nicht als Mitglied beteiligen.
766

  

 

c. Aktives Element 

Das Erfordernis des Vorliegens einer aktiven Handlung neben dem Bestehen der 

Mitgliedschaft schließt bloß passives Verhalten aus
767

 und verlangt aktives Tun hinsicht-

lich der Förderung von Aufbau, Fortdauer oder Tätigkeit der Vereinigung. Strittig ist, ob 

bereits das bloße Bezahlen von Mitgliedsbeiträgen als Tathandlung iSd § 129a zu qualifi-

zieren ist.
768

  

Fraglich ist, ob eine bereits einmalige Handlung als aktives Element genügt. Zur 

Beantwortung dieser Frage wird von der Literatur auf die Rsp zum VereinsG zurückgegrif-

fen, der zu entnehmen ist, dass schon in der Übernahme eines auf eine gewisse Dauer an-

gelegten Amtes oder einer Funktion, die geeignet ist, eine vorteilhafte Wirkung für eine 

verbotene Tätigkeit eines Vereins hervorzurufen, ein Zuwiderhandeln iSd § 20 Abs 1 Ver-

einsG darstellt.
769

 Umgelegt auf § 129a bedeutet dies, dass eine einmalige Handlung aus-

reichend ist, allerdings nur dann, wenn diese Handlung im Rahmen einer auf Dauer ange-

legten Teilnahme an der Vereinigung stattfindet.
770
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4.2.2.2. Unterstützen 

§ 129a Abs 5 stipuliert das Unterstützen als weitere mögliche Tathandlung. Dabei 

handelt es sich nach hM um eine zur Täterschaft verselbstständigte Form der Beihilfe. 

Die Regelungen des § 27 dStGB zur Beihilfe werden verdrängt.
771

 

Wie auch im Falle der Beteiligung als Mitglied geht es beim Unterstützen im Prinzip 

um die Förderung der terroristischen Vereinigung.
772

 Der BGH umschrieb das Unterstüt-

zen als eine Förderung des Fortbestands der terroristischen Vereinigung, einer Förderung 

der Realisierung der von der Vereinigung geplanten Straftaten oder jegliche sonstige För-

derung, die sich auf die Aktionsmöglichkeiten und Zwecksetzung der Vereinigung positiv 

auswirkt und die Gefährlichkeit der Vereinigung festigt.
773

 Wie bei der Beteiligung als 

Mitglied sind auch hier typischerweise finanzielle Förderungen der Vereinigung tatbild-

lich. Das „bloße“ Sammeln von Vermögenswerten kann ebenfalls als „Unterstützen“ quali-

fiziert werden.
774

 In der Rsp und Literatur finden sich des Weiteren Beispiele wie das Lie-

fern von Materialien und Werkzeugen,
775

 Geldwäschehandlungen, die auch der Aufrecht-

erhaltung der Vereinigungsstruktur dienen,
776

 Abschlüsse von Lebensversicherungsverträ-

gen für Zwecke der Beschaffung von Geldern für eine terroristische Gruppierung
777

 oder 

die Zusage der Beschaffung von Waffen
778

. Die Zusage der Beschaffung von Geld mittels 

Betrugshandlungen wurde von der Rsp wegen der zu weiten Vorverlagerung der Strafbar-

keit nicht als Unterstützungshandlung eingestuft.
779

 Keine Unterstützungshandlungen sind 

sozialadäquate Handlungen, die auf die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse der 

Vereinigungsmitglieder abzielen. Auch sonstige sozialadäquate Handlungen, wie bspw das 

Vermieten von Wohnungen, scheiden – im Gegensatz zur Tathandlung des Sich-

Beteiligens als Mitglied – nach der hM als Unterstützungshandlungen aus.
780

 Zöller hinge-

gen stellt darauf ab, ob konkrete Anhaltspunkte für die Verwendung zu kriminellen Zwe-

cken bestehen.
781
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Die Unterstützungshandlung muss die Förderung der gesamten Vereinigung und 

nicht nur einzelner Mitglieder bezwecken.
782

 Nicht erforderlich ist, dass der vom Unter-

stützer beabsichtigte Erfolg oder ein messbarer Nutzen für die Vereinigung tatsächlich 

eintritt. Die Unterstützungshandlung muss aber für die Vereinigung objektiv nützlich sein 

und das spezifische Gefährdungspotenzial der Vereinigung zumindest aufrechterhalten.
783

 

Anders gesagt muss die Handlung nur für die Existenz des kriminellen Potenzials der Ver-

einigung mitursächlich sein, nicht notwendig ist ein Kausalbeitrag zu einer von der Verei-

nigung begangenen Straftat.
784

  

Wesentlicher Unterschied zur Beteiligung als Mitglied ist, dass der Unterstützer 

nicht Mitglied der Vereinigung ist. Das heißt die Förderung der Vereinigung erfolgt hier 

von außerhalb und nicht von innerhalb wie bei der mitgliedschaftlichen Beteiligung.
785

 

Das heißt die Position, von der aus die Förderung der Vereinigung erfolgt, ist eine ande-

re.
786

 Eine einmalige Handlung ist für die Qualifizierung des Unterstützens selbstverständ-

lich bereits ausreichend. Abgrenzungsfragen zum Sich-Beteiligen als Mitglied stellen sich 

freilich dann, wenn der Unterstützer nicht nur einmal, sondern mehrmals für die Vereini-

gung tätig wird. Dann kommt in Betracht, dass der Täter in vertiefter Weise verbunden ist 

und sich möglicherweise ihrer Struktur und Zwecksetzung unterworfen hat. Aufgrund der 

unterschiedlich hohen Strafdrohungen ist diese Abgrenzungsfrage eine wesentliche. Als 

Kriterium kann bspw herangezogen werden, ob der Täter von der Vereinigung ermächtigt 

ist, entsprechend zu handeln. Wie oben gesagt ist Voraussetzung der Mitgliedschaft auch 

der Wille der Vereinigung, die den Täter als Mitglied akzeptiert.
787

 

 

4.2.2.3. Anwendung einer Erheblichkeitsschwelle? 

Sowohl für das Sich-Beteiligen als Mitglied als auch das Unterstützen stellt sich die 

Frage, ob es hinsichtlich der bereitgestellten oder gesammelten Vermögenswerte eine Er-

heblichkeitsschwelle wie in § 89a („nicht unerhebliche Vermögenswerte“) zur Anwen-

dung kommt? Der Gesetzestext normiert keine solche Schwelle. Dem Prüfbericht der 
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FATF zufolge wird für § 129a unter dem Begriff Vermögenswerte alle jene verstanden, die 

auch vom TerrFinÜbk umfasst sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Vermö-

genswerte aus legalen oder illegalen Quellen handelt.
788

 Demnach gibt es für § 129a keine 

Erheblichkeitsschwelle. Auch in der Literatur finden sich keine Hinweise auf eine zur An-

wendung kommende Erheblichkeitsschwelle. Eine solche müsste ohnehin vom Gesetzge-

ber explizit normiert sein.  

 

4.3. Subjektiver Tatbestand 

Es ist lediglich vorsätzliches Handeln strafbar, wobei grundsätzlich dolus eventualis 

ausreicht. Der Vorsatz hat sich insb auch auf den Zweck oder die Tätigkeit der Vereini-

gung, also auf die Begehung oder Androhung der in Abs 1 oder Abs 2 aufgezählten Kata-

logtaten, zu beziehen. Richtet sich der Vorsatz lediglich auf die Begehung anderer strafba-

rer Handlungen, so kommt nur eine Strafbarkeit nach § 129 in Betracht.
789

 

Ebenfalls vom Vorsatz umfasst müssen im Falle des Abs 2 die terroristische Be-

stimmung und objektive Schädigungseignung der Katalogtat(en) sein. Strittig ist welcher 

Vorsatzgrad diesbezüglich erforderlich ist. Ein Teil der Lehre verlangt direkten Vorsatz 

(„Wissentlichkeit“) für die Bestimmung der Katalogtaten, dh der Täter muss sicher wissen 

oder es als gewiss voraussehen, dass die Tat zB die Bevölkerung auf erhebliche Weise 

einschüchtern werden wird; hinsichtlich der Schädigungseignung hingegen wird bedingter 

Vorsatz (dolus eventualis) als ausreichend erachtet.
790

 Die Beschlussempfehlung und Be-

richt des Rechtsausschusses sieht in der Formulierung „bestimmt ist“ ebenfalls das Erfor-

dernis eines direkten Vorsatzes auf eines der aufgezählten Ziele.
791

 Ein anderer Teil der 

Lehre lässt – genau umgekehrt – hinsichtlich der Bestimmung dolus eventualis genügen 

und verlangt bezüglich der Schädigungseignung direkten Vorsatz,
792

 also dass der Täter 

sicher weiß oder es als gewiss voraussieht, dass die Tat einen Staat oder eine internationale 

Organisation erheblich schädigen kann. Ein weiterer Teil lässt sowohl hinsichtlich der Be-
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stimmung als auch der Schädigungseignung dolus eventualis genügen.
793

 Ist Zweck oder 

Tätigkeit auf die Androhung von in Abs 2 genannten Straftaten gerichtet, so gelten auch in 

einem solchen Fall die besonderen Vorsatzerfordernisse des Abs 2. 

 

4.4. Strafdrohungen 

Die Strafdrohung für das Gründen und Sich-Beteiligen an einer kriminellen Organi-

sation iSd § 129a Abs 1 und an einer terroristischen Vereinigung iSd Abs 2 beträgt jeweils 

von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Richtet sich der Zweck oder die Tätigkeit der 

Vereinigung auf die Androhung von Katalogtaten, so ist auf eine Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Die Strafdrohung für die Tatvariante des Unter-

stützens reicht von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe, wenn sich die Verei-

nigung lediglich auf die Drohung mit Straftaten beschränkt bis zu fünf Jahren. Die Unter-

grenze der Strafdrohungen verringert sich also bzw entfällt gegenüber der Variante des 

Sich-Beteiligens an einer terroristischen Vereinigung. 

 

4.5. Teilnahme an § 129a 

Die Möglichkeiten der Teilnahme an den Tathandlungen des § 129a sind generell 

umstritten. Die Teilnahme in Form der Anstiftung ist im Falle des Sich-Beteiligens als 

Mitglied nicht möglich, da diese Handlung ein täterschaftlich begangenes Werben iSd 

§ 129a Abs 5 zweiter Satz darstellt. Teilnahme in Form der Beihilfe ist möglich, wobei 

eine solche Handlung in den meisten Fällen als Unterstützen iSd § 129a Abs 5 erster Satz 

zu qualifizieren sein wird. Ob eine Teilnahme an der Tathandlung des Unterstützens mög-

lich ist, ist strittig, sie wird wohl regelmäßig als täterschaftlich begangenes Unterstützen zu 

qualifizieren sein. Die Differenzierung, ob es sich um eine Beihilfe nach § 27 handelt oder 

um ein täterschaftliches Handeln ist ua deshalb von Bedeutung, da die Voraussetzungen 

des § 27 Abs 1 für eine Strafbarkeit der Beihilfe vorliegen müssen und nur dem Gehilfen 

Strafmilderung nach § 27 Abs 2 zukommt.
794
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5. Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 dStGB) 

5.1. Objektiver Tatbestand 

5.1.1. Ausrichtung der Vereinigung 

Für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung relevant ist dieser Tatbestand insb 

deshalb, weil die Gründung einer terroristischen Vereinigung zum „bloßen“ Zweck der 

Terrorismusfinanzierung (§ 89a Abs 2 Z 4) aufgrund des beschränkten Tätigkeitsbe-

reichs des § 129a nicht unter diesen Tatbestand subsumiert werden kann. Eine Pönalisie-

rung gem § 129 ist allerdings möglich, da der Tätigkeitsbereich krimineller Vereinigungen 

im Prinzip jeder Straftatbestand
795

 sein kann. § 129 kann diesbezüglich als Auffangtatbe-

stand zu § 129a gesehen werden. Die infrage kommenden Delikte müssen allerdings eine 

erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten. Bagatelldelikte sind zur Tatbe-

standsverwirklichung nicht ausreichend.
796

 Der Tätigkeitszweck der Vereinigung muss 

sich überwiegend auf die kriminelle Tätigkeit beziehen, dh eine Vereinigung, die nur zu 

einem geringfügigen Teil Terrorismusfinanzierung betreibt, sonst aber legalen Zwecken 

nachgeht, ist nicht unter § 129 subsumierbar. Dies findet sich ausdrücklich im Gesetzes-

wortlaut, § 129 Abs 2 Z 2, wonach Abs 1 der Bestimmung nicht anwendbar ist, wenn die 

Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeu-

tung ist. 

Ist die Tätigkeit der Vereinigung lediglich auf die Drohung mit Terrorismusfinan-

zierung beschränkt, kann dies nicht unter diesen Tatbestand subsumiert werden, da die 

Drohung mit Terrorismusfinanzierung als solche kein Straftatbestand ist. Eine zu § 129a 

Abs 3 parallele Bestimmung, demnach eine niedrigere Strafe angedroht ist, wenn der 

Zweck der Vereinigung darauf gerichtet ist, bestimmte Straftaten anzudrohen, findet sich 

in § 129 nicht. 
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5.1.2. Tathandlungen 

Parallel zu § 129a müssen auch für die Pönalisierung nach § 129 keine Straftaten tat-

sächlich ausgeübt werden. Es handelt sich damit um ein abstraktes Gefährdungsdelikt.
797

 

Es existieren vier mögliche Begehungsarten, das Gründen, Beteiligen als Mitglied, das 

Werben um Mitglieder oder Unterstützer und das Unterstützen. Diese Begehungsarten sind 

ident mit denen des § 129a. Sowohl das Gründen, Beteiligen als Mitglied als auch Unter-

stützen sind für die Terrorismusfinanzierung relevant. Das Gründen nur dann, wenn es sich 

um eine Vereinigung handelt, deren Tätigkeitszweck die Terrorismusfinanzierung ist. Das 

Unterstützen einer solchen Vereinigung liegt dann vor, wenn ein Nichtmitglied bspw mit-

tels finanzielle oder auch sonstige Unterstützung den Fortbestand oder die Verwirklichung 

dieser Vereinigung fördert. Ein gewisser „Unterstützungserfolg“ muss gegeben sein.
798

 

 

5.2. Subjektiver Tatbestand 

Bezüglich des subjektiven Tatbestands reicht bedingter Vorsatz aus.
799

 Neben dem 

Vorsatz auf die Tathandlung muss es der Täter ernstlich für möglich halten und billigend 

ein Kauf nehmen, dass die jeweilige Vereinigung eine kriminelle Zielsetzung hat.
800

 

 

5.3. Strafdrohung 

§ 129 sieht für sämtliche Begehungsarten eine Strafdrohung von bis zu fünf Jahren 

Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor. Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hinter-

männer oder liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Ist der Zweck oder die Tätigkeit auf bestimmte, 

in § 100c Abs 2 Z 1 und 2 dStPO genannte Straftaten, gerichtet, so droht eine Freiheitsstra-

fe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Das Delikt der Terrorismusfinanzierung nach 

§ 89a dStGB ist in dieser Bestimmung der StPO enthalten. 
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5.4. Tätige Reue 

§ 129 Abs 6 enthält mehrere Fälle tätiger Reue bei vollendeter Tat. Demnach kann 

das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen gem § 49 Abs 2 mildern oder von einer Be-

strafung absehen, wenn der Täter sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen 

der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechende Straftat zu verhin-

dern oder freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass Straftaten, 

deren Planung er kennt, noch verhindert werden können; erreicht der Täter sein Ziel, das 

Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so 

wird er nicht bestraft. 

 

6. Teilnahme an „klassischen“ Straftatbeständen 

Auch im dt Recht besteht die Möglichkeit der Kriminalisierung der Finanzierung von 

„terroristischen Straftaten“ über die Kriminalisierung der Teilnahme an einer Straftat. Das 

dt Recht enthält keine eigens vertypte Straftatbestände zur Bekämpfung terroristischer 

Straftaten, sondern greift für die Bekämpfung der verschiedenen Erscheinungsformen des 

Terrorismus auf die einschlägigen Straftatbestände aus dem Kern- und Nebenstrafrecht 

zurück.
801

 

Für die Strafbarkeit der Teilnahme an einer Straftat müssen selbstverständlich die 

allgemeinen Voraussetzungen für die Strafbarkeit der Teilnahme nach dem dt StGB vor-

liegen. Diese Voraussetzungen unterscheiden sich grundlegend von jenen nach dem ö 

Recht. Während der dt Beteiligungslehre das Teilnahmesystem zugrunde liegt, baut die ö 

Tradition auf dem Einheitstätersystem auf. Tragendes Prinzip des Teilnahmesystems ist die 

qualitative (= limitierte) Akzessorietät der Teilnahme. Das heißt, dass nur der Täter 

ausschließlich eigenes Unrecht und eigene Schuld verantwortet. Anstifter und Gehilfen 

werden dagegen wegen Teilnahme an einer fremden Tat (der des Täters) bestraft. Eine 

Bestrafung setzt eine tatbestandsmäßige, rechtswidrige und vorsätzlich begangene Haupttat 

voraus.
802

 

Die Teilnahme an der Straftat wird meist in Form der Beihilfe (§ 27 dStGB) vorlie-

gen, ist aber auch in Form der Anstiftung (§ 26 dStGB), wenn der Geldgeber durch seine 
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 Zöller, Terrorismusstrafrecht 455 ff. 
802

 Siehe ua Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
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8
 32/9 ff; Rengier, AT

5
 § 40 Rz 1 ff. 
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Handlung den Tatentschluss beim Haupttäter erst hervorruft,
803

 denkbar. Häufiger wird 

wohl der Fall der Beihilfe sein. Voraussetzung der Strafbarkeit der Anstiftung und Beihilfe 

ist, wie bereits erwähnt, das Vorliegen einer vorsätzlich begangenen rechtswidrigen Haupt-

tat. Dies ist auch ein wesentlicher Unterschied im Verhältnis zu § 89a, der wie ausgeführt 

auf das Vorliegen dieses Elements verzichtet und somit die Strafbarkeit ins Vorfeld einer 

klassischen Rechtsgutsbeeinträchtigung verlagert. 

Umstritten ist, ob die Beihilfe für die Haupttat kausal sein muss: Der Rsp zu Folge 

ist es ausreichend, dass die Hilfeleistung die Handlung des Täters zu irgendeinem Zeit-

punkt vor Beendigung der Tat gefördert hat, eine ursächliche Mitbewirkung des Erfolgs 

durch die Hilfeleistung ist nicht erforderlich.
804

 Nach hL hingegen muss die Beihilfe für 

die Haupttat kausal sein, idR allerdings nicht im Sinne der conditio sine qua non-Formel, 

sondern es genügt die Ermöglichung, Erleichterung, Beschleunigung oder Intensivierung 

der Haupttat durch die Beihilfehandlung. Anders gesagt muss die Hilfeleistung zumindest 

die Erfolgschancen für den Täter kausal steigern. Da die Lehre keine Kausalität im Sinne 

der conditio sine qua non-Formel fordert, sind die Unterschiede zwischen Rsp und Lehre in 

dieser Frage gering.
805

 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob eine Hilfe-

leistung gegeben ist, wenn der Täter das zur Verfügung gestellte Geld für die Straftat nicht 

verwendet. Dies wird von der Lehre mit nein beantwortet, wenn der Täter bereits im Vor-

bereitungsstadium feststellt, dass er das Geld nicht benötigt, da der Beitrag in irgendeiner 

Weise bis zur Vollendung der Tat wirken muss. Ist der Täter bereits ins Versuchsstadium 

gelangt und stellt dann das Nichtbenötigen des Geldes fest, so ist zumindest eine Hilfeleis-

tung zum versuchten Delikt zu prüfen. Darüber hinaus ist auch Hilfeleistung in Form von 

psychischer Teilnahme (Bestärken des Tatentschlusses) möglich.
806

 Die Rsp wiederum 

hatte auch Fälle als Förderung der Haupttat qualifiziert, in denen das vom Teilnehmer zur 

Verfügung gestellte Werkzeug bei der Tat nicht verwendet und auch kein psychischer Bei-

trag festgestellt wurde.
807

 Unbestritten ist, dass der Anstifter eine Mitursache im Sinne der 

conditio sine qua non-Formel setzen muss, dass der Täter den Vorsatz zur Begehung einer 

Straftat fasst.
808
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Was den Vorsatz des Gehilfen und des Anstifters betrifft, so muss sich dieser auf al-

le Tatbildelemente der Haupttat und Hilfeleistung richten und auf die Begehung einer voll-

endeten Tat. Hinsichtlich des Bestimmtheitsgrades ist in beiden Fällen davon auszugehen, 

dass sich der Vorsatz auf die Ausführung einer in ihren wesentlichen Merkmalen oder 

Grundzügen, insb in ihrer Unrechts- und Angriffsrichtung konkretisierten Tat beziehen 

muss. Allerdings sind an den Anstiftervorsatz strengere Maßstäbe anzulegen als an den des 

Gehilfen: Während beim Anstiftervorsatz die Tat als konkret-individualisierbares Gesche-

hen erkennbar sein muss, genügt für den Gehilfenvorsatz die Kenntnis jener Umstände, die 

die Begehung der Haupttat hinreichend wahrscheinlich werden lassen.
809

 

Kommt es nicht zur Haupttat, findet also keine terroristische Straftat statt, so kommt 

die Strafbarkeit des Versuchs der Beteiligung iSd § 30 Abs 1 dStGB in Betracht. Dies 

erfordert allerdings ua das Vorliegen eines Verbrechens iSd § 12 Abs 1. 

 

7. Vergleich der Tatbestände 

7.1. Vergleich zwischen § 89a und § 129a 

Hinsichtlich des objektiven Tatbestands fällt auf, dass gem § 89a Abs 2 Z 4 nur die 

Finanzierung mit nicht unerheblichen Vermögenswerten tatbildlich ist. § 129a sieht für die 

Finanzierung terroristischer Vereinigungen keine derartige Erheblichkeitsschwelle vor.  

Des Weiteren zeigt ein Vergleich der beiden Normen insb Unterschiede hinsichtlich 

der Deliktskataloge und der geforderten terroristischen Bestimmung und Eignung dieser 

Delikte: 

Wie oben bereits erläutert umfasst der Deliktskatalog des § 89a Abs 1 lediglich aus-

gewählte Straftaten gegen das Leben und die persönliche Freiheit und ist somit wesentlich 

kleiner als jene, der Absätze 1 und 2 des § 129a. Ein genauer Vergleich der Straftatenkata-

loge zeigt, dass sowohl der Katalog des § 89a als auch der Katalog des § 129a Abs 1 die-

selben Delikte gegen das Leben (jeweils Mord, § 211 und Totschlag, § 212) und gegen die 

persönliche Freiheit (jeweils erpresserischer Menschenraub, § 239a und Geiselnahme, 

§ 239b) enthält. § 129a Abs 1 enthält darüber hinaus ausgewählte Delikte des Völkerstraf-

gesetzbuchs. § 129b, der eine terroristische Bestimmung und Schädigungseignung der Ka-
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 Rengier, AT
5
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talogtaten verlangt, umfasst andere Delikte als § 89a, nämlich schwere Körperverletzungs-

delikte, schwere Fälle der Sachbeschädigung, gemeingefährliche Straftaten, Straftaten ge-

gen die Umwelt, Straftaten gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen und 

Straftaten des Waffengesetzes. So entsteht die Situation, dass die Finanzierung terroristi-

scher Gruppierungen, deren Zweck bspw die Begehung von Brandstiftungen nach den 

§§ 306 ff ist, nach § 129a strafbewehrt ist, hingegen die Finanzierung von Gruppierungen, 

die nicht der Qualität einer terroristischen Vereinigungen entsprechen, aber ebenfalls 

Brandstiftungen begehen, nur nach den allgemeinen Regeln der Beteiligung an der Brand-

stiftung strafbar ist. Eine Strafbarkeit nach § 89a ist nicht gegeben. Fraglich ist, ob diese 

Unterscheidung gerechtfertigt ist. Zuzugestehen ist, dass terroristische Vereinigungen 

grundsätzlich ein höheres Gefährlichkeitspotenzial als andere Gruppierungen bzw Einzel-

terroristen aufweisen. Der im Vergleich zu § 89a breitere Deliktskatalog des § 129a Abs 2, 

der auch Delikte mit im Vergleich niedrigerem Unrechtsgehalt, wie bspw Computersabo-

tage nach § 303b, enthält, erscheint somit insofern gerechtfertigt. Allerdings enthalten so-

wohl § 129a Abs 2 als auch insb § 129a Abs 1 Katalogtaten mit höherem oder zumindest 

gleichem Unrechtsgehalt wie § 89a. Warum diese Katalogtaten auch nicht in den § 89a 

aufgenommen wurden, erscheint nicht gerechtfertigt und führt zu einer Diskrepanz inner-

halb der Delikte zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Staatsschutzklausel des § 89a 

der Prozessnorm des § 120 Abs 2 Z 3 lit a, lit b und lit c GVG nachgebildet ist. Denn die in 

§ 120 Abs 2 Z 3 GVG enthaltenen Katalogtaten sind viel weiterreichend als die des § 89a 

und es erscheint somit fraglich, warum der Gesetzgeber sich bei der Festlegung der Kata-

logtaten auch nicht an der Bestimmung des GVG, die zum Teil ähnliche Delikte wie 

§ 129b Abs 2 enthält, orientiert hat.  

Die unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich der notwendigen terroristi-

schen Zielsetzung (also der Bestimmung und Eignung) der Katalogtaten ist darauf zu-

rückzuführen, dass die sog Staatsschutzklausel des § 89a wie eben erwähnt § 120 Abs 2 

Z 3 lit a, lit b und lit c GVG nachgebildet ist, die Bestimmung und Eignung in § 129a 

Abs 2 jedoch der europarechtlichen Vorgabe des RB TerrBek. Zur Verdeutlichung des 

nachfolgenden Vergleichs der terroristischen Zielsetzungen werden die einschlägigen Best-

immungen nochmals an dieser Stelle zitiert: 

§ 89a fordert die Bestimmung und Eignung der Katalogtat, „den Bestand oder die 

Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder 
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Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu 

setzen oder zu untergraben“. 

§ 129a Abs 2 hingegen setzt voraus, dass die Tat „bestimmt ist, die Bevölkerung auf 

erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation 

rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, 

verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder 

einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und 

durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale 

Organisation erheblich schädigen kann“. 

Ein Element der terroristischen Zielsetzung ist in beiden Vorschriften sehr ähnlich, 

nämlich die geforderte Beeinträchtigung des Bestands oder der Sicherheit (so in § 89a) 

bzw der politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstruktu-

ren (so in § 129a Abs 2) eines Staates oder einer internationalen Organisation. Auch das 

zweite Element des § 89a, die (zur Beeinträchtigung eines Staates oder internationalen 

Organisation) alternativ geforderte Beseitigung der Verfassungsgrundsätze der Bundesre-

publik Deutschland aus § 89a findet sich wohl ebenfalls im Element der Beeinträchtigung 

verfassungsrechtlicher Grundstrukturen eines Staates aus § 129a wieder. Die terroristische 

Zielsetzung des § 129a Abs 2 beinhaltet damit mehr Elemente als die des § 89a. Alternativ 

zur Beseitigung von Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation 

wird die Einschüchterung einer Bevölkerung oder die rechtswidrige Nötigung einer Behör-

de oder einer internationalen Organisation verlangt. Kumulativ zu einem dieser drei Ele-

mente des § 129a ist die Eignung der Katalogtat einen Staat oder eine internationale Orga-

nisation zu schädigen gefordert. Größter Unterschied zwischen den verschiedenen terroris-

tischen Zielsetzungen des § 89a und § 129a Abs 2 ist damit wohl die von § 129a Abs 2 

verlangte Schädigungseignung der Tat. 

 

7.2. Vergleich § 129 mit § 129a 

Die Tathandlungen der beiden Tatbestände entsprechen einander – für die Bekämp-

fung der Terrorismusfinanzierung relevanten Tathandlungen sind das Gründen, das Betei-

ligen als Mitglied und das Unterstützen. 
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Ein wesentlicher Unterschied ist der Umstand, dass die Strafbarkeit nach § 129 ent-

fällt, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeord-

neter Bedeutung ist. Dies führt zu einer erheblichen Diskrepanz bei der Pönalisierung der 

Finanzierung terroristischer Vereinigungen: Finanziert der Täter eine Vereinigung, deren 

untergeordneter Zweck die Begehung von Umweltdelikten nach § 330a dStGB – schwere 

Gefährdung durch Freisetzen von Giften – ist, dann ist der Täter strafbar, da § 330a eine 

Katalogtat des § 129a ist. Stellt der Täter hingegen einer Vereinigung, die zu einem kleinen 

Teil auf die Begehung von Umweltdelikten nach § 328 dStGB – unerlaubter Umgang mit 

radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern – ausgerichtet ist, dann 

kommt es zu keiner Strafbarkeit aufgrund von § 129 Abs 2 Z 2. 

Ein weiterer Unterschied besteht in der Strafdrohung: § 129a sieht für die Beteili-

gung als Mitglied eine Strafdrohung von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor und 

für das Unterstützen eine Strafdrohung von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheits-

strafe. § 129 sieht für alle Begehungsarten „lediglich“ eine Strafdrohung von bis zu fünf 

Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor. Zu beachten ist allerdings, dass für gewisse Fäl-

le – wie die Ausrichtung der Vereinigung auf das Begehen von Terrorismusfinanzierung – 

eine Strafdrohung von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen ist. 

 

8. Konkurrenzen 

Die dt Bestimmung des § 89a enthält keine ausdrückliche Anordnung wie § 278d 

öStGB, die Literatur spricht aber überwiegend von Verdrängung des Vorbereitungsdelikts, 

wenn sich der Täter an der vorbereiteten Tat beteiligt.
810

 Mit den §§ 129 ff ist Idealkonkur-

renz (= Tateinheit) möglich.
811

 Innerhalb der Tatbestandsvarianten des § 89a Abs 2 liegt 

eine einheitliche Tat vor, wenn der Täter mehrere Vorbereitungshandlungen begeht, die 

auf die Begehung einer Gewalttat abzielen. Zielen die Vorbereitungshandlungen auf die 

Begehung mehrerer Gewalttaten ab, dann besteht Realkonkurrenz (= Tatmehrheit).
812

 

Geht es um Konkurrenzfragen innerhalb §§ 129 ff dStGB so gilt Folgendes: Gründet 

der Täter eine terroristische Vereinigung und beteiligt sich an dieser anschließend ebenso 
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als Mitglied, so stehen diese beiden Tathandlungen nach überwiegender Meinung in Tat-

einheit (= Idealkonkurrenz).
813

Mehrere, auf demselben Vorsatz beruhende Beteiligungen 

als Mitglied bilden eine tatbestandliche Handlungseinheit, auch wenn sie zeitlich weit aus-

einander liegen.
814

 Mehrere Unterstützungshandlungen bilden ebenfalls eine tatbestandli-

che Handlungseinheit, allerdings nur dann, wenn es um ein und denselben Unterstützungs-

erfolg geht; sonst ist Tatmehrheit anzunehmen.
815

 

Ist eine Straftat zugleich eine konkrete Unterstützungshandlung nach den §§ 129 ff 

dStGB, so liegt Tateinheit vor.
816

 Beteiligt sich der Täter an einer terroristischen Vereini-

gung und begeht im Rahmen seiner Mitgliedschaft Straftaten, auf die die Vereinigung aus-

gerichtet ist, stehen diese Taten zueinander ebenso im Verhältnis der Tateinheit.
817

 Im 

Verhältnis zu § 129 geht § 129a als speziellere Regelung grundsätzlich vor.
818

 

 

9. Zusammenfassende Betrachtung 

Folgende vier Tatbestände bzw Gruppen von Tatbeständen dienen in Deutschland 

der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: 

i. § 89a Abs 1 iVm Abs 2 Z 4, der das Sammeln, Entgegennehmen und Zur-

Verfügung-Stellen von nicht unerheblichen Vermögenswerten zur Begehung einer 

schweren staatsgefährdenden Gewalttat unter Strafe stellt. Schwere staatsgefährden-

de Gewalttaten sind bestimmte Delikte gegen das Leben und die persönliche Freiheit, 

die nach den Umständen bestimmt und geeignet sind, den Bestand oder die Sicher-

heit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder 

Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Gel-

tung zu setzen oder zu untergraben. 

ii. § 129a dStGB kriminalisiert die Bildung von, das Beteiligen als Mitglied an und die 

Unterstützung von terroristischen Vereinigungen. 
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iii. § 129 dStGB, der ebenso die Bildung von, das Beteiligen als Mitglied an und die Un-

terstützung von kriminellen Vereinigungen pönalisiert, kann als subsidiärer Anknüp-

fungspunkt für die Bekämpfung der organisierten Terrorismusfinanzierung herange-

zogen werden. 

iv. Klassische Straftatbestände, wie Straftatbestände gegen Leib und Leben, die persön-

liche Freiheit und das Vermögen, dienen, wenn sie mit terroristischem Hintergrund 

begangen werden, ebenso der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, da sie iVm 

den allgemeinen Regelungen zur Beteiligung auch die Finanzierung einer solchen 

Straftat kriminalisieren. 

Der dt Gesetzgeber kam seiner Umsetzungsverpflichtung aus den internationalen 

und europäischen Vorgaben nicht in gleichem Maße nach wie der österreichische. In Be-

zug auf das TerrFinÜbk fällt auf, dass § 89a in Bezug auf das Tatobjekt „finanzielle Mit-

tel“ eine Erheblichkeitsschwelle statuiert, die in Art 2 TerrFinÜbk nicht vorgesehen ist. 

Nach § 89a kommt die Finanzierung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nur 

dann infrage, wenn der Täter nicht unerhebliche Vermögenswerte sammelt, entgegen-

nimmt oder zur Verfügung stellt. Hinsichtlich des Verwendungszwecks der finanziellen 

Mittel entspricht § 89a ebenfalls nicht der internationalen Vorgabe. Das TerrFinÜbk sieht, 

wie ausführlich dargestellt, eine Reihe von finanzierungstauglichen bzw terroristischen 

Straftaten vor, für die finanzielle Mittel gesammelt oder zur Verfügung gestellt werden 

können, um zu einer Strafbarkeit zu kommen. § 89a stellt die Finanzierung von schweren 

staatsgefährdenden Gewalttaten unter Strafe und definiert als solche lediglich bestimmte 

Delikte gegen das Leben und gegen die persönliche Freiheit. Eine Reihe von Handlungen, 

die das TerrFinÜbk als terroristische Straftaten definiert, sind in § 89a daher nicht zu fin-

den. In den beiden eben beschriebenen Punkten verletzt der dt Gesetzgeber somit seine 

Umsetzungsverpflichtung. Der Stärkegrad des Verwendungsvorsatzes in § 89a wurde, 

ebenso wie in der ö Bestimmung, überschießend ausgestaltet, da es für eine Strafbarkeit 

bereits ausreicht, wenn es der Täter ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dass 

seine Vermögenswerte für die Ausführung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 

verwendet werden. Die Finanzierung eines Einzelterroristen ohne Bezug zu einem späteren 

terroristischen Akt, wie von der FATF gefordert, findet sich im dt StGB ebenso nicht. 

Der RB TerrBek wurde vom dt Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. 6. 2002 zur Terrorismusbekämpfung vom 
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22. 12. 2003
819

 nicht vollständig umgesetzt. Eine zeitgerechte Umsetzung erfolgte ebenso 

nicht. Art 1 RB verlangt von den nationalen Gesetzgebern, bestimmte aufgezählte Hand-

lungen als terroristische Straftaten einzustufen. Nach dt Recht gibt es aber bis dato keine 

explizit als terroristisch eingestuften Straftaten,
820

 die Bekämpfung des Terrorismus erfolgt 

nach wie vor anhand der klassischen Straftatbestände. Lediglich § 129a spricht von der 

Bildung terroristischer Vereinigungen. Das dt Recht entspricht nach Meinung der Europä-

ischen Kommission daher nicht dem RB TerrBek.
821

 

Der Vereinigungsbegriff in den §§ 129 und 129a widerspricht zwar nicht vom Wort-

laut her Art 2 RB TerrBek, allerdings entspricht es der ständigen Rsp des BGH
822

 und der 

hL
823

, dass eine kriminelle oder terroristische Vereinigung ein auf gewisse Dauer angeleg-

ter organisatorischer Zusammenschluss von mindestens drei Personen ist, die bei Unter-

ordnung des Willens des Einzelnen unter den Willen der Gesamtheit gemeinsame Zwecke 

verfolgen und unter sich derart in Beziehung stehen, dass sie sich als einheitlicher Verband 

fühlen. Dagegen definiert Art 2 RB TerrBek den Begriff der terroristischen Vereinigung 

deutlich weiter und verlangt insb keinen besonderen Organisationsgrad der Vereinigung 

und auch keine Einbindung der Beteiligten in die kriminellen Ziele der Organisation und 

keine Unterordnung der Meinungen der Beteiligten unter den Gesamtwillen der Vereini-

gung. Die hL ist mittlerweile zur Überzeugung gelangt, dass der Vereinigungsbegriff der 

§§ 129 f rahmenbeschlusskonform auszulegen ist.
824

 Dagegen wendet sich der BGH,
825

 der 

argumentiert, dass eine rahmenbeschlusskonforme Auslegung des dt Vereinigungsbegriffs 

zu einem unauflösbaren Widerspruch zu wesentlichen Grundgedanken des Gesamtgefüges 

des dt Strafrechts führen würde. 

Die Forderung aus Art 3 Abs 2 lit d- lit e RB TerrBek, nämlich schweren Diebstahl, 

Erpressung und die Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente mit dem Ziel eine ter-
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roristische Straftat nach Art 1 RB TerrBek zu begehen, als Straftat im Zusammenhang mit 

terroristischen Aktivitäten einzustufen, wurde ebenfalls nicht umgesetzt.
826

 

Weitere Umsetzungsmängel sind in Bezug auf die einschlägigen Regelungen zur Be-

kämpfung der Terrorismusfinanzierung nicht zu finden, das dt Recht entspricht etwa den 

Bestimmungen des RB zu Versuch, Anstiftung und Beihilfe (Art 4 RB TerrBek) und sieht 

auch entsprechend hohe Strafdrohungen (Art 5 RB TerrBek) vor.
827
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G. Rechtsvergleichende Tatbestandsanalyse 

1. Allgemeines 

Bei einem Vergleich der ö und dt Terrorismustatbestände insgesamt fällt zunächst 

auf, dass der dt Gesetzgeber keinen eigenen Straftatbestand „Terroristische Straftaten“ 

implementierte, sondern auf die einschlägigen klassischen Straftatbestände für die Bestra-

fung terroristischer Anschläge zurückgreift. Der ö Gesetzgeber hingegen fügte 2002 mit 

§ 278c öStGB einen eigenen Tatbestand zur Bekämpfung terroristischer Straftaten ein und 

erhöhte das Höchstmaß der jeweils nach dem klassischen Straftatbestand angedrohten Stra-

fe um die Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre. Daraus könnte der Schluss gezogen 

werden, dass nur der ö Gesetzgeber terroristischen Straftaten einen höheren Unrechtsgehalt 

als klassischen Straftaten beimisst. Art 5 Abs 2 RB TerrBek, der höhere Strafdrohungen als 

diejenigen, die nach innerstaatlichem Recht für die entsprechenden klassischen Straftatbe-

ständen vorgesehen sind – außer die Strafdrohungen stellen bereits die nach dem inner-

staatlichen Recht möglichen Höchststrafdrohungen dar – verlangt, wurde vom dt Gesetz-

geber damit nicht umgesetzt. Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe beträgt in 

Deutschland gem § 38 Abs 2 dStGB 15 Jahre, die Strafdrohung für bspw gefährliche Kör-

perverletzung (§ 224 dStGB) sechs Monate bis zu zehn Jahre oder schwere Körperverlet-

zung (§ 226 dStGB) ein bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Ob sich allerdings die Aussage 

treffen lässt, dass Terrorismusfinanzierung über die Teilnahme an einer Straftat in Öster-

reich damit strenger bestraft ist als in Deutschland, ist zweifelhaft. Eine direkte Vergleich-

barkeit in Bezug auf die jeweils geltenden Strafdrohungen ist schwierig, da diese in den 

verschiedenen Ländern, so auch in Österreich und Deutschland, sehr unterschiedlich aus-

gestaltet sind. Einige Länder sehen generell weite Strafsätze schon für das Grunddelikt vor, 

während andere mehrstufige Systeme mit zahlreichen Qualifikationen und Privilegierun-

gen mit gestaffelten Strafsätzen entwickelt haben. Auch die Regeln und die Praxis der 

Strafzumessung spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Während in 

Deutschland, wie bereits erwähnt, die gefährliche Körperverletzung mit sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren zu bestrafen ist, ist in Österreich die vergleichbare schwere Körperverlet-

zung (§ 84 öStGB) „lediglich“ mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen. Die Kör-

perverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85 öStGB) – vergleichbar mit der schweren 

Körperverletzung nach § 226 dStGB – ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren bedroht. Diese Beispiele zeigen, dass die dt Bestimmungen – obwohl es ähnli-
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che Qualifikationen und Privilegierungen gibt – in vielen Fällen weitere Strafsätze vorse-

hen als die österreichischen. Damit hat der dt Richter bei der Strafzumessung mehr Spiel-

raum und es ist ihm möglich, für terroristisch motivierte Körperverletzungen höhere Frei-

heitsstrafen zu verhängen als für Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit ohne terroris-

tischen Hintergrund. Dafür hätte der ö Richter bei den vergleichsweise niedrigen Strafdro-

hungen nicht ausreichend Möglichkeiten.  

 

2. Die Terrorismusfinanzierungstatbestände des § 278d öStGB und des § 89a 

dStGB 

2.1. Begriff der Vermögenswerte 

§ 89a dStGB sieht als Tatobjekt „nicht unerhebliche Vermögenswerte“ vor, während 

§ 278d öStGB nur von „Vermögenswerten“ spricht. Aus den Gesetzesmaterialien und der 

Literatur kann geschlossen werden, dass der Inhalt des Begriffs Vermögenswerte ident ist; 

es handelt sich um sämtliche beweglichen und unbeweglichen Sachen mit Vermögenswert 

sowie um Rechte und Forderungen, seien sie legalen oder illegalen Ursprungs. Der dt Ge-

setzgeber hat sich allerdings – im Gegensatz zum ö – entschlossen, eine Erheblichkeits-

schwelle einzuführen. Zu analysieren gilt es, welche Lösung im Hinblick auf eine ua dem 

Bestimmtheitsgebot entsprechende Bestimmung sinnvoller ist. Für die Einführung einer 

Erheblichkeitsschwelle gibt es grundsätzlich Argumente pro und contra. Argument dafür 

ist, dass damit eine Möglichkeit geschaffen werden kann, die Strafbarkeit bereits über den 

objektiven Tatbestand in gewissem Maße einzuschränken. Schwierig ist allerdings die da-

rauf aufbauende Problemstellung, wie eine solche Erheblichkeitsschwelle ausschauen soll-

te. Die des dt Gesetzgebers – dass es sich um nicht unerhebliche Vermögenswerte handeln 

muss – ist wohl ihrerseits schwierig mit dem Bestimmtheitsgebot in Einklang zu bringen. 

Insbesondere im Bereich der Terrorismusfinanzierung stößt die Festlegung einer Erheb-

lichkeitsschwelle auf Schwierigkeiten, da für Terrorakte oftmals nur wenig finanzielle Mit-

tel notwendig sind. In den dt Materialien findet sich dazu, dass völlig geringfügige Beträ-

ge, wie bspw für Munition, nicht den Begriff der „nicht unerheblichen Vermögenswerte“ 

erfüllen würden.
828

 Aber auch geringfügige Geldbeträge – gerade für zB Munition oder 

Bestandteile einer Bombe – sind geeignet, einen terroristischen Anschlag zu unterstützen 

bzw zu ermöglichen. Dieses Argument spricht somit überhaupt gegen die Einführung einer 
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Erheblichkeitsschwelle oder auch etwa gegen die Einführung einer Qualifizierung, die an 

einen bestimmten Betrag gebunden ist. Einen beliebigen Betrag – wie etwa EUR 100 – als 

Schwelle einzuführen, wäre willkürlich und auch nicht sinnvoll. In diesem Zusammenhang 

eine Parallele zu zB den Vermögensdelikten wie § 141 öStGB (Entwendung) zu ziehen, für 

das die Rsp
829

 und hM EUR 100 als objektive Obergrenze vorsieht, ist nicht gerechtfertigt, 

da es sich um völlig verschiedene Delikte mit jeweils unterschiedlichen Gegebenheiten 

und Rechtsgüterschutz handelt. Ein weiteres Argument, welches gegen die Einführung 

einer Erheblichkeitsschwelle spricht, ist, dass die einschlägigen internationalen Vorgaben – 

sowohl Art 1 Z 1 iVm Art 2 TerrFinÜbk als auch Empfehlung 5 der FATF – keine derarti-

ge Schwelle enthalten. Deutschland erfüllt diesbezüglich also nicht vollständig die interna-

tionalen Vorgaben. Es wurde auch von der FATF für das Vorhandensein der Schwelle kri-

tisiert, gleichzeitig wurde allerdings zugestanden, dass die praktische Relevanz dieser 

Nicht-Entsprechung gering wäre.
830

 

 

2.2. Tathandlungen 

Während die dt Bestimmung drei verschiedene Tathandlungen – Sammeln, Entge-

gennehmen und Zur-Verfügung-Stellen – enthält, kennt die ö nur zwei – Bereitstellen und 

Sammeln. Das Bereitstellen der ö Regelung und das Zur-Verfügung-Stellen der dt haben 

inhaltlich dieselbe Bedeutung. Beide Rechtsordnungen stellen auf die Erlangung der tat-

sächlichen Verfügungsmacht über die Vermögenswerte seitens des Empfängers ab. 

Unter Sammeln kann in beiden Rechtsordnungen auch das illegale Sammeln von 

Vermögenswerten verstanden werden, da die Vermögenswerte ja sowohl aus legalen als 

auch aus illegalen Quellen stammen können. Dies bedeutet, dass im Sammeln nicht not-

wendigerweise eine Aufforderung oder Bitte (um Vermögenswerte) an Dritte enthalten 

sein muss. Ein nach außen tretender Akt ist dennoch zwingend erforderlich, was bei Straf-

taten (zur Erlangung von Vermögenswerten) gegeben ist. Unter Sammeln kann also bspw 

auch das Zusammentragen von Vermögenswerten mittels mehrerer Diebstähle verstanden 

werden. 

Das Entgegennehmen im dt Recht bedeutet das In-Empfang-Nehmen von Vermö-

genswerten, ohne vorherige Aufforderung an Dritte solche zu geben. Allerdings sagt die dt 
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Literatur, dass das Entgegennehmen idR zur Weiterleitung an einen Dritten erfolgt. Findet 

eine solche Weiterleitung für terroristische Anschläge an einen Dritten statt, so ist ohnehin 

das Zur-Verfügung-Stellen bzw das Bereitstellen erfüllt. Dass die Tathandlung des Entge-

gennehmens in Deutschland somit für die Praxis relevant sein wird, darf bezweifelt wer-

den. 

Eine Möglichkeit dem Entgegennehmen als selbstständige Tathandlung Bedeutung 

zuzumessen ist, indem man – im dt Recht – für das Sammeln keinen Taterfolg verlangt. 

Ein derartiger Schluss wäre für das ö Recht nicht zulässig. Ein nach außen tretender Akt ist 

– nach beiden Rechtsordnungen – dennoch für das Sammeln erforderlich, somit fällt das 

Ansparen von eigenen Vermögenswerten jedenfalls aus dem Begriff des Sammelns hinaus. 

Des Weiteren kann argumentiert werden, dass es sich zumindest zum Teil um fremde 

Vermögenswerte handeln muss. 

 

2.3. Katalogtaten 

Was die Straftatenkataloge in § 278d öStGB und § 89a dStGB betrifft, fällt zunächst 

auf, dass die dt Bestimmung einen viel kleineren Kreis an finanzierungstauglichen Strafta-

ten enthält. Es sind lediglich Straftaten gegen das Leben und gegen die persönliche Freiheit 

in bestimmten Fällen erfasst. Die ö Bestimmung hingegen enthält darüber hinaus bestimm-

te vorsätzlich begangene gemeingefährliche Handlungen sowie eine Generalklausel, die 

nicht nur das Leben, sondern auch die körperliche Unversehrtheit von Zivilpersonen 

schützt.  

§ 89a dStGB enthält allerdings das Erfordernis der Bestimmung und Eignung aller 

Katalogtaten die Sicherheit des Staates zu gefährden (sog Staatsschutzklausel). Eine ähnli-

che Klausel findet sich in § 278d nur in Abs 1 Z 8 öStGB hinsichtlich strafbarer Handlun-

gen, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson herbeiführen sol-

len. Im Vordergrund steht hier allerdings nicht in dieser Deutlichkeit die Sicherheit des 

Staates im Allgemeinen, sondern die Handlung muss darauf abzielen, eine Bevölkerungs-

gruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu ei-

nem Tun oder Unterlassen zu nötigen. Die Voraussetzungen sind in der ö Regelung also 

spezifischer. 
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In beiden Rechtsordnungen ist der Konkretisierungsgrad der finanzierungstauglichen 

Straftat bzw schweren staatsgefährdenden Gewalttat niedrig anzusetzen. Rückschlüsse sind 

von den Interpretationen der dt Regelung auf die ö und umgekehrt möglich. Ein wesentli-

cher Unterschied besteht allerdings seit der Änderung des § 278d öStGB im Juli 2013: 

Demnach ist die Finanzierung von Einzelterroristen und Mitgliedern terroristischer Verei-

nigungen, auch ohne Bezug zu einer terroristischen Straftat, strafbar. Nach dt Bestimmung 

ist die „allgemeine“ Finanzierung von Einzelterroristen und Mitgliedern terroristischer 

Vereinigungen hingegen nicht strafbar, die Vermögenswerte müssen für die Ausführung 

einer Gewalttat gesammelt, entgegengenommen oder zur Verfügung gestellt werden. 

 

2.4. Strafdrohungen 

Seit der Anhebung der Strafdrohung der ö Bestimmung auf eine Freiheitsstrafe von 

einem bis zu zehn Jahren im Jahr 2013 unterscheiden sich die beiden Bestimmungen dies-

bezüglich nicht wesentlich. In Deutschland reicht die Strafdrohung von sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Wie bereits oben besprochen ist aber ein länderüberschrei-

tender Vergleich von Strafdrohungen aufgrund der unterschiedlichen Sanktionensysteme 

schwierig. 

 

3. Die Finanzierung terroristischer Vereinigungen und die Bedeutung krimi-

neller Vereinigungen für die Terrorismusfinanzierung 

3.1. Ausrichtung(en) der Vereinigung(en) 

3.1.1. Katalogtaten 

Die in den Bestimmungen zur Terroristischen Vereinigung, § 278b öStGB und 

§ 129a dStGB, aufgezählten Katalogtaten sind sich insgesamt sehr ähnlich, da beide Vor-

schriften Art 2 iVm Art 1 RB TerrBek umsetzen. Beide Delikte werden durch jeweils ein 

weiteres Delikt, das der Kriminellen Vereinigung – § 278 öStGB bzw § 129 dStGB – er-

gänzt. Während § 278 öStGB ebenfalls einen Deliktskatalog enthält, kann der Zweck einer 

kriminellen Vereinigung in Deutschland in prinzipiell jeder Straftat liegen.  
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Besteht der Zweck einer Vereinigung in der Finanzierung von Terrorismus, so ist 

dies nach beiden Rechtsordnungen pönalisiert, im ö Recht allerdings mit einer höheren 

Strafdrohung, nämlich Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, versehen (§ 278b). 

Nach dt Recht ist die organisierte Terrorismusfinanzierung nicht in § 129a pönalisiert, 

sondern nur in § 129 und ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. 

Ist der Zweck bzw der Tätigkeitsbereich einer Vereinigung auf die Drohung mit Terroris-

musfinanzierung beschränkt, so ist dies nach dt Recht nicht strafbewehrt – nach ö Recht 

hingegen schon. Eine internationale oder europäische Verpflichtung Vereinigungen, deren 

Zweck auf die Drohung mit Terrorismusfinanzierung beschränkt ist, zu kriminalisieren, ist 

nicht ersichtlich. In den Erläuterungen zum Terrorismuspräventionsgesetz 2010, mit dem 

§ 278b öStGB erweitert wurde und nun auch Handlungen im Zusammenhang mit Vereini-

gungen, die auf Terrorismusfinanzierung oder die Drohung damit, beschränkt sind, pönali-

siert, findet sich dafür keine Begründung. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Ge-

genstand terroristischer Vereinigungen ursprünglich auf Straftaten nach § 278c öStGB 

(siehe § 278b Abs 3 öStGB) sowie auf die Drohung mit Straftaten nach § 278c (siehe 

§ 278b Abs 1) beschränkt war. Aufgrund der Kritik seitens der FATF erweiterte der Ge-

setzgeber § 278b Abs 3 öStGB um das Delikt der Terrorismusfinanzierung, sodass eine 

terroristische Vereinigung auch dann vorliegt, wenn von dieser (ausschließlich) Terroris-

musfinanzierung betrieben wird. Wahrscheinlich aufgrund des Bemühens um Einheitlich-

keit des Tatbestands, ergänzte der Gesetzgeber auch § 278b Abs 1 öStGB um das Delikt 

der Terrorismusfinanzierung, sodass nun auch eine terroristische Vereinigung vorliegt, 

wenn diese auf die Drohung mit Terrorismusfinanzierung beschränkt ist. Dies ist eine er-

hebliche Ausweitung der Strafbarkeit, zumal es sich hier insgesamt bereits um ein Vorbe-

reitungsdelikt handelt. Es ist höchst fraglich, ob von einer Vereinigung, die mit Terroris-

musfinanzierung droht, bereits eine derartige Gefährlichkeit ausgeht, sodass eine Strafdro-

hung von ein bis zehn Jahren Freiheitsstrafe für das Anführen oder Beteiligen als Mitglied 

an einer solchen Vereinigung gerechtfertigt ist. Die Strafbarkeit des Versuchs der Beteili-

gung an einer terroristischen Vereinigung, die lediglich mit Terrorismusfinanzierung droht, 

erscheint geradezu absurd. 

 

3.1.2. Untergeordnete Bedeutung der Ausrichtung 

Die dt Bestimmung zur Kriminellen Vereinigung (§ 129 dStGB) enthält eine aus-

drückliche Klausel, dass die Gründung von, das Beteiligung an oder das Unterstützen von 



Nationale Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung 

 

212 

Vereinigungen, deren krimineller Zweck lediglich eine untergeordnete Bedeutung hat, 

nicht strafbewehrt ist. Die Bestimmung zur terroristischen Vereinigung (§ 129a dStGB) 

enthält eine solche Klausel nicht. Grund dafür könnte sein, dass der dt Gesetzgeber terro-

ristische Vereinigungen im Vergleich zu kriminellen Vereinigungen als insgesamt gefähr-

licher einstuft und deshalb eine entsprechende Bestimmung nicht vorsehen wollte. Die 

Einstufung des Gesetzgebers in unterschiedliche Gefährlichkeitsgrade zeigt sich auch in 

den unterschiedlich hohen Strafdrohungen. Die vergleichbaren ö Bestimmungen, §§ 278
831

 

und 278b, enthalten eine derartige Klausel ebenfalls nicht, obwohl sich, wie oben bereits 

diskutiert, das Problem stellt, inwiefern das Bereitstellen von Vermögen an eine Vereini-

gung, deren überwiegender Zweck nicht terroristischer Natur ist, und das Vermögen über-

dies legalen Zwecken dienen soll, strafwürdig ist. In den Materialien findet sich zu dieser 

Frage nichts. Der Tatbestand der kriminellen Organisation in § 278a öStGB hingegen sieht 

eine Klausel vor, die besagt, dass die Organisation nicht ausschließlich illegale Zwecke 

verfolgen muss, um eine Strafbarkeit auszulösen. Eine Regelung wie in § 278a öStGB oder 

§ 129 dStGB sollte sich auch in den §§ 278 und 278b öStGB zwecks Klarstellung finden. 

Einen Ausschluss der Strafbarkeit für terroristische Vereinigungen, wenn ihr terroristischer 

Zweck nur ein untergeordneter ist, vorzusehen, wäre allerdings zu weit gegriffen. Dies 

würde auch nicht den internationalen und europäischen Vorgaben entsprechen, in denen 

eine entsprechende Ausnahmebestimmung nicht vorgesehen ist.  

 

3.2. Tathandlungen 

Die beiden dt Bestimmungen differenzieren zwischen den Begehungsvarianten Be-

teiligen als Mitglied und Unterstützen. Die erste Variante ist mit höherer Strafdrohung als 

die Zweite bedroht. Die ö Bestimmungen hingegen verzichten auf die Tathandlung des 

Unterstützens. Die Beteiligung als Mitglied erfordert in Deutschland einen höheren Inten-

sitätsgrad als in Österreich, lediglich das Fördern einer Vereinigung „von innen“ wird als 

tatbildlich angesehen. Zusammengefasst umfassen die Elemente des Sich-Beteiligens in 

Deutschland die selbstständige Feststellung der Mitgliedschaft des Täters in der terroristi-

schen Vereinigung, dh es ist eine Unterordnung unter den Gesamtwillen der Vereinigung 

für einen gewissen Zeitraum erforderlich und auch seitens der Vereinigung muss es eine 

Willensübereinstimmung über die Mitgliedschaft des Täters geben. Eine förmliche Mit-

                                                           
831

 Beachte aber Fn 566. 
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gliedschaft ist nicht erforderlich. Zusätzlich dazu muss der Täter zumindest einmal aktiv 

das Verbandsleben fördern. Dass bereits auch eine einmalige Förderung des Verbands hier 

ausreichend ist, erscheint jedenfalls gerechtfertigt, da ja die Mitgliedschaft des Täters in 

der Vereinigung ebenfalls festgestellt werden muss. Um auch Fälle zu erfassen, in denen 

ein Nicht-Mitglied die Vereinigung fördert, gibt es die Tathandlung des Unterstützens. Ist 

die Prüfung der Mitgliedschaft also nicht erforderlich, so können diese Fälle ebenfalls er-

fasst werden, wobei hiefür eine geringere Strafdrohung vorgesehen ist. 

Die ö Bestimmungen enthalten – trotz eines Vorschlages während des Gesetzge-

bungsprozesses auch ein Unterstützen als Tathandlung aufzunehmen
832

 – lediglich die Va-

riante des Beteiligens als Mitglied. Man könnte in zwei Richtungen argumentieren: Entwe-

der der Gesetzgeber wollte explizit nicht die Variante des Unterstützens unter Strafe stellen 

oder das Beteiligen als Mitglied muss de lege lata entsprechend weit ausgelegt werden, um 

alle möglichen Fälle der Förderung einer Vereinigung zu erfassen. Schließt man sich der 

zweiten Interpretationsvariante an, so sollte der Gesetzgeber de lege ferenda die Bestim-

mung entsprechend klarstellen und auch das Unterstützen explizit unter Strafe stellen. 

Auch das Unterstützen einer terroristischen Vereinigung ist strafwürdig und sollte von 

§ 278b öStGB erfasst sein. Allerdings scheint eine separate Implementierung des Unter-

stützens in § 278b sinnvoll, da dann auch eine separate, und zwar niedrigere, Strafdrohung 

für diese Tathandlung – die einen niedrigeren Unrechtsgehalt als das Sich-Beteiligen auf-

weist – vorgesehen werden könnte. 

 

3.3. Subjektiver Tatbestand 

Während hinsichtlich der subjektiven Seite in Deutschland bedingter Vorsatz in allen 

Punkten ausreichend ist,
833

 verlangt die ö Vorschrift – im Falle der Beteiligung als Mit-

glied – die Gewissheit beim Täter, dass er durch das Bereitstellen von Vermögenswerten 

bzw durch die sonstige Beteiligung an der Vereinigung die Vereinigung oder deren strafba-

re Handlungen fördert. Für die Tatbestandsvariante der Begehung einer Straftat ist Eventu-

alvorsatz ausreichend. Das öStGB stellt demnach insgesamt höhere Anforderungen an den 

Vorsatz als das dt Recht.  
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 Nur das hier nicht einschlägige Werben um Mitglieder und Unterstützer verlangt Absichtlichkeit. 
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3.4. Strafdrohungen 

Insgesamt ist bezüglich der Strafdrohungen des § 278b öStGB auffällig, dass im Fal-

le der Beschränkung der Vereinigung auf Drohungen mit Straftaten keine Herabsetzung 

der Strafdrohung für die Variante des Beteiligens als Mitglied vorgesehen ist. In der dt 

Bestimmung ist dies hingegen der Fall (siehe § 129a Abs 3 dStGB). Die dazugehörige eu-

ropäische Vorgabe, Art 5 Abs 3 RB TerrBek, sieht keine eindeutige Regelung für diesen 

Fall vor. Die Bestimmung enthält lediglich die Vorgabe, dass, wenn es sich um das Anfüh-

ren von Vereinigungen, deren Zweck auf die Drohung mit terroristischen Straftaten be-

schränkt ist, handelt, die Höchststrafe mindestens acht Jahre zu betragen hat. Sonst sind für 

das Anführen Höchststrafen von mindestens 15 Jahren und für das Beteiligen mindestens 

acht Jahre vorzusehen. Für das Beteiligen an Vereinigungen, deren Zweck auf Drohungen 

mit terroristischen Handlungen beschränkt ist, gibt es keine gesonderten Vorgaben. 

 

H. Die Grenzen der Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes 

1. Die Strafbarkeit des Versuchs bei Vorbereitungsdelikten 

1.1. Grundsätzliches 

Vorbereitungsdelikte und Fragen zu deren Legitimität wurden bereits einleitend er-

läutert. Eine noch weitere Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes als die Schaffung von 

Vorbereitungsdelikten ist die Anerkennung der Strafbarkeit des Versuchs von Vorberei-

tungsdelikten. Gegen eine Strafbarkeit des Versuchs von Vorbereitungsdelikten wurden, in 

Österreich insb in der weiter zurückliegenden Vergangenheit zum alten Strafgesetz (StG 

1852), sowohl rechtsdogmatische als auch rechtspolitische Einwände erhoben.
834

 Rechts-

politischen Einwänden zufolge würde die Strafbarkeit des Versuchs von Vorbereitungsde-

likten zu weit führen, da eine derartige Strafbarkeit schon sehr bedenklich in der Nähe ei-

nes Gesinnungsstrafrechts liegen würde.
835

 Foregger und Fabrizy bringen auf rechtsdog-

matischer Ebene vor, dass Vorbereitungsdelikte leges specialis zu § 15 öStGB darstellen 
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 Nowakowski hielt allerdings schon damals einen Versuch bei Vorbereitungsdelikten möglich, siehe No-

wakowski, Das österreichische Strafrecht in seinen Grundzügen (1955) 92. 
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würden und somit ein Versuch von Vorbereitungsdelikten nicht gesondert iVm § 15 öStGB 

bestraft werden könne.
836

 

Die Strafbarkeit des Versuchs bei Vorbereitungsdelikten  wird in der ö Literatur heu-

te aber überwiegend bejaht, da Vorbereitungsdelikte selbständige strafbare Handlungen 

sind, für die § 15 öStGB anwendbar ist.
837

 Demgegenüber ablehnend äußert sich wie er-

wähnt Fabrizy, demnach die speziellere Norm des Vorbereitungsdelikts die generelle 

Norm des § 15 verdränge und ein Versuch von Vorbereitungsdelikten deshalb nicht mög-

lich sei.
838

 Fuchs differenziert zwischen drei Gruppen von Vorbereitungsdelikten und be-

jaht den Versuch für solche, die selbständige Delikte mit eigenem Unwertgehalt sind, wie 

bspw §§ 278, 278a öStGB aufgrund ihrer Eigendynamik. Zu dieser Gruppe von Delikten 

ist selbstverständlich auch § 278b öStGB zu zählen. Solche, die aufgrund ihrer systemati-

schen Stellung klar als Vorbereitungsdelikte zu erkennen sind, insb die, die der Gesetzge-

ber ausdrücklich als solche bezeichnet hat,
839

 sowie Tatbestände des allgemeinen delikti-

schen Vorfelds (zB Verbrecherisches Komplott nach § 277 oder Verabredung zum Völ-

kermord nach § 321 Abs 2 öStGB) unterlägen allerdings nicht der Versuchsstrafbarkeit. Im 

Einzelnen könne zweifelhaft sein, ob das Eigengewicht des Delikts oder der Vorberei-

tungscharakter überwiege. In solchen Fällen sei für jeden Tatbestand einzeln eine Ent-

scheidung zu treffen.
840

 Wieser differenziert für die Strafbarkeit des Versuchs zwischen 

Vorbereitungsdelikten, bei denen der objektive Tatbestand hinreichend bestimmt ist, und 

Vorbereitungsdelikten, die die kriminalisierte Verhaltensweise nicht genau beschreiben. 

Letztere sind insb solche Delikte, in denen die Tathandlung lediglich mit dem Wort „vor-

bereiten“ umschrieben ist. Delikte, die keinen hinreichend bestimmten objektiven Tatbe-

stand enthalten, können nicht versucht werden.
841

 Diese Differenzierung erinnert an die dt 

Lehre – dazu siehe gleich.  

In der dt Literatur wird für die Strafbarkeit des Versuchs bei Vorbereitungsdelikten 

zwischen unselbständigen und selbständigen Vorbereitungshandlungen unterschieden. Un-

selbständige Vorbereitungshandlungen erstrecken die Strafbarkeit auf die Vorbereitung 

                                                           
836

 Fabrizy, StGB
11

 § 15 Rz 2; siehe auch die Vorauflagen dazu, etwa Foregger/Serini, StGB
5
 (1991) § 15 

S 69. 
837

 Hager/Massauer in WK
2
 StGB §§ 15, 16 Rz 12 (Stand 1999); Kienapfel/Höpfel/Kert, AT

14
 Z 21 Rz 7; 

Leukauf/Steininger, Kommentar zum Strafgesetzbuch
3
 (1992) § 15 Rz 40; Triffterer, AT

2
 Kap 3 Rz 123.  

838
 Fabrizy, StGB

11
 § 15 Rz 2. 

839
 Siehe auch schon Platzgummer, Beiheft zur ZStW 1987, 41. 

840
 Fuchs, AT I

8
 28/31 ff. 

841
 Wieser, JBl 1987, 501. 
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bestimmter Delikte ohne neue Tatbestandsbeschreibung.
842

 Die Tathandlung erschöpft sich 

im Wort „vorbereiten“. In diesen Fällen wird angenommen, dass ein Versuch nicht mög-

lich ist. Im Gegensatz dazu gibt es selbständige Vorbereitungshandlungen, die eine selb-

ständige Deliktsbeschreibung enthalten und deshalb bei ihnen ein Versuch grundsätzlich 

möglich ist.
843

 Nach dt Recht ist der Versuch allerdings nicht automatisch bei jedem Vor-

satzdelikt strafbar, sondern grundsätzlich nur bei Verbrechen nach § 12 Abs 1 dStGB.
844

 

Bei Vergehen (§ 12 Abs 2) muss die Strafbarkeit des Versuchs vom Gesetzgeber beim je-

weiligen Delikt ausdrücklich angeordnet sein (§ 23 Abs 1 dStGB). 

 

1.2. Die Strafbarkeit des Versuchs der Terrorismusfinanzierungstatbestände 

Im Falle der Terrorismusfinanzierung nach § 278d öStGB kommt es – da die Tat-

handlungen an sich „neutrale Handlungen“ darstellen – jedenfalls zu einer weiten Vorver-

lagerung der Strafbarkeit. Gemäß der hL
845

 ist ein Versuch des § 278d möglich und straf-

bewehrt. Rücktritt vom Versuch ist unter den Voraussetzungen des § 16 demnach ebenfalls 

möglich. Im Gegensatz dazu lehnt – wie bereits dargelegt – Fabrizy
846

 den Versuch bei 

Vorbereitungsdelikten generell ab und somit kann auch ein Versuch des § 278d nach sei-

nen Vorstellungen nicht in Betracht kommen. Nach der oben dargelegten Differenzierung 

von Fuchs handelt es sich bei § 278d nicht um einen Tatbestand des allgemeinen delikti-

schen Vorfelds, da § 278d ihren Unwert nicht ausschließlich und unselbständig aus dem 

verabredeten Delikt ableitet. Es ist ja gerade nicht notwendig, dass es zur tatsächlichen 

Ausführung der finanzierten Tat in weiterer Folge kommt. § 278d ist daher, wie § 278b, in 

die Kategorie der selbständigen Delikte mit eigenem Unwertgehalt einzuordnen. Dass es 

sich um eine Vorbereitungshandlung im Hinblick auf ein anderes Delikt handelt, schadet 

nicht. Somit ist auch nach der differenzierten Ansicht von Fuchs der Versuch der Terro-

rismusfinanzierung strafbar. 

                                                           
842

 ZB § 83 dStGB, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, ist das (unselbständige) Vorberei-

tungsdelikt zu Hochverrat („Wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorberei-

tet …“). 
843

 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat (2003) § 29 

Rz 340 ff; Jescheck/Weigend, AT
5
 524. 

844
 § 12 Abs 1 dStGB: „Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von 

einem Jahr oder darüber bedroht sind.“ 
845

 Siehe Plöchl in WK
2
 StGB § 278d Rz 22 (Stand 2014) mwN; Kienapfel/Höpfel/Kert, AT
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 Z 21 Rz 7; vgl 
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Interessant ist bei § 278d im Zusammenhang mit dem Versuch insb die Tathandlung 

des Sammelns, da es hier sicher zur weitesten Vorverlagerung kommen kann. Einige Bei-

spiele zum Beginn der Versuchsstrafbarkeit: Der strafbare Versuch des Sammelns wäre 

gegeben, sobald der Täter einen Spendenaufruf startet. Vollendet ist das Sammeln erst, 

wenn der Täter die Gelder zumindest zum Teil tatsächlich erhält.
847

 Ein Spendenaufruf 

könnte etwa dergestalt gestartet werden, indem der Täter bspw entsprechende Texte ins 

Internet stellt oder einen persönlichen Aufruf an einen bestimmten oder unbestimmten Per-

sonenkreis richtet. Die ins Netz gestellten Texte müssen selbstverständlich abrufbar und 

auch entsprechend – über Suchmaschinen – zu finden sein. Plöchl bejaht einen Versuch 

auch, wenn der Täter ein Spendenkonto bei einer Bank einrichtet.
848

 Dies erscheint zu weit 

gegriffen, da es hier am geforderten engen zeitlichen Konnex zur Tathandlung fehlt. Auch 

das Verfassen von Texten für Spendenaufrufe wäre eine straflose Vorbereitungshandlung. 

Denkbar ist aber, dass sich ein Dritter als Verfasser der Texte für einen Spendenaufruf zu-

mindest am Versuch der Terrorismusfinanzierung durch sonstigen Beitrag gem § 12 3. Fall 

öStGB beteiligt, wenn der unmittelbare Täter ins Versuchsstadium tritt. Das Bereitstellen 

von Vermögenswerten ist dann versucht, wenn zeitliche und örtliche Ausführungsnähe 

zum Wechsel in der Verfügungsmacht über die Vermögenswerte gegeben ist. Dies ist etwa 

dann der Fall, wenn der Täter sich bereits am vereinbarten Ort der Übergabe befindet, er 

eine Transaktion von Geldern bei der Bank in Auftrag gegeben hat
849

 oder aber auch wenn 

er vereinbarungsgemäß Gelder zB in einem Schließfach einer Bank deponiert hat und diese 

Gelder in unmittelbarer zeitlicher Nähe vom Empfänger abgeholt werden. 

§ 278b öStGB kann nach hL ebenso versucht werden, da es sich um ein selbständi-

ges Delikt mit eigenständigem Unrechtsgehalt handelt.
850

 Fuchs betont in diesem Zusam-

menhang die der terroristischen Vereinigung innewohnenden Eigendynamik.
851

 Ein Ver-

such des § 278b Abs 2 könnte bspw in der erfolgreichen Kontaktaufnahme mit Mitgliedern 

einer terroristischen Vereinigung liegen, um der terroristischen Vereinigung in weiterer 

Folge Gelder zur Verfügung zu stellen. 

Die einschlägigen Straftatbestände des dt StGB – sowohl § 89a Abs 2 Z 4 als auch 

§ 129a dStGB – sind als selbständige Vorbereitungshandlungen anzusehen, da sie jeweils 

eine eigenständige Deliktsbeschreibung enthalten. Demnach wäre ein Versuch dieser 
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 Plöchl in WK
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 StGB § 278d Rz 24 (Stand 2014). 
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 Plöchl in WK
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 StGB § 278d Rz 24 (Stand 2014). 
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 StGB § 278d Rz 23 (Stand 2014). 
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grundsätzlich strafbar. Im dt Recht ist allerdings zu beachten, dass der Versuch eines Straf-

tatbestands nur dann strafbar ist, wenn es sich bei dem Delikt um ein Verbrechen handelt. 

Handelt es sich um ein Vergehen, so muss die Strafbarkeit des Versuchs separat normiert 

sein (siehe § 23 Abs 1 dStGB). Im Gegensatz dazu sieht die ö Regelung zum Versuch – 

§ 15 Abs 1 öStGB – vor, dass die Strafdrohungen gegen vorsätzliches Handeln nicht nur 

für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem 

Versuch gelten. 

§ 89a stellt gem § 12 dStGB aufgrund seines lediglich sechs Monate betragenden 

Mindestmaßes der Strafdrohung lediglich ein Vergehen dar. Da eine ausdrückliche Anord-

nung der Versuchsstrafbarkeit im dStGB fehlt, ist der Versuch der Vorbereitung einer 

schweren staatsgefährdenden Gewalttat nicht strafbar ist. Dies stellt eine Verletzung des 

TerrFinÜbk dar, das in Art 2 Abs 4 eindeutig verlangt, den Versuch der Terrorismusfinan-

zierung unter Strafe stellt. Laut Evaluierungsbericht des FATF, der sich auf Informationen 

der dt Behörden beruft, hat das Fehlen der Versuchsstrafbarkeit in diesem Bereich keine 

praktischen Auswirkungen, da die Termini sammeln, entgegennehmen und zur Verfügung 

stellen derart breit aufzufassen sind, sodass sie auch Verhaltensweisen mitumfassen wür-

den, die normalerweise einen Versuch darstellen würden.
852

 

Die Gründung und Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung gem 

§ 129a Abs 1 und 2 sind Verbrechen gem § 12 Abs 1 dStGB und damit ist der Versuch 

dieser Tatbestandsvarianten strafbar. Als mögliches Anwendungsbeispiel kommt etwa die 

misslungene Förderungshandlung eines Hintermanns in Betracht.
853

 Ist Zweck oder Tätig-

keit der Vereinigung auf die Drohung von Katalogtaten des Abs 1 oder 2 gerichtet (§ 129a 

Abs 3) oder handelt es sich um die Deliktsvariante des Unterstützens (Abs 5 erster Satz) so 

kommt keine Versuchsstrafbarkeit in Betracht, da es sich hier lediglich um Vergehen han-

delt und eine Strafbarkeit des Versuchs nicht extra normiert ist. Gehört der Täter allerdings 

zu den Rädelsführern oder Hintermännern der Vereinigung, so erhöht sich die Strafdro-

hung für den Fall des Abs 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und so-

mit ist auch in einem solchen Fall der Versuch strafbar. Die für die Terrorismusfinanzie-

rung insb relevante Variante des Unterstützens ist laut Evaluationsbericht des FATF wie 
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 FATF/OECD and IMF (Hrsg), Mutual Evaluation Report Germany, Rz 224. 
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die Tathandlungen des § 89a breit zu verstehen und umfasse ebenso Verhaltensweisen, die 

sonst als Versuch aufzufassen wären.
854

 

Sämtliche Tatbestandsvarianten des § 129 sind Vergehen. Lediglich der Versuch eine 

kriminelle Vereinigung zu gründen ist gem § 129 Abs 3 strafbar. 

Die differenzierten Regelungen im dStGB stehen den klaren Vorgaben der internati-

onalen und europäischen Vorschriften gegenüber, die die Strafbarkeit des Versuchs ohne 

Einschränkung auch bei Vorbereitungsdelikten, insb bei der Terrorismusfinanzierung, for-

dern.
855

 Dies zeigt, dass – insb im Bereich des Allgemeinen Teils des Strafrechts – supra-

nationale und internationale Vorschriften oft in einem gewissen Spannungsverhältnis zu 

den traditionellen Grundprinzipien der jeweiligen Mitgliedstaaten stehen. 

 

2. Das Bestimmtheitsgebot 

2.1. Allgemeines 

Nach dem Grundsatz nulla poena sine lege certa muss der Gesetzgeber Strafgesetze 

so ausgestalten, damit diese inhaltlich in ausreichender Weise bestimmt sind.
856

 Darüber 

hinaus wird auch der Rechtsanwender verpflichtet, Verurteilungen nur auf Grundlage hin-

reichend bestimmter Gesetze vorzunehmen.
857

 

Unbestimmte Gesetzesbegriffe sind vor allem dann ein Problem, wenn dadurch die 

Grenzen der Strafbarkeit nicht mehr klar erkennbar sind. Dann fehlt es an Rechtssi-

cherheit, weil die in den Normen verwendeten Begriffe unbestimmt und vieldeutig sind, 

sodass eine Rechtsfolge aus einem Sachverhalt nicht logisch zwingend folgt und die straf-

rechtliche Beurteilung somit nicht mehr vorhersehbar ist. Strafrechtliche Tatbestände müs-

sen klare Grenzen ziehen – so auch die eindeutige Straßburger Rsp
858

 –, welche Sachver-

halte zu bestrafen sind und welche nicht. Mit dem Verlust der Rechtssicherheit geht auch 

die verhaltenssteuernde Wirkung in Bezug auf den Bürger verloren, dem durch die straf-

rechtlichen Normen klar werden soll, welche Verhaltensanforderungen bestehen. 
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 Lewisch, Verfassung und Strafrecht (1993) 112 f. 
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2
 (2011) § 1 Rz 39. 

858
 Dazu siehe infra. 



Nationale Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung 

 

220 

Zu Schwierigkeiten der Einhaltung des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebots 

kann es insb im Zusammenhang mit der Umsetzung internationaler und europäischer 

Vorgaben kommen. Diese sind oft überwiegend bis ins Detail konkret formuliert, sodass 

der nationale Gesetzgeber in der Wahl der Form und Mittel zur Umsetzung stark einge-

schränkt ist. 

 

2.2. Gesetzliche Grundlagen 

2.2.1. Allgemeines 

Das Bestimmtheitsgebot lässt sich sowohl aus Art 7 Abs 1 EMRK als auch aus 

Art 49 Abs 1 GRC ableiten.
859

 Diese beiden Bestimmungen sind nahezu wortgleich und 

entsprechen sich inhaltlich zur Gänze.
860

 Demnach darf niemand „wegen einer Handlung 

oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem 

oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere als die zur 

Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden.“ Art 49 Abs 1 GRC sieht in sei-

nem letzten Satz noch zusätzlich vor, dass wenn „nach Begehung einer strafbaren Hand-

lung durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt [wird], so ist das mildere Gesetz anzu-

wenden.“ 

 

2.2.2. Anwendungsbereich 

Primäre Verpflichtungsadressaten der EMRK sind seine Vertragsstaaten, wie Öster-

reich und Deutschland. Durch die EMRK werden alle drei Staatsgewalten – Gesetzgebung, 

Exekutive und Judikative – zur Beachtung der Gewährleistungen der EMRK gebunden. 

Unter anderem wird der nationale Gesetzgeber verpflichtet, die in der EMRK verankerten 

Rechte bei der Gesetzgebung zu wahren.
861

 In Österreich besitzt die EMRK sowohl unmit-

telbare Geltung als auch Verfassungsrang, was zur Folge hat, dass die in der EMRK ent-

haltenen Rechte vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) geltend gemacht werden kön-
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 Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 91 ff. 
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 Eser in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte der Europäischen Union
4
 (2014) Art 49 Rz 2. 
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nen.
862

 In Deutschland hat die EMRK ebenso unmittelbare Geltung, nach ständiger Rsp 

und hL allerdings nur den Rang eines einfachen Bundesgesetzes.
863

 

Die GRC zählt zum Primärrecht der EU.
864

 Ihr Anwendungsbereich ist laut Art 51 

GRC für die Mitgliedstaaten auf die Durchführung des Rechts der Union beschränkt. Dies 

bedeutet ua, dass die Mitgliedstaaten bei der normativen Durchführung des Unionsrechts, 

dh bei der Umsetzung von Unionsrecht in nationales Recht, an die GRC gebunden sind. 

Auf rein innerstaatliche Sachverhalte findet die GRC keine Anwendung.
865

 Das heißt, dass 

die GRC auf die Bestimmungen des § 278d öStGB und des § 89a Abs 1 iVm Abs 2 Z 4 

dStGB nicht anwendbar ist, da diese lediglich in Umsetzung des TerrFinÜbk der VN in das 

jeweils nationale Recht implementiert wurden. Anders hinsichtlich der Bestimmungen zu 

terroristischen Vereinigungen, die auf europarechtliche Regelungen zurückgehen. In seiner 

richtungsweisenden Entscheidung vom 14. 3. 2012
866

 stellte der VfGH fest, dass in Ver-

fahren, in denen Unionsrecht eine Rolle spielt, die GRC wie die ö Verfassung zu sehen ist. 

Das heißt, durch die GRC gewährte Rechte sind nun, wie die der EMRK, verfassungsge-

setzlich gewährleistete Rechte, die vor dem VfGH geltend gemacht werden können. 

 

2.2.3. Norminhalte 

Das Erfordernis der Bestimmtheit richtet sich sowohl an die Ausgestaltung der Straf-

tatbestände als auch an die Strafdrohung. Die Ausgestaltung der Straftatbestände muss 

vom Gesetzgeber in einer Weise erfolgen, dass für den Bürger erkennbar ist, welche Ver-

haltensweisen gesetzlich strafbar sind.
867

 Der Bürger muss auch voraussehen können, wie 

er sein Handeln zu gestalten hat, damit dieses keinem Straftatbestand unterfällt. Dazu ist es 

notwendig, dass die Rsp einer konsistenten Linie folgt. Ebenfalls ist erforderlich, dass die 

so ausgestalteten Gesetze für den Bürger entsprechend zugänglich sind. Allerdings wider-

sprechen, nach der Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), vage 
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Rechtsbegriffe sowie die Verwendung generalisierender Kategorien nicht Art 7 EMRK,
868

 

sofern die überwiegende Mehrheit der Fälle eindeutig subsumiert werden kann.
869

 Nicht 

erlaubt iSd Bestimmtheitsgebots sind Straftatbestände, die aufgrund ihrer Formulierung 

einen derart weiten Anwendungsspielraum ermöglich, sodass die Gefahr willkürlicher 

Auslegung gegeben ist.
870

 Das Einholen-Müssen von Rechtsberatung für die Erkennbarkeit 

der Strafbarkeit widerspricht hingegen nicht Art 7 EMRK.
871

 Im Falle von interpretations-

bedürftigen Begriffen haben die Gerichte einen gewissen Spielraum: Einerseits sind sie 

nicht auf den geringstmöglichen Anwendungsbereich der Straftatbestände beschränkt, an-

dererseits gilt gleichzeitig das Verbot der extensiven Auslegung von Straftatbeständen und 

die Analogiebildung zu Lasten des Angeklagten.
872

  

 

2.3. Abschließende rechtsvergleichende Beurteilung 

2.3.1. Österreich 

2.3.1.1. Grundsätzliches 

Das Bestimmtheitsgebot im ö Verfassungsrecht ergibt sich auch aus Art 18 Abs 1  

B-VG und gilt nach ganz einhelliger Meinung auch für die Strafgesetzgebung.
873

 Dass sich 

Art 18 Abs 1 historisch gesehen nur an die Verwaltung wendet („die gesamte staatliche 

Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden“) bedeutet nicht, dass nicht 

auch die Gerichte an das Gesetz gebunden sind.
874

 Aus der Bindung der Gerichte an die 

Gesetze lässt sich wiederum die Verpflichtung des Gesetzgebers, Gesetze ausreichend be-

stimmt auszugestalten, ableiten.
875

 Lewisch sieht auch die Art 82 ff B-VG sowie grundle-

gende Prinzipien des B-VG als Grundlage des Bestimmtheitsgebots für die Justizgesetzge-
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bung.
876

 Art 18 Abs 1 differenziert – wie auch die parallele dt Bestimmung des Art 103 

Abs 2 Grundgesetz (GG) – bezüglich der Strenge des Bestimmtheitsgebots nach den ver-

schiedenen Rechtsmaterien. So besteht im Strafrecht – als besonders grundrechtsein-

griffsintensives Rechtsgebiet – eine sehr strenge Bindung des Gesetzgebers an das Be-

stimmtheitsgebot.
877

 Im Gegensatz dazu differenziert Art 7 EMRK nicht streng nach ein-

zelnen Eingriffsmaterien.
878

 

Für das Bestimmtheitsgebot im Strafrecht ist Art 18 Abs 1 B-VG stets im Zusam-

menhang mit der einschlägigen einfachgesetzlichen Regelung des § 1 StGB („Keine Strafe 

ohne Gesetz“)
879

 – die die Praxis bindet
880

 – zu sehen.
881

 Die Anforderungen, die § 1 StGB 

an die Bestimmtheit von Strafnormen stellt, entsprechen denen der verfassungsrechtlichen 

Normen.
882

 

Die Rsp des VfGH lässt keine klaren Linien oder Präzisierungen hinsichtlich der 

Auslegung des Bestimmtheitsgebots erkennen;
883

 hinsichtlich der inhaltlichen Bestimmt-

heit von Straftatbeständen ähnelt die Rsp des VfGH dem des EGMR. Demnach müssen 

Normen so präzise formuliert sein, damit der Bürger sein Verhalten danach entsprechend 

einrichten kann. Es muss für ihn möglich sein, die Folgen seines Verhaltens mit einem den 

Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit einschätzen zu können.
884

 Nach einer Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) zur Bestimmtheit von Strafnormen muss 

die Abgrenzung des erlaubten vom unerlaubten Verhalten so eindeutig erkennbar sein, 

sodass jeder berechtigte Zweifel des Normunterworfenen ausgeschlossen ist.
885

 Diese Ent-

scheidung verlangt zweifelsohne die Notwendigkeit einer stärkeren Beachtung des Be-

stimmtheitsgebots seitens des Gesetzgebers. 

Die Verwendung normativer Rechtsbegriffe ist nach Rsp der Höchstgerichte zuläs-

sig. Ist ein Begriff mehrdeutig, so ist seine Bedeutung anhand von anderen Vorschriften 
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 Lewisch, Verfassung und Strafrecht 114 f. 
877

 Steininger in Salzburger Kommentar § 1 Rz 140 (Stand 1993); Weiß, Kritische Betrachtung des Täu-

schungstatbestandes aus straf- und verfassungsrechtlicher Sicht – zugleich ein Beitrag zur Bestimmtheit von 

Strafnormen (Teil II), AnwBl 1989, 246 (246 ff). 
878

 Dazu siehe supra. 
879

 Ursprünglich war § 1 StGB als Verfassungsnorm gedacht: dazu siehe Höpfel in WK
2
 StGB § 1 Rz 3. 

880
 Höpfel in WK

2
 StGB § 1 Rz 3 (Stand 2004). 

881
 Steininger in Salzburger Kommentar § 1 Rz 143 (Stand 1993); Weiß, AnwBl 1989, 246 ff. 

882
 Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 94. 

883
 Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 90. 

884
 Steininger in Salzburger Kommentar § 1 Rz 144 (Stand 1993) mwN zur Rsp des VfGH; Weiß, AnwBl 

1989, 246 ff mwN zur Rsp des VfGH. 
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 VwGH 24. 10. 1978, VwSlg 9671 A/1978, zitiert nach Steininger in Salzburger Kommentar § 1 Rz 145 

(Stand 1993). 
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desselben Gesetzes oder anhand von anderen Gesetzen desselben Rechtsgebietes zu ermit-

teln. Handelt es sich aber um eine nicht durch Interpretation auflösbare Mehrdeutigkeit, so 

ist das Gesetz verfassungswidrig. Als problematisch gelten dabei unbestimmte Maß- und 

Zahlbegriffe.
886

 Dynamische oder statische Verweise in Rechtsvorschriften gelten eben-

falls als nicht unproblematisch. Bei einem Verweis setzt sich der Straftatbestand (teilweise) 

aus anderen Vorschriften zusammen. Bei der Setzung eines Verweises ist laut VfGH da-

rauf zu achten, dass dieser nur bezüglich Normen desselben Rechtssetzungsorgans zulässig 

ist. Des Weiteren hat die verweisende Norm das Verweisungsobjekt ausreichend bestimmt 

festzulegen.
887

 

 

2.3.2. Die österreichischen Terrorismusfinanzierungstatbestände als unbestimmte 

Strafnormen? 

Sowohl der Tatbestand des § 278d als auch des § 278c enthalten Verweise auf ande-

re Tatbestände. So setzt sich der Tatbestand des § 278c Abs 1 aus dem Verweis auf einen 

Tatbestand des StGB (zB Mord, § 75) als auch aus der objektiven terroristischen Eignung 

der Tat und eines besonderen terroristischen Vorsatzes zusammen. § 278d Abs 1 arbeitet 

mit einer ähnlichen Verweistechnik, ein besonderer terroristischer Vorsatz ist allerdings 

nur im Rahmen der Z 8 gefordert. Diese Verweise sind verfassungsrechtlich unbedenklich, 

da auf Tatbestände desselben Gesetzbuches verwiesen wird und das Verweisungsobjekt 

hinreichend festgelegt ist. 

Die geforderte objektive Eignung und der erweiterte terroristische Vorsatz in § 278c 

enthalten Gesetzesbegriffe, die man als unbestimmt ansehen könnte. Beispielsweise ist 

nicht definiert und damit unklar, wann eine schwere oder länger anhaltende Störung des 

öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens vorliegt. Des 

Weiteren ist fraglich, welche Voraussetzungen für eine Einschüchterung der Bevölkerung 

auf schwerwiegender Weise gegeben sein müssen. Und was ist unter den Grundstrukturen 

eines Staates zu verstehen? Wann sind diese ernsthaft erschüttert oder gar zerstört? Als 

problematisch sind die Begriffe „schwer“, „länger anhaltend“ und „ernsthaft“ anzusehen. 

Diese sind als unbestimmte Maß- und Zahlenbegriffe einzustufen, die in der Literatur als 

unbestimmt angesehen werden. Der Begriff „länger anhaltend“ könnte bspw auch ohne 

weitere Probleme durch eine genaue Zeitangabe, wie etwa ein Monat, ersetzt werden. 
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 Steininger in Salzburger Kommentar § 1 Rz 146 f (Stand 1993). 
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Den Gesetzesmaterialien zufolge verdeutlichen die Begriffe der (schweren) Störung 

bzw Schädigung des öffentlichen Lebens und des Wirtschaftslebens, dass es sich um Vor-

gänge mit (potentiell) massiven und verbreiteten – nicht bloß räumlich begrenzten – Aus-

wirkungen handeln muss.
888

 Sonst finden sich in den Erläuterungen keine weiteren Anga-

ben zur Auslegung dieser Begriffe. Was die terroristische Zielsetzung betrifft, so sind mit 

Bevölkerung nicht die Gesamtbevölkerung, sondern lediglich nennenswerte Teile davon 

gemeint. Unter Einschüchtern auf schwerwiegende Weise kann verstanden werden, dass 

mit der terroristischen Straftat das allgemeine Sicherheitsgefühl der Bevölkerung durch 

Hervorrufen oder Steigern eines generellen Angstgefühls erheblich beeinträchtigt wird. Mit 

der Zerstörung von Grundstrukturen eines Staates kann jede erhebliche und nachhaltige 

Beseitigung von vorhandenen staatlichen Grundstrukturen gemeint sein. Es wird wohl ge-

nügen, dass die geschützten Strukturen auf einem von Rechts wegen nicht dafür vorgese-

henen Weg – also durch Begehung einer Katalogtat des § 278c – verändert werden sol-

len.
889

 

Fraglich ist zB, ob unter das Delikt „Terroristische Straftaten“ auch das Verhalten ei-

ner NGO, die bspw mit der Zerstörung von Walfangschiffen gefährlich droht, zu subsu-

mieren wäre. Vorausgesetzt wäre, dass die Drohung geeignet ist, eine schwere Schädigung 

des Wirtschaftslebens herbeizuführen und mit dem Ziel begangen wird, den Staat zu einer 

Handlung, wie bspw das Verabschieden eines bestimmten Gesetzes gegen den Walfang, zu 

nötigen. Allein die Möglichkeit der Subsumtion eines solchen Verhaltens unter den Tatbe-

stand ist problematisch.
890

 

§ 278d enthält dagegen keine derart unbestimmten Gesetzesbegriffe wie § 278c und 

erweist sich diesbezüglich als unproblematisch. 

Der Tatbestand der terroristischen Vereinigung enthält ebenfalls Begriffe, wie zB 

„auf längere Zeit“, die als unbestimmt eingestuft werden könnten. Hier wäre es ebenfalls 

möglich gewesen, einen genaueren Zeitraum zu bestimmen. Für den Begriff des Mitglieds 

findet sich in § 278 Abs 3 eine Definition. Der Begriff des Anführens ist nicht im Gesetz 

definiert, kann aber durch Auslegung hinreichend ermittelt werden, sodass hier keine Un-

klarheiten vorliegen. 
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 EBRV 1166 BlgNR 21. GP 39; siehe ausführlich Plöchl in WK
2
 StGB § 278c Rz 7 ff (Stand 2014) mwN. 
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Insgesamt würden die Tatbestände gegen Terrorismusfinanzierung von den Höchst-

gerichten wohl als hinreichend bestimmt im Sinne der verfassungsrechtlichen und einfach-

gesetzlichen Regelungen beurteilt werden.
891

 Dass der VfGH eine Strafnorm je als unbe-

stimmt und damit verfassungswidrig aufgehoben hätte, ist nicht bekannt.
892

 

 

2.3.3. Deutschland 

2.3.3.1. Grundsätzliches 

Das Bestimmtheitsgebot ergibt sich in Deutschland auf verfassungsrechtlicher Ebene 

aus Art 103 Abs 2 GG. Demnach kann eine „Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbar-

keit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde“. Auf einfachgesetzlicher 

Ebene ist § 1 dStGB einschlägig. Dieser entspricht wortgleich der verfassungsrechtlichen 

Bestimmung. Nach der dt Literatur verpflichtet das Gesetzlichkeitsprinzip den Gesetzge-

ber, Straftatbestände so auszugestalten, damit es dem Bürger möglich ist, das verbotene 

Verhalten eindeutig zu erkennen.
893

 Ähnlich wie die Rsp des ö VwGH hat das dt Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass laut dem Bestimmtheitsgebot in Art 103 

Abs 2 GG Normen des Strafrechts klar zwischen Verbotenem und Erlaubtem trennen müs-

sen. Dabei sind die Tatbestandsmerkmale so konkret zu umschreiben, sodass Tragweite 

und Anwendungsbereich der Tatbestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung er-

mitteln lassen. Darüber hinaus muss der Bürger aufgrund des Tatbestandes voraussehen 

können, ob sein Verhalten strafbar ist oder nicht.
894

 Eine Besonderheit der Rsp des BVerfG 

gegenüber der Straßburger Rsp ist, dass die Voraussetzungen der Strafbarkeit umso präzi-

ser sein müssen, je höher die Strafdrohung ist.
895

  

Folgende Details sind in Zusammenhang mit den Bestimmungen gegen die Terro-

rismusfinanzierung interessant: Die Verwendung eines unbestimmten Begriffs ist nach der 

hM dann unzulässig, wenn er ohne Probleme durch eine bestimmte Regelung ersetzt wer-

den könnte. Als Beispiele können hier die Begriff „gewisse Zeit“ in §§ 109 und 109a 

dStGB und „in großem Ausmaß“ in § 370a Abgabenordnung aF dienen. Hier wäre es ohne 

Probleme möglich, einen eindeutigen Zeitraum festzulegen bzw genauer zu bestimmen 
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892

 Reindl-Krauskopf/Salimi, Kriminelle Organisation (§ 278a StGB), III-348 der Beilagen 24. GP 91. 
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2
 § 1 Rz 39. 
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was unter einem großen Ausmaß zu verstehen ist.
896

 Was die Rechtsfolgenseite betrifft, 

wird die Regelbeispielstechnik von „besonders schweren Fällen“ einzelner Delikte kritisch 

gesehen. Das Vorliegen eines besonders schweren Falls soll nicht zwingend, sondern nur 

idR zur Veränderung des Strafrahmens führen. Daraus ergibt sich ein gewisses Maß an 

Unbestimmtheit.
897

 

 

2.3.3.2. Die deutschen Terrorismusfinanzierungstatbestände als unbestimmte Strafnor-

men? 

Hinsichtlich § 89a Abs 2 Z 4 findet sich in der Literatur, dass das Merkmal der Un-

erheblichkeit („nicht unerhebliche Vermögenswerte“) dem Tatbestand Bestimmtheit ver-

leiht, da so nicht jeder Umgang mit Finanzmittel, der einem Terroranschlag in gewisser 

Weise dient, erfasst ist. Andererseits birgt der Begriff „unerheblich“ gleichzeitig eine ge-

wisse Unbestimmtheit in sich.
898

 Dieser könnte problemlos durch einen bestimmteren Be-

griff, wie eine genaue Zahlenangabe, ersetzt werden. Ob dies für die Bekämpfung der Ter-

rorismusfinanzierung sinnvoll ist, ist wie bereits ausgeführt zu bezweifeln und abzu-

lehnen.
899

 

Kritisch wird in der dt Literatur auch die Tatbestandsalternative des „Sammelns“ in 

§ 89a Abs 2 Z 4 gesehen, weil nicht klar ist, inwieweit auch ungefährliche Alltagshandlun-

gen umfasst sind. Dies mache den Begriff des Sammelns unbestimmt.
900

  

§ 129 Abs 4 enthält den Begriff des „besonders schweren Falls“; liegt ein solcher 

vor, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen anstelle 

der Grundstrafdrohung von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Unter welchen Vorausset-

zungen ein solcher schwerer Fall vorliegt, ist gesetzlich allerdings nicht definiert. Dies 

wird als nicht unproblematisch angesehen, wird aber allgemein akzeptiert.
901

 

 

                                                           
896

 Schmitz in MüKo zum StGB Band 1
2
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I. Die Funktionalität der Straftatbestände für das Ermittlungsverfah-

ren 

Auch wenn über die Bedeutung der Terrorismusstraftatbestände insgesamt, nicht nur 

der gegen Terrorismusfinanzierung, in den untersuchten Ländern Uneinigkeit herrscht, so 

dienen diese Tatbestände jedenfalls als Anknüpfungspunkt für prozessuale Eingriffsbefug-

nisse. Diese können bereits einschneidende Folgen für die Beschuldigten haben, selbst 

wenn es in weiterer Folge zu keiner Verurteilung kommt. Die Bedeutung der Terrorismus-

tatbestände als prozessuale Eingriffsbefugnisse wird in der Literatur ganz überwiegend 

sehr kritisch gesehen.
902

 Fuchs etwa verneint eine hinreichende rechtsstaatliche Bindung 

an ein konkretes deliktisches Geschehen und an eine Rechtsgutsbeeinträchtigung, wenn der 

bloße Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bestimmte Ermitt-

lungsmaßnahmen ermöglicht.
903

 In diesem Zusammenhang kann die Frage aufgeworfen 

werden, ob es dem Gesetzgeber bei der Schaffung der Delikte vielleicht nicht so sehr auf 

die Möglichkeit der Bestrafung festgestellter Taten, sondern auf eine weitere Öffnung für 

Ermittlungsmöglichkeiten angekommen ist. Das dt BMJ formulierte, dass es bei der Schaf-

fung von Vorfelddelikten nicht nur darum gehe, potentielle Täter zu bestrafen, sondern 

auch darum, mit „schweren Geschützen“ gegen sie vorgehen zu können. Laut des dt Bun-

deskriminalamts (BKA) gehe es bei der Schaffung der Terrorismustatbestände auch um 

Informationsgewinnung. Je eher Informationen gewonnen werden können, desto besser 

kann eine Einschätzung der potentiellen Täter erfolgen und das Ziel, schwerste Gewaltta-

ten zu verhindern, eher erreicht werden.
904

 Allerdings ist in diesem Zusammenhang drin-

gend zu beachten, dass die präventiven Wirkungen, die das Strafrecht in sich trägt, auf die 

abschreckende Wirkung von Verurteilungen beschränkt ist und diese nicht von den Ermitt-

lungsbefugnissen an sich ausgehen dürfen.
905

 

Die bloße Funktion von Terrorismustatbeständen als Anknüpfungspunkte für grund-

rechtsintensive Ermittlungsbefugnisse der Kriminalpolizei ist klar abzulehnen. In Öster-

reich gab es in den letzten Jahren mehrere Fälle, anlässlich derer die Bedeutung und Trag-

weite der Terrorismustatbestände und Tatbestände gegen organisierte Kriminalität intensiv 

diskutiert wurden. Ein Fall betrifft die Leiter einer Väterrechtsorganisation gegen die auf-

grund des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach § 278b 
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öStGB ermittelt wurde. Auf der Website der Organisation war ein Video gepostet, in dem 

Richter vorgeführt und beschimpft wurden. Die Väterrechtsaktivisten forderten, dass ihre 

gestohlenen Kinder zurückgegeben werden sollen, ansonsten würde Schlimmes gesche-

hen.
906

 Einen sehr prominenten Fall betraf eine Gruppe radikaler Tierrechtsaktivisten, die 

ua mittels Buttersäureattentaten in Kaufhäusern den Verkauf von Pelzmänteln stoppen 

wollten. Gegen sie wurde aufgrund des Verdachts sich an einer kriminellen Organisation 

zu beteiligen ermittelt, Untersuchungshaft verhängt und Anklage erhoben.
907

  

In all diesen Fällen wurde der Verdacht laut, dass die Tatbestände der terroristischen 

Vereinigung bzw der kriminellen Organisation dazu instrumentalisiert wurden in diesen 

Fällen überhaupt ermitteln zu können. Denn wäre lediglich eine Subsumtion unter die ent-

sprechenden „klassischen“ Tatbestände erfolgt (wie im Falle der Tierrechtsaktivisten etwa 

schwere Sachbeschädigung), so wäre die Einsetzung gewisser Ermittlungsmaßnahmen 

nicht möglich gewesen, da es an der erforderlichen Höhe der Strafdrohung gefehlt hätte.
908

 

Des Weiteren ist es auch leichter möglich einen Anfangsverdacht in Bezug auf das Delikt 

der kriminellen Organisation oder der terroristischen Vereinigung zu schaffen, da der ob-

jektive Tatbestand hier aus relativ weit gefassten gesetzlichen Definitionen besteht, die 

interpretierbar sind.
909

 In den beschriebenen Fällen wurden die Angeklagten freigespro-

chen bzw das Ermittlungsverfahren gegen sie eingestellt, sie hatten während des Ermitt-

lungsverfahrens bzw des Prozesses allerdings mit einschneidenden Grundrechtseingriffen 

zu kämpfen, und derart medienwirksame Prozesse können auch, wie eingangs erwähnt, zu 

einer Stigmatisierung unabhängig von einer Verurteilung führen. 

In Österreich knüpfen die verdeckte Ermittlung (§ 131 öStPO), die Überwachung 

von Nachrichten (§ 135 Abs 3 öStPO), die optische und akustische Überwachung von Per-

sonen (§ 136 öStPO) sowie der automationsunterstützte Datenabgleich (§ 141) direkt an 

den Tatbestand der terroristischen Vereinigung nach § 278b öStGB an.
910

 Demnach sind 

die genannten Eingriffsbefugnisse ua dann erlaubt, wenn andernfalls die Verhinderung 

einer im Rahmen einer terroristischen Vereinigung geplanten Straftat wesentlich erschwert 
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wäre. Teilweise ist auch dringender Tatverdacht in Bezug auf die Begehung einer Straftat 

gem § 278b erforderlich. 

Der dt Gesetzgeber hat insb folgende Zwangs- und Ermittlungsbefugnisse bei (drin-

gendem) Verdacht auf die Begehung einer Straftat nach § 89a und § 129a dStGB erlaubt: 

die Telekommunikationsüberwachung (§ 100a dStPO), die akustische Wohnraumüberwa-

chung (§ 100c dStPO), die Durchsuchung (§ 103 dStPO), die Einrichtung von Kontrollstel-

len auf Straßen und Plätzen (§ 111 dStPO), die Anordnung der Untersuchungshaft im Falle 

des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr (§ 112a dStPO) und die Vermögensbeschlag-

nahme (§ 443 dStPO). Im Falle des § 129a dStGB ist auch die Anordnung der Untersu-

chungshaft ohne Haftgrund möglich (§ 112). 
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V. Die Geldwäschetatbestände zur Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung 

A. Einleitung 

Anders als bei den außerstrafrechtlichen Regelungen, im Rahmen dessen die Geld-

wäschebestimmungen auch für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung nutzbar ge-

macht wurden,
911

 trennt das Strafrecht zwischen den Phänomenen Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung und normiert jeweils unterschiedliche Tatbestände.
912

 Dennoch gibt es 

Überschneidungen. In diesem Kapitel soll untersucht werden, inwiefern Geldwäschetatbe-

stände zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung herangezogen werden können. Eine 

umfassende Analyse der Geldwäschetatbestände ist allerdings weder Ziel noch Aufgabe 

dieser Dissertation, da dies einerseits ihren Rahmen bei Weitem sprengen würde und ande-

rerseits ausführliche Analysen zu diesem Thema bereits vorhanden sind. Die Bereiche Ver-

such, Beteiligung, Möglichkeiten der tätigen Reue, etc können hier daher nicht behandelt 

werden. 

Fragen der Überschneidung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sind im 

Grenzbereich des Staatsschutz- und Wirtschaftsstrafrechts
913

 angesiedelt. Drei Problem-

stellungen sind von besonderer Relevanz: Sind und wenn ja, inwiefern, Terrorismusfinan-

zierungstatbestände als Vortaten der Geldwäsche geeignet? Wie ist der organisationsbezo-

gene Geldwäschereitatbestand des öStGB ausgestaltet und welche Unterschiede bzw Ge-

meinsamkeiten bestehen in Bezug auf eine mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terro-

ristischen Vereinigung? Welche Konkurrenzfragen stellen sich im Aufeinandertreffen von 

Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche? 
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B. Das Rechtsgut der Geldwäsche 

1. Allgemeines 

Eine Bestimmung des Rechtsguts soll hier zu Anfang des Kapitels versucht werden, 

da diese insb für Fragen der Deliktskonkurrenz relevant ist
914

. Sowohl im öStGB als auch 

im dStGB ist das Rechtsgut der Geldwäschetatbestände umstritten. Der ö Gesetzgeber ord-

nete das Delikt in den Abschnitt der strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen ein, 

der dt Gesetzgeber in den Abschnitt „Begünstigung und Hehlerei“. 

Zweck der Geldwäschetatbestände ist die Verhinderung des Einschleusens kriminell 

kontaminierten Vermögens in den Wirtschaftskreislauf.
915

 Kriminell kontaminiertes Ver-

mögen soll unverwertbar sein,
916

 sowohl für legale Zwecke als auch für die Begehung wei-

terer Straftaten.
917

 Das Begehen von Straftaten soll sich also nicht lohnen.
918

 

 

2. Vortatbezogene Geldwäsche 

Hinsichtlich der vortatbezogenen Geldwäscherei (siehe § 165 Abs 1 und 2 öStGB 

und § 261 Abs 1 und 2 dStGB) wird in der ö Literatur insb das Vermögen als geschütztes 

Rechtsgut genannt; freilich nur, wenn die Vortat eine Straftat gegen fremdes Vermögen 

war. Durch das Geldwäschedelikt soll eine Fortsetzung des Vermögensverlusts aus der 

Vortat hintangehalten werden.
919

 Da nicht nur Vermögensdelikte als Vortaten in Frage 

kommen, würden, allgemeiner gesprochen, die durch die jeweiligen Vortaten geschützten 

Rechtsgüter auch durch das Geldwäschedelikt geschützt. Diese Betrachtungsweise wolle 

nicht ein und dieselbe Vortat zweimal erfassen, sondern Ziel ist es, den Vortäter von der 

Begehung weiterer gleichartiger Vortaten abzuhalten, indem man ihm mit der Bestrafung 

mittels Geldwäscherei zeigt, dass er mit dem durch die Vortat erlangten Vermögen nichts 

anfangen kann.
920

 Klippl bringt des Weiteren – in Anlehnung an die dt Literatur – die 

Rechtspflege als mögliches Rechtsgut ins Spiel, da die Geldwäschereitatbestände auch den 
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staatlichen „Verfalls- und Bereicherungsabschöpfungsanspruch“ (nunmehr: Konfiskation, 

Verfall und erweiterter Verfall) schützen.
921

 Kienapfel nennt die Sauberkeit des Finanz- 

und Wirtschaftsverkehrs vor verbrecherischen Vermögenswerten als geschütztes Rechts-

gut.
922

 

Die dt Gesetzesmaterialien
923

 und die dt Literatur führen an erster Stelle die staat-

liche Rechtspflege als Rechtsgut der Geldwäsche an, da der Staat aufgrund des Vorkom-

mens von Geldwäsche an seiner Aufgabe, die Wirkung von Straftaten zu beseitigen, ge-

hindert wird. Darüber hinaus wird vertreten, dass der Geldwäschetatbestand, jedenfalls der 

Isolierungstatbestand des § 261 Abs 2, die durch die jeweiligen Vortaten verletzten 

Rechtsgüter schütze.
924

 Des Weiteren wird auch der Wirtschafts- und Finanzkreislauf
925

 

sowie in Bezug auf den Verschleierungs- und Vereitelungstatbestand des § 261 Abs 1 die 

innere Sicherheit als Rechtsgut angesehen
926

. Die höchstrichterliche Rsp bezeichnet kein 

konkretes Rechtsgut für den Tatbestand der Geldwäsche, geht aber von einem eigenständi-

gen Unrechtsgehalt des Tatbestands aus.
927

 

Folgende drei Rechtsgüter sind hervorzuheben: Erstens das Vermögen, wenn es sich 

um eine Vortat gegen fremdes Vermögen handelte und durch das Geldwäschedelikt eine 

Fortsetzung des Verlust hintangehalten werden soll. Die Betroffenheit des Rechtsguts 

Vermögens kann auch anders argumentiert werden:
928

 Das Vermögen ist ebenso als kon-

taminiert einzustufen und damit als Tatobjekt der Geldwäscherei zu qualifizieren, wenn es 

für die Begehung einer Straftat erlangt wurde (siehe etwa die Definition in § 165 Abs 5 

öStGB). Ein Beispiel: Der Täter erhält für das Begehen eines Mordes eine Belohnung. 

Damit ist dieses Geld für das Begehen des Mordes erlangt und somit Tatobjekt der Geld-

wäscherei. Die Vortat war hier aber keine gegen fremdes Vermögen, sondern ein Tötungs-

delikt. Eine unrechtmäßige Vermögenslage wurde durch die Vortat hier nicht geschaffen. 
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Das Rechtsgut Vermögen wird aber insofern geschützt, als die erlangte Belohnung nun 

nicht für weitere Straftaten verwendet werden soll. Das Vermögen kann also auch deshalb 

betroffen sein, weil Geldwäschedelikte die Begehung weiterer Straftaten mithilfe des kon-

taminierten Vermögens verhindern sollen. 

Zweitens wird auch der öffentliche Frieden geschützt, da mittels der Geldwäsche 

die organisierte Kriminalität insgesamt bekämpft werden soll.
929

 Freilich ist zuzugestehen, 

dass mit dem Geldwäschetatbestand nicht nur die organisierte Kriminalität hintangehalten 

werden soll. Dies zeigt sich darin, dass weder der ö noch der dt Gesetzgeber im jeweiligen 

Geldwäschetatbestand ausdrücklich auf die organisierte Kriminalität Bezug genommen 

haben sowie aufgrund des Vortatenkatalogs, die von den Gesetzgebern stetig erweitert 

werden. Dies tut dem Schutz des öffentlichen Friedens aber keinen Abbruch, da die Be-

kämpfung der organisierten Kriminalität und auch des Terrorismus, dessen Rechtsgut 

ebenfalls der öffentliche Friede ist, als eines der Hauptanliegen der Geldwäschetatbestände 

bezeichnet werden kann.
930

 

Drittens ist die staatliche Rechtspflege als Rechtsgut der Geldwäsche einzustufen. 

Eine effiziente Strafverfolgung soll so sichergestellt werden, denn die Tatbestände pönali-

sieren Handlungen, die Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden verhindern oder er-

schweren wollen.
931

 Der Schutz der staatlichen Rechtspflege wurde mit Einführung der 

Strafbarkeit der Eigengeldwäscherei vom ö Gesetzgeber noch stärker betont. Denn gerade 

der „Eigengeldwäscher“ will mit seinen Geldwäschehandlungen den Staat bei der Strafver-

folgung behindern.
932

 

 

3. Organisationsbezogene Geldwäscherei (§ 165 Abs 3 öStGB) 

Die organisationsbezogene Geldwäscherei des öStGB
933

 schützt in erster Linie das 

Rechtsgut des öffentlichen Friedens. Bis 2002 war die organisationsbezogene Geldwä-

scherei auch im zwanzigsten Abschnitt des StGB, dessen Schutzgut der öffentliche Friede 

ist, geregelt. Die Verschiebung des Delikts in den Abschnitt der strafbaren Handlungen 

gegen fremdes Vermögen ist insoweit nicht systemwidrig als fremdes Vermögen verletzt 
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sein kann, wenn der betreffende Vermögensbestandteil aus einem Vermögensdelikt her-

rührt.
934

 Oft wird es sich bei den Vermögensgegenständen jedoch um solche handeln, die 

von der terroristischen Vereinigung legal erworben wurden. In einem solchen Fall kon-

zentriert sich der Schutz auf den öffentlichen Frieden. 

 

C. Analyse der österreichischen Tatbestände 

1. Entstehung der Rechtsnormen 

Der ö Gesetzgeber wählte für die Vertypung des Einschleusens von Vermögensge-

genständen aus organisierter Kriminalität in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf 

den Begriff der „Geldwäscherei“. Bis zur Einführung der Strafbarkeit der Eigengeldwä-

scherei im Jahr 2010
935

 unterschied sich der ö Begriff der Geldwäscherei vom gemein-

schaftlichen Begriff der Geldwäsche dadurch, dass der gemeinschaftliche Begriff auch die 

Eigengeldwäscherei mitumfasste, der ö jedoch nicht.
936

 Dieser Unterschied besteht nun 

nicht mehr. Eine Eigenheit des ö Verständnisses von Geldwäscherei ist allerdings das Ein-

beziehen der sog organisationsbezogenen Geldwäscherei gem § 165 Abs 3 öStGB
937

. 

Österreich versuchte bereits Anfang der 1980er Jahre Geldwäschevorgänge mithilfe 

der sog erweiterten Ersatzhehlerei (§ 164 Abs 1 Z 4 öStGB aF) abzudecken.
938

 Die Einfüh-

rung eines eigenständigen Geldwäschereitatbestands in § 165 erfolgte aufgrund internatio-

naler Verpflichtungen
939

 im Jahre 1993
940

. Gleichzeitig erfolgt – auf Vorschlag von Kien-

apfel
941

 – auch eine Pönalisierung der organisationsbezogenen Geldwäscherei in § 278a 

Abs 2 öStGB aF.
942

 Der ö Gesetzgeber hatte damit ein weites Verständnis von Geldwä-

scherei. 
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Mit dem StRÄG 2002 wurde die organisationsbezogene Geldwäscherei aus § 278a 

Abs 2 in § 165 integriert, zunächst in Abs 5. Weiters wurde der Anwendungsbereich der 

organisationsbezogenen Geldwäscherei auf terroristische Vereinigungen ausgedehnt. Die 

damals neu geschaffene Bestimmung des § 278d wurde in den Vortatenkatalog der Geld-

wäscherei aufgenommen.
943

 2010
944

 wurde § 278d wieder aus dem Vortatenkatalog ent-

fernt, da der OGH klarstellte, dass es sich bei dieser Bestimmung ohnehin um ein Verbre-

chen nach § 17 öStGB handelt.
945

 Ferner wurde der Tatbestand der Geldwäscherei so um-

gestaltet, dass sich die organisationsbezogene Geldwäscherei nun in § 165 Abs 3 befin-

det.
946

 Auch wurde, wie bereits erwähnt, mit derselben Strafgesetznovelle die Eigengeld-

wäscherei strafbar. Diese bis dahin fehlende Strafbarkeit wurde durch die FATF bei der 

Länderprüfung Österreichs kritisiert.
947

 Ebenso riet die Staatengruppe gegen Korruption 

des Europarates, GRECO, in ihrem Evaluierungsbericht Österreich vom 13. 6. 2008 zu 

einer Überprüfung, ob die Kriminalisierung der Eigengeldwäscherei notwendig ist.
948

 Eine 

internationale oder europäische Verpflichtung zur Pönalisierung der Eigengeldwäscherei 

ist allerdings nicht zu finden.
949

 

 

2. Vortatbezogene Geldwäscherei zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-

rung? 

2.1. Allgemeines 

Aufgrund der engen Verbindungen von terroristischen Akten und Geldwäscherei fin-

det sich in Empfehlung 5 der FATF (vormals Sonderempfehlung II) und in den Rechtsvor-

schriften der EU (siehe Art 3 Z 5 lit a und lit f und Erwägung 8 der Dritten Geldwäsche-

richtlinie 2005/60/EG) die Vorgabe, das Delikt der Terrorismusfinanzierung in den Vor-

tatenkatalog der Geldwäscherei aufzunehmen. Zunächst – im Zuge der Einführung von 

§ 278d mit dem StRÄG 2002 – erfolgte eine ausdrückliche Nennung des § 278d im Vor-

tatenkatalog des § 165 Abs 1. Dies obwohl die Strafdrohung in § 278d Abs 1 damals be-

reits mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe festgesetzt wurde und die Be-
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stimmung damit grundsätzlich zu den Verbrechen nach § 17 StGB, die ja jedenfalls als 

Vortaten zu werten sind, zu zählen war. Grund für die ausdrückliche Nennung des § 278d 

war, dass, nach dem vorgeschlagenen Konzept von § 278 d, die Strafe nach Art und Maß 

nicht strenger sein darf, als sie das Gesetz für die finanzierte Tat androht. Je nach Sachver-

halt könnte die finanzierte Tat daher eine Strafdrohung unterhalb der Verbrechensgrenze 

haben.
950

 Mit der Entscheidung OGH 23. 7. 2009, 13 Os 44/09h stellte der OGH allerdings 

klar, dass streng zwischen Strafsatz und Strafrahmen zu unterscheiden ist. In diesem Zu-

sammenhang ist die Einstufung der Terrorismusfinanzierung als Verbrechen nicht mehr 

abhängig von der finanzierten Tat, vielmehr ist Terrorismusfinanzierung nach § 278d im-

mer als Verbrechen einzustufen. § 278d Abs 1 letzter Satz stellt nämlich eine Strafrah-

menmodifikation dar, die auf den Strafsatz (= Strafdrohung) und damit auf die Einstufung 

einer Straftat als Verbrechen keinen Einfluss hat.
951

 Eine ausdrückliche Nennung des 

§ 278d im Vortatenkatalog des § 165 Abs 1 konnte damit entfallen und § 278d wurde mit 

den Änderungen durch BGBl I 38/2010 (stillschweigend) hinausgenommen.
952

 § 278b 

Abs 2 – die Finanzierung terroristischer Vereinigungen – ist aufgrund der hohen Strafdro-

hung als Verbrechen und damit als Vortat der Geldwäscherei anzusehen.  

 

2.2. Grundsätzliches zur vortatbezogenen Geldwäscherei 

Das Gesetz enthält zwei Tatbestandsvarianten der vortatbezogenen Geldwäscherei. 

§ 165 Abs 1 bedroht das Verbergen oder Verschleiern der Herkunft von Vermögensbe-

standteilen, die aus bestimmten, im Gesetz definierten Straftaten, herrühren, mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren. § 165 Abs 2 pönalisiert das wissentliche An-Sich-Bringen, Ver-

wahren, Anlegen, Verwalten, Umwandeln, Verwerten oder Übertragen von Vermögensbe-

standteilen, die aus in Abs 1 definierten strafbaren Handlungen herrühren. Während Abs 1 

„anrüchige“ Handlungen enthält, kriminalisiert Abs 2 Handlungen aus dem täglichen Wirt-

schaftsverkehr. Abs 2 erfordert demnach zusätzlich das Vorliegen eines besonderen Vor-

satzgrads, der Wissentlichkeit (§ 5 Abs 3 öStGB), wonach der Täter sich der verbrecheri-

schen Herkunft der Vermögenswerte gewiss sein muss. 
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Die vortatbezogene Geldwäscherei erfordert als Tatobjekt Vermögensbestandteile, 

die aus bestimmten strafbaren Handlungen herrühren. Dies ist gem § 165 Abs 4 dann der 

Fall, wenn der Täter der Vortat den Vermögensbestandteil durch die Tat erlangt oder für 

ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten 

oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert. Tatobjekt kann demnach die ursprünglich 

erlangte Beute aus der Vortat (dazu zählen sämtliche Vermögenswerte), Vermögen, das 

der Täter für die Begehung der Vortat erlangt hat (etwa Bestechungsgelder oder Belohnun-

gen), sowie neu erworbenes Vermögen das an die Stelle des ursprünglich erlangten tritt 

(Surrogate), sein. Abstrakt formuliert ist jeder Vermögensbestandteil durch die Begehung 

einer Straftat erlangt, der ursächlich mit der Vortat zusammenhängt. Auch Vermögen als 

indirekte Folge der Tatbegehung – etwa wenn aufgrund der Begehung einer Straftat in wei-

terer Folge Gewinne erzielt werden – ist in diesem Sinne durch die Straftat erlangt. Ver-

mögen, das allerdings außerhalb eines Sinneszusammenhanges mit der Tatbegehung steht, 

gilt als nicht durch die Tat erlangt. Darüber hinaus muss es durch die Vortat immer zu ei-

nem Vermögenszuwachs beim Täter (der Vortat) kommen.
953

 Die mögliche Qualifizierung 

als Tatobjekt erstreckt sich auch auf sog Surrogate, also Vermögenswerte, die nicht ur-

sprünglich durch die Vortat erlangt wurden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich in dem 

neuen Vermögenswert der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermö-

genswerts verkörpert. Der neue Vermögenswert muss sich, um kontaminiert zu bleiben, 

durch eine geschlossene Kette von Umtausch- und Umwandlungshandlungen, auf den ur-

sprünglichen Vermögenswert rückführen lassen können.
954

 Ob der ursprünglich erlangte 

Vermögensbestandteil dauerkontaminiert bleibt oder ob die Kette der Umtausch- und Um-

wandlungshandlungen – etwa durch einen gutgläubigen rechtlich unanfechtbaren Eigen-

tumserwerb
955

 – durchbrochen werden kann, ist strittig.
956

 Wurde die Kette durchbrochen, 

so kann der einschlägige Vermögensgegenstand nicht mehr Tatobjekt der Geldwäscherei 

sein.
957

 

Kommt es zur Vermischung von kontaminierten und legalen Vermögenswerten – 

was im Zusammenhang mit Einzelterroristen und terroristischen Gruppierungen häufig 

                                                           
953

 Kirchbacher in WK
2
 StGB § 165 Rz 5 (Stand 2011). 

954
 EBRV 874 BlgNR 18. GP 8. 

955
 So Rainer in Salzburger Kommentar § 165 Abs 1-4 Rz 24 (Stand 2003). 

956
 Vgl die unterschiedlichen Ansichten bei Kirchbacher in WK

2
 StGB § 165 Rz 8 f (Stand 2011); Klippl, 

Geldwäscherei 149 ff; Fuchs/Reindl-Krauskopf, BT I
4
 256 f; Lewisch, BT I

2
 287. 

957
 Zur Frage des gutgläubigen Erwerbs (ohne dabei Eigentum zu erwerben) und späterer Kenntnis der ver-

brecherischen Herkunft siehe Rainer in Salzburger Kommentar § 165 Abs 1-4 Rz 24 f (Stand 2003) und 

Lewisch, Geldwäscher, Geldhäscher und reuige Täter, RdW 1994, 3 (4 ff). 



Die Geldwäschetatbestände 

239 

vorkommt, da sich ihre Finanzierung aus legalen und illegalen Vermögenswerten zusam-

mensetzt – stellt sich die Frage des Tatobjekts der vortatbezogenen Geldwäscherei neu. 

Wird sowohl kontaminiertes als auch legales Geld auf ein Konto eingezahlt, so ist fraglich, 

ob durch die Vermischung nun die ganze Summe kontaminiert ist, „nur“ der ursprünglich 

kontaminierte Teil durch die Einzahlung auch kontaminiert bleibt oder die ganze Summe 

durch die sauberen Vermögenswerte reingewaschen wird? Nach hL entfällt in dubio pro 

reo die Strafbarkeit wegen Geldwäscherei, wenn sich kontaminiertes mit sauberem Ver-

mögen vermischt, da das Vermögen nunmehr ununterscheidbar ist und es an der Identität 

zum ursprünglichen Vermögenswert mangelt. Dieser Grundsatz gilt allerdings dann nicht, 

wenn ein bestimmter feststellbarer Anteil sicher kontaminiert ist. In einem solchen Fall 

kann das den legalen Anteil übersteigende Vermögen Tatobjekt der Geldwäscherei sein. 

Legt X EUR 10.000,00, das aus einer Erpressung stammt, auf sein Bankkonto auf dem 

bereits EUR 2.000,00 liegen und hebt Y EUR 10.000,00 von diesem Konto ab, dann ist 

sicher davon auszugehen, dass es sich bei EUR 8.000,00 um kontaminiertes Vermögen 

handelt.
958

 

Als Tathandlungen der vortatbezogenen Geldwäscherei kommen, wie eingangs er-

wähnt, das Verbergen, Verschleiern (§ 165 Abs 1) sowie das An-Sich-Bringen, Verwah-

ren, Anlegen, Verwalten, Umwandeln, Verwerten und Übertragen an einen Dritten (§ 165 

Abs 2) in Betracht. Für eine Strafbarkeit kann das kontaminierte Vermögen sowohl wieder 

in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden („echtes Waschen“) als auch un-

mittelbar für weitere Straftaten verwendet werden. Letzteres lässt der Gesetzeswortlaut zu, 

obwohl es sich dabei nicht um echtes Waschen handeln kann, da dies die Umwandlung 

von kriminell kontaminiertem in „sauberes“ Vermögen beinhaltet.
959

 Letztere Konstellati-

on erinnert an die Tatbestandsstruktur der Terrorismusfinanzierung, wo Vermögen – das 

allerdings auch legal erlangt werden kann – für eine Straftat gesammelt oder zur Verfü-

gung gestellt wird.  

2010 strich der Gesetzgeber das Tatbestandsmerkmal „eines anderen“ aus § 165 

Abs 1. Demnach ist es für die Erfüllung des Geldwäschereitatbestands keine Vorausset-

zung mehr, dass es sich um die Vortat eines anderen handelt, sondern der Geldwäscher 

selbst kann die Vortat begangen haben. Damit pönalisiert der ö Gesetzgeber aufgrund der, 
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 Fuchs/Reindl-Krauskopf, BT I
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 257; Rainer in Salzburger Kommentar § 165 Abs 1-4 Rz 26 (Stand 2003); 
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im Verhältnis zur Vortat, zusätzlich aufgewendeten kriminellen Energie auch die sog Ei-

gengeldwäscherei.
960

 Die Neuerung gilt allerdings nur für Abs 1. Für Abs 2 bleibt Voraus-

setzung, dass es sich um die Vortat eines anderen handelt.
961

 Die Strafbarkeit der Eigen-

geldwäscherei wird in der Literatur im Lichte verfassungsrechtlicher Bedenken kritisiert.
962

 

Hinsichtlich des geforderten Vorsatzes, der auch die Herkunft des Vermögens aus 

einer geldwäschereitauglichen Vortat zu umfassen hat, ist zu unterscheiden: Während 

§ 165 Abs 1 dolus eventualis ausreichen lässt, ist in § 165 Abs 2 das Erfordernis der Wis-

sentlichkeit iSd § 5 Abs 3 verankert.
963

 Dieses Erfordernis lässt sich damit begründen, dass 

es sich bei den Tathandlungen des § 165 Abs 2 wie erwähnt um legale Alltagshandlungen 

handelt und das Unrecht der Tat erst dadurch hergestellt wird, indem der Täter um die de-

liktische Herkunft des Vermögens sicher Bescheid weiß.
964

 

Nicht notwendig ist, dass es zu einer Bestrafung des Vortäters kommt; es ist ausrei-

chend, wenn die Vortat tatbestandsmäßig und rechtswidrig verübt wurde.
965

 In einem we-

gen vortatbezogener Geldwäscherei schuldig sprechenden Urteil muss die Vortat festge-

stellt worden sein. In der Praxis wäre freilich eine Verurteilung des Vortäters der beste 

Beweis für die Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit der Vortat.
966

 

 

2.3. Terrorismusfinanzierung als taugliche Vortat der Geldwäscherei? 

2.3.1. Grundsätzliche Überlegungen 

Empfehlung 5 der FATF beinhaltet wie erläutert die Vorgabe Terrorismusfinanzie-

rung als Vortat der Geldwäsche vorzusehen. Das Verschleiern der Herkunft oder etwa das 

Verwahren oder Anlegen von legalen oder illegalen Vermögenswerten, mit denen Einzel-

terroristen oder terroristische Vereinigungen finanziert wurden, sollen also Geldwäsche-

handlungen darstellen.  
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Aufgrund dieser Vorgabe wurden in der Literatur die beiden Tatbestände auf struktu-

relle Gemeinsamkeiten untersucht.
967

 Da Terrorismusfinanzierung oft mit legalen Mitteln 

erfolgt, sei es schwierig, Terrorismusfinanzierung als Vortat der Geldwäsche zu qualifizie-

ren, da Tatobjekt der Geldwäsche nur illegale Gelder sein können. Eine Wäsche legaler 

Vermögenswerte sei logisch und rechtlich nicht möglich, denn eine Vortat muss zumindest 

rechtswidrig sein.
968

 Deshalb müsse die Rechtswidrigkeit der Terrorismusfinanzierung aus 

der finanzierten zukünftigen terroristischen Straftat gewonnen werden. Das Unrecht der 

Terrorismusfinanzierung speise sich aus dem finanzierten terroristischen Akt, auf den man, 

um eine rechtswidrige Vortat konstruieren zu können, vorgreifen müsse. Damit werde die 

Struktur der klassischen vortatbezogenen Geldwäscherei, die eine zweigliedrige Kette aus 

Vortat und Geldwäscherei als Nachtat darstelle, verändert. Die terrorismusfinanzierungs-

bezogene Geldwäscherei stelle eine dreigliedrige Kette mit der Terrorismusfinanzierung 

als Vortat der Geldwäscherei, der Geldwäscherei als Vortat zur terroristischen Handlung 

und der finanzierten terroristischen Handlung als Nachtat dar. Die Geldwäscherei ziehe in 

diesem Fall den Unwert somit nicht aus der Vortat, sondern aus der finanzierten terroristi-

schen Straftat und werde damit zu dessen Vortat.
969

 

Dieser Vorgriff auf die zukünftige finanzierte Straftat ist allerdings nicht notwendig, 

denn bei der Terrorismusfinanzierung handelt es sich um eine selbständig vertypte Straftat. 

Diese zieht zwar ihren Unwert in erster Linie aus dem subjektiven Tatbestand (Verwen-

dungszweck der Gelder muss künftige terroristische Straftat sein), dieser ist aber Teil des 

Delikts Terrorismusfinanzierung. Somit ist kein Vorgriff auf eine zukünftige terroristische 

Straftat notwendig, denn diese ist bereits Teil des Tatbestands der Terrorismusfinanzie-

rung. Im Übrigen kann sich eine dreigliedrige Kette auch im Zusammenhang mit anderen 

Vortaten ergeben, wenn gewaschene Vermögensobjekte in weiterer Folge zur Unterstüt-

zung künftiger strafbarer Handlungen verwendet werden. 

 

2.3.2. Vermögenswerte zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten als taugliche Tat-

objekte? 

Sowohl der Tatbestand der Terrorismusfinanzierung gem § 278d als auch die Finan-

zierung terroristischer Vereinigungen gem § 278b sind Verbrechen iSd § 17 und damit im 
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Straftatenkatalog des § 165 Abs 1 enthalten. Die entscheidende Frage ist, ob Vermögens-

bestandteile aus diesen Tatbeständen der Terrorismusfinanzierung herrühren können, um 

so taugliches Tatobjekt zu sein. Herrühren bedeutet, wie oben bereits ausgeführt, entweder 

das Erlangen der Vermögensbestandteile durch eine Straftat oder das Empfangen von 

Vermögensbestandteile für eine Straftat. 

Aus dem Sammeln und Bereitstellen fremder Vermögenswerte mit dem entsprechen-

den Vorsatz der Terrorismusfinanzierung kann unzweifelhaft ein geldwäschereitaugliches 

Tatobjekt gewonnen werden. Wurden fremde Vermögenswerte für terroristische Akte ge-

sammelt, so wurden diese durch eine Straftat erlangt.
970

 Wurden fremde Vermögenswerte 

für terroristische Aktivitäten bereitgestellt, so wurden diese zwar nicht durch die Terroris-

musfinanzierung erlangt, jedoch für deren Begehung empfangen. In beiden Fällen stehen 

die erlangten Vermögenswerte offensichtlich in einem ursächlichen Zusammenhang mit 

der Vortat und der Vortäter erfährt einen Vermögenszuwachs. Das Sammeln und Bereit-

stellen fremder Vermögenswerte für terroristische Zwecke sind demnach taugliche Geld-

wäschereivortaten. 

Fraglich ist, ob das Bereitstellen eigener Vermögenswerte für terroristische Akte als 

taugliche Geldwäschereivortat qualifiziert werden kann. In diesem Fall bringt der Vortäter 

keine Vermögensgegenstände an sich, sondern er widmet diese nur um. Da es hier zu kei-

nem Vermögenszuwachs beim Vortäter kommt, bietet der Gesetzeswortlaut für die Quali-

fizierung des Bereitstellens eigener finanzieller Mittel als Vortat keine ausreichende De-

ckung.
971

 Das Sammeln eigener Vermögenswerte („Ansparen“) wird hier nicht behandelt, 

da dieses Verhalten auch nicht als Tathandlungen iSd § 278d oder § 278b zu qualifizieren 

ist. 

Die Vortat der Finanzierung einer terroristischen Vereinigung gem § 278b wird in 

Österreich kaum praktische Bedeutung erlangen, da diese Fallkonstellationen wohl durch 

die organisationsbezogene Geldwäscherei gem § 165 Abs 3
972

 abgedeckt sind. 
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3. Organisationsbezogene Geldwäscherei 

3.1. Grundlegendes 

Insbesondere dient die organisationsbezogene Geldwäscherei der Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung, da so terroristischen Vereinigungen die finanzielle Basis für ihre 

Tätigkeit entzogen wird.
973

 Es wird sowohl die Umwandlung von kriminell erlangtem 

Vermögen in legale Gewinne als auch bspw das Anlegen oder Verwalten legaler Vermö-

genswerte unter Strafe gestellt. 

§ 165 Abs 3 öStGB pönalisiert das An-Sich-Bringen, Verwahren, Anlegen, Verwal-

ten, Umwandeln, Verwerten und Übertragen an einen Dritten von Vermögensbestandtei-

len, die einer kriminellen Organisation
974

 oder terroristischen Vereinigung
975

 unterliegen. 

Der Täter muss dabei im Auftrag oder im Interesse der Vereinigung handeln. Hinsichtlich 

der Qualität des subjektiven Tatbestands besteht Uneinigkeit in der Lehre: Jedenfalls muss 

der Täter iSd § 5 Abs 3 sicher wissen, dass die einschlägigen Vermögensbestandteile einer 

kriminellen Organisation oder terroristischen Vereinigung unterliegen. Ob der Vorsatz 

hinsichtlich der Tathandlung (inklusive des Elements „im Auftrag oder im Interesse der 

Vereinigung) eine ebensolche Qualität aufweisen muss oder ob dolus eventualis ausreicht, 

ist strittig.
976

 

Die organisationsbezogene Geldwäscherei ist wie die vortatbezogene Geldwäscherei 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Vor dem Jahr 2010 lautete die Strafdro-

hung noch auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, was durch den Evaluationsbericht der 

FATF aus 2009 Kritik erfuhr.
977

 Betrifft die Tat einen EUR 50 000 übersteigenden Wert 

oder wird sie von einem Mitglied einer kriminellen Vereinigung, die sich zur fortgesetzten 

Geldwäscherei verbunden hat, begangen, so ist der Täter gem § 165 Abs 4 mit Freiheits-

strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
978
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3.2. Objektiver Tatbestand 

3.2.1. Tatobjekt 

Im Unterschied zur „klassischen“ Geldwäscherei ist keine Vortat erforderlich, dh 

das inkriminierte Vermögen muss nicht notwendigerweise aus einer strafbaren Handlung 

stammen. Es kommen sowohl legal als auch illegal erworbene Vermögensbestandteile als 

Tatobjekte in Betracht.
979

 Bei terroristischen Vereinigungen wird das Vermögen zu einem 

guten Anteil oder möglicherweise auch ausschließlich aus legalen Quellen stammen. Der 

Wegfall der Vortat wird hier demnach besonders evident. Problematiken, etwa die Vermi-

schung von legalen und illegalen Vermögenswerten, wie bei der vortatbezogenen Geldwä-

scherei stellen sich hier nicht.
980

 Die organisationsbezogene Geldwäscherei präsentiert sich 

nicht als nachträgliche Unterstützung des Vortäters, sondern vielmehr als Unterstützung 

künftiger strafbarer Handlungen.
981

 

Der Grund der Kontaminierung des Vermögens liegt hier darin, dass es der tatsäch-

lichen (faktischen) Verfügungsmacht einer terroristischen Vereinigung unterliegt. Vor 

der Novelle aus dem Jahr 2010
982

 war noch gefordert, dass das Vermögen einer terroristi-

schen Vereinigung „gehört“.
983

 Es sind sowohl körperliche als auch unkörperliche, beweg-

liche und unbewegliche Vermögensgegenstände umfasst.
984

 Tatsächliche Verfügungs-

macht ist dann gegeben, wenn der Zugriff auf das Vermögen über Mitglieder der Vereini-

gung, aber auch durch Mittelsmänner oder Scheinfirmen, erfolgen kann. Das Vermögen 

muss sich im tatsächlichen Machtbereich der Vereinigung befinden und für deren Zwecke 

gewidmet sein.
985

 Das heißt allerdings nicht, dass es speziell terroristischen Zwecken ge-

widmet sein muss, wie bspw der Durchführung von Anschlägen. Auch das Vermögen, 

welches der Versorgung der Vereinsmitglieder mit Lebensmittel dient, zählt dazu. Zusam-

menfassend sind sämtliche Vermögensmittel als kontaminiert zu betrachten, die dem Funk-

tionieren und der Aufrechterhaltung der Vereinigung sowie der Durchführung ihrer opera-

tiven Tätigkeit dienen. Auch Surrogate sind taugliches Tatobjekt iSd § 165 Abs 5.
986

 Das 

Privatvermögen einzelner Mitglieder einer terroristischen Vereinigung kann nach hM nicht 
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als Tatobjekt eingestuft werden.
987

 Ein praktisches Problem stellt damit allerdings das 

Auseinanderhalten von Vermögen der Vereinigung und Privatvermögen der einzelnen 

Mitglieder dar.
988

 Eine exakte Zuordnung des Vermögens wird sich im Einzelnen schwie-

rig gestalten. Eine weitere Herausforderung für die Praxis stellt der geforderte Nachweis 

dar, dass es sich bei der Gruppierung auch tatsächlich um eine terroristische Vereinigung 

handelt.
989

 

 

3.2.2. Tathandlungen 

Die Tathandlungen entsprechen jene des § 165 Abs 2, die – im Unterschied zu Abs 2 

– im Auftrag oder im Interesse einer terroristischen Vereinigung begangen werden müssen, 

um zu einer Strafbarkeit zu kommen. Im Gegensatz zu den Tathandlungen des § 165 Abs 1 

(„Verbergen“, „Verschleiern“) handelt es sich hier um alltägliche Handlungen, die keinen 

Unwertgehalt per se aufweisen.
990

 Die Tathandlungen des Anlegens, Verwaltens, Umwan-

delns und Verwertens von Vermögenswerten sind keine bloßen Kapitaldispositionen, son-

dern können diese auch der Kapitalbeschaffung für die terroristische Vereinigung dienen 

und es uU zu einem Zuwachs des Vermögens der Vereinigung kommen. 

Unter Anlegen sind Investitionen zur Gewinnerzielung, zur Wertsicherung oder zu 

Versorgungszwecken zu verstehen. Ob die Investition letztlich zu einer Vermögensver-

mehrung führt, ist nicht ausschlaggebend.
991

 Die Erhaltung oder Umschichtung von Ver-

mögensbestandteilen ist ausreichend. Entscheidend ist allerdings, dass die terroristische 

Vereinigung zu jeder Zeit die tatsächliche Verfügungsmacht über die Vermögenswerte 

beibehält.
992

 

Verwalten besteht in der Ausübung rechtlicher Verfügungsmacht über das Vermö-

gen einer terroristischen Vereinigung.
993

 Auch hier muss die dauernde Zugehörigkeit des 

Vermögens zur Vereinigung gewährleistet sein. Ein Verwalten fordert ein über ein bloßes 

Verwahren (Ausüben von tatsächlicher Verfügungsmacht) hinausgehendes aktives Tun, 
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wie etwa das Eintreiben von Mieten für ein Wohngebäude.
994

 Derartiges Handeln kann zur 

Finanzierung einer terroristischen Vereinigung beitragen. Eine bloße Anlageberatung ist 

nicht als Verwalten zu qualifizieren, da dies kein Ausüben von Verfügungsmacht über 

Vermögenswerte darstellt.
995

 

Unter Umwandeln sind nach hM
996

 einerseits die faktische Bearbeitung einer Ver-

mögenssubstanz und andererseits der rechtsgeschäftliche Austausch von Vermögensgegen-

ständen zu verstehen.
997

 

Auch bei der Tathandlung des Verwertens darf die Verfügungsmacht der terroristi-

schen Organisation nicht beeinträchtigt werden. Das Verwerten hat zum Ziel, den wirt-

schaftlichen Wert, der dem Vermögensbestandteil zugrunde liegt, zu realisieren. Dies kann 

bspw mittels Verkauf, Verpfändung, Verleihung oder Vermietung eines Vermögensgegen-

standes erfolgen. Die Tathandlung ist selbst dann gegeben, wenn das Rechtsgeschäft keine 

Gültigkeit besitzt. Des Weiteren ist es unerheblich, ob das Verwerten für die Vereinigung 

letztlich rentabel ist oder nicht.
998

 

Sämtliche Tathandlungsvarianten müssen im Auftrag oder im Interesse der terroristi-

schen Vereinigung begangen werden. Ein Handeln im Auftrag wird an bloßen faktischen 

Verhaltensweisen gemessen, zivilrechtliche Voraussetzungen gem §§ 1002 ff ABGB wer-

den nicht geprüft. Der Täter wird, im Gegensatz zum Handeln im Interesse, auf Veranlas-

sung der Vereinigung tätig. Die Veranlassung muss nicht notwendigerweise von einem 

Mitglied der terroristischen Vereinigung ausgehen, sondern kann auch von Außenstehen-

den – sofern diese wiederum im Auftrag der Vereinigung handeln – ausgehen. In einem 

solchen Fall spricht man von mittelbarer Veranlassung.
999

 Bei Handeln im Interesse be-

ruht die Handlung auf Eigeninitiative des Täters. Der Geldwäscher setzt eine Tathandlung 

zum tatsächlichen Vorteil der Vereinigung und fördert diese somit.
1000

 Resümierend kann 

gesagt werden, dass Tathandlungen, die als Finanzierung einer terroristischen Vereinigung 
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eingestuft werden können, wohl stets entweder im Auftrag oder im Interesse der Vereini-

gung erfolgen. 

Das besprochene Kriterium des Handelns im Auftrag oder Interesse der Vereinigung 

ist ein einschränkendes, um eine Ausuferung der Strafbarkeit zu vermeiden.
1001

 Folgende 

einschränkende Interpretationen der Voraussetzung „im Auftrag oder im Interesse der Ver-

einigung“ werden in der Literatur vertreten: Nach Klippl handelt derjenige nicht im Auf-

trag oder Interesse der Vereinigung, der primär oder ausschließlich seine eigenen Interes-

sen mit der Tat verfolgt.
1002

 Nach Rosbaud handelt nur derjenige im Auftrag oder im Inte-

resse der Vereinigung, wenn sich der Vermögensbestandteil auch nach Abschluss der 

Geldwäschehandlung in der faktischen Verfügungsmacht der Vereinigung befindet.
1003

 

Zusammenfassend lässt sich nach Bülte feststellen, dass „zum einen die Tathandlung als 

solche den Vermögensinteressen der Gruppierung dienen und zum anderen das Dienen 

dieser Interessen zumindest gleichgeordneter Nebenzweck der Tatbegehung sein 

muss.“
1004

 

 

3.3. Subjektiver Tatbestand 

Für eine Strafbarkeit gem § 165 Abs 3 muss der Täter nach dem Wortlaut des Geset-

zes Vermögensbestandteile einer terroristischen Vereinigung in deren Auftrag oder Inte-

resse wissentlich an sich bringen, verwahren, anlegen, verwalten, umwandeln, verwerten 

oder einem Dritten übertragen. Umstritten ist, auf welche Elemente des objektiven Tatbe-

stands sich der Vorsatzgrad der Wissentlichkeit iSd § 5 Abs 3 zu beziehen hat: auf (i) das 

Tatobjekt, und zwar, dass dieses der Verfügungsmacht einer terroristischen Vereinigung 

unterliegt, (ii) auf die verschiedenen Tathandlungsvarianten (an sich bringen, verwahren, 

etc.) und/oder (iii) auf die Tatmodalität des Handelns im Auftrag oder im Interesse. Ganz 

unumstritten hat sich die Wissentlichkeit auf das Tatobjekt zu beziehen.
1005

 Der Täter 

muss also einerseits sicher wissen, dass das Vermögen der tatsächlichen Verfügungsmacht 

einer terroristischen Vereinigung unterliegt und andererseits dass es sich tatsächlich um 
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eine terroristische Vereinigung handelt. Vermutet der Täter nur, dass hinter seinem Auf-

traggeber eine terroristische Vereinigung steckt – was in der Praxis wohl häufig vorkom-

men kann – so ist der Tatbestand nicht erfüllt. In der Literatur umstritten ist, ob sich die 

Wissentlichkeit auch auf die Tathandlung und Tatmodalität beziehen muss. Nach überwie-

gender Meinung hat sich die Wissentlichkeit auch auf die Tatmodalität
1006

 und die Tat-

handlungsvarianten
1007

 zu beziehen. Auch der Wortlaut des § 165 Abs 3 spricht eindeutig 

dafür. Eine solche Auslegung in Bezug auf die Tatmodalität könnte allerdings in gewissen 

Fällen zur praktischen Unanwendbarkeit des § 165 Abs 3 führen, nämlich in denen die 

Gewissheit des Täters, dass er im Auftrag oder im Interesse der Vereinigung handelt nur 

sehr schwer nachzuweisen wäre. Zu denken ist etwa an Fälle, in denen der Täter aufgrund 

von Verschleierungstaktiken der Vereinigung nicht weiß, dass er in deren Auftrag oder 

Interesse handelt, dies aber zumindest für möglich hält und billigend in Kauf nimmt.
1008

 Da 

die Tathandlungen Alltagshandlungen darstellen erscheint das Verlangen eines stärkeren 

Vorsatzgrades jedenfalls gerechtfertigt. Hinsichtlich des Vorsatzes, der sich auf die Tat-

handlung selbst bezieht, spielt der verlangte Vorsatzgrad für die Strafbarkeit keine so tra-

gende Rolle. Denn bei den Tathandlungsvarianten handelt es sich jeweils um bewusst aus-

geübte Verhaltensweisen, bezüglich derer der Täter im Regelfall sicher wissen wird, dass 

er diese gerade ausübt.
1009

 

 

3.4. Unterschied und Verhältnis zur Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen 

Vereinigung 

Die organisationsbezogene Geldwäscherei weist strukturelle Ähnlichkeiten zur Be-

teiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung iSd § 278b auf. Die Tathand-

lungen beider Delikte weisen keinen Unrechtsgehalt per se auf, sondern stellen alltägliche 

Handlungen dar. Das Unrecht der Tat konstituiert sich erst im Vorsatz, der in beiden Fällen 

den Grad der Wissentlichkeit iSd § 5 Abs 3 verlangt.
1010
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 Kirchbacher in WK
2
 StGB § 165 Rz 21a (Stand 2011); Klippl, Geldwäscherei 205; kritisch Rosbaud in 

Salzburger Kommentar § 165 Rz 65 ff (Stand 2003) mwN; aA Bülte in Dannecker/Leitner, Geldwäsche-

Compliance Rz 512. 
1007

 Rosbaud in Salzburger Kommentar § 165 Rz 65 ff (Stand 2003) mwN; für Eventualvorsatz Steininger in 

WK
2
 StGB § 278a Rz 28 aF (Stand 2000) und ihm folgend Kirchbacher in WK

2
 StGB § 165 Rz 21a (Stand 

2011). 
1008

 Vgl Rosbaud in Salzburger Kommentar § 165 Rz 67 (Stand 2003). 
1009

 Vgl Triffterer in Salzburger Kommentar § 278a Rz 118 aF (Stand 1997). 
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 Für die Geldwäscherei siehe Jacsó-Potyka, Geldwäscherei in Europa 139. 
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Das Beteiligen als Mitglied kann zum einen durch die Bereitstellung von Vermö-

genswerten an die Vereinigung erfolgen. Diese Handlung liegt zeitlich vor der organisati-

onsbezogenen Geldwäscherei, da bei der Beteiligung als Mitglied die Vermögenswerte der 

Vereinigung erst zur Verfügung gestellt werden. Bei der organisationsbezogenen Geldwä-

scherei hingegen befinden sich die Vermögenswerte bereits in der Verfügungsmacht der 

Vereinigung. Zum anderen kann das Beteiligen als Mitglied an einer terroristischen Verei-

nigung auch in sonstiger Weise erfolgen. Darunter fallen – wie bereits ausgeführt – sämtli-

che sonstige Beteiligungshandlungen an den Aktivitäten der Vereinigung, die diese för-

dern. Verwaltet der Täter bspw das Vermögen einer Vereinigung, so wäre bei Vorliegen 

der sonstigen Voraussetzungen eine Subsumtion unter beide Tatbestände, § 278b Abs 2 

und § 165 Abs 3, möglich. Das Element der organisationsbezogenen Förderung im Falle 

des § 278b Abs 2 entspricht dem Handeln im Auftrag oder im Interesse der Vereinigung 

bei § 165 Abs 3. Das heißt, die Verwirklichung der Tathandlungen der organisationsbezo-

genen Geldwäscherei kann der Beteiligung als Mitglied an einer terroristischen Vereini-

gung durch sonstige Weise entsprechen. Ein wichtiger Unterschied besteht freilich darin, 

dass der Täter für die Erfüllung des § 278b Abs 2 als Mitglied der terroristischen Vereini-

gung qualifiziert werden muss. Dieser Unterschied findet auch Niederschlag in der Straf-

drohung: Während die organisationsbezogene Geldwäscherei mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren zu bestrafen ist, beträgt die Strafdrohung für die Beteiligung als Mitglied an einer 

terroristischen Vereinigung von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. 

Das Tatobjekt ist in beiden Tatbeständen das gleiche: es handelt sich um (zukünfti-

ges) Vermögen der terroristischen Vereinigung. Sämtliche Vermögensgegenstände sind – 

wie schon bei den einzelnen Tatbildmerkmalen diskutiert – erfasst. Eine Einschränkung 

auf bestimmte Vermögensgegenstände erscheint nicht sinnvoll, da der terroristischen Ver-

einigung ja möglichst umfassend die finanzielle Grundlage entzogen werden soll. Bei bei-

den Tatbeständen besteht das Problem, kontaminiertes und nicht-kontaminiertes Vermögen 

zu unterscheiden. Soll automatisch das gesamte Vermögen einer terroristischen Vereini-

gung kontaminiert sein, obwohl bspw ein Teil der Vereinigung völlig legale Geschäfte, wie 

zB eine soziale Einrichtung, betreibt? Ein ähnliches Problem betrifft die Trennung von 

Vermögen der Vereinigung und Privatvermögen der Mitglieder. Ist im Einzelfall das Ver-

mögen trennbar, so ist nicht das gesamte Vermögen als kontaminiert anzusehen. Ist eine 

derartige Trennung allerdings nicht möglich, so wird davon auszugehen sein, dass das 

Vermögen der Aufrechterhaltung und der operativen Tätigkeit der terroristischen Vereini-
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gung dient.
1011

 Die erwähnte soziale Einrichtung muss allerdings eine eigene Organisati-

onseinheit der terroristischen Vereinigung darstellen und von der Mutterorganisation orga-

nisatorisch verschieden sein, damit Gelder, die an diese Einrichtung gespendet wurden, 

nicht als Vermögenswerte der terroristischen Vereinigung angesehen werden. Bei der Ent-

scheidung, ob eine Strafbarkeit gegeben ist oder nicht, kommt es damit wesentlich auf die 

Umstände des Einzelfalls an.  

Aufgrund der möglichen gleichzeitigen Erfüllung zweier Tatbestände mit einer 

Handlung stellt sich in weiterer Folge freilich die Frage der strafrechtlichen Konkur-

renz.
1012

  

 

4. Auslandstaten als Vortaten? 

Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wie etwa Deutschland ist in Öster-

reich nicht gesetzlich geregelt, ob auch im Ausland begangene Straftaten als Vortaten ein-

gestuft werden können bzw ob die kriminellen Aktivitäten einer terroristischen Vereini-

gung, dessen Verfügungsmacht die gegenständlichen Vermögenswerte zuzuordnen sind, 

auch im Ausland gesetzt werden können. Dies ist allerdings insb im Zusammenhang mit 

der Terrorismusfinanzierung von Relevanz, da sich derartige Sachverhalte typischerweise 

grenzüberschreitend gestalten. Nach der Lehre kommen auch Auslandstaten als Vortaten 

in Betracht, da trotz Auslandsvortat durch die Geldwäscherei inländische Rechtsgüter be-

troffen sind. 

Von der Lehre wurden zwei Voraussetzungen erarbeitet, die erfüllt sein müssen, um 

eine Auslandstat als Vortat ansehen zu können. Dies ist zum einen, dass die Straftat einer 

aus dem Vortatenkatalog des § 165 Abs 1 entsprechen und zum anderen, dass sie nach dem 

Tatortrecht strafbar sein muss
1013

.
1014

 Im Falle der organisationsbezogenen Geldwäscherei 

gilt, dass die kriminellen Aktivitäten der terroristischen Vereinigung dem Straftatenkatalog 

des § 278c Abs 1 bzw § 278d zuordenbar und nach dem jeweiligen Tatortrecht strafbar 
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 Vgl Jacsó-Potyka, Geldwäscherei in Europa 150 f. 
1012

 Dazu siehe infra. 
1013

 Nach Klippl, Geldwäscherei 136 gilt das Erfordernis der Tatortstrafbarkeit nur für solche Straftaten, die 

nicht der inländischen Gerichtsbarkeit gem § 64 öStGB unterliegen. 
1014

 Burgstaller, Die neuen Geldwäschereidelikte, ÖBA 1994, 173 (180); Kirchbacher in WK
2
 StGB § 165 

Rz 12e (Stand 2011); Klippl, Geldwäscherei 135 f.  
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sein müssen. Nicht notwendig ist, dass im Land, in dem die terroristische Vereinigung ihre 

Aktivitäten entfaltet, das Delikt der organisationsbezogenen Geldwäscherei existiert.
1015

 

 

5. Konkurrenzfragen 

5.1. Grundsätzliches 

Im Bereich der vortatbezogenen Geldwäscherei stellt sich seit Kriminalisierung der 

Eigengeldwäscherei die Frage der Konkurrenz von Vortat und Geldwäscherei. Die Geset-

zesmaterialien lassen auf echte Konkurrenz schließen, denn es sollen „auch tatbestands-

mäßige Geldwäschereihandlungen des Täters der Vortat bei entsprechender subjektiver 

Tatseite wegen der zusätzlich aufgewendeten kriminellen Energie gesondert strafbar 

sein“.
1016

 Auch aufgrund der unterschiedlichen geschützten Rechtsgüter – der Rechtsgüter-

schutz der Geldwäscherei geht über den der Vortat hinaus – ist echte Konkurrenz zwi-

schen Vortat und Geldwäscherei anzunehmen.
1017

 Dies gilt nur für Geldwäscherei nach 

§ 165 Abs 1, da Eigengeldwäscherei nach § 165 Abs 2 nicht strafbar ist.
1018

 

Im Verhältnis von vortat- und organisationsbezogener Geldwäscherei stellt sich die 

Frage der Idealkonkurrenz, wenn der Täter bspw Vermögen verwaltet, das aus einer Vortat 

herrührt und gleichzeitig zum Vermögen einer terroristischen Vereinigung zu zählen ist. 

Dies selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass der Täter auch die subjektive 

Tatseite (Wissentlichkeit im Falle der organisationsbezogenen Geldwäscherei) erfüllt. 

Aufgrund des unterschiedlichen Unrechtsgehalts wird in der Literatur vertreten, dass es 

sich um echte Idealkonkurrenz handelt.
1019

 Obwohl bei der vortatbezogenen Geldwäscherei 

mehr Rechtsgüter betroffen sein können als bei der organisationsbezogenen – diese schützt 

vordergründig den öffentlichen Frieden – so ist jedoch äußerst fraglich, ob der Täter in 

derartigen Konstellationen zusätzliche Energie aufzuwenden hat, um beide Geldwäschetat-
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 Burgstaller, ÖBA 1994, 180. 
1016

 EBRV 673 BlgNR 24. GP 5. 
1017

 Kirchbacher in WK
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 StGB § 165 Rz 25a (Stand 2011); Stricker, JBl 2012, 644. 

1018
 Jaeger in Mitgutsch/Wessely (Hrsg), Handbuch Strafrecht Besonderer Teil Band I (2013) § 165 Rz 34. 

1019
 Rosbaud in Salzburger Kommentar § 165 Abs 5 Rz 80 (Stand 2003); Kirchbacher in WK

2
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bestände zu verwirklichen. Es ist daher davon auszugehen, dass die organisationsbezogene 

die vortatbezogene Geldwäscherei verdrängt.
1020

 

 

5.2. Konkurrenzfragen im Zusammentreffen von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung 

Konkurrenzfragen stellen sich auch im Zusammentreffen von vortatbezogenen 

Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungshandlungen. Ein und dieselbe Handlung kann 

sowohl zur Terrorismusfinanzierung beitragen als auch eine Geldwäschehandlung darstel-

len.
1021

 

Folgendes Beispiel ist vorstellbar: A hat einen Raub begangen und EUR 5.000,00 er-

beutet. B nimmt die EUR 5.000,00 im Wissen, dass diese aus einem Raub stammen, an 

sich. Er will dieses Geld in weiterer Folge seinem Freund X für die Durchführung eines 

terroristischen Anschlags zur Verfügung stellen. B begeht mit dem An-Sich-Nehmen des 

Geldes eine Geldwäscherei nach § 165 Abs 2, da er weiß, dass dieses Geld aus einem Raub 

stammt. Das An-Sich-Nehmen mit der gleichzeitigen Absicht, das Geld für einen terroristi-

schen Anschlag zur Verfügung zu stellen, kann als Sammeln iSd § 278d Abs 1a qualifiziert 

werden. Es fragt sich, ob eine Bestrafung nach beiden Delikten gerechtfertigt ist. Dies ist 

zu bejahen, denn den Delikten wohnt jeweils ein unterschiedlicher Unrechtsgehalt inne. 

Weiters hat B für die Verwirklichung der Terrorismusfinanzierung zusätzliche kriminelle 

Energie aufgewandt. Zunächst kann unterstellt werden, dass B mit Geldwäscheintention 

handelt. Er will den Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf das Geld erschweren. In der 

weiteren Intention von B, das Geld für einen terroristischen Anschlag zur Verfügung stel-

len zu wollen, steckt zusätzliche kriminelle Energie. Diese Energie speist sich zwar nur aus 

dem subjektiven Tatbestand, allerdings ergibt sich das Unrecht bei der Terrorismusfinan-

zierung typischerweise erst aus dem subjektiven Tatbestand. Demnach ist in solchen Kons-

tellationen echte Idealkonkurrenz anzunehmen.
1022
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 Ebenso Burgstaller, ÖBA 1994, 178, allerdings mit der Begründung, dass Rechtsgutsidentität gegeben 
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2
 289. 

1021
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Insbesondere sind auch Sachverhaltskonstellationen denkbar, in denen der Täter so-

wohl den Tatbestand der organisationsbezogenen Geldwäscherei verwirklicht als auch den 

der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (im Wege der Bereitstellung von 

Vermögenswerten oder des Beteiligens auf andere Weise). Da § 278 Abs 3 de lege lata 

keine separate Prüfung der Mitgliedschaft als solche voraussetzt
1023

, sind nur wenige Fälle 

denkbar, in denen lediglich der Tatbestand der organisationsbezogenen Geldwäscherei 

erfüllt ist, das Beteiligen als Mitglied aber nicht. Sowohl das Verwahren, Anlegen, Verwal-

ten, Umwandeln und Verwerten von Vermögensbestandteilen einer terroristischen Verei-

nigung werden idR unter die Generalklausel des Beteiligens auf andere Weise fallen, mög-

licherweise auch unter das Bereitstellen von Vermögenswerten, wenn es sich um gewinn-

bringende Geldwäschehandlungen handelt und zusätzliche Vermögenswerte für die Verei-

nigung gewonnen werden können. Legt bspw ein Mitglied einer terroristischen Vereini-

gung deren Vermögensbestandteile gewinnbringend an, so kann neben dem Bereitstellen 

von Vermögenswerten nach § 278b Abs 2 auch § 165 Abs 3 unter den entsprechenden Vo-

raussetzungen verwirklicht sein. Die zusätzlichen Vermögenswerte, die an die Vereinigung 

in diesem Fall bereitgestellt werden, sind Gewinne aus den angelegten Geldern. Nach der 

hM besteht zwischen diesen beiden Delikten aufgrund des unterschiedlichen Unrechtsge-

halts echte Konkurrenz. Während die §§ 278a und 278b die Unterstützung der Ziele der 

Organisation als Mitglied sanktioniere, pönalisiere § 165 Abs 3 die Erhaltung des Vermö-

gens der Vereinigung.
1024

 Das geschützte Rechtsgut ist allerdings in beiden Fällen das glei-

che – der Schutz des öffentlichen Friedens. Auch die Erhaltung des Vermögens der Orga-

nisation dient im Endeffekt der Unterstützung der Ziele der Organisation. Das Beteiligen 

als Mitglied gem § 278b Abs 2 umfasst bereits den Gesamtunwert der Tat und verdrängt 

damit § 165 Abs 3 im Wege materieller Subsidiarität. Aufgrund der höheren Gefährlichkeit 

und der Freiheitsstrafdrohung von ein bis zu zehn Jahren kann das Beteiligen als Mitglied 

als das Delikt mit dem höheren Unrechtsgehalt angesehen werden, das § 165 Abs 3 (Frei-

heitsstrafdrohung bis zu drei Jahren) verdrängt. Ein zusätzlicher Unwertgehalt zu § 278b 

Abs 2 ist in § 165 Abs 3 nicht erkennbar; auch etwa eine Herkunftsverschleierung ist bei 

den Tathandlungen des § 165 Abs 3 nicht erforderlich. 

                                                                                                                                                                                
halb § 165 vor, nachdem wegen Geldwäscherei nicht zu bestrafen sei, wer wegen Begehung der durch die 

Geldwäscherei unterstützten Tat mit Strafe bedroht ist. 
1023

 Siehe OGH 17. 2. 2005, 12 Os 7/05d. 
1024

 Rosbaud in Salzburger Kommentar § 165 Abs 5 Rz 81 (Stand 2003); diesem folgend Plöchl in WK
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StGB § 278a Rz 43 und § 278b Rz 19 (Stand 2014); Jaeger in Mitgutsch/Wessely, Handbuch BT Band I 

(2013) § 165 Rz 37. 
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Ein weiteres Beispiel soll zur Veranschaulichung und Vertiefung dienen: A stellt der 

Vereinigung T, die darauf ausgerichtet ist terroristische Straftaten zu begehen, EUR 

20.000,00 zur Verfügung. Das Geld stammt zur Hälfte aus seinem eigenen legalen Vermö-

gen, und die andere Hälfte hat A als Belohnung für das Fälschen mehrerer Urkunden erhal-

ten. Er überträgt die EUR 20.000,00 in die tatsächliche Verfügungsmacht der Vereinigung, 

indem er das Geld auf ein Bankkonto, auf das die Vereinigung Zugriff hat, legt. A über-

nimmt auf Wunsch der Vereinigung, für die er schon öfters tätig war, auch die Verwaltung 

des Geldes. 

Das Anlegen des Geldes auf das Konto, welches aus der Urkundenfälschung her-

rührt, kann sowohl unter die Tathandlung des Verbergens
1025

 (§ 165 Abs 1) als auch unter 

die des Anlegens (§ 165 Abs 2) subsumiert werden. Die für Abs 2 verlangte Wissentlich-

keit bezüglich der Herkunft des Geldes liegt vor, da A selbst die Vortat begangen hat. A ist 

hinsichtlich des Anlegens der EUR 10.000,00 nach § 165 Abs 1 strafbar, da in diesem Fall 

die Tathandlung nach Abs 1 die nach Abs 2 konsumiert.
1026

 Mit dem Übertragen der tat-

sächlichen Verfügungsmacht der EUR 20.000,00 an die terroristische Vereinigung stellt er 

(legale und illegale) Vermögenswerte an die Vereinigung bereit, und zwar in dem Wissen, 

dass er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert. Da er auch 

schon öfters für die Vereinigung tätig war, macht er sich damit gem § 278b Abs 2 (Beteili-

gen als Mitglied) strafbar. Mit der zusätzlichen Übernahme der Verwaltung des Geldes 

erfüllt A auch den Tatbestand der organisationsbezogenen Geldwäsche des § 165 Abs 3. Er 

verwaltet Gelder, die der Verfügungsmacht einer terroristischen Vereinigung unterliegen. 

Dass die Gelder der Verfügungsmacht der terroristischen Vereinigung zuzuordnen sind, ist 

er sich gewiss, da er die Gelder ja selbst der Vereinigung zur Verfügung gestellt hat. Wei-

ters erfüllt er mit dem Verwalten des Geldes auch die Tatbestandsvariante des Beteiligens 

an einer terroristischen Vereinigung auf andere Weise (§ 278b Abs 2 iVm § 278 Abs 3 

dritter Fall). Das Verwalten von Geldern stellt wohl eine sonstige Beteiligung an den Akti-

vitäten der kriminellen Vereinigung dar. Wie bereits erwähnt handelt er im Wissen um die 

Förderung der Vereinigung. Wie oben bereits ausgeführt verdrängt das Beteiligen (hier: 

auf andere Weise) an einer terroristischen Vereinigung die organisationsbezogene Geldwä-

scherei. Beteiligungshandlungen an derselben Vereinigung bilden eine tatbestandliche 
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 Kirchbacher in WK
2
 StGB § 165 Rz 16 (Stand 2011): „Physische Verbringung von Geldbeträgen ohne 

Offenlegung ihrer Herkunft kann ein Verbergen sein“. 
1026

 Klippl, Geldwäscherei 188; Kirchbacher in WK
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 StGB § 165 Rz 14 (Stand 2011); Jaeger in Mitgut-
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Handlungseinheit und sind als eine Tatbestandsverwirklichung des § 278b Abs 2 zu wer-

ten. Mehrfache Beteiligungsaktivitäten in derselben Vereinigung sind bei der Strafzumes-

sung zu berücksichtigen (§ 32 Abs 3 öStGB).
1027

 Im Ergebnis ist A daher für das Anlegen 

des Geldes nach § 165 Abs 1 und § 278b Abs 2 strafbar. Das nachfolgende Verwalten des 

Geldes erfüllt ebenfalls den Tatbestand des Beteiligens als Mitglied nach § 278b Abs 2, der 

die organisationsbezogene Geldwäscherei nach § 165 Abs 3 verdrängt. Da A sich an der-

selben Vereinigung aber bereits beteiligt hat, sind das Anlegen und Verwalten des Geldes 

als eine tatbestandliche Handlungseinheit zu werten.
1028

 

 

D. Analyse des deutschen Tatbestands 

1. Entstehung der Rechtsnorm
1029

 

§ 261 dStGB
1030

 wurde durch das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgift-

handels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität vom 

15. 7. 1992
1031

 in das dt StGB implementiert. Der Gesetzgeber erfüllte hier sowohl interna-

tionale als auch gemeinschaftsrechtliche Vorgaben, insb aus dem VN-Übereinkommen 

gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 1988, dem 

Geldwäscheübereinkommen des Europarats 1990 und der Ersten Geldwäscherichtlinie 

91/308/EWG. 

Im Laufe der Jahre veränderte sich der Tatbestand laufend. Die Eigengeldwäsche 

wurde im Jahre 1998 pönalisiert, und zwar mit dem Gesetz zur Verbesserung der Bekämp-

fung der Organisierten Kriminalität vom 4. 5. 1998
1032

. Gleichzeitig mit der Einführung 

der Strafbarkeit der Eigengeldwäsche wurde auch das Verhältnis von Vortat und Geldwä-

sche in § 261 Abs 9 festgeschrieben. Demnach ist derjenige nicht wegen Geldwäsche zu 

bestrafen, der wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist. Ebenfalls mit dem Gesetz zur 
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 Plöchl in WK
2
 StGB § 278 Rz 71 (Stand 2014). 

1028
 Plöchl in WK
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 StGB § 278 Rz 71 (Stand 2014). 
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Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurde ausdrücklich nor-

miert, dass auch Auslandstaten als Vortaten in Frage kommen (§ 261 Abs 8). 

Stetig ausgeweitet wurde auch der Vortatenkatalog, sodass nunmehr auch die Verge-

hen nach § 89a und § 129a Abs 3 und 5, auch iVm § 129b, als geldwäschetaugliche Vorta-

ten enthalten sind.
1033

 Die Vergehen enthalten in § 129a wurden mit dem 34. StRÄG vom 

22. 8. 2002
1034

, die Vergehen nach § 89a durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 

22. 12. 2003
1035

 in § 261 Abs 1 eingefügt.
1036

 

 

2. Objektiver Tatbestand 

2.1. Tathandlungen 

§ 261 unterscheidet drei Tatbestandsvarianten: den sog Verschleierungs-, Vereite-

lungs- und Isolierungstatbestand. Die Varianten unterscheiden sich durch die verschiede-

nen Tathandlungen. Der Verschleierungstatbestand des § 261 Abs 1 pönalisiert das Ver-

schleiern und das Verbergen der Herkunft von Gegenständen, die aus einer in § 261 Abs 1 

aufgezählten Vortat herrühren. Der Vereitelungstatbestand – ebenso in § 261 Abs 1 gere-

gelt – umfasst die Vereitelung oder Gefährdung des Auffindens, des Verfalls, der Einzie-

hung oder der Sicherstellung von kontaminierten Gegenständen. Der Isolierungstatbestand 

des § 261 Abs 2 kriminalisiert das Sich-Verschaffen, Verwahren oder Verwenden von kon-

taminierten Gegenständen. Für die Finanzierung terroristischer Vereinigungen im Speziel-

len ist die Tatbestandsvariante der Isolierung von Relevanz, insb das Verwahren und Ver-

wenden von Gegenständen.  

Verwahren bedeutet im Wesentlichen, dass der Geldwäscher den Gegenstand für 

sich oder einen Dritten zur Verfügung hält. Voraussetzung ist das Ausüben der tatsächli-

chen Sachherrschaft im gleichzeitigen Wissen um die Sachherrschaft. Bei Buchgeld wird 

auf das Recht des Kontoinhabers über das Geld zu verfügen abgestellt. Das Verwenden 

für sich oder für einen Dritten beinhaltet jeden bestimmungsgemäßen Gebrauch des Ge-

genstands. Dazu zählen Geldgeschäfte von Seiten des Verfügenden oder die Veräußerung 
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 Eine ausführliche Darstellung der Historie des § 261 siehe etwa bei Neuheuser in MüKo zum StGB 

Band 4
2
 § 261 Rz 17 ff oder bei Quedenfeld in Quedenfeld, Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

3
 32 ff. 



Die Geldwäschetatbestände 

257 

und Weitergabe inkriminierter Gegenstände an Dritte. Beide Tathandlungen setzen Einver-

nehmen zwischen dem Vortäter und dem Geldwäscher voraus.
1037

 Das Verwahren und 

Verwenden von Gegenständen kann zu einem Vermögenszuwachs auf Seiten des Vortäters 

bzw des Geldwäschers führen. 

 

2.2. Tatobjekt 

Der in § 261 verwendete Begriff Gegenstand
1038

 umfasst jeden Vermögensgegen-

stand, sowohl bewegliche als auch unbewegliche Gegenstände, Rechte, Forderungen, Un-

ternehmensanteile, etc. Nach hM sind auch illegale Gegenstände wie Drogen, Falschgeld 

oder gefälschte Kunstobjekte erfasst. Nicht aber nichtige Forderungen (mangels Rechts-

qualität) oder etwa Know-how, das nicht in Form von Informationsträgern verkörpert ist. 

Know-how scheide aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem Begriff Gegenstand als Tatob-

jekt aus.
1039

 Allgemeine Voraussetzung für die Einstufung als Tatobjekt ist, dass die Ge-

genstände Vermögenswert besitzen.
1040

 

Um als geldwäschetaugliche Vortat eingestuft werden zu können, muss die Straftat 

dem Katalog in § 261 Abs 1 zuordenbar sein („herrühren“). Zu den Vortaten zählen alle 

Verbrechen und ausgewählte Vergehen. Die Vortat muss rechtswidrig, aber nicht schuld-

haft begangen worden sein.
1041

 Ein strafbarer Versuch ist bereits ausreichend, dh die Vortat 

muss nicht vollendet sein.
1042

 Das Gründen und Beteiligen an einer terroristischen Vereini-

gung gem § 129a Abs 1 und Abs 2 gilt als Verbrechen und ist damit jedenfalls Geldwä-

schevortat. Zu den ausgewählten Vergehen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität 

und des Terrorismus zählen: (i) die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Ge-

walttat nach § 89a, (ii) das Gründen, Beteiligen als Mitglied und Unterstützen einer krimi-

nellen Vereinigung gem § 129, (iii) das Gründen oder Beteiligen als Mitglied an einer ter-

roristischen Vereinigung, die sich auf die Drohung mit terroristischen Straftaten beschränkt 
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(§ 129a Abs 3), (iv) das Unterstützen einer terroristischen Vereinigung (§ 129a Abs 5) und 

(v) Vergehen, die von einem Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung 

begangen werden. Vergehen, die von einem Mitglied einer kriminellen oder terroristischen 

Vereinigung begangen werden setzten nicht voraus, dass diese im Rahmen oder für die 

Vereinigung begangen wurden. Jegliche Vergehen, die von einem Mitglied begangen wer-

den, sind erfasst.
1043

 

Der Gesetzestext verlangt nicht, dass es sich bei der Vortat um die Straftat eines an-

deren handeln muss.
1044

 Damit ist in Deutschland die sog Eigengeldwäsche strafbar. Vo-

raussetzung für die Qualifizierung als Tatobjekt der Geldwäsche ist, dass der Gegenstand 

aus einer Vortat herrührt. Der Gesetzgeber wählte bewusst den weiten Begriff des Herrüh-

rens, um auch solche Gegenstände als Tatobjekte einbeziehen zu können, die nicht nur die 

ursprünglich durch die Vortat erlangten Gegenstände darstellen. Denn es soll vermieden 

werden, dass auf das Tatobjekt schon nach einem Waschvorgang nicht mehr gegriffen 

werden kann. Für die Geldwäsche ist es ja geradezu typisch, dass die Gegenstände mehre-

ren Transaktionen unterliegen.
1045

 Das aus der Vortat unmittelbar erlangte – also insb die 

Beute, eine Belohnung oder Bestechungsgelder für die begangene Straftat – ist jedenfalls 

als Tatobjekt der Geldwäsche zu qualifizieren.
1046

 Unmittelbar erlangte Gegenstände blei-

ben dauerhaft kontaminiert.
1047

 Auch Surrogate (= Ersatzgegenstände) sind als Tatobjekte 

anzusehen. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Surrogat vorliegt, ist stets eine wirt-

schaftliche Betrachtungsweise heranzuziehen. Handelt es sich um einen wirtschaftlich 

gleichwertigen Gegenstand, dann liegt ein Surrogat vor.
1048

 Der Ersatzgegenstand muss 

jedenfalls ursächlich auf die Katalogtat zurückzuführen sein.
1049

 Es existieren zahlreiche 

Einzelfragen hinsichtlich des (Nicht-)Vorliegens eines Surrogats, die in der Literatur 

höchst kontrovers behandelt werden. Auch in der Rspr finden sich keine klaren Linien was 

unter einem Surrogat im Detail zu verstehen ist.
1050

 Folgende Überlegungen werden hier 

herausgegriffen: 
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Eine für die Terrorismusfinanzierung relevante Frage ist die Behandlung von Gegen-

ständen, die kontaminierte und legale Elemente in sich vereinen (“Vermischung“). Ver-

eint der Gegenstand kontaminierte und legale Elemente und sind diese trennbar, so bleibt 

der legale Teil des Gegenstands auch legal und rührt nicht aus der Vortat her.
1051

 Wird ein 

neuer Gegenstand von kontaminiertem und legalem Geld gekauft, so ist der gekaufte neue 

Gegenstand insgesamt kontaminiert. Genauso verhält es sich mit Buchgeld: Wird kontami-

niertes und legales Geld auf ein Konto einbezahlt, so gilt der Gesamtbetrag des Kontos als 

kontaminiert.
1052

 In der Literatur wird teilweise vertreten, dass der Gegenstand einen be-

stimmten Mindestanteil eines „Makel“ aufweisen muss, um als kontaminiert zu gelten. Die 

Quoten für den Mindestanteil reichen von 5% bis zu mehr als 25% des Gesamtwerts des 

Gegenstands.
1053

 Das Erfordernis einer solchen Mindestquote ist dem Gesetzestext aller-

dings nicht zu entnehmen.
1054

 Der Anteil der Kontaminierung des neuen Gegenstands ist 

jedenfalls bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
1055

 

Eine Dekontaminierung des Gegenstands ist möglich, etwa wenn der Wert des Ge-

genstands durch Weiterverarbeitung auf eine selbständige spätere Leistung Dritter zurück-

zuführen ist. Auch die Aufteilung eines Gegenstands ist möglich und kann zur Dekontami-

nierung führen.
1056

 

Für den Isolierungstatbestand des § 261 Abs 2 gilt: Erlangt ein Dritter den kontami-

nierten Gegenstand ohne dabei eine Straftat zu begehen, so wird die Kette von strafbaren 

Verwertungshandlungen durchbrochen und der Gegenstand ist folglich dekontaminiert. 

Dies ist explizit in § 261 Abs 6 normiert und soll eine Blockade des Wirtschaftsverkehrs 

verhindern.
1057

 Mit Straftaten sind lediglich die in § 261 Abs 1 enthaltenen Katalogtaten 

gemeint. Ob der Erwerb des Dritten zivilrechtlich wirksam ist spielt für die Dekontamina-

tion keine Rolle. In Fällen von Banküberweisungen nimmt die hL folgendes an: Konstella-

tionen, in denen der Vortäter das aus der Vortat erlangte Geld bei einer (gutgläubigen) 

Bank auf ein Konto einzahlt und in weiterer Folge seine Forderung gegen die Bank an ei-

nen bösgläubigen Dritten abtritt, sind von Abs 6 nicht erfasst. Denn die Darlehensforde-

rung, die der Vortäter an den bösgläubigen Dritten abtritt, bleibt kontaminiert und damit 
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Tatobjekt der Geldwäsche, obwohl die Bank das Geld gutgläubig erwirbt.
1058

 Die Straflo-

sigkeit nach Abs 6 gilt nur für Tathandlungen nach Abs 2. Ist die Tathandlung sowohl un-

ter Abs 1 als auch Abs 2 zu subsumieren, so kann Abs 6 nicht angewendet werden.
1059

 

Ein weiterer Einschränkungsversuchs des Tatbestands im Wege der teleologischen 

Reduktion wird von Teilen der Literatur versucht, die vertreten, dass sozialadäquate Ge-

schäfte zur Befriedigung des täglichen Lebens von der Geldwäschestrafbarkeit auszuneh-

men sind. So würde sich bspw derjenige, der Lebensmittel oder eine ärztliche Behandlung 

mit kontaminiertem Geld bezahlt, nicht strafbar machen. Ebenso würde sich derjenige 

nicht strafbar machen, der in diesem Rahmen kontaminiertes Geld annimmt.
1060

 Dies wird 

zu Recht in der Literatur kritisiert, da der Gesetzgeber Geldwäsche umfassend bekämpfen 

und daher in Frage kommende Vermögenswerte möglichst umfassend verkehrsunfähig 

machen wollte.
1061

 Diese Fragestellung wirft eine Parallele zur Terrorismusfinanzierung 

auf. In Österreich existiert wie oben bereits erwähnt die Debatte, ob bspw das Zur-

Verfügung-Stellen von Lebensmittel an eine terroristische Vereinigung eine Finanzierung 

dieser Vereinigung bedeutet. Dies ist zu bejahen, da es bei der Bekämpfung der Terroris-

musfinanzierung auch um die Bekämpfung der Strukturen des Terrorismus geht und der 

Gesetzgeber den Terrorismus flächendeckend bekämpfen will. 

 

2.3. Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen als taugliche Geldwä-

schevortat? 

Die Tatbestandsvarianten der Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen 

kommen nur dann als Vortat in Frage, wenn mit deren Begehung vereinigungsbezogene 

Vermögensgegenstände überhaupt existieren können. Dies ist nicht bei allen Tatbestands-

varianten der Fall. Das Gründen und Werben um Mitglieder oder Unterstützer kommen 

nicht als taugliche Vortaten in Betracht, da aus diesen Tatbestandsvarianten nicht die 

Schaffung von Vermögensgegenständen folgen kann.
1062

 Die Varianten des Beteiligens als 

Mitglied und des Unterstützen kommen hingegen schon als Vortaten in Frage, insb dann, 
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wenn dabei die Vereinigung in finanzielle Weise gefördert wird. Die Beteiligung als Mit-

glied eignet sich dann als Vortat, wenn der Täter von innen heraus, also unter Eingliede-

rung in die Organisation des Verbands, zur Schaffung eines vereinigungsbezogenen Ver-

mögensgegenstandes beiträgt. Hilft der Täter bspw im Rahmen von Raubüberfällen für die 

Zwecke der Vereinigung die Kasse der Vereinigung aufzubessern, so liegt eine taugliche 

Vortat vor.
1063

 Das Unterstützen kann dann als Vortat bewertet werden, wenn der Vortäter 

die Vereinigung finanziell unterstützt – im Gegensatz zur Beteiligung als Mitglied agiert er 

hier von außen – und es dadurch zum Vermögenszuwachs der Vereinigung kommt.
1064

 

 

2.4. Subjektiver Tatbestand 

Die subjektive Tatseite der Abs 1 und 2 erfordert hinsichtlich sämtlichen objektiven 

Elementen (Tatobjekt, Herrühren aus einer Katalogtat, Tathandlung und Taterfolg)
1065

 

Eventualvorsatz.
1066

 Bezüglich des Herrührens hat sich der Vorsatz auf eine in Abs 1 auf-

gezählte Katalogtat zu beziehen. Der Vorsatz darauf, dass das Tatobjekt aus irgendeiner 

Straftat herrührt, genügt nicht. Im Falle des Abs 2 muss der Vorsatz gleichzeitig mit dem 

Erwerb des Tatobjekts vorliegen. Erwirbt der Täter das Tatobjekt zunächst gutgläubig und 

setzt in weiterer Folge eine Geldwäschehandlung, so kommt eine Strafbarkeit nach Abs 2 

nicht mehr in Betracht, wohl aber nach Abs 1.
1067

 

§ 261 Abs 5 enthält eine Sonderregelung: hinsichtlich des Herrührens des Tatobjekts 

genügt Leichtfertigkeit bei gleichzeitigem Vorliegen von bedingten Vorsatz bezüglich 

aller anderen Tatbildelementen. Hiefür sieht der Gesetzgeber eine geringere Strafdrohung, 

nämlich Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, als bei Vorliegen von Vorsatz 

hinsichtlich aller objektiven Elementen (Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-

ren) vor. Der Täter handelt leichtfertig, wenn er die Herkunft des Gegenstandes aus beson-

derer Gleichgültigkeit oder grober Unachtsamkeit außer Acht lässt obwohl sich diese auf-

                                                           
1063

 Zöller in FS Roxin zum 80. Geburtstag, Band 2, 1041. 
1064

 Zöller in FS Roxin zum 80. Geburtstag, Band 2, 1043. 
1065

 Neuheuser in MüKo zum StGB Band 4
2
 § 261 Rz 85. 

1066
 Im Falle des Isolierungstatbestands und des Begehens des Tatbestands durch einen Strafverteidiger muss 

dieser nach Rsp des BVerfG im Zeitpunkt der Annahme des Honorars ausnahmsweise sichere Kenntnis von 

der Kontamination des Tatobjekts haben. 
1067

 Kindhäuser, StGB Lehr- und Praxiskommentar
5
 StGB § 261 Rz 22 f. 



Die Geldwäschetatbestände 

 

262 

drängt. Ein „Aufdrängen“ liegt bspw dann vor, wenn es um einen ungewöhnlich hohen 

Betrag oder ungewöhnliche Form der Transaktion geht.
1068

 

 

3. Auslandstaten als Vortaten 

Im dStGB ist das In-Betracht-Kommen von Auslandstaten als Vortaten der Geldwä-

sche in § 261 Abs 8 gesetzlich ausdrücklich festgeschrieben. Dies unter den Voraussetzun-

gen, dass die gesetzte Straftat am Tatort strafbar ist und einer Katalogtat des § 261 Abs 1 

entspricht. Irrelevant ist, ob die Straftat im Ausland als Verbrechen oder Vergehen einzu-

stufen ist. Die Klassifizierung der Straftat und ob diese einer Katalogtat entspricht erfolgt 

nach dt Recht. Hier wird geprüft, ob die Straftat einer Katalogtat nach § 261 Abs 1 ent-

spricht, nicht aber, ob die Auslandsvortat der dt Strafgewalt unterliegt.
1069

 

 

4. Konkurrenzfragen 

4.1. Grundsätzliches 

Unter den verschiedenen Tatbestandsvarianten des § 261 gilt folgendes: Erfasst eine 

Handlung Gegenstände aus verschiedenen Vortaten gleichzeitig oder erfüllt der Täter 

durch eine Handlung mehrere Tatbestandsvarianten gleichzeitig, so liegt lediglich eine Tat 

(Handlungseinheit) vor.
1070

 Tatmehrheit (= Realkonkurrenz) liegt vor, wenn die Gegen-

stände bei unterschiedlichen Gelegenheiten besorgt werden, mögen diese auch aus einer 

einzigen Vortat stammen.
1071

 § 262 Abs 2 ist als Auffangtatbestand zu Abs 1 zu sehen. Bei 

Erfüllung beider tritt Abs 2 subsidiär hinter Abs 1 zurück.
1072

 

Ist der Geldwäscher auch an der Vortat beteiligt, die auch nur versucht sein kann, so 

stellt sich die Frage des Verhältnisses von Vortat und Geldwäsche. § 261 Abs 9 Satz 2 

sieht dafür eine ausdrückliche Klausel im Sinne eines persönlichen Strafaufhebungsgrun-

des vor: Der Täter, der wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nicht nach dem 
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Geldwäschedelikt bestraft. Deutschland wurde deswegen von der FATF kritisiert, in der 

Literatur wird dieser Strafaufhebungsgrund aufgrund des rechtsstaatlichen Grundsatzes der 

Straflosigkeit von Selbstbegünstigungshandlungen, begrüßt.
1073

 Bleibt offen, ob der Täter 

bereits Beteiligter an der Vortat war, so ist im Wege der sog Postpendenzfeststellung
1074

 

eine Verurteilung wegen Geldwäsche geboten.
1075

 

 

4.2. Konkurrenzfragen im Zusammentreffen von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung 

Tateinheit ist möglich mit § 89a und §§ 129 ff.
1076

 Tateinheit liegt dann vor, wenn 

der Täter durch die Geldwäschehandlung gleichzeitig auch einen anderen Tatbestand er-

füllt. Der BGH sah bspw Tateinheit bei mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminel-

len Vereinigung und Geldwäscherei als gegeben an: Im gegenständlichen Fall hatten die 

Mitglieder der Vereinigung Diebstähle organisiert und die Beute an Hehler weiterverkauft. 

Monatlich mussten die Mitglieder einen bestimmten Betrag in die Gemeinschaftskasse der 

kriminellen Vereinigung einzahlen.
1077

 Wird allerdings mit beiden verwirklichten Tatbe-

ständen in Bezug auf das Tatobjekt dasselbe Ziel verfolgt, so wird § 261 von den mitver-

wirklichten Tatbeständen verdrängt.
1078

 Möglich ist auch, dass eine Beihilfehandlung zur 

Vortat gleichzeitig eine Geldwäschehandlung darstellt.
1079

 In einem solchen Fall tritt § 261 

ebenfalls subsidiär hinter die Vortat zurück (§ 261 Abs 9 Satz 2).
1080

  

 

E. Rechtsvergleichende Tatbestandsanalyse 

Der erste strukturelle Unterschied, der bei einem Vergleich der ö und dt Rechtslage 

auffällt, ist das Fehlen eines dem ö Tatbestand der organisationsbezogenen Geldwäscherei 
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ähnlichen Tatbestands im dStGB. Freilich sind im dt Recht die Tatbestände der Bildung 

krimineller und terroristischer Vereinigung (§§ 129 ff dStGB) als Vortaten der Geldwäsche 

eingestuft. Damit werden derartige Sachverhalte wohl Großteils aufgefangen werden kön-

nen. Die Beweisführung hinsichtlich einer rechtswidrigen Vortat kann sich für die Praxis 

uU aber schwieriger gestalten als der Nachweis der Zugehörigkeit zum Vermögen einer 

terroristischen Vereinigung. Allerdings gibt es im dt Recht Tendenzen zur Lockerung des 

Vortatnachweises. Es seien lediglich Tatsachen nachzuweisen, aus denen sich in groben 

Zügen ergibt, dass eine Katalogtat begangen wurde. Nicht erforderlich sei es, dass Täter, 

Teilnehmer, Tatort oder die konkreten Tatmodalitäten bekannt sind. Es sei auch ausrei-

chend, dass das Tatobjekt aus irgendeiner Katalogtat herrührt, die Zuordnung zu einer be-

stimmten Vortat sei nicht notwendig.
1081

 

Der Vortatenkatalog der dt Bestimmung reicht insofern weiter, als nach § 261 Abs 1 

Z 5 zweiter HS dStGB sämtliche Vergehen, die von einem Mitglied einer kriminellen oder 

terroristischen Vereinigung begangen werden, als Geldwäschevortaten gelten. Nach dem 

Gesetzeswortlaut müssen diese nicht in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Vereinigung 

handeln. Eine derartige Weite des Vortatenkatalogs ist in Österreich nicht zu finden, hier 

sind ua lediglich Vergehen nach § 278 öStGB erfasst. Dies bedeutet, dass Vergehen von 

Mitgliedern nur dann als Vortaten zu qualifizieren sind, wenn diese im Rahmen ihrer mit-

gliedschaftlichen Beteiligung an der Vereinigung begangen werden.
1082

 In der dt Literatur 

finden sich allerdings Einschränkungsversuche, wonach im Wege einer verfassungskon-

formen Auslegung versucht werden müssen, dass lediglich solche Vergehen von Mitglie-

der als Vortaten erfasst werden sollen, die diese im Rahmen ihrer mitgliedschaftlichen Be-

teiligung begangen haben. Freilich ausgenommen solche Vergehen, die ohnehin vom Vor-

tatenkatalog erfasst sind.
1083

 

Kommt es im Falle der vortatbezogenen Geldwäsche zur Vermischung von kontami-

nierten und legalen Vermögensgegenständen, so finden sich in der ö und dt Literatur unter-

schiedliche rechtliche Beurteilungen solcher Sachverhaltskonstellationen. Während die hM 

in Österreich vertritt, dass es grundsätzlich zu einer „Reinwaschung“ von kontaminierten 

durch legale Vermögenswerte kommt, ist die hL in Deutschland genau gegengesetzter An-

sicht. Kommt es untrennbar zur Vermischung mit legalem und kontaminiertem Vermögen, 

so ist das gesamte Vermögen als kontaminiert anzusehen. 
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 Siehe ausführlich Glaser, ÖBA 2011, 328. 
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Die sog Eigengeldwäscherei ist in Deutschland bereits seit dem Jahre 1998 strafbar, 

in Österreich erst seit 2010. Im Gegensatz zum ö StGB findet sich im dStGB eine eindeuti-

ge Konkurrenzregelung, die besagt, dass derjenige nicht strafbar ist, der schon wegen Be-

teiligung an der Vortat strafbar ist (§ 261 Abs 9 Satz 2 dStGB). Der ö Gesetzgeber hinge-

gen ging aufgrund des zusätzlichen kriminellen Unwerts von echter Konkurrenz zwischen 

Vortat und Geldwäscherei aus.  

Auf Ebene des Vorsatzes genügt in Deutschland für sämtliche Tatbestandsvarianten 

– auch für den Isolierungstatbestand mit seinen wertneutralen Handlungen – bedingter 

Vorsatz. Nach ö Recht verlangen die Tathandlungen des An-Sich-Bringens, Verwahrens, 

Anlegens, Verwaltens, Umwandelns, Verwertens oder Übertragens an einen Dritten Wis-

sentlichkeit iSd § 5 Abs 3 öStGB bezüglich des Tatobjekts. Das heißt, der Täter muss um 

die deliktische Herkunft des Vermögensgegenstandes sicher Bescheid wissen. Auch die 

organisationsbezogene Geldwäscherei nach § 165 Abs 3 öStGB verlangt Wissentlichkeit, 

jedenfalls hinsichtlich des Tatobjekts und nach hL auch in Bezug auf die Tatmodalität 

(Handeln im Auftrag oder im Interesse der Vereinigung) und die Tathandlung. 

Im Gegensatz zum ö Recht hat sich der dt Gesetzgeber dafür entschieden, fahrlässig 

begangene Geldwäsche zu pönalisieren (§ 261 Abs 5 dStGB). Leichtfertige Geldwäsche ist 

allerdings mit einer geringeren Strafdrohung bedroht, nämlich Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder Geldstrafe anstatt Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren (§ 261 

Abs 1 und 2 dStGB). Auf Ebene des subjektiven Tatbestandes ist der dt Straftatbestand der 

Geldwäsche damit erheblich weiter als der österreichische.  

Ob Auslandstaten als Vortaten der Geldwäsche zu qualifizieren sind, hat der ö Ge-

setzgeber nicht eindeutig festgeschrieben. Nach der Literatur ist dies zu bejahen, wenn die 

Vortat einer Katalogtat des § 165 Abs 1 öStGB entspricht und sie nach dem Tatortrecht 

strafbar ist. Im Falle der organisationsbezogenen Geldwäscherei gilt, dass die kriminellen 

Aktivitäten der terroristischen Vereinigung dem Straftatenkatalog des § 278c Abs 1 öStGB 

zuordenbar und nach dem jeweiligen Tatortrecht strafbar sein müssen. Die dt Bestimmung 

hingegen sieht eindeutig vor, dass eine Auslandstat dann als Vortat zu qualifizieren ist, 

wenn der fragliche Gegenstand aus einer Katalogtat des § 261 Abs 1 dStGB herrührt und 

die Tat auch am Tatort mit Strafe bedroht ist (§ 261 Abs 8 dStGB). 
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F. Zusammenfassende Betrachtung 

Während der dt Gesetzgeber 1992 die vortatbezogene Geldwäsche in das dStGB ver-

ankerte (§ 261 dStGB), entschied sich der ö Gesetzgeber im Jahr 1993 für die Implemen-

tierung zweier unterschiedlicher Geldwäschereitatbestände, nämlich die vortat- und die 

organisationsbezogene Geldwäscherei (§ 165 öStGB). Das geschützte Rechtsgut ist um-

stritten, insb sind drei Rechtsgüter ausmachbar: (i) das Vermögen, insb wenn es sich um 

eine Vortat gegen fremdes Vermögen handelt und durch die Strafdrohung eine Fortsetzung 

des Vermögensverlusts hintangehalten werden soll; (ii) die staatliche Rechtspflege, da 

Geldwäscher die Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden zumindest erschweren, wenn 

nicht verhindern; und (iii) der öffentliche Frieden, da mithilfe der Geldwäschedelikte die 

organisierte Kriminalität insgesamt bekämpft werden soll. 

Die nachfolgende Gegenüberstellung des ö und dt Geldwäschetatbestands dient zur 

Veranschaulichung und Hervorhebung der wichtigsten Elemente der Tatbestände: 

 
§ 165 (1) Wer Vermögensbestandteile, die aus ei-

nem Verbrechen, einer mit Strafe bedrohten Hand-

lung gegen fremdes Vermögen, die mit mehr als 

einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, einem Verge-

hen nach den §§ 223, 224, 225, 229, 230, 269, 278, 

288, 289, 293, 295 oder 304 bis 309, einem ge-

werbsmäßig begangenen Vergehen gegen Vorschrif-

ten des Immaterialgüterrechts oder einem in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden Finanzverge-

hen des Schmuggels oder der Hinterziehung von 

Eingangs- oder Ausgangsabgaben herrühren, ver-

birgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesonde-

re, indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung 

oder die wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbe-

standteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an 

ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre Über-

tragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche 

Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren zu bestrafen. 

 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich Vermö-

gensbestandteile an sich bringt, verwahrt, anlegt, 

verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Drit-

ten überträgt, die aus einer in Abs 1 genannten mit 

Strafe bedrohten Handlung eines anderen stammen. 

 

 

 

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich der 

Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation 

(§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung 

(§ 278b) unterliegende Vermögensbestandteile in 

deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, ver-

§ 261 (1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in 

Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, ver-

birgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Er-

mittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, 

die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen 

Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 

bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des Satzes 1 

sind 

1. Verbrechen,  

… 

5. Vergehen nach § 89a und nach den §§ 129 und 

129a Abs. 3 und 5, jeweils auch in Verbindung mit § 

129b Abs. 1, sowie von einem Mitglied einer krimi-

nellen oder terroristischen Vereinigung (§§ 129, 

129a, jeweils auch in Verbindung mit § 129b 

Abs. 1) begangene Vergehen.  

… 

 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 

bezeichneten Gegenstand 

1. sich oder einem Dritten verschafft oder  

2. verwahrt oder für sich oder einen Dritten ver-

wendet, wenn er die Herkunft des Gegenstandes zu 

dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt 

hat.  

 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
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wahrt, anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder 

einem Dritten überträgt. 

 

(4) Wer die Tat in Bezug auf einen 50 000 Euro 

übersteigenden Wert oder als Mitglied einer kri-

minellen Vereinigung begeht, die sich zur fortge-

setzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Frei-

heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestra-

fen. 

 

(5) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer straf-

baren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafba-

ren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre 

Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der 

Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen 

Vermögenswertes verkörpert. 

 

 

 

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-

ren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 

vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied 

einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Be-

gehung einer Geldwäsche verbunden hat. 

 

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leicht-

fertig nicht erkennt, dass der Gegenstand aus einer 

in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

 

(6) Die Tat ist nicht nach Absatz 2 strafbar, wenn 

zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, ohne 

hierdurch eine Straftat zu begehen. 

 

(7) … 

 

(8) Den in den Absätzen 1, 2 und 5 bezeichneten 

Gegenständen stehen solche gleich, die aus einer im 

Ausland begangenen Tat der in Absatz 1 bezeichne-

ten Art herrühren, wenn die Tat auch am Tatort mit 

Strafe bedroht ist. 

 

(9) … 

Nach den Absätzen 1 bis 5 wird außerdem nicht 

bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat straf-

bar ist. 

 

Die Terrorismusfinanzierungstatbestände sind nur teilweise als Vortaten der Geldwä-

sche geeignet. Das Sammeln und Bereitstellen fremder Vermögenswerte zur Ausführung 

terroristischer Anschläge oder für eine terroristische Vereinigung kommen grundsätzlich 

als Vortaten der Geldwäsche in Frage. Anders verhält es sich beim Sammeln und Bereit-

stellen eigener Vermögenswerte. Da diese in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der 

Vortat stehen, können sie auch aus keiner Straftat herrühren. Das Gründen einer terroristi-

schen Vereinigung bzw das Anwerben von Mitgliedern für eine solche kommen ebenso 

nicht als Vortaten in Frage, da diese Tathandlungen keine Vermögensgegenstände hervor-

bringen können. 

Nicht nur die durch die Vortat ursprünglich erlangten Vermögensgegenstände sind 

Tatobjekt der Geldwäsche, sondern auch Gegenstände, die an die Stelle des Ursprungsge-

genstands getreten sind (Surrogate). Kommt es dabei zur ununterscheidbaren Vermischung 

von legalem und kontaminiertem Vermögen, so ist nach ö Lehre eine Strafbarkeit wegen 

Geldwäscherei nur dann gegeben, wenn wegen der Höhe des Betrags feststeht, dass zu-
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mindest ein Teil der Gelder aus Straftaten herrührt. Nach dt Lehre gilt das gesamte Ver-

mögen als automatisch kontaminiert, wenn es zur Vermischung von legalem und kontami-

niertem Vermögen kommt. 

Bei der organisationsbezogenen Geldwäscherei gem § 165 Abs 3 öStGB ist im Un-

terschied zur „klassischen“ Geldwäscherei keine Vortat erforderlich, das gegenständliche 

(illegale oder auch legale) Vermögen muss der tatsächlichen Verfügungsmacht einer terro-

ristischen Vereinigung unterliegen. Als Tathandlungen kommen dabei das An-Sich-

Bringen, Verwahren, Anlegen, Verwalten, Umwandeln, Verwerten oder einem Dritten 

Übertragen in Betracht. Dabei muss der Täter entweder im Auftrag oder im Interesse der 

terroristischen Vereinigung handeln. Auf der subjektiven Seite ist Wissentlichkeit iSv § 5 

Abs 3 öStGB erforderlich. 

Für das Verhältnis von Vortat und Geldwäsche gilt in Österreich und Deutschland 

unterschiedliches: Während das dStGB ausdrücklich die Verdrängung des Geldwäschede-

likts vorsieht, wenn der Täter wegen Beteiligung an der Vortat zu bestrafen ist (§ 261 

Abs 9 zweiter Satz), besteht den Gesetzesmaterialien zufolge in Österreich zwischen Vor-

tat und Geldwäsche echte Konkurrenz. Die vortatbezogene wird allerdings von der organi-

sationsbezogenen Geldwäscherei verdrängt, da es beim Täter zu keinem zusätzlichen Auf-

wand krimineller Energie kommt, wenn er beide Tatbestandsvarianten verwirklicht. 

Konkurrenzfragen stellen sich freilich auch im Zusammentreffen von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung. Im Verhältnis von vortatbezogener Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung ist aufgrund der zusätzlich aufgewendeten kriminellen Energie echte 

Idealkonkurrenz anzunehmen. Ausnahme ist, wenn mit beiden verwirklichten Tatbestän-

den in Bezug auf das Tatobjekt dasselbe Ziel verfolgt wird, dann kommt es zur Verdrän-

gung des Geldwäschedelikts. Treffen organisationsbezogene Geldwäscherei und Finanzie-

rung einer terroristischen Vereinigung zusammen, so ist davon auszugehen, dass die Fi-

nanzierung der terroristischen Vereinigung die organisationsbezogene Geldwäscherei ver-

drängt, da die Finanzierung der terroristischen Vereinigung bereits den Gesamtunwert der 

Tat verkörpert.  
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VI. Schlussthesen 

1. Die Ausgestaltung der ö Terrorismusstraftatbestände ist insgesamt uneinheitlich. 

Dies betrifft insb die Straftatenkataloge der §§ 278c und 278d. Die Existenz zweier 

Kataloge mit teilweise unterschiedlichen terroristischen Straftaten ist zwar durch das 

Aufeinandertreffen von internationalen und europäischen Vorgaben erklärbar, die dar-

aus resultierenden Folgen für den Rechtsanwender aber sachlich nicht rechtfertigbar. 

Eine begründete Absicht des ö Gesetzgebers, zwei verschiedene Kataloge mit terroris-

tischen Straftaten unterschiedlicher Qualität zu schaffen, ist nicht ausmachbar. Um 

Rechtsunsicherheiten und Ungleichbehandlungen zu vermeiden, sollte de lege ferenda 

eine Vereinheitlichung dieser beiden Kataloge überlegt werden. 

2. Die nachstehenden Folgen resultieren aus dem Vorhandensein zweier unterschiedlicher 

Kataloge terroristischer Straftaten: 

a. Die Finanzierung von terroristischen Straftaten nach § 278c steht nur dann unter 

Strafe, wenn die Voraussetzungen der Beteiligung durch sonstigen Beitrag bzw 

durch Bestimmung nach § 12 2. bzw 3. Fall gegeben sind. Liegen diese Vorausset-

zungen nicht vor, dann kommt nur eine Strafbarkeit nach § 278d in Betracht. Der 

Idee des ö Gesetzgebers zufolge, kommt § 278d Auffangfunktion zu und soll Taten 

pönalisieren, die durch §§ 12, 278c nicht mehr erfasst werden können.
1084

 § 278d 

enthält allerdings einen anderen Straftatenkatalog als § 278c. Die durch § 278c 

Abs 1 Z 6 als terroristische Tat eingestufte Finanzierung einer schweren Sachbe-

schädigung oder Datenbeschädigung bspw ist nur dann strafbar, wenn die Voraus-

setzungen des §§ 12, 278c Abs 1 Z 6 vorliegen, da schwere Sachbeschädigungen 

oder Datenbeschädigungen nicht im Katalog des § 278d Abs 1 enthalten sind. Sind 

also die Voraussetzungen der Beteiligung an § 278c Abs 1 Z 6 nicht gegeben, so 

kann diese Situation nicht mittels § 278d aufgefangen werden. 

b. Während die terroristische Vereinigung gem § 278b in Bezug auf ihre möglichen 

Vereinigungsdelikte auf den Straftatenkatalog des § 278c abstellt, nimmt die krimi-

nelle Vereinigung nach § 278 auf den Katalog des § 278d Bezug. Da §§ 278 und 

278b mit sehr unterschiedlich hohen Strafdrohungen versehen sind, führt dies zu 

sachlich nicht zu rechtfertigenden Unterschieden. Ist eine terroristische Straftat nur 

im Katalog des § 278d enthalten, so ist der Täter, der eine kriminelle Vereinigung, 
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die auf die Begehung terroristischer Taten iSd § 278d ausgerichtet ist, finanziert 

oder eine solche gründet, lediglich mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht. In 

den Fällen des § 278b hingegen steht der Täter Strafdrohungen von fünf bis fünf-

zehn Jahren bzw ein bis zehn Jahren Freiheitsstrafe gegenüber. Fraglich ist, warum 

der Gesetzgeber den Katalog des § 278d Abs 1 nicht in § 278b Abs 3 integriert hat. 

c. Die kürzlich neu hinzugefügte Tatbestandsvariante des § 278d Abs 1a bestraft die 

Finanzierung eines Mitglieds einer terroristischen Vereinigung, die darauf ausge-

richtet ist Straftaten nach § 278d Abs 1 zu begehen. Eine terroristische Vereinigung 

ist per definitionem in § 278b aber auf die Ausführung von Straftaten nach § 278c 

Abs 1 ausgerichtet. 

3. Die Notwendigkeit des Vorliegens einer Erheblichkeitsschwelle bezüglich des Tatob-

jekts ist in den ö und dt Bestimmungen unterschiedlich geregelt. Die ö Bestimmungen 

sehen keine derartige Schwelle vor. § 89a dStGB hingegen pönalisiert nur die Finan-

zierung von terroristischen Straftaten mit nicht ganz unerheblichen Vermögenswerten. 

Die §§ 129 und 129a dStGB sehen für die Finanzierung terroristischer Vereinigungen 

ebenso keine Erheblichkeitsschwelle vor. In der ö Literatur findet sich die Interpretati-

on, dass auch nach ö Recht eine einmalige, ganz geringfügige Geldleistung nicht tat-

bildlich sei. Die Sinnhaftigkeit einer Erheblichkeitsschwelle kann allerdings nicht 

nachvollzogen werden. Denn terroristische Anschläge benötigen ganz typischerweise 

nur sehr wenig Geld. Zu denken ist etwa an den Bau einer Bombe für den Einzelteile 

zur Verfügung gestellt werden. Auch ist es Ziel der Terrorismusgesetzgebung, terroris-

tische Strukturen zu zerschlagen; das Zur-Verfügung-Stellen von Lebensmittel an eine 

terroristische Vereinigung kann also ebenso tatbildlich sein. Die Einführung einer Er-

heblichkeitsschwelle in das ö Recht ist abzulehnen, da eine Grenzziehung nicht mög-

lich wäre, ohne dass dadurch strafwürdige Fälle aus der Strafbarkeit hinausfallen. Eine 

derartige Schwelle entspräche auch nicht den europäischen und internationalen Vorga-

ben. 

4. Das bloße Ansammeln von eigenen Geldern iSv Ansparen sollte – in beiden Rechts-

ordnungen – nicht unter die Tathandlung des Sammelns fallen. Ein nach außen gerich-

teter und auf Dritte bezogener Akt muss für die Erfüllung der Tathandlung Sammeln 

von Nöten sein. Des Weiteren kann eine Strafbarkeit auch nur dann entstehen, wenn es 

sich um das Sammeln von zumindest zum Teil fremden Vermögenswerten handelt. 
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5. Die Definition des Sich-Beteiligens als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung 

in § 278 Abs 3 öStGB sollte geändert werden. De lege lata ist nur das Begehen einer 

Straftat oder die Bereitstellung von Informationen oder Vermögenswerten bzw die 

sonstige Beteiligung Voraussetzung dafür, dass sich der Täter an einer terroristischen 

Vereinigung als Mitglied beteiligt. De lege ferenda wäre wünschenswert, dass – neben 

dem Begehen einer Straftat oder der Bereitstellung von Vermögenswerten – das Ge-

richt festzustellen hat, dass der Täter Mitglied als solches in der Vereinigung ist. Nur so 

kann dem Begriff Mitglied entsprochen werden. Auf die Notwendigkeit des Vorhan-

denseins einer formellen Mitgliedschaft sollte dabei verzichtet werden. Der Täter muss 

allerdings in die Vereinigung entsprechend „eingebettet“ sein, um Mitglied zu sein. 

Elemente einer Einbettung können freilich formelle Anzeichen wie das Zahlen von 

Mitgliedsbeiträgen sein. Da formelle Anzeichen häufig nicht vorliegen werden, ist auch 

auf Elemente, wie etwa die Teilnahme an Versammlungen oder Kontakte mit anderen 

Vereinigungsmitgliedern, abzustellen. Die Notwendigkeit der Einbettung in die Verei-

nigung ist im dt Recht zu finden, nach dem eine Beteiligung als Mitglied nur dann vor-

liegt, wenn die Förderung der Vereinigung „von innen“ erfolgt. Eine entsprechende 

Definition, wann ein Täter Mitglied einer Vereinigung ist, kann sich allerdings schwie-

rig gestalten: Auf der einen Seite dürfen nicht zu hohe Ansprüche gestellt werden, da-

mit es zu keinen Beweisproblemen kommt und die Bestimmung damit unanwendbar 

wird, auf der anderen Seite muss die Bestimmung entsprechend klar ausgestaltet sein, 

damit ihr nicht der Charakter der Unbestimmtheit vorgeworfen werden kann. Bei einer 

Änderung seitens des Gesetzgebers ist auch darauf zu achten, dass der neu definierte 

Begriff des Sich-Beteiligens noch den europäischen Vorgaben entspricht, die einen 

sehr weiten Anwendungsbereich der terroristischen Vereinigung fordern.  

6. Fälle des sog Unterstützens, also der einmaligen Finanzierung durch Außenstehende, 

sind von der Definition des Sich-Beteiligens als Mitglied in § 278 Abs 3 öStGB de le-

ge lata erfasst. Der Wortlaut des § 278 Abs 3 lässt dies zu. Die Pönalisierung einer 

einmaligen Finanzierung durch Außenstehende widerspricht aber dem Wortsinn des 

Begriffs Mitglied. Fraglich ist auch, ob das einmalige Unterstützen nicht einen niedri-

geren Unrechtsgehalt als das Sich-Beteiligen als Mitglied aufweist. Dies ist der Fall. 

Deshalb, und auch um eine klare Definition und damit entsprechende Ansatzpunkte für 

die Strafverfolgung zu setzen, sollte das Unterstützen vom ö Gesetzgeber separat defi-

niert und mit einer nach unten abgestuften Strafdrohung versehen werden. Dies würde 
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der dt Rechtslage entsprechen, die die Tathandlung des Unterstützens eigens definiert 

und dafür eine niedrigere Strafdrohung als das Sich-Beteiligen als Mitglied vorsieht. 

7. Neben der Strafbarkeit des Sammelns oder Bereitstellens für die Ausführung von terro-

ristischen Straftaten, kriminalisiert der ö Gesetzgeber seit 2013 auch die Finanzierung 

von Einzelterroristen und Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung, ohne Bezug 

zu einer terroristischen Straftat (§ 278d Abs 1a öStGB). Damit entspricht der ö Gesetz-

geber einer Forderung der FATF. In Deutschland findet sich eine derartige Bestim-

mung nicht. 

8. Sowohl § 278d Abs 1 öStGB als auch § 89a Abs 2 Z 4 dStGB verlangen für die Straf-

barkeit der Terrorismusfinanzierung nur, dass es der Täter ernstlich für möglich hält 

und sich damit abfindet, dass seine gesammelten oder bereitgestellten Mittel für die 

Ausführung terroristischer Straftaten verwendet werden. Um nicht zu einer überschie-

ßenden Strafbarkeit zu kommen, wäre es sinnvoll gewesen, den notwendigen Vorsatz-

grad mit Wissentlichkeit oder Absichtlichkeit festzulegen. Dies würde auch der inter-

nationalen Vorgabe, dem TerrFinÜbk, entsprechen. 

9. Die Anhebung der Strafdrohung des § 278d öStGB auf ein bis zehn Jahre Freiheits-

strafe erscheint im Vergleich zu § 278b Abs 2 öStGB nicht sachgerecht, da von terro-

ristischen Vereinigungen tendenziell eine höhere Gefährlichkeit ausgeht als von Ein-

zelterroristen. Der Grund für die Anhebung ist unklar. 

10. Folgendes Verhältnis der Strafdrohungen der einschlägigen Delikte des öStGB er-

schiene sachgerecht: Ausgangspunkt ist § 278b, der de lege lata für das Anführen von 

terroristischen Vereinigungen (inklusive jenen, die auf Terrorismusfinanzierung ausge-

richtet sind) eine Strafdrohung von fünf bis zu fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe vorsieht. 

Für das Beteiligen als Mitglied und für das Anführen einer Vereinigung, die lediglich 

auf das Drohen mit Terrorismusfinanzierung ausgerichtet ist, gilt eine Strafdrohung 

von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Das Verhältnis dieser Strafdrohungen zu-

einander erscheint sachgerecht. Für die Finanzierung iSd § 278d Abs 1 und Abs 1a er-

schiene de lege ferenda eine Strafdrohung von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Frei-

heitsstrafe anstelle der derzeitigen (ein bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe) sachgerechter, 

da von terroristischen Vereinigungen eine höhere Gefährlichkeit ausgeht als von Ein-

zelterroristen. Ebenso sollte für ein neu einzuführendes Unterstützen von terroristi-
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schen Vereinigungen eine Strafdrohung von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vorge-

sehen werden. 

11. Sowohl europarechtliche als auch innerstaatliche Rechtsvorschriften stellen keine be-

sonders hohen Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit von Strafnormen. In der 

dt Literatur werden die Terrorismusfinanzierungstatbestände aber im Lichte des Be-

stimmtheitsgebots teilweise als verfassungsrechtlich bedenklich angesehen. Ob die 

Höchstgerichte die Tatbestände als unbestimmt einstufen werden, bleibt offen. Auf-

grund der generellen Tendenz, Strafnormen als hinreichend bestimmt anzusehen, ist 

dies allerdings nicht zu erwarten. 

12. Europäische und internationale Rechtsvorschriften stehen oft in einem Spannungsver-

hältnis zu den traditionellen Grundprinzipien nationaler Strafrechtssysteme. Dies 

zeigt sich insb im Allgemeinen Teil des Strafrechts, bspw in der Versuchsstrafbarkeit. 

Aber auch die Anpassung neu zu implementierender Delikte an die Systematik des Be-

sonderen Teils stellt den Gesetzgeber regelmäßig vor Herausforderungen. Diese Prob-

lematik zeigte sich bei den Terrorismustatbeständen bspw bei der notwendigen speziel-

len objektiven Eignung der Delikte als terroristische Straftaten und beim terroristischen 

Vorsatz. Diese stellen systemfremde Elemente dar. Andererseits ist es aufgrund der 

Diversität der Rechtssysteme zugegebenermaßen eine Herausforderung, internationale 

bzw europäische Vorschriften zu entwickeln, die mit den Grundprinzipien der jeweili-

gen Mitgliedstaaten in Einklang stehen. 

13. Seine Umsetzungsverpflichtungen aus den internationalen und europäischen Vorga-

ben hat Österreich zum weit überwiegenden Teil erfüllt. Fehlende Umsetzungen betref-

fen lediglich Details. Deutschland hingegen weißt größere Umsetzungslücken auf, wie 

etwa die fehlende Einstufung von klassischen Straftatbeständen als terroristische Straf-

tatbestände oder die mangelnde Versuchsstrafbarkeit der Finanzierung von schweren 

staatsgefährdenden Gewalttaten (§ 89a Abs 2 Z 4 dStGB). 

14. Zu einer umfassenden Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind ebenso die 

Geldwäschetatbestände heranzuziehen, da sich terroristische Vereinigungen oftmals 

Geldwäschemethoden bedienen, um ihre Strukturen aufrecht zu erhalten. 

15. Das öStGB enthält das Spezifikum der organisationsbezogenen Geldwäscherei 

(§ 165 Abs 3), welches das Verwalten von Vermögensbestandteilen, die einer terroris-
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tischen Vereinigung unterliegen, pönalisiert. Das dt Recht enthält keine derartige Be-

stimmung. 

16. Sowohl Österreich als auch Deutschland sehen – wie von der FATF gefordert – die 

Terrorismusfinanzierungstatbestände als Vortaten der Geldwäsche vor. Eine Einstu-

fung dieser Tatbestände als Vortaten birgt aber auch Probleme in sich: Die entschei-

dende Frage ist, ob Vermögensbestandteile aus dem Tatbestand der Terrorismusfinan-

zierung herrühren können, was für eine Strafbarkeit nach dem Geldwäschedelikt erfor-

derlich ist. Werden fremde Vermögenswerte für terroristische Akte gesammelt oder be-

reitgestellt, so wurden diese durch eine Straftat erlangt bzw für die Begehung einer 

Straftat empfangen und erfüllen damit die Voraussetzung des Herrührens. Das Sam-

meln oder Bereitstellen eigener Vermögenswerte für terroristische Akte kann allerdings 

keine taugliche Geldwäschevortat sein, da es hier zu keinem Vermögenszuwachs beim 

Vortäter kommt. 
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KURZBESCHREIBUNG 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist ein empirischer. Neben einer Darstellung 

der aktuellen terroristischen Bedrohungslage inklusive der Rolle der Terrorismusfinanzie-

rung, werden die Finanzierungsquellen terroristischer Gruppierungen und die verschiede-

nen Transfermethoden von Geldern, die terroristischen Anschlägen dienen sollen, be-

schrieben. Danach folgt ein Blick auf die bisherigen Versuche die Begriffe Terrorismus 

und Terrorismusfinanzierung zu definieren. Schließlich dient eine Gegenüberstellung der 

Phänomene Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche – die deren Struktur erfasst und ver-

gleicht – der Veranschaulichung von Überschneidungen der beiden Phänomene. 

Die Dissertation beschäftigt sich im Detail mit den internationalen und europäischen 

Vorgaben für die Ausgestaltung der Straftatbestände gegen Terrorismusfinanzierung. Die 

Vorgaben finden sich insb in den Rechtsakten der Vereinten Nationen und der Europäi-

schen Union. Daneben erfüllen die Standards der Financial Action Task Force eine wesent-

liche Funktion. Diese sind zwar nicht rechtlich bindend, besitzen aber – nicht zuletzt auf-

grund der gegenseitigen Evaluierungen der Mitgliedsländer der FATF – einen hohen Grad 

an Autorität. Die Dissertation erarbeitet nicht nur die wichtigsten Rechtsakte, sondern es 

wird auch auf die rechtlichen Grundlagen der internationalen Organisationen zur Strafge-

setzgebung eingegangen. 

Eine detaillierte Untersuchung der österreichischen und deutschen Straftatbestände 

zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung inklusive einer rechtsgleichenden Analyse 

stellt das Kernstück der Arbeit dar. Untersucht wird auch, ob die ö und dt Tatbestände den 

internationalen und europäischen Vorgaben entsprechen. Herausforderungen für die natio-

nalen Gesetzgeber bei der Umsetzung der Vorgaben stellen einerseits die unterschiedliche 

Herkunft der Vorgaben (VN, FATF und EU) und andererseits die oftmals detaillierten 

Ausgestaltungen der Vorgaben dar. Eine derartige Analyse stellt ein Novum dar, da diese 

Tatbestände in der ö Literatur bisher kaum Beachtung fanden und auch ein Vergleich der ö 

und dt Regelungen bis dato nicht existent war. Außerdem macht die Verfasserin Vorschlä-

ge wie die ö Tatbestände verbessert und vereinheitlicht werden könnten. 

Die Tatbestandsanalyse ist eingegliedert in grundlegende Überlegungen bezogen auf 

den Allgemeinen Teil des Strafrechts und seine Anwendung auf die Tatbestände gegen 

Terrorismusfinanzierung. Dabei spielen etwa Vorbereitungsdelikte und ihre Legitimität 

sowie Fragen der strafrechtlichen Konkurrenz eine wichtige Rolle. Darüber hinaus werden 
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die Grenzen der Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes im Bereich der Terrorismusfinan-

zierung untersucht. Dazu gehören die Frage der Strafbarkeit des Versuchs bei Vorberei-

tungsdelikten und die Untersuchung der Tatbestände auf ihre Vereinbarkeit mit dem ver-

fassungsrechtlich verankerten Bestimmtheitsgebot. Darüber hinaus analysiert die Disserta-

tion, inwieweit ö und dt Geldwäschetatbestände dem Kampf gegen Terrorismusfinanzie-

rung dienen. 

Für das Erreichen des Forschungsziels wurden klassische juristische Arbeitsmetho-

den verwendet. Neben einer Auswertung der ö und dt Gesetze und Gesetzesmaterialien, 

wurden die vorhandene Literatur und Rsp analysiert. Ferner wurden die einschlägigen in-

ternationalen und europäischen Rechtsakte und dazugehörigen Dokumente der zuständigen 

Institutionen sowie einschlägige Literatur untersucht. Die Analyse der Gesetze erfolgte 

anhand der wörtlichen, historischen, systematischen und teleologischen Interpretation. Da-

neben wurde die Auslegungsmethode der funktionalen Rechtsvergleichung angewandt. 
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ABSTRACT 

Starting point of the thesis is an empirical one. Next to a description of the current 

terrorist threat in Austria and Germany including the role of the financing of terrorism, 

possible financial resources of terrorist groups and the various methods for the transfer of 

money for terrorist attacks are specified. Subsequently, the thesis looks at previous at-

tempts to define “terrorism” and “terrorist financing”. Furthermore, the phenomena terror-

ist financing and money laundering are compared to identify possible overlaps. 

The thesis covers in detail the international and European legal instruments dealing 

with the requirements for criminal offences against terrorist financing. These requirements 

stem from legal instruments of the United Nations and the European Union. Besides that, 

the recommendations of the Financial Action Task Force are equally important. Although 

they are not legally binding like the legal instruments of the United Nations and the Euro-

pean Union, they are having a very high degree of authority. This fact results from the reg-

ular mutual evaluations in regard to the compliance with the FATF-standards between the 

Member States of the FATF. The thesis also deals with the legal basics for the competenc-

es of international organisations in regard to criminal law provisions. 

A detailed examination of the Austrian and German criminal offences to fight terror-

ist financing including a comparative analysis is the core element of the thesis. It is also 

analysed, if the Austrian and German criminal offences comply with the international and 

European standards. Challenges for the national legislator lie in the different international 

organisations (UN, FATF, EU) dealing with criminal offences against terrorist financing 

and the detailed forms of the international and European standards. Such an analysis is a 

novelty, as criminal offences against terrorist financing have not been subject to compre-

hensive research in Austrian. There is also no comparative analysis between the respective 

Austrian and German criminal offences. In addition, the author gives recommendations 

how the Austrian criminal offences against terrorist financing could be revised and unified. 

The analysis of the criminal offences is embedded in basic thoughts on the General 

Part of the Criminal Code and its application to the criminal offences against terrorist fi-

nancing. Inchoate offences (Vorbereitungsdelikte) and their legitimacy for example play a 

role here. Furthermore, limits of legal protection in the area of financing of terrorism are 

discussed. This includes the question of criminalising the attempt in case of inchoate of-

fences and the analysis if the criminal offences against terrorist financing are compatible 
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with the constitutional guaranteed principle of legal certainty. In addition, it is examined 

how money laundering offences are suitable to combat terrorist financing. 

In order to reach the aim of the research classical legal methods have been applied. 

Next to an examination of the Austrian and German laws and explanatory remarks of the 

legislators, the present literature and case law have been analysed. The international and 

European legal instruments, the respective documents of the international organisations 

and the corresponding literature have been examined as well. The analysis of the law has 

been done according to a literal, historical, systematic and teleological interpretation. Be-

sides, the method of a functional comparative analysis has been applied. 


